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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

Die Modernisierung des Personengesellschaftsrechts
Seit dem 01.01.2024 gelten grundlegende Neuerungen bezo-
gen auf die Gesellschaften bürgerlichen Rechts. 

Gesetzliche Grundlage ist das Gesetz zur Modernisierung des 
Personengesellschaftsrechts (MOPeG). 
• Es schafft zum einen neue Regelungen für die GbR. 
• Zum anderen wird bestehende Rechtsprechung im Gesetz 

umgesetzt. 
Kernstück sind
• die Regelungen zur Rechtsfähigkeit der GbR und
• die Schaffung eines neuen Gesellschaftsregisters.

Hinweis: 
Wichtig ist, dass das Gesetz ohne Übergangsregelungen gilt. 
Dies hat ggf. auch gravierende Auswirkungen für bestehen-
de Gesellschaften.  

Hintergrund der Rechtsänderungen  
Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) wurde nach dem 
bisherigen Regelungskonzept konzipiert als 

• nicht rechtsfähige,

• zur Durchführung einer begrenzten Anzahl von Einzelge-
schäften

• gegründete Gesamthandsgemeinschaft.
In der Praxis hat sich eine Vielzahl von GbRs dahingehend ent-
wickelt, dass diese 

• auf Dauer angelegt und 

• zu Zwecken gegründet wurden, die eine Teilnahme der Ge-
sellschaft am Rechtsverkehr erforderlich macht.

Der Bundesgerichtshof hat dem wachsenden Bedürfnis der 
Praxis, die Rechtsform der GbR mit Rechtsfähigkeit auszustat-
ten, nachgegeben und der am allgemeinen Rechtsverkehr 
teilnehmenden GbR Rechtsfähigkeit und Grundbuchfähigkeit
zuerkannt.1

Bisher blieben die gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen der 
GbR weitgehend unverändert, so dass sich die Praxis immer 
mehr von den gesetzlichen Regelungen entfernte.

                                                                                      
1 2001 wurde die Rechtsfähigkeit anerkannt (BGH Urteil vom 29.01.201 – II ZR 331/00) und im Jahr 2008 die Grundbuchfä-

higkeit (BGH Urteil vom 04.12.2008 – V ZB 74/08).
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

Mit dem MoPeG wird das Ziel verfolgt, 

• das Recht der GbR zu konsolidieren und 

• die geltenden Vorschriften an die praktischen Bedürfnisse
der Gesellschaften anzupassen.

Hinweis: 
Eine auf Dauer angelegte GbR, 

• die als solche am Rechtsverkehr teilnimmt
• selbst Rechte erwerben und 

• Verbindlichkeiten eingehen kann und 

hierfür durch Eintragung in ein gesondertes Register mit Sub-
jektpublizität ausgestattet werden kann.2

A
BB

IL
DU

N
G

: 1

DER WANDEL VON DER NICHT RECHTSFÄHIGEN ZUR RECHTSFÄHIGEN GBR

GbR Nicht rechtsfähig

Verträge müssen ggf. mit jedem 
einzelnen Gesellschafter der GbR 

abgeschlossen werden
(umständlich und aufwändig)

GbR rechtsfähig

Verträge können rechtssicher 
unmittelbar mit der GbR 
abgeschlossen werden

(GbR selbst kann Träger von Rechten 
und Pflichten sein)

Abbildung 1: Der Wandel von der nicht rechtsfähigen zur rechtsfähigen 
GbR

Betroffene Gesellschaften 
Prinzipiell betroffen von der Modernisierung des Personenge-
sellschaftsrechts sind alle Personengesellschaften.

Von besonderer praktischer Relevanz sind eine Vielzahl von 
Änderungen, die die Gesellschaften bürgerlichen Rechts be-
treffen. 

                                                                                      
2 Vgl. Begründung zum Gesetzentwurf des MoPeG, Kapitel A, BT-Drucksache 19/27635 vom 17.03.2021.
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

Es sind nur solche GbR’s betroffen, die beabsichtigen, selbst am 
allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teilzunehmen.

Reine Innengesellschaften sind folglich nicht von der Gesetzes-
änderung betroffen. 

Die Unterscheidung zwischen Außen-GbR und Innen-
GbR

Die gesetzliche Verankerung der Rechtsfähigkeit der GbR 
Bislang war die Rechtsfähigkeit der GbR nur durch die Recht-
sprechung anerkannt worden. 

Zukünftig wird im Rahmen der gesetzlichen Regelungen zwi-
schen 
• einer rechtsfähigen („Außen-GbR“) und
• einer nicht rechtsfähigen GbR („Innen-GbR“)
unterschieden.

A
BB

IL
DU

N
G

: 2

ÄNDERUNGEN DES § 705 BGB DURCH DAS MOPEG
§ 705 BGB a.F. 

(vor 01.01.2024)
§ 705 BGB n.F.

(ab 01.01.2024)
Durch den Gesellschaftsvertrag
verpflichten sich die Gesellschafter
gegenseitig, die Erreichung eines 
gemeinsamen Zweckes in der durch den 
Vertrag bestimmten Weise zu fördern, 
insbesondere die vereinbarten Beiträge zu 
leisten.

(1) Die Gesellschaft wird durch den Abschluss 
des Gesellschaftsvertrags errichtet, 
in dem sich die Gesellschafter verpflichten, 
die Erreichung eines gemeinsamen Zwecks
in der durch den Vertrag bestimmten Weise 
zu fördern. 

(2) Die Gesellschaft kann entweder 
• selbst Rechte erwerben und 

Verbindlichkeiten eingehen, wenn
• sie nach dem gemeinsamen Willen der 

Gesellschafter am Rechtsverkehr 
teilnehmen soll (rechtsfähige Gesellschaft) 

oder sie kann den Gesellschaftern zur 
Ausgestaltung ihres Rechtsverhältnisses 
untereinander dienen (nicht rechtsfähige 
Gesellschaft)
(3) Ist der Gegenstand der Gesellschaft der 
Betrieb eines Unternehmens unter 
gemeinschaftlichem Namen, so wird 
vermutet, dass die Gesellschaft nach dem 
gemeinsamen Willen der Gesellschafter am 
Rechtsverkehr teilnimmt.

Abbildung 2: Änderung des § 705 BGB durch das MoPeG

Voraussetzung für die Rechtsfähigkeit

Die GbR gilt dann als rechtsfähig, wenn sie nach dem Willen al-
ler Gesellschafter am Rechtsverkehr teilnehmen soll.
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

Indizieren der Rechtsfähigkeit

Die Rechtsfähigkeit wird (widerlegbar) vermutet, wenn ein Un-
ternehmen unter gemeinschaftlichen Namen betrieben wer-
den soll.

Entstehungszeitpunkt der Rechtsfähigkeit

Eine wesentliche Neuerung besteht darin, dass die GbR im 
Verhältnis zu Dritten erst entsteht, sobald diese
• mit Zustimmung sämtlicher Gesellschafter
• am Rechtsverkehr teilnimmt; 
• spätestens aber mit ihrer Eintragung im Gesellschaftsregis-

ter.

A
BB

IL
DU

N
G

: 3

UNTERSCHEIDUNGSMERKMALE DER INNEN-GBR UND DER AUßEN-GBR

Innen-GbR
(nicht rechtsfähige GbR)

Außen-GbR
(rechtsfähige GbR)

Entstehung Gemeinsamer Wille, nicht am Rechtsverkehr 
teilzunehmen

Gemeinsamer Wille aller Gesellschafter, am 
Rechtsverkehr teilzunehmen

Fiktion - keine - Gesetzliche Vermutung für Außen-GbR bei 
Betrieb eines Unternehmens unter 
gemeinschaftlichem Namen

Merkmale • beschränkt sich auf das Innenverhältnis
der Gesellschafter

• dient der Ausgestaltung des 
Rechtsverhältnisses unter den 
Gesellschaftern

• tritt nicht nach außen in Erscheinung

• tritt nach außen in Erscheinung,
• kann Rechte erwerben,
• kann Verbindlichkeiten eingehen,
• ist im Rechtsverkehr aktiv.

Rechtsfolgen • Keine Rechtsfähigkeit
• Haftung einzelner Gesellschafter
• Beschränkte Geschäftsführung (nur im 

Innenverhältnis; nach außen Auftritt als 
Einzelpersonen)

• Keine Prozessfähigkeit (rechtliche Klagen 
treffen einzelne Gesellschafter)

• Rechtsfähigkeit
• Vermögen wird GbR zugerechnet
• Gesamtschuldnerische Haftung für 

Verbindlichkeiten der Gesellschaft
• Geschäftsführung nach außen möglich
• Prozessfähigkeit der GbR

Beispiele • Stille Gesellschaft
• Einkaufsgemeinschaft
• Bürogemeinschaft
• Interessengemeinschaft

• Immobilienbesitzgemeinschaft
• Anwaltssozietät
• Arztpraxisgemeinschaft
• Bauherrengemeinschaft

Möglichkeit zur Eintragung in das 
Gesellschaftsregister

Abbildung 3: Ausgewählte Unterscheidungsmerkmale Innen-GbR und der 
Außen-GbR

Was ist bei der „neuen“ eGbR anders als bei der „herkömmli-
chen“ GbR? 

Vorgaben zum Namensrecht der eGbR

Während
• eine einfache GbR keinen Namenszusatz führen muss, ist
• die eGbR mit Eintragung im Gesellschaftsregister verpflich-

tet, den Zusatz

UWP 3 2024
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

„eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts“  
oder „eGbR“

zu führen. 

Ferner gilt ansonsten das Namensrecht des HGB.

Ist beispielsweise kein Gesellschafter eine natürliche Person, 
weil z. B. ausschließlich GmbHs beteiligt sind, muss auf die Haf-
tungsbeschränkung hingewiesen werden.

Die Firma hat dann den folgenden Zusatz zu führen:

“GmbH & Co. eGbR“.

Als Name kann verwendet werden: 
• der Name eines oder mehrerer Gesellschafter,
• eine Fantasiebezeichnung
• die Kombination einer Sach- oder Branchenbezeichnung  

Es sind jedoch die Grenzen des Firmenrechts zu beachten.

So muss die Namensbezeichnung der eGbR
• eine Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft besitzen, 
• darf nicht irreführend sein,
• und muss sich von anderen Firmen mit Sitz in demselben 

Gebiet abheben.  

Das Registergericht prüft den gewählten Namen und kann die-
sen ggf. wegen rechtlicher Mängel ablehnen.

Vorgaben zum Namensrecht der (einfachen) GbR

Die einfache GbR kann den Zusatz „GbR“ führen, muss es aber 
nicht unbedingt.

Zur besseren Klarheit der Rechtsstellung ist es allerdings emp-
fehlenswert, den Zusatz zu führen. 

Hinsichtlich der Firma ergeben sich dieselben Gestaltungsmög-
lichkeiten wie bei der eGbR.

Die geführte und gewählte Firma wird aber nicht registerrecht-
lich geprüft. In der Praxis sind auch hier Grenzen zu beachten.

So muss auch hier eine Unterscheidbarkeit sichergestellt sein.

Ferner darf auch bei der GbR die Firma nicht irreführend sein. 

Sitz der eGbR

Während die GbR ihren Sitz an ihrem Verwaltungssitz hat, kann 
die eGbR ihren Sitz an einen beliebigen Ort im Inland legen. 

UWP 3 2024
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

Das ist unabhängig davon, wo die Geschäfte betrieben wer-
den. 

Vertretungsbefugnis

Bei einer GbR war die Vertretungsbefugnis nach außen zu-
gleich an die Geschäftsführungsbefugnis gekoppelt.
Soweit es keine gesonderte Regelung gab, ging das Gesetz bei 
der GbR davon aus, dass eine gemeinschaftliche Geschäfts-
führungsbefugnis sämtlicher Gesellschafter besteht. 

Künftig geht das Gesetz von der Gesamtvertretungsbefugnis
aus, und zwar unabhängig von der Geschäftsführungsbefugnis.

ABER: Es ist auch möglich, eine abweichende Vertretungsrege-
lung zu vereinbaren. 

Neu: Für die eGbR wird die Vertretungsbefugnis in das Gesell-
schaftsregister eingetragen. 

Folglich kann sich ein potentieller Geschäftspartner einer eGbR 
durch einen Einblick in das Gesellschaftsregister sicher und 
bequem über die Vertretungsbefugnis einer eGbR informieren. 

Einem Gesellschafter einer einfachen GbR hingegen bleibt nur 
die Vorlage einer Vollmacht.

Eintragung in das „Neue“ Gesellschaftsregister

Die Schaffung des Gesellschaftsregisters für eGbR‘s 

  Registerinhalte genießen öffentlichen Glauben

Wesentliche Neuerung ist das zum 01.01.2024 durch das Gesetz 
neu errichtete Gesellschaftsregister für Gesellschaften bürgerli-
chen Rechts. 

Zweck des neuen Gesellschaftsregisters ist es, der GbR

• Publizität zu verleihen, 

• die allen Beteiligten im Rechtsverkehr Gewissheit über 

• Haftung und Vertretungsverhältnisse der GbR

verschafft.

Die Eintragungen genießen wie das Handelsregister „eine Art 
öffentlichen Glauben“. 

Die Eintragung ist grundsätzlich 

• freiwillig und 

UWP 3 2024
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

• ist somit nicht Voraussetzung für die Erlangung der 
Rechtsfähigkeit der GbR.

Hinweis:
Nicht alle GbR‘s können sich im Gesellschaftsregister eintra-
gen lassen. 
Diese Möglichkeit besteht nur für die Außen-GbR nach § 707 
Abs. 1 BGB.

Eine GbR kann – auch mit der Absicht, dass diese später einge-
tragen werden soll – weiterhin formlos errichtet werden. Es be-
steht somit keine allgemeine Eintragungspflicht.

  Formelles Voreintragungserfordernis

Für bestimmte Fälle besteht hingegen faktisch eine Eintra-
gungspflicht.
Eine GbR muss sich künftig 

• vorher im neuen Gesellschaftsregister eintragen lassen, 

• wenn die GbR als Berechtigte in einem Objektregister
(z.B. 

• Grundbuch, 

• Handelsregister, 

• GmbH-Gesellschafterliste) 

fungieren soll. 

Praktische Anwendungsfälle könnten zum Beispiel sein:

a. Kauf/Verkauf einer Immobilie durch eine GbR

b. Kauf/Verkauf von GmbH-Geschäftsanteilen, Aktien, KG-
Anteile durch eine GbR

c. Beteiligung einer GbR an einer Umwandlung
d. Formwechsel einer GbR in eine KG oder OHG

Anmeldung zum Gesellschaftsregister

Das neue Gesellschaftsregister wird bei den zuständigen Amts-
gerichten geführt. 

Die Anmeldung zum Gesellschaftsregister erfolgt notariell. Fer-
ner muss 
• jeder Gesellschafterwechsel
• jede Änderung bei der Vertretungsbefugnis

UWP 3 2024
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

• jeder Sitzwechsel

notariell zur Eintragung angemeldet werden.

Die Anmeldung hat durch sämtliche Gesellschafter unter An-
gabe von 

• Name, Siz, Anschrift der GbR

• Angaben zu jedem Gesellschafter 

• Festlegungen zur Vertretungsbefugnis

zu erfolgen

Hinweis: 

Nach der erfolgten Eintragung muss die GbR den Namenszu-
satz „eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts“ oder 
kurz „eGbR“ führen.

Für GbR-Gesellschafter stellt sich aufgrund der di-
versen Vor-Eintragungserfordernisse die Frage, in 
welchen Fällen die Eintragung der GbR erforderlich
ist, um künftig handlungsfähig zu bleiben.

Faktische Eintragungspflichten (Ausgewählte Fälle)

Besitz oder Erwerb von Grundvermögen durch eine GbR 
Für 
• den Erwerb, 
• die Veräußerung oder 
• die Verfügung über Grundstücksrechte
ist Voraussetzung, dass die Eintragung im Grundbuch erfolgt ist. 
Dies gilt gleichermaßen auch für eine GbR.

Künftig kann eine Eintragung in das Grundbuch nur dann erfol-
gen, wenn die GbR zuvor in das Gesellschaftsregister eingetra-
gen worden ist.
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR  
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG 

 

  

A
BB

IL
DU

N
G

: 4

EINTRAGUNG INS GESELLSCHAFTSREGISTER BEI GRUNDVERMÖGEN NOTWENDIG

ABC-Grundstücks-GbR

Eintragung in Grundbuch:
ABC-Grundstücks-GbR mit
ihren Gesellschaftern A, B, 

C

A B C

ABC-Grundstücks-GbR

Eintragung in 
Gesellschaftsregister

ABC-Grundstücks-
GbR mit ihren 

Gesellschaftern A, B, 
C

A B C

Eintragung in 
Grundbuch

ABC-Grundstücks-
GbR

Ab 01.01.2024

 

Abbildung 4: Eintragung ins Gesellschaftsregister bei Grundvermögen not-
wendig 

Beachte: 

Ab 01.01.2024 kann eine GbR, die nicht zuvor im Gesell-
schaftsregister eingetragen worden ist,  

• kein Grundstück kaufen oder verkaufen und  
• keine Grundschulen eintragen lassen.3 

Für die Regelungen der eGbR gibt es keine Übergangsfristen. 

Diese neuen rechtlichen Rahmenbedingungen haben auch 
Auswirkungen für bestehende Gesellschaften bürgerlichen 
Rechts, wenn diese  
• bereits am 01.01.2024 ein Grundstück besitzen und  
• bereits im Grundbuch eingetragen sind.  
Eine solche GbR muss sich nicht sofort ins Gesellschaftsregister 
eintragen lassen.  

ABER: Sobald für solche Gesellschaften eine Änderungseintra-
gung im Grundbuch notwendig wird, muss sich diese Gesell-
schaft ins Gesellschaftsregister eintragen lassen. 

                                                                                       
3Die notwendig Grundbuchänderung kann nicht mehr vorgenommen werden (§ 873 Abs. 1 BGB; § 47 Abs. 2 GBO n.F., 

Art. 229 § 21 EGBGB n.F.) 
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

A
BB

IL
DU

N
G

: 5

FAKTISCHER ZWANG ZUR EINTRAGUNG BEI GESELLSCHAFTERWECHSEL

ABC-Grundstücks-GbR

Eintragung in Grundbuch:
ABC-Grundstücks-GbR mit

ihren Gesellschaftern 
A, B, C

A B C

ABC-Grundstücks-GbR

Eintragung in 
Gesellschaftsregister

DBC-Grundstücks-
GbR mit ihren 

Gesellschaftern 
D, B, C

A

B C

Erst dann
Berichtigung in 

Grundbuch

DBC-Grundstücks-
GbR

ABER

D

Faktischer Zwang

Abbildung 5: Faktischer Zwang zur Eintragung bei Gesellschafterwechsel

Die GbR als Gesellschafterin 
Es ist möglich, dass sich eine GbR als Gesellschafterin an ande-
ren Gesellschaften beteiligt, z. B. an anderen Personengesell-
schaften wie
• einer GbR,
• einer OHG oder
• einer KG,

aber auch an juristischen Personen, wie beispielsweise 
• einer GmbH, usw. 

Soweit ist dies nichts Neues. 

Neu hingegen ist, dass eine GbR seit 01.01.2024 zwingend im 
Gesellschaftsregister eintragen sein muss, bevor diese Eintra-
gungen ihrer Gesellschafterstellung betreffend im jeweiligen 
Register, etwa dem Handelsregister, anmelden kann. 

Wie auch im Fall des Grundstückeigentums besteht i. d. R. kein 
zwingender sofortiger Handlungsbedarf, aber spätestens 
• beim Erwerb oder
• bei der Veräußerung von Anteilen kann Handlungsbedarf 

entstehen. 

Hierzu wird auf die nachfolgenden 4 Beispiele verwiesen: 
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

Fallbeispiel 1: Erwerb eines Anteils an einer Personengesell-
schaft durch eine GbR

Es ist grundsätzlich möglich, dass eine GbR rechtlich wirksam 
einen Anteil an einer Personengesellschaft, wie z. B. an einer 
eingetragenen GbR, erwerben kann.

Allerdings kann sich 

• die nicht in das Gesellschaftsregister eingetragene GbR

• nicht als Gesellschafterin an anderen Personengesell-
schaften ins Handelsregister eintragen lassen.

Es fehlt somit an der Publizität des Gesellschaftsverhältnisses. 

Sonderfall:
Die nicht eingetragene GbR will sich als Kommanditist an ei-
ner KG beteiligen.
Ohne die vorherige Eintragung der GbR in das Handelsregis-
ter droht der GbR eine unbeschränkte Haftung für den Fall, 
dass die KG am allgemeinen Geschäftsverkehr teilnimmt. 

Fallbeispiel 2: Veräußerung eines Anteils an einer Personenge-
sellschaft durch eine nicht eingetragene GbR

Hier ist das Problem, dass eine Löschung des Gesellschaftersta-
tus aus dem Handelsregister nicht möglich sein wird. 

Fallbeispiel 3: Wechsel des Gesellschafterbestands innerhalb
einer Personengesellschaft, an der eine nicht eingetragene 
GbR beteiligt ist

Auch dieser beschriebene Praxisfall ist problembehaftet, denn 

• die Änderung kann nicht im Handelsregister eingetragen 
werden, 

• solange die GbR nicht im Gesellschaftsregister eingetra-
gen worden ist. 
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG
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DIE GBR BZW. EGBR ALS GESELLSCHAFTERIN

01.01.2024 Plan Ende  2024

Flott OHG
(KFZ-

Werkstatt)

Christ und 
Dierks GbR

Altmann Bäcker

Flott OHG
(KFZ-

Werkstatt)

Christ und 
Dierks GbR

Altmann Bäcker

Ernst & 
Fröhlich 

GbR
Ernst

Ernst & 
Fröhlich 

GbR

Keine
Eintragung im 
Gesellschafts-
register

Keine Eintragung im 
Gesellschaftsregister

Übertragung 
Anteil an der 
Flott OHG auf 

Ernst

Beteiligung der Ernst 
& Fröhlich GbR an 

der Flott OHG

Geplante Anteilsübertragungen scheitern an fehlender 
Eintragung im Gesellschaftsregister:
1. Kein Löschen als  OHG-Gesellschafterin möglich
2. Kein Eintrag der GbR als neue Gesellschafterin möglich

2.

1.

Abbildung 6: Die GbR bzw. eGbR als Gesellschafterin

Fallbeispiel 4: Verkauf oder Ankauf eines GmbH-Anteils durch 
eine nicht eingetragene GbR

Das Problem besteht nunmehr darin, dass der Vorgang nicht in 
die Gesellschafterliste die im Handelsregister zu hinterlegen ist, 
eingetragen wird. Die Gesellschafterliste besitzt jedoch eine 
Legitimationswirkung. Dieser Umstand zieht mehrere Probleme 
nach sich. 

Ein Problem betrifft beispielsweise die Teilnahme an der Be-
schlussfassung im Rahmen der Gesellschafterversammlung. 
Ohne einen Eintrag im Gesellschaftsregister ist die GbR damit 
von Beschlussfassungen ausgeschlossen.4

Freiwilliger Eintrag
Denkbar ist auch, dass sich eine GbR freiwillig ins Gesellschafts-
register eintragen lässt. 

Die GbR kommt damit in den Genuss der Vorteile der Register-
publizität, wie beispielsweise in Bezug auf die Vertretungs-
macht.

Ferner besteht kein zusätzlicher erneuter Handlungsbedarf, 
wenn sich die GbR beispielsweise an einer anderen Gesell-
schaft beteiligen will.

                                                                                      
4 Vgl. John: Das Gesellschaftsregister gemäß MoPeG in NZG 2022, S. 247
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

Zu beachten ist, dass der Eintrag mit Kosten verbunden ist, bei-
spielsweise Notar- und Registergebühren.

Das Procedere der Eintragung

Die Form der Eintragung 
Die GbR kann grundsätzlich in einem ersten Schritt formlos ge-
gründet werden, die Schriftform wird allerdings empfohlen.

Die Eintragung ins Gesellschaftsregister als zweiter Schritt bedarf 
einer notariell beglaubigten Anmeldung.

Der Inhalt der Eintragung 
Die Anmeldung muss die folgenden Angaben zur Gesellschaft 
enthalten:
• Name der Gesellschaft  
• Sitz  
• Anschrift  
Ebenfalls soll der Gegenstand des Unternehmens angegeben 
werden, soweit dieser sich nicht aus dem Namen der GbR 
ergibt.

Bezogen auf die Gesellschafter sind darüber hinaus die folgen-
den Angaben vorzunehmen:
• Natürliche Personen 

o Name
o Vorname
o Geburtsdatum
o Wohnort

• Juristische Personen oder rechtsfähige Personengesell-
schaften 
o Firma bzw. Name
o Rechtsform
o Sitz
o das zuständige Register, soweit das vorgesehen ist
o die Registernummer

• AUDfIT®-Prüferhilfe 1:
„Muster eines Auszugs aus dem Gesellschaftsregister für GbRs“ 

S. #171 S. #171 

siehe 
Anlagen-
band
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

Änderungen der Registereintragungen 
Die Änderungen sind ebenfalls notariell anzumelden. Sämtliche 
Änderungen sind regelmäßig von sämtlichen Gesellschaftern 
vorzunehmen.

Lediglich die Änderung der Anschrift kann von der Gesellschaft 
selbst vorgenommen werden.5

Rechtliche Veränderungen bei einer eGbR

Szenario 1: Statuswechsel 
Der Wechsel der Rechtsform zwischen GbR und OHG/KG sowie 
PartG ist fließend. 

Es werden für diese verschiedenen Personengesellschaften -
wie allseits bekannt - drei unterschiedliche Register geführt, 
hierzu zählen
• das Gesellschaftsregister,  
• das Handelsregister und 
• das Partnerschaftsregister.
Daher ist sicherzustellen, dass ein und derselbe Rechtsträger 
nicht mehrfach in verschiedener Rechtsform eingetragen wird.

Ferner muss die Kontinuität dieses Rechtsträgers aus den Regis-
tereintragungen erkennbar sein. 

Zu diesem Zweck wurde im BGB der neue § 707c BGB einge-
führt, der die Vorgehensweise des Statuswechsels regelt.

Der Statuswechsel orientiert sich an dem Verfahren an, wie es 
bei einem Formwechsel rechtlich etabliert ist.6  

Beispielhaft soll der Statuswechsel der
• Immobilie Berliner Str. 6 eGbR
• in eine 
• Immobilien GmbH & Co. KG im Rahmen des nachfol-

genden Schaubilds 

veranschaulicht werden:

                                                                                      
5 Vgl. John: Das Gesellschaftsregister nach MoPeG NZG 2022, S. 245
6 Vgl. Noack: Die Gesellschaftsregisterverordnung in ZPG 2023, S. 100
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG
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VERFAHRENSSCHRITTE BEIM STATUSWECHSEL

Immobilie 
Berliner Str. 6 

eGbR

Gesellschafts-
register
Nr. 2345

Immobilie 
Berliner Str. 6 

OHG

Nr. 2345 
Geschlossen

Handels-
register
Nr. 44560

Schritt 1: Anmeldung des Statuswechsel beim 
Gesellschaftsregister als Ausgangsregister

Amtsgericht für Gesellschaftsregister prüft, ob 
• Statuswechsel formell ordnungsgemäß 

angemeldet wurde, 
• Die Gesellschaft als eGbR im Gesellschaftsregister

eingetragen ist und 
• ob sie sich nicht in Liquidation befindet

Gesellschafts-
register

Kennzeichnung 
Statuswechselvermerk 
(Eintragung als OHG)

Schritt 2: 

Schritt 3: Weiterleitung des Verfahrens an das 
Handelsregistergericht (Zielregister)

Amtsgericht prüft, ob 
• Eintragungsfähigkeit nach allgemeinen 

Vorschriften (§ 106 Abs. 4 HGB)

Handels-
register

Eintragung der Gesellschaft 
als OHG im Handelsregister 
unter der Nummer 44560

Schritt 4: Mitteilung an Gesellschaftsregister mit Tag der 
Eintragung und neuer Registernummer

Gesellschaftsregister: Eintrag Vollzug 
Statuswechsel und Schließung des alten 
Registerblatts

Gesellschafts-
register

Abbildung 7: Verfahrensschritte beim Statuswechsel

Szenario 2: Umwandlungsfall 
Unter Anwendung des Umwandlungsrechts wird es den Gesell-
schaften erleichtert, die Rechtsform zu wechseln.

Die besonderen Vorteile bestehen darin, dass 
• einerseits die rechtliche Identität gewahrt wird und 
• andererseits die Gesamtrechtsnachfolge greift. 

Beides hat zur Folge, dass die rechtliche und wirtschaftliche 
Identität des Unternehmens gewahrt wird. Sämtliche 
• Aktiva und Passiva, 
• alle Verträge und Rechte
gehen somit im Wege der Gesamtrechtsnachfolge über. 

Diese Möglichkeit steht in Zukunft der eGbR offen, während die 
nicht registrierte GbR das UmwG nicht nutzen kann. 

Szenario 3: Die Auflösung einer eGbR 
Während eine einfache GbR relativ einfach und formlos aufge-
löst werden kann, sieht dies bei der eGbR anders aus.

Hier gilt grundsätzlich: 

„einmal“ eingetragene GbR = „immer“ eingetragene GbR
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

Dies bedeutet, dass ein Wechsel zurück zu einer nicht einge-
tragenen GbR durch Löschung aus dem Gesellschaftsregister 
nicht möglich ist. 

Es gibt allerdings zwei Wege, das Gesellschaftsregister wieder 
zu verlassen:

1. Die eingetragene Gesellschaft wird liquidiert und somit 
aus dem Gesellschaftsregister gelöscht. 

2. Auch eine Umwandlung beispielsweise in eine OHG ist 
denkbar, was dann zu einem Eintrag im Handelsregister 
und einer Löschung aus dem Gesellschaftsregister füh-
ren würde.

Konkreter Handlungsbedarf in der Praxis

Anpassungen im Gesellschaftsvertrag 
Die rechtlichen Änderungen gelten ab sofort, das heißt, es gibt 
keine Übergangsregelungen.

Besonders wichtig ist, dass die Regelungen auch für Gesell-
schaften bürgerlichen Rechts gelten, die bereits vor diesem 
Stichtag gegründet worden sind. 

Diese Neuregelungen wirken sich unter Umständen auf beste-
hende Gesellschaftsverträge aus.

Ergänzungen oder Änderungen des Gesellschaftsvertrages 
können erforderlich sein.  

Hinweis:
Gesellschafter sollten rechtlichen Rat einholen, um verlässlich 
sicherzustellen, inwieweit für sie Handlungsbedarf besteht. 
Die Eintragung im Gesellschaftsregister ist beispielsweise für 
einige GbRs Voraussetzung für die Aufrechterhaltung ihrer 
Handlungsfähigkeit. 

Dabei ist vorrangig zu klären, ob eine Eintragung der GbR in 
das neu geschaffene Gesellschaftsregister notwendig oder viel-
leicht sogar sinnvoll ist.

Folgewirkung: Eintragungspflicht ins Transparenzregister 
Mit der Registrierung der eingetragenen GbR im Gesellschafts-
register entsteht auch die Verpflichtung zur Eintragung der wirt-
schaftlich Berechtigten im Transparenzregister.
Für eine nicht eingetragene GbR besteht diese Verpflichtung 
hingegen nicht. 
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

Folgen für die Rechnungslegung
Im Rahmen des MoPeG wurde unter anderem die Vorschrift zu 
den Voraussetzungen einer Gewinnauszahlung neu geregelt: 
Der neue § 122 HGB geht von dem Prinzip der Vollausschüt-
tung aus. 

Ein Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses ist 
nur dann notwendig, wenn nicht der gesamte Gewinn auf die 
Gesellschafter aufgeteilt wird, sondern Gewinnanteile thesau-
riert werden sollen, und somit in der Gesellschaft als Eigenkapi-
tal verbleiben. 

Diese Regelung gilt nur dann, wenn keine anderweitigen ge-
sellschaftsrechtlichen Regelungen bestehen.

A
BB

IL
DU

N
G

: 8

ÄNDERUNGEN DES § 122 HGB DURCH DAS MOPEG

§ 122 HGB a.F. 
(vor 01.01.2024)

§ 122 HGB n.F.
(ab 01.01.2024)

(1) Jeder Gesellschafter ist berechtigt, aus
der Gesellschaftskasse Geld 
- bis zum Betrag von vier vom Hundert
- seines für das letzte Geschäftsjahr 

festgestellten Kapitalanteils 
- zu seinen Lasten zu erheben und, 

soweit es nicht zum offenbaren Schaden 
der Gesellschaft erreicht, 

- auch die Auszahlung seines den 
bezeichneten Betrag übersteigenden 
Anteils am Gewinne des letzten Jahres zu 
verlangen.

Satz 1
Jeder Gesellschafter hat aufgrund des 
festgestellten Jahresabschlusses Anspruch auf 
Auszahlung seines ermittelten Gewinnanteils.

Satz 2
Der Anspruch kann nicht geltend gemacht 
werden, soweit 
− die Auszahlung zum offenbaren Schaden

der Gesellschaft gereicht oder 
− der Gesellschafter seinen vereinbarten 

Beitrag trotz Fälligkeit nicht geleistet hat.

(2) Im Übrigen ist ein Gesellschafter nicht 
befugt, ohne Einwilligung der anderen 
Gesellschafter seinen Kapitalanteil zu 
vermindern.

Abbildung 8: Änderungen des § 122 HGB durch das MoPeG

Die Verlautbarung IDW ERS FAB 7 zur „Handelsrechtlichen 
Rechnungslegung bei Personenhandelsgesellschaften“ be-
rücksichtigt bereits das zum 01.01.2024 in Kraft getretene 
MoPeG. 
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR  
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG 
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ANWENDUNG DES IDW ERS FAB 7

17.06.2024
Veröffentlichung des IDW ERS 
FAB 7
Aktualisierter Entwurf einer 
Stellungnahme zur Rechnungs-
legung: Handelsrechtliche 
Rechnungslegung bei 
Personengesellschaften
Anpassungsbedarf wegen:
• Einfügung des § 1a KStG
• das MoPeG

31.01.2021
Anwendbarkeit des 
§ 1a KStG für Wirt-
schaftsjahre, die 
nach diesem Stich-
tag beginnen

01.01.2024
Inkrafttreten des MoPeG

Der Entwurf beinhaltet zwar eine Berufsauffassung, die noch nicht abschließend 
abgestimmt ist. Eine frühere Anwendung steht dem Wirtschaftsprüfer aber im Rahmen 
seiner Eigenverantwortlichkeit und seinem beruflichen Ermessen frei. Da durch diesen 
Entwurf schon Abschlüsse von Zeiträumen in der Vergangenheit betroffen sind, wird vom 
FAB die Empfehlung ausgesprochen, den IDW ERS FAB 7 bereits jetzt anzuwenden. 

 

Abbildung 9: Anwendung des IDW ERS FAB 7 

Das MoPeG hat auf IDW ERS FAB 7 nur geringfügige fachliche 
Auswirkungen. Diese bestehen lediglich im Bereich des Auswei-
ses des Jahresergebnisses.  
In dem Standard wird ausgeführt, dass  

• sofern keine abweichenden gesellschaftsvertraglichen 
Regelungen vorliegen,  

• vom Prinzip der Vollausschüttung auszugehen ist und so-
mit 

o für den persönlich haftenden Gesellschafter  
o bereits zum Abschlussstichtag 

o der Gewinnanteil als Verbindlichkeit 
auszuweisen ist.7 

Diese Regelung hat wegen des Vollausschüttungsprinzips Vor-
rang vor § 120 Abs. 2 Halbsatz 1 HGB, nach dem der einem 
Gesellschafter zustehende Gewinnanteil dem Kapitalkonto des 
Gesellschafters zugeschrieben wird. 

Unbeachtlich ist dabei, dass der zivilrechtliche Anspruch des 
Gesellschafters auf den Gewinnanteil nach § 122 Satz 1 HGB 

                                                                                       
7Vgl. IDW ERS FAB 7 Tz. 47. 
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

erst nach Aufstellung des Jahresabschlusses aufgrund Feststel-
lung des Jahresabschlusses entsteht. 
Im Ergebnis bedeutet dies, dass ein Jahresüberschuss in der Bi-
lanz in diesen Fällen nicht ausgewiesen wird.8

Zusammenstellung der Unterschiede zwischen der 
GbR und der eGbR
Die wesentlichen Unterschiede zwischen der herkömmlichen 
GbR und der eingetragenen GbR werden in der folgenden 
Übersicht gegenübergestellt:

GbR eGbR

1 Gesellschafts-
register

Nicht eingetragen eingetragen

2

Gründungsakt Formlos und ohne 
Gründungskosten

Formlose Gründung, 
aber notarielle Beur-
kundung der Anmel-
dung zum Gesell-
schaftsregister mit den 
entsprechenden Ge-
bühren

3
Rechtsformzusatz 
GbR 

Freiwillig Pflicht, den Zusatz 
eGbR oder eingetra-
gene GbR zu führen

4

Namensschutz Ja, örtlich, i. d. R. auf 
den Sitz beschränkt

Ja, i. d. R. auf den Sitz 
beschränkt, aber der 
Name kann mit dem 
Geschäftsbetrieb ver-
kauft werden; Fortfüh-
rung durch den Erwer-
ber möglich. Es gelten 
die firmenrechtlichen 
Regelungen des HGBs.

5
Nachweis der 
Vertretungs-
befugnis

Vorlage einer Voll-
macht oder des Ge-
sellschaftsvertrages

Nachweis durch 
Registerpublizität
(Registerauszug)

6

Nachweis der 
Existenz

Gesellschaftsvertrag Registerpublizität und 
Schutz des guten 
Glaubens durch das 
Gesellschaftsregister

7 Teilnahme am 
Geschäftsverkehr

ohne Vorteile der Pub-
lizität

Vereinfachung durch 
die Registerpublizität

                                                                                      
8Vgl. IDW ERS FAB 7, Tz. 47
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

GbR eGbR

8 Transparenzregister keine Mitteilungs-
pflicht

Mitteilungspflicht

9 Umwandlungsrecht nicht anwendbar anwendbar

10 Sitz Verwaltungssitz freie Sitzwahl

11

Liquidation Ohne notarielle For-
malismen

i.d.R. notarielle An-
meldung der Liquida-
tion, Liquida-toren und 
Löschung zur Eintra-
gung in das Gesell-
schaftsregister

AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema
• AUDfIT®-Prüferhilfe 1:

„Muster eines Auszugs aus dem Gesellschaftsregister für 
GbRs“

S. #171 S. #171 

siehe 
Anlagen-
band
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RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG 
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

Planungsrechnung als Krisenindikator und 
Ausgangspunkt für adäquate Reaktion des WP

Seite

2.1 Planungsrechnungen im Rahmen von Restrukturierungs-
überlegungen

#26

2.2 Änderung des IDW S11 – Beurteilung des Vorliegens von 
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

2.9 Eine Zahlungsunfähigkeit liegt vor – aber wann ist diese 
erstmals eingetreten?

#37

2.10 Zusammenhang mit dem StaRUG #39

2.11 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema #39

Planungsrechnungen im Rahmen von Restrukturie-
rungsüberlegungen
Seit der Verabschiedung des StaRUG gibt es grundsätzlich drei 
Möglichkeiten der Restrukturierung im Rahmen von Unterneh-
menskrisen. Diese lassen sich wie folgt abgrenzen: 

A
BB

IL
DU

N
G

: 1
0

RESTRUKTURIERUNGSMÖGLICHKEITEN

Zahlungsunfähigkeit 
/ Überschuldung

Keine offensichtliche 
Zahlungsunfähigkeit

/ Überschuldung
Drohende Zahlungsunfähigkeit

Restrukturierung nach 
StaRUG

Wahl Pflichtfreiwillig
Druck von Banken

Individuelles Aushandeln 
zwischen Gläubigern und 

Schuldnern 
Insolvenzverfahren 

Insolvenzplan Sanierungsplan Restrukturierungsplan 

Abbildung 10: Restrukturierungsmöglichkeiten

Bei Nutzung dieser Möglichkeiten zur Restrukturierung sind bei 
der Planung, bzw. im Rahmen des Verfahrens, stets begleitend 
Finanzpläne aufzustellen, wie z. B.
• im Vorfeld bei der Prüfung, 

o ob Zahlungsunfähigkeit, 
o ob Überschuldung 
o oder ob keines von beidem vorliegt

• Überprüfung, dass keine Überschuldung im Verlauf einer 
Sanierung eintritt 

• als Anlage zu dem Restrukturierungsplan 
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

Anhaltspunkte für die Aufstellung von Finanzplänen liefert
IDW S11.

IDW S11 behandelt vorrangig die Beurteilung, ob Gründe für 
die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens vorliegen. Grundlage 
hierfür sind Planungsrechnungen, wie z. B. ein Finanzplan oder 
ein Überschuldungsstatus.

Die in IDW S11 vorgegebenen Grundlagen für die Planungs-
rechnungen sind praktisch in allen Fällen, ggf. um Besonderhei-
ten modifiziert, anwendbar. 

Änderung des IDW S11 – Beurteilung des Vorliegens 
von Insolvenzeröffnungsgründen
Das IDW hat am 27.9.2022 eine angepasste Fassung des IDW 
S11 verabschiedet.

Anlässe für die Überarbeitung waren insbesondere:
• Berücksichtigung der aktuellen BGH Rechtsprechung, wie 

zum Beispiel die Bedeutung einer prozentualen Liquiditäts-
lücke bei der Erstellung eines Finanzplans 

• Ermittlung der Zahlungsunfähigkeit ex-post (!)
• Änderungen durch das Sanierungs- und insolvenzrechtliche 

Krisenfolgeabmilderungsgesetz (SanInsKG)

Grundlagen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
In §1 Abs. 1 StaRUG ist gesetzlich verankert, was schon nach 
der bisherigen Rechtsprechung schon länger galt.

Die gesetzlichen Vertreter müssen sich stets fortlaufend über die 
wirtschaftliche Lage des Unternehmens vergewissern, damit sie 
zeitnah Hinweise auf eine Insolvenzgefahr erkennen können.

Diese revolvierende Kontrollpflicht dient ggf. auch dem Nach-
weis, dass ein Insolvenzantrag ohne schuldhaftes Verzögern 
rechtzeitig gestellt wurde. 

Die Antragsfrist für die Stellung eine Insolvenzantrags beträgt
• 3 Wochen bei Zahlungsunfähigkeit bzw. 
• 6 Wochen bei Überschuldung, jeweils

ab dem Vorliegen des jeweiligen Insolvenzeröffnungsgrundes. 
Im Zweifel muss sich der gesetzliche Vertreter zur Beurteilung 
des Vorliegens Rat von einem fachlich qualifizierten externen 
Berater holen.  
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

Beurteilung von Insolvenzeröffnungsgründen 
Es ist sicherzustellen, dass die zur Lagebeurteilung herangezo-
genen Daten 
• vollständig 
• aktuell 
• verlässlich 
• schlüssig 
sind.

Vergangenheitsbezogene 
Angaben

Prognostische Angaben 

• Richtige Übernahme aus 
dem Rechnungswesen

• Plausibilitätsbeurteilungen, 
ob die Daten bei sachge-
rechter Vorgehensweise 
der Berechnung zugrunde 
gelegt werden können

• Wurden die Daten extern 
geprüft oder prüferisch 
durchgesehen?

• Wenn ja, wann?

• Sind die Annahmen plausi-
bel? 

• Sind ggf. besondere interne 
oder externe Unterneh-
mensverhältnisse zu be-
rücksichtigen?

• Stehen die Ergebnisse nicht
zu den sonstigen Erkenntnis-
sen in Widerspruch?

• Sind diese Ergebnisse sach-
lich und rechnerisch richtig
aus den Annahmen herge-
leitet worden?

• Sind die Angaben vollstän-
dig und verlässlich?

Zahlungsunfähigkeit § 17 InsO

Abgrenzung zur Zahlungsstockung 
Zunächst ist die Zahlungsunfähigkeit von der Zahlungsstockung
abzugrenzen.
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

A
BB

IL
DU

N
G

: 1
1

BEURTEILUNG DER ZAHLUNGSUNFÄHIGKEIT

Zahlungsstockung

Drohende Zahlungs-
unfähigkeit

Zahlungsunfähigkeit

Insolvenzlage

• Vorübergehende Unfähigkeit, 
Verbindlichkeiten vollständig zu 
begleichen

• Eine Liquiditätslücke kann innerhalb 
von 3 Wochen geschlossen werden

• Eine Liquiditätslücke von weniger als 
10% der Gesamtverbindlichkeiten 
besteht am Ende der Dreiwochenfrist 
unter bestimmten Bedingungen 

• Die Weiterentwicklung der 
Liquiditätslücke muss anhand eines 
Finanzplans beurteilt werden

• i. d. R. Unfähigkeit, die fälligen Ver-
bindlichkeiten innerhalb eines 
überschaubaren Zeitraums zu 
begleichen

• Eine Liquiditätslücke von mehr als 
10% der Gesamtverbindlichkeiten am 
Ende der Dreiwochenfrist

• Eine Liquiditätslücke von weniger als 
10% der Gesamtverbindlichkeiten am 
Ende der Dreiwochenfrist, aber die 
Lücke im Finanzplan steigt über 10 %

Nicht gerichtlich geklärt ist die Situation, wenn die Liquiditätslücke nach Finanzplan unter 
10% liegt, aber weiterhin eine Lücke verbleibt; wirtschaftlich erscheint es allerdings wenig 
sinnvoll, ein dauerhaft defizitäres Unternehmen zu erhalten. 

Abbildung 11: Beurteilung der Zahlungsunfähigkeit

Hinsichtlich der 10 % Grenze gilt weiterhin:

„Je höher die anfängliche Unterdeckung und je länger der 
Prognosezeitraum ist, desto größere Gewissheit ist für den Eintritt 
und den zeitlichen Verlauf der Besserung der Liquiditätslage zu 
fordern.“9

Zahlungseinstellung 
Eine Zahlungsunfähigkeit liegt dann vor, wenn der Schuldner
seine Zahlungen eingestellt hat.

Indikatoren für die Zahlungseinstellung

Anzeichen für eine Zahlungseinstellung können sein: 
Der Schuldner 
• ist nicht mehr in der Lage, die fälligen Verbindlichkeiten zu 

begleichen. Dieses ist zudem für das beteiligte Umfeld hin-
reichend erkennbar.  

• bittet mit Hinweis auf finanzielle Probleme um eine Stun-
dung.

• ist nicht in der Lage, größere fällige Beträge binnen drei 
Wohnen nicht nur ratenweise zu begleichen

                                                                                      
9 Vgl. IDW ES11 Tz. 11
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

Ebenso denkbar ist es, dass die Zahlungseinstellung aus einer 
Gesamtbetrachtung verschiedener auf eine Zahlungseinstel-
lung hindeutender Sachverhalte abgeleitet wird. 

A
BB

IL
DU

N
G

: 1
2

WEITERE ANZEICHEN EINER ZAHLUNGSEINSTELLUNG

Keine bzw. 
schleppende 

Zahlung

Keine Reaktion 
auf Zahlungsauf-

forderungen

Bitten um Ratenzahlung 
außerhalb der Gepflo-

genheiten des üblichen 
Geschäftsverkehrs

Nichteinhaltung 
von Zahlungungs-
vereinbarungen

Offenbarung der 
Zahlungsunfähigkeit 
durch den Schuldner

Unter-Druck-Setzen 
des Schuldners durch 

den Lieferanten

• Nichtzahlung von SV-
Beiträgen oder Strom 

• Zurückgegebene 
Lastschriften

• Mahnungen
• Vor-sich-Herschieben einer 

Bugwelle

• Monatelanges völliges 
Schweigen auf die 
Rechnungen und 
vielfältigen Mahnungen

• nicht eingehaltene Zahlungs-
zusagen

• Verspätete Zahlungen werden 
nach nicht eingehaltenen 
Zahlungszusagen nur unter 
Druck von angedrohten 
Liefersperren geleistet

• Eingene Erklärungen des 
Schuldners, u.U. 
verbunden mit einer 
Bitte um Stundung

• Ankündigung des 
Schuldners, hoch ange-
wachsene Verbindlich-
keiten nur durch Einmal-
zahlung und Monats-
raten zu begleichen

• Bitte um Ratenzahlung mit 
gleichzeitigem Resterlass

• Ratenzahlungsbitte nach 
fruchtlosen Mahnungen 
oder nicht eingehaltenen 
Zahlungszusagen

• Androhung oder 
Verhängung von 
Liefersperren

• Androhung der frist-
losen Kündigung von 
Mietverträgen oder 
anderer Verträge

Abbildung 12: Weitere Anzeigen einer Zahlungseinstellung

Folgen der Zahlungseinstellungen

Bei Vorliegen derartiger Indizien, die nicht durch einen Finanz-
status und Finanzplan entkräftet werden können, kann ge-
schlossen werden, dass eine Zahlungseinstellung vorliegt. 

Eine Überprüfung der genauen Finanzlücke und eine Überprü-
fung, ob diese mindestens 10 % beträgt, erübrigt sich in diesen 
Fällen.

Beurteilung von Grenzfällen

Keine Zahlungseinstellung liegt dann vor, wenn die Nichtzah-
lung auf einer Verbindlichkeit beruht, die dem Grunde oder der 
Höhe nach strittig ist. 

Ist die Nichtzahlung hingegen auf eine Zahlungsunwilligkeit 
bzw. Zahlungsverweigerung zurückzuführen, liegt nur dann kei-
ne Zahlungseinstellung vor, wenn der Schuldner objektiv die 
Zahlung leisten könnte.

Beseitigung einer Zahlungseinstellung 
Eine Beseitigung der Zahlungseinstellung wird regelmäßig erst 
durch die Aufnahme der Zahlungen an alle Gläubiger erreicht. 
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

Das gilt unabhängig davon, ob die Zahlungen vor oder nach 
Zahlungseinstellung fällig sind. 

Könnte eine Zahlungsunfähigkeit vorliegen?
Bei der Prüfung, ob eine Zahlungsunfähigkeit vorliegt, wird ein 
mehrstufiges Verfahren verwendet. 

1. Aufstellen eines Finanzstatus durch Gegenüberstellen 
von Verbindlichkeiten und Finanzmitteln auf einen Stich-
tag

2. Ggf. Aufstellen eines Finanzplans 

Der Finanzstatus

Hinweis:
Beim Finanzstatus werden die fälligen Verbindlichkeiten den 
bestehenden Guthaben zu einem bestimmten Zeitpunkt ge-
genübergestellt.

Fälligkeit der Verbindlichkeiten 
Fälligkeit umfasst nicht nur die durch Mahnung angeforderten 
Verbindlichkeiten. Es reicht aus, dass der Gläubiger die Zahlung 
verlangen könnte.

Für die Zusammenstellung der fälligen Verbindlichkeiten sind 
vielmehr alle insolvenzrechtlich fälligen Zahlungsverpflichtun-
gen anzusetzen.

Die Fälligkeit kann sich ergeben aus 
• Gesetzlicher Regelung, wie z. B.

o Steuervorauszahlungen 
o Beiträge zur Sozialversicherung

• Vertraglicher Vereinbarung, wie z. B.
o Verbindlichkeiten aus L+L

oder 
• Ausnahmsweise durch einseitige Erklärung des Gläubigers 

(bei Rückzahlungsverlangen von Darlehen denkbar)

Ohne eine rechtsgeschäftliche Festlegung oder sonstige Be-
stimmbarkeit, liegt eine sofortige Fälligkeit nach § 271 Abs. 1 
BGB vor. 

Wird eine spätere Fälligkeit und damit kein Ansatz im Finanzsta-
tus geltend gemacht, obliegt der Nachweis dem Schuldner.

Beispiele, wann eine Fälligkeit eintritt:
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

Verbindlichkeit Fälligkeit 
1 Geduldete, aber nicht aus-

drücklich genehmigte Über-
ziehung von Kontokorrentkon-
ten

Sofort fällig 

2 Annuitätendarlehen Ansatz der fälligen Raten 
3 Verbindlichkeiten L+L Sofort oder, sofern ver-

einbart, mit Ablauf des 
Zahlungsziels

4 Gestundete Verbindlichkeiten Kein Ansatz 
5 Nachrangige Verbindlichkei-

ten
Kein Ansatz 

6 Vom Vollzug ausgesetzte 
Steuerschulden, o. ä.

Ansatz erst am Ende der 
Aussetzungsfrist

7 Genehmigte und ungekündig-
te Kontokorrentkredite

Kein Ansatz 

Finanzmittel 
Den nach den zuvor ermittelten Verbindlichkeiten sind die 
Finanzmittel gegenüberzustellen, dies betrifft insbesondere
• Barmittel 
• Bankguthaben 
• Schecks in der Kasse 
• nicht ausgeschöpfte und ungekündigte Kreditlinien  
Im Rahmen der Ermittlung des Finanzstatus sind insbesondere 
nicht aufzunehmen:
• kurzfristig erwartete Zuflüsse von Kundenforderungen
• Möglichkeit der Kreditaufnahme 
• eine gegenüber dem Unternehmen abgegebene harte 

Patronatserklärung

Folgerungen aus dem Finanzstatus 

Möglichkeit Nr. 1:

Der Finanzstatus weist ein Guthaben aus – die Finanzmittel sind 
größer als die Verbindlichkeiten
In diesem Fall liegt keine Zahlungsunfähigkeit vor. Der Schuld-
ner kann zu dem Zeitpunkt seine Verbindlichkeiten erfüllen. Es 
sind zunächst keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen.
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

Allerdings ist bei einem weiteren Andauern der Krise ggf. ein 
weiterer Finanzstatus zu erstellen. Das ist unter Umständen auch 
weiterhin zu wiederholen.

Möglichkeit Nr. 2:

Der Finanzstatus weist kein Guthaben aus, d. h. die Verbind-
lichkeiten sind größer als die Finanzmittel
Auch jetzt ist noch nicht klar, ob eine Zahlungsunfähigkeit vor-
liegt. 
Um dies auszuschließen bzw. festzustellen, sind weitere Berech-
nungen durchzuführen und zwar in Form eines Finanzplans.

Beispiel 

Variante 1: „Gutes Ende“

Finanzstatus auf den 31.05.2024

Euro Euro
Finanzmittel
Guthaben KI 80.755,00

Barkasse 1.000,00

Ungenutzte Kontokorrent-
kredite

58.245,00 140.000,00

Fällige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten ohne 
Zahlungsziel

45.000,00

Fällige Tilgungen Darle-
hen

10.000,00

Fällige Steuernachzah-
lungen 2022

5.000,00

Löhne und Gehälter, die 
zum Monatsende fällig 
sind

75.000,00 135.000,00

Guthaben 5.000,00
In diesem Fall könnte der Schuldner die Berechnung gegen-
wärtig abbrechen.

Bei Anhalten der Krise muss er ggf. erneut einen Finanzstatus
aufstellen. 

UWP 3 2024

#33
St

a
nd

: 1
5.

09
.2

02
4

2.
  P

la
nu

ng
sr

ec
hn

un
g 

al
s K

ris
en

in
d

ik
at

or
 u

nd
 A

us
ga

ng
sp

un
kt

 fü
r a

d
äq

ua
te

 R
ea

kt
io

n 
d

es
 W

P



THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

Variante 2: „Liquiditätslücke“

Im Folgemonat, also zum 28.06.2024 sind zuvor gestundete 
Verbindlichkeiten von 50.000,00 Euro zusätzlich zu den Verbind-
lichkeiten ohne Zahlungsziel von 35.000,00 Euro fällig.

Die Steuernachzahlungen wurden beglichen. Alle anderen Be-
träge sind „vergleichbar“. Zum 28.06.2024 würde demnach der 
Finanzstatus wie folgt aussehen:

Finanzmittel 140.000,00

Fällige Verbindlichkeiten 170.000,00

Liquiditätslücke -30.000,00 
Aufgrund der ermittelten Liquiditätsunterdeckung muss der 
Schuldner einen Finanzplan aufstellen.  

Der Finanzplan

Arten 
In beiden nachfolgenden Fällen erfolgt die Gliederung nach 
betriebswirtschaftlich anerkannten Methoden.

Kurzfristige Finanzpläne 

Einerseits gibt es kurzfristige Finanzpläne, die nur wenige Wo-
chen umfassen und auf dem Finanzstatus aufbauen. 

Es wird hierbei der Finanzstatus planerisch um die erwarteten 
Einzahlungen und Auszahlungen ergänzt und dementspre-
chend fortgeschrieben.

Langfristige Finanzpläne

Andererseits gibt es langfristige Finanzpläne. Diese sind auf Ba-
sis einer integrierten Planung zu erstellen.

Die integrierte Planung umfasst Planungen bezüglich des Er-
folgs, der Liquidität und des Vermögens. 

Die Teilplanungen werden hierbei in dem Finanzplan integriert.

Herleitung der erwarteten Einzahlungen  
Zu berücksichtigen sind neben Einzahlungen aus geplanten 
Umsätzen auch geplante Zahlungszuflüsse aus anderen Vor-
gängen, wie beispielsweise
• Zuflüsse aus Kreditaufnahmen 
• Einzahlungen von Gesellschaftern oder Dritten
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

• Einzahlungen aus Sale&Lease-Back-Geschäften, Factoring 
oder dem Verkauf von nicht betriebsnotwendigem Vermö-
gen.

Damit die Einzahlungen angesetzt werden dürfen, müssen sie 
im Planungszeitraum hinreichend sicher realisierbar sein 

Herleitung der erwarteten Auszahlungen 
Analoges gilt für die erwarteten Auszahlungen. Es sind alle Ver-
bindlichkeiten anzusetzen, die innerhalb des Prognosezeitraums 
fällig sind. Dieser wird hier zunächst einmal von drei Wochen 
unterstellt.

Darstellung des Finanzplans 
Es sind jedoch auch Faktoren denkbar, die einen höheren De-
taillierungsgrad des Finanzplans erfordern, so dass dieser auch
• quartalsweise,
• monatlich
• oder wöchentlich
anfallende Zahlungen umfasst.
Diese Faktoren sind beispielsweise
• die Höhe der bestehenden Liquiditätslücke
• die Länge des Prognosezeitraums
• Besonderheiten des Einzelfalls wie z.B. die Branche

Beispiel 
Zur weiteren Erläuterung wird auf das in der Anlage befindliche 
Zahlenbeispiel verwiesen.

• AUDfIT®-Prüferhilfe 2/2:
„Planungsrechnung als Krisenindikator“ 

S. #173 

Ergebnis des Finanzplans am Ende des Prognosezeit-
raums

Szenario 1: „Das ist ja (zunächst) noch einmal gut gegangen“ 
Es ist ein Finanzplan mit einem Prognosezeitraum von drei Wo-
chen aufzustellen.

Mit diesem kann überzeugend dargestellt werden, dass die Fi-
nanzlücke binnen der drei Wochen geschlossen werden kann. 
Es liegt demnach keine Zahlungsunfähigkeit, sondern lediglich 
eine Zahlungsstockung vor.

S. #173 

siehe 
Anlagen-
band
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

Folge: 
Der Finanzplan ist nicht zu verlängern. Zukünftig zu erwartende 
Liquiditätslücken wären demnach aus aktueller Sicht nicht als 
eingetretene, sondern nur als drohende Zahlungsunfähigkeit zu 
werten. Das ist insbesondere für das Laufen der Antragsfristen
im Rahmen eines Insolvenzverfahrens von rechtlicher Bedeu-
tung.  

Fallgruppe: „Es wird ernst“ 

  Szenario 2: „Es verbleibt eine Liquiditätslücke“

Für den Fall, dass die Finanzlücke nicht geschlossen werden
kann oder sich sogar vergrößern könnte, ist der Finanzplan über 
den Dreiwochen-Zeitraum hinaus auszudehnen.

Anhand dieses fortgeschriebenen Finanzplans und der Recht-
sprechung zur 10 %-Grenze muss dann entschieden werden, 
ob eine Zahlungsstockung oder eine Zahlungsunfähigkeit vor-
liegt. 

  Szenario 3: „Es steht auf der Kippe“

Regelfall 
Kann erwartet werden, dass am Ende des dreiwöchigen Prog-
nosezeitraums 
• die verbleibende Liquiditätslücke weniger als 10 % der fälli-

gen Gesamtverbindlichkeiten beträgt 
und 
• diese Lücke in einem „überschaubaren“ Zeitraum geschlos-

sen werden kann,

liegt laut der Rechtsprechung nur eine Zahlungsstockung vor 
und keine Zahlungsunfähigkeit,
Ausnahme 
In Ausnahmefällen, die dann von den Bedingungen des Einzel-
falls abhängen, kann das auch in Fällen gelten, in denen die 
Liquiditätslücke mehr als 10 % beträgt. 
Es gibt dafür zwei Voraussetzungen:

Es kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
damit gerechnet werden, dass die Lücke in der Zeit 
vollständig geschlossen werden kann.

und
Den Gläubigern kann auch gegen ihren Willen das War-
ten zugemutet werden. 
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

Insgesamt gilt, dass die Strategie zu warten umso eher erwartet 
werden kann, je kleiner die verbleibende Finanzlücke ist.

Der Zeitraum in dem die Liquiditätslücke geschlossen sein muss, 
kann bis zu drei Monaten andauen, in Ausnahmefällen sogar 
für einen Zeitraum von sechs Monaten. 

Es gilt für beide Fälle: 
Der Schuldner muss sich fortlaufend vergewissern, dass die An-
nahmen, die er der Planung zugrunde gelegt hat, auch einge-
treten sind.

Ziel ist es, zu überprüfen, dass sich bei Nichterreichen der Ziele 
die Lage des Unternehmens nicht so sehr verschlechtert hat, 
dass ggf. doch eine Insolvenzantragspflicht besteht. 

Hinweis:
Für den Fall, dass sich der Schuldner auf die 10 %- Grenze be-
rufen will, ist sicherheitshalber rechtlicher Rat einzuholen, da 
es sich um Sachverhalte handelt, die aus der Rechtspre-
chung abgeleitet sind und einige Begriffe auslegungsbedürf-
tig sind, wie z. B. überschaubarer Zeitraum. Das gilt umso 
mehr, wenn die Liquiditätslücke mehr als 10 % beträgt.

Szenario 4: Das „Kind“ ist in den Brunnen gefallen

Es ergibt sich aufgrund der Planungsrechnungen, dass die Vo-
raussetzungen für eine Zahlungsstockung nicht vorliegen.

In diesen Fällen ist eine Zahlungsunfähigkeit gegeben.

Dabei ist insbesondere zu beachten, dass die Zahlungsunfähig-
keit ggf. bereits eingetreten ist.
Es ist dann die dreiwöchige Insolvenzantragspflicht zu beach-
ten, und der Insolvenzantrag ist unverzüglich zu stellen.

Eine Zahlungsunfähigkeit liegt vor – aber wann ist die-
se erstmals eingetreten?
In dem Fall, dass eine Insolvenz eingetreten ist, wird der Insol-
venzverwalter bemüht sein, festzustellen, zu welchem Zeitpunkt 
diese erstmals eingetreten war. 

Dies ist der Zeitpunkt, an dem erstmals Anzeichen vorliegen, die 
darauf schließen lassen, dass eine Antragspflicht vorliegen 
könnte.

Hintergrund der Betrachtung sind Fragen der Haftung des Un-
ternehmers/Geschäftsführers, die sich aus einer verspäteten
Antragstellung ergeben könnten.  
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR  
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG 

 

  

Dabei gibt es vier „verschiedene“ Möglichkeiten, den Zeitpunkt 
im Nachhinein zu ermitteln.  

Möglichkeit Nr. 1: Aufstellen von mehreren Finanzstati  
Es soll zu dem mutmaßlichen Zeitpunkt in der Vergangenheit, 
an dem die Insolvenzantragspflicht erstmalig vorlag, ein Fi-
nanzstatus erstellt werden. Im anschließenden Dreiwochenzeit-
raum danach nochmals mehrere.  

In dem vom BGH entschiedenen Fall haben drei Stati ausge-
reicht, um eine Zahlungsunfähigkeit ex-post festzustellen und 
gerichtsfest zu belegen.  

A
BB

IL
DU

N
G

: 1
3

EX-POST-ERMITTLUNG DES ZEITPUNKTS DES EINTRITTS DER ZAHLUNGSUNFÄHIGKEIT –
VARIANTE 1

Insolvenzantrag 
am 03.06.2024

Finanzstatus 1 Finanzstatus 2 Finanzstatus 3 Finanzstatus 4

Liquiditätslücke 
von 8 %

Liquiditätslücke 
von 8 %

Liquiditätslücke 
von 6 %

Liquiditätslücke 
von 4 %

Liquiditätslücke 
von 10 %

Liquiditätslücke 
von 10 %

Liquiditätslücke 
von 10 %

Liquiditätslücke 
von 12 %

05.02.2024 19.02.2024 26.02.202412.02.2024

Vermuteter Eintritt der 
Zahlungsunfähigkeit

Anschließender Dreiwochenzeitraum

1. Fall

2. Fall

Die prozentuale Lücke kann jeweils stichtagsbezogen als Verhältnis der absoluten 
Lücke zu den zu diesem Zeitpunkt fälligen Verbindlichkeiten berechnet werden. Ergibt 
sich dann aus dem jeweiligen Finanzstatus eine Lücke von 10 % oder mehr, so liegt 
eine Zahlungsunfähigkeit vor. 

Folge: Während in Fall 1 zu dem 05.02.2024 noch keine Zahlungsunfähigkeit vorlag, sieht es in 
Fall 2 anders aus. Hier hätte der Insolvenzantrag bereits bis zum 26.02.2024 gestellt werden 
müssen! 

 

Abbildung 13: Ex-Post-Ermittlung des Zeitpunkts des Eintritts der Zahlungs- 
unfähigkeit 

Möglichkeit Nr. 2: Aufstellen eines Finanzplans  

Dabei handelt es sich aber um keine Planung im eigentlichen 
Sinne, sondern um das Nachvollziehen der Liquiditätsentwick-
lung im Nachhinein. – Es ist aber im Prinzip nichts anderes als 
ein Aneinanderreihen mehrerer Finanzstati. 
Möglichkeit Nr. 3: Ermittlung mit Hilfe einer sogenannten Liquidi-
tätsbilanz 
Auf diese Möglichkeit wird nicht näher eingegangen, da sie i. d 
.R. zu niedrigeren prozentualen Liquiditätslücken führt. Das 
wiederum hat zur Folge, dass die vermutete Zahlungsunfähig-
keit später liegt. Im Falle eines Rechtsstreits kann dieses Vorge-
hen zu Haftungsgefahren führen. 
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

Möglichkeit Nr. 4:

Wenn es nicht möglich ist, einen Finanzstatus zu erstellen, kann 
nach Auffassung des BGH auch retrograd auf den Zeitpunkt 
abgestellt werden, an dem die erste nicht bezahlte Verbind-
lichkeit fällig geworden wäre, um den Zeitpunkt der Zahlungs-
unfähigkeit zu ermitteln. 

Dies gilt nur dann nicht, wenn der Schuldner zu dem damaligen
Zeitpunkt davon ausgegangen ist, die Verbindlichkeit tilgen zu 
können, dann aber unerwartete Umstände eingetreten sind, 
die dazu geführt haben, dass er doch nicht zahlen konnte. 
Der Eintritt der Zahlungsunfähigkeit lässt sich so objektiv fest-
stellen.

Für den Fall, dass der Schuldner ex-ante einen plausiblen Fi-
nanzplan erstellt hat, der keine Zahlungsunfähigkeit aufweist, 
kann er evtl. versuchen, sich  damit exkulpieren, auch wenn es 
sich ex-post herausstellt, dass objektiv Zahlungsunfähigkeit vor-
gelegen hat. 

Zusammenhang mit dem StaRUG
Liegt im Ergebnis eine Zahlungsunfähigkeit vor, so besteht eine 
Insolvenzantragspflicht. Damit wäre die Anwendung des 
StaRUG ausgeschlossen. 

Andererseits reicht eine reine Zahlungsstockung nicht aus, die 
Möglichkeiten eines Restrukturierungsverfahrens in Anspruch zu 
nehmen. 

Nur in den Fällen, in denen ein längerfristiger Finanzplan aufge-
stellt wird, kann sich im Ergebnis zeigen, dass eine drohende 
Zahlungsunfähigkeit vorliegt.

AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema
• AUDfIT®-Prüferhilfe 2/1: 

„Planungsrechnung als Krisenindikator – Flowchart zur 
Entscheidungsfindung 

S. #172 

• AUDfIT®-Prüferhilfe 2/2: 
„Planungsrechnung als Krisenindikator – Beispielrechnun-
gen“

S. #173 

• AUDfIT®-Prüferhilfe 2/3: 
„Masterplan für die WP-Praxis: Proaktiver Umgang mit Un-
ternehmen in wirtschaftlicher Schieflage“

S. #177 

siehe 
Anlagen-
band
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG 

Seite #40 

THEMA 3: 
Berichterstattung über immaterielle 
Ressourcen 
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

Berichterstattung über immaterielle Ressourcen
Seite

3.1 Immaterielle Ressourcen und deren Bedeutung #42

3.1.1 Informationsbedürfnisse der Stakeholder #42

3.1.2 Bedeutung immaterieller Ressourcen für Unter-
nehmen

#42

3.2 Arten von immateriellen Ressourcen #43

3.2.1 Humankapitalg #43

3.2.2 Organisationskapital #44

3.2.3 Beziehungskapital #45

3.2.4 Innovationskapital #46

3.2.5 Zusammenfassende Übersicht der verschiedenen 
Kategorien

#46

3.3 Bisherige Berichterstattung über immaterielle Ressourcen #46

3.3.1 Bilanzierung von immateriellen Vermögensgegen-
ständen

#46

3.3.2 Angaben zu immateriellen Werten im Lagebericht #48

3.4 Vorgesehene Neuregelung zur Berichterstattung infolge 
der CSRD-Richtlinie

#49

3.4.1 Die CSRD – was ist das? #49

3.4.2 Nationale Umsetzung #49

3.4.3 Verhältnis zwischen immateriellen Ressourcen und 
Nachhaltigkeit

#50

3.4.4 Berichterstattung über immaterielle Ressourcen in 
der CSRD

#51

3.4.5 Herausforderungen bei der Erfassung und Bewer-
tung von immateriellen Ressourcen

#52

3.5 Exkurs: Der Wirtschaftsprüfer als externer Berater #52

3.6 Best Practices für die Berichterstattung über immaterielle 
Ressourcen

#54

3.6.1 Identifizierung und Priorisierung relevanter immate-
rieller Ressourcen

#54

3.6.2 Integration von immateriellen Ressourcen in die 
Nachhaltigkeitsstrategie

#54

3.6.3 Kommunikation von immateriellen Ressourcen an 
Stakeholder

#54
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

Seite

3.7 Ein Beispiel aus der Praxis #54

3.7.1 Die Print GmbH #54

3.7.2 Bestandsaufnahme #54

3.8 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema #57

3.9 AUDfIT®-Rechtsvorschriften zu diesem Thema #57

Immaterielle Ressourcen und deren Bedeutung

Informationsbedürfnisse der Stakeholder 
In vielen Unternehmen stellen immaterielle Ressourcen, wie z.B. 

• eigenentwickelte Software und Markenrechte

• Technologien 

• Mitarbeiter-Know-how

• und vieles mehr

zentrale Einflussgrößen für den Wertschöpfungsprozess inner-
halb von Unternehmen dar. 

Die bilanzielle Darstellung dieser „Werttreiber“ spiegelt oftmals 
nicht deren Bedeutung wieder.

Das Vorsichtsprinzip im deutschen HGB führt dazu, dass insbe-
sondere selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte kei-
nen Eingang in die Vermögensdarstellung finden. 

Investitionen der Gegenwart in immaterielle Ressourcen führen 
oft erst in der Zukunft zu entsprechenden Erträgen und schaffen 
damit künftige Werte. 

Beschreibungen und strukturierte Informationen zu den im Un-
ternehmen vorhandenen immateriellen Ressourcen sind im In-
teresse der Abschlussadressaten. 

Bedeutung immaterieller Ressourcen für Unternehmen 
Immaterielle Ressourcen sind für Unternehmen von grundle-
gender Bedeutung und können durchaus einen bedeutenden 
Wettbewerbsvorteil liefern. 

So können diese beispielsweise beitragen zur
• Steigerung der Produktivität 
• Verbesserung der Kundenbindung 
• Förderung von Innovationen.
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

Die Ressourcen können insbesondere dann zu Vorteilen ge-
genüber den Mitbewerbern führen und damit wesentlich zum 
Unternehmenserfolg beitragen, wenn sie 

• nützlich für den Geschäftsbetrieb

• selten bzw. einzigartig
• unnachahmlich bzw. nicht imitierbar
sind.10

Das Humankapital kann beispielsweise entscheidend für den 
Unternehmenserfolg sein.

Investitionen in die Entwicklung der Mitarbeiter kann neue 
Ideen hervorbringen, die sich dann am Markt auswirken. 

Mit den Produkten und dem Verhältnis gegenüber Mitarbeitern 
zufriedene Kunden sind tendenziell treue Kunden. 

A
BB

IL
DU

N
G

: 1
4

IMMATERIELLE RESSOURCEN BEEINFLUSSEN DEN UNTERNEHMENSERFOLG

Humankapital Organisationskapital Beziehungskapital

Werte, die Mitarbeiter
durch die Anwendung 
von 
- Fähigkeiten
- Kompetenzen
- Wissen 
zur Verfügung stellen

Durch funktionierende
• Geschäftsprozesse,
• Daten und 
• Systeme 
kann das Unternehmen 
Produkte und 
Dienstleistungen liefern 
(=Wertschöpfung)

Gute Beziehungen des 
Unternehmens zu seinen
• Kunden
• Verkäufern
• Lieferanten
• Geschäftspartnern 
• und anderen wichtigen 

Personen
schaffen Werte

Geschäftsprozesse

Kostenreduzierung Umsatzwachstum

Unternehmenserfolg

Abbildung 14: Immaterielle Ressourcen beeinflussen den Unternehmenser-
folg

Arten von immateriellen Ressourcen

Humankapital 
Beim Humankapital handelt es sich um die wichtigste Res-
source in einem Unternehmen. 

                                                                                      
10Von Keitz, Schwedler, Immaterielle Ressourcen als Werttreiber für (nachhaltiges) Wirtschaften, Bertelsmann Stiftung und 

CSRD, Oktober 2023, Seite 23.
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

Die von den Mitarbeitern eingebrachten 
• Kompetenzen, 

Erfahrungen und 
• Fähigkeiten
wirken sich unmittelbar auf den Unternehmenserfolg aus. 

Daher ist es wichtig, Mitarbeiter zu fördern und in ihrer Entwick-
lung zu unterstützen. 

A
BB
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5

HUMANKAPITAL (BEISPIELHAFTE DARSTELLUNG)

Intelligenz

Allgemein
Bildung

Fachliche 
Ausbildung

Führungs-
qualität

Kreativität Fleiß

Humankapital

Personalbereich
(Fach)
Wissen

Erfahrung

Motivation

Kreativität

Abbildung 15: Humankapital (Beispielhafte Darstellung)

Organisationskapital 
Das Organisationskapital ist ebenfalls eine wichtige immateriel-
le Ressource für das Unternehmen. 

Darunter werden 

• Verfahren, 
• Methoden und 
• Prozesse 
in einem Unternehmen verstanden, die dazu genutzt werden, 
bestimmte Unternehmensziele zu unterstützen. 

Zweck des Organisationskapitals ist es, 

• Arbeitsabläufe zu verbessern und 

• dadurch die Effizienz zu steigern. 
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

Durch die mögliche Effizienzsteigerung können Zeit und Kosten 
eingespart werden. Darüber hinaus ist es möglich, schneller auf 
Veränderungen am Markt reagieren zu können. 

Indikatoren für Organisationskapital können bspw. sein:

• gutes Kommunikationsnetzwerk

• effektives Qualitätsmanagement

• termingetreue Auftragsabwicklung

Beziehungskapital 

  Grundsätzlich

Unter Beziehungskapital werden die Beziehungen im Unter-
nehmen verstanden, und zwar in Bezug auf

• Kunden, 
• Lieferanten und 
• andere Geschäftspartner. 
Ziel ist es, eine Vertrauensbasis aufzubauen und darüber eine 
gute Zusammenarbeit zu erreichen. Die Pflege einer guten Zu-
sammenarbeit stärkt die Chancen, dass sich die Geschäfte 
langfristig besser entwickeln. 

  Kundenkapital

Unternehmen mit einem starken Beziehungskapital profitieren in 
zweierlei Hinsicht: 

1. Zum einen können sie auf loyale Kunden und langfristi-
ge Geschäftsbeziehungen bauen. 

2. Zum anderen erhöht sich die Möglichkeit, 
- durch den guten Ruf und  
- daraus resultierende positive Empfehlungen,  
höhere Marktanteile zu erzielen. 

  Lieferantenkapital

Starke Beziehungen zu Lieferanten können zu besseren Konditi-
onen oder zu einer Bevorzugung gegenüber anderen Kunden 
führen. 

Dies kann im Zweifel zu einer Aufrechterhaltung der Lieferfähig-
keit und so zu einem höheren Marktanteil führen.
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

Innovationskapital 
Unter Innovationskapital wird das Potenzial eines Unterneh-
mens verstanden, Innovationen zu entwickeln und umzusetzen. 

Eine Voraussetzung hierfür ist, dass das Unternehmen die 
Marktveränderungen frühzeitig erkennen kann und in der Lage 
ist, darauf zu reagieren. 

Ein Unternehmen ist dadurch in der Lage, 

• neue Produkte und 

• neue Dienstleistungen zu entwickeln.

Damit bietet sich ihnen die Chance, die Kundenwünsche bes-
ser    zu treffen und sich von der Konkurrenz abzuheben.

Zusammenfassende Übersicht der verschiedenen Kategorien  
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KATEGORIEN VON IMMATERIELLEN RESSOURCEN

Immaterielle Ressourcen

Humankapital Beziehungskapital Wissens- und 
Strukturkapital

Beziehungs-
kapital

Lieferanten-
kapital

Kundenkapital Innovations-
kapital

Prozess-
Kapital

Standort-
Kapital

• Lizenzen
• Schlüssel-

lieferanten
• Wert-

schöpfungs-
kette

• Kundenzu-
friedenheit

• Kunden-
qualität

• Marktanteil
• Marken

• Investor-/ 
Aktionärs-
struktur

• Ranking

• F&E-Ausga-
ben

• Patente
• Neuprodukt-

rate

• Schnellig-
keit der 
Prozess-
abläufe

• Prozess-
qualität

• Standort-
qualität

• Medien-
präsenz

• Prozess-
qualität

• Niedrige 
Fluktuation

• Qualifikation 
& Weiterbil-
dung

• Mitarbeiter-
zufriedenheit

Abbildung 16: Kategorien von immateriellen Ressourcen

Bisherige Berichterstattung über immaterielle Ressour-
cen

Bilanzierung von immateriellen Vermögensgegenständen 
Nach den HGB ist grundsätzlich ein zweistufiges Vorgehen bei 
der Bilanzierung von immateriellen Werten zu beachten:
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR  
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG 

 

  

• Stufe 1: Abstrakte Aktivierungsfähigkeit 
Liegt ein Vermögensgegenstand vor?11 

• Stufe 2: Konkrete Aktivierungsfähigkeit 
Sind gesetzliche Sondervorschriften zu beachten, welche 
o die bestehende Ansatzpflicht von Vermögensgegen-

ständen einschränken oder  
o die Aktivierung von Ausgaben ermöglichen,  

die nicht zur Schaffung eines Vermögensgegenstands 
führen. 

Eine Konkretisierung dieser Aktivierungsvorschriften findet sich 
im DRS 24.12 
Hinweis: 

Immaterieller Vermögensgegenstand (nach DRS): 

• ein nicht finanzielles Gut 
• ohne bedeutende physische Substanz 
• das nach der Verkehrsauffassung einzeln verwertbar ist, 

d.h. die wirtschaftlichen Vorteile können auf Dritte über-
tragen werden. 

(z.B. durch Verkauf, Tausch, Nutzungsüberlassung).13 

Bei dieser Definition wird deutlich, dass immaterielle Ressourcen 
wie Mitarbeiter-Know-how oder gutes Betriebsklima nicht als 
immaterielle Vermögensgegenstände aktivierbar sind. 

                                                                                       
11 § 246 Abs. 1 Satz 1 HGB Vollständigkeitsgebot: alle Vermögensgegenstände sind zu aktivieren, sofern gesetzlich keine 

anderweitigen Regelungen bestehen. 
12 DRS 24 = Deutscher Rechnungslegungs Standard Nr. 24 „Immaterielle Vermögensgegenstände im Konzernabschluss“ 

vom 30.10.2015. 
13 Vgl. DRS 24.17 bis 24.22 i.V.m. DRS 24.8. 
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BILANZIERUNG IMMATERIELLER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE NACH BISHERIGEM
HANDELSRECHT

Ansatzgebot Ansatzwahlrecht Ansatzverbot

Entgeltlich erworbene 
Vermögensgegenstände

Selbstgeschaffene
Vermögensgegenstände
• Forschung § 248 Abs. 2a HGB

• Entwicklung § 255 Abs. 2a HGB

• Selbst geschaffene 
Marken
Drucktitel
Verlagsrechte
Kundenlisten
vergleichbare immat. VG

§ 248 Abs. 2 S. 2 HGB

• Ansatz des eigenen 
Mitarbeiterstamms § 248 Abs. 2 S. 2 HGB

• Sonstige § 268 Abs. 2 S. 1 HGB

Beachte: 
Ausschüttungsperre
nach § 268 Abs. 8 

HGB

Abbildung 17: Bilanzierung immaterieller Vermögensgegenstände nach bis-
herigem Handelsrecht

Durch diese vereinfachte Darstellung wird deutlich, dass imma-
terielle Vermögenswerte in der Regel

• bilanziell nicht erfasst werden 

• oder – sofern ein Wahlrecht besteht – nicht einheitlich bi-
lanziert werden.

Angaben zu immateriellen Werten im Lagebericht 
Für den Lagebericht sieht das HGB gegenwärtig zwar an unter-
schiedlichen Stellen Angaben zu immateriellen Ressourcen vor, 
wie z.B. 

• Beschreibung des Geschäftsmodells:
o Einsatzfaktoren,

o Personal,

o Geschäftsprozesse,

o Beschaffungs- und Absatzmärkte14

• Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren, z.B. Mitarbeiter- oder 
Kundenzufriedenheit15

• Bericht über Forschung und Entwicklung16

                                                                                      
14 Deutscher Rechnungslegungs Standard Nr. 20 Konzernlagebericht; DRS 20.36-38
15 Vgl. DRS 20.107 
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

• Wirtschaftsbericht, sofern immaterielle Ressourcen relevante 
Faktoren für den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche 
Lage sind.17

Ein einheitliches, systematisches Konzept zur Berichterstattung 
bezüglich der immateriellen Ressourcen gibt es hingegen ge-
genwärtig nicht.
Dies kann zu einem Informationsdefizit für die Stakeholder füh-
ren (sog. Marktwert-Buchwert-Lücke). 

Genau hier setzen die neuen Regelungen der CSRD an.

Vorgesehene Neuregelung zur Berichterstattung infol-
ge der CSRD-Richtlinie

Die CSRD – was ist das? 
CSRD steht für die Corporate Sustainability Reporting Directive
(CSRD, Richtlinie (EU) 2022/2464). 

Dabei handelt es sich um eine überarbeitete Bilanzrichtlinie der 
EU. 

Diese Richtlinie erweitert unter anderem die Anforderungen an 
die Lage- bzw. Konzernlageberichterstattung. 
Bestimmte Unternehmen müssen in Zukunft einen Nachhaltig-
keitsbericht erstellen. 

Dieser ist dann im Rahmen eines gesonderten Abschnitts in den 
Lage- bzw. Konzernlagebericht aufzunehmen. 

Nationale Umsetzung 
Die Änderungen sind seitens der EU am 05.01.2023 in Kraft ge-
treten. Bis zum 06.07.2024 waren die Regelungen der EU-
Richtlinie von den Mitgliedsstaaten, so auch vom Deutschen 
Gesetzgeber in nationales Recht zu übernehmen. 

Im März 2024 wurde daraufhin ein Referentenentwurf eines Ge-
setzes zur Umsetzung der Richtlinie durch das BMJ veröffentlicht 
und in Verbänden öffentlich diskutiert („Verbändeanhörung“).

Am 24. Juli 2024 hat schließlich das Bundeskabinett den Regie-
rungsentwurf des Gesetzes zur Umsetzung der Corporate 
Sustainability Reporting Directive (CSRD) beschlossen.

Die CSRD löst somit die bisher geltende EU-Richtlinie über die 
nichtfinanzielle Berichterstattung (NFRD) ab.

--------------------------------------------                                           --------
16Vgl. DRS 20.48-52
17Vgl. DRS 20.68,75,88
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung wird in mehreren Schritten
eingeführt, und zwar in Abhängigkeit von der

• Größe  
• Bedeutung  
der betroffenen Unternehmen.

Bereits in 2024 müssen große Unternehmen von öffentlichem In-
teresse einen Nachhaltigkeitsbericht nach den neuen Vorga-
ben erstellen und im Rahmen des Lage- bzw. Konzernlagebe-
richts offenlegen.18

In den Folgejahren sind auch andere Unternehmen davon be-
troffen. In einen ersten Schritt sind dann große haftungsbe-
schränkte Unternehmen betroffen. Danach anschließend fol-
gen kapitalmarktorientierte kleine Unternehmen und mittelgro-
ße Unternehmen.  
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ZEITLICHER ABLAUF

05.01.2023

Inkrafttreten der 
CSRD-Richtlinie

06.07.2024

Voraussichtliche 
Verabschiedung 
CSRD-Umsetzungs-
Gesetz

24.07.2024

Beschluss des Gesetzes 
zur Umsetzung der 
Corporate Sustainability
Reporting Directive
(CSRD) in Deutschland

2025

Erste Unter-
nehmen müssen 
für 2024 einen 
Bericht auf-
stellen und 
diesen dann 
prüfen lassen

20.12.2024

Ablauf der Frist für 
die Umsetzung in 
nationales Recht 

Abbildung 18: Zeitlicher Ablauf der Umsetzung der CSRD-Richtlinie

Verhältnis zwischen immateriellen Ressourcen und Nachhaltig-
keit 
Im Rahmen dieser CSRD wurde ergänzend zu der Pflicht zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung auch

• die Erläuterungspflicht zu immateriellen Ressourcen imple-
mentiert,

                                                                                      
18Stand CSRD-Umsetzungsgesetz Regierungsentwurf vom 24.07.2024.
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

• um die „Marktwert-Buchwert-Lücke“ hinsichtlich der Infor-
mation von Stakeholdern zu schließen. 

In den Einführungstexten zur CSRD wird explizit darauf hinge-
wiesen, dass die immateriellen Ressourcen mit Nachhaltig-
keitsaspekten zusammenhängen können. Dies ist jedoch nicht 
zwingend.

A
BB

IL
DU

N
G

: 1
9

IMMATERIELLE RESSOURCEN UND NACHHALTIGKEIT

Informationen über 
• ein selbstentwickeltes Patent 

für ein Videospiel
• Markenrechte in der 

Softwarebranche

Informationen zu 
immateriellen Ressourcen 

können untrennbar mit 
Nachhaltigkeitsaspekten 

verbunden sein

Bereich „Soziales“ in der 
Nachhltigkeitsberichterstattung

Informationen zu 
immateriellen Ressourcen, 

die nichts mit 
Nachhaltigkeitsaspekten

zu tun haben

Informationen über 
• Fähigkeiten der Beschäftigten
• Ihre Kompetenzen
• Ihre Erfahrung
• Ihre Loyalität gegenüber dem 

Unternehmen und ihre 
Motivation zur Verbesserung 
von Prozessen, Waren und 
Dienstleistungen

Abbildung 19: Immaterielle Ressourcen und Nachhaltigkeit

Berichterstattung über immaterielle Ressourcen in der CSRD 
Die Berichterstattung über immaterielle Ressourcen ist von gro-
ßer Bedeutung für Unternehmen, denn der Unternehmenswert 
wird entscheidend mitbestimmt von Werten  
• wie Patenten, 
• Marken oder 
• Know-How. 

Von daher sollten Unternehmen die folgenden Sachverhalte 
darstellen:

• Bewertung der einzelnen Ressourcen 
• Identifizierung und transparente Darstellung der Chancen 

und Risiken, die mit den Ressourcen in Zusammenhang 
stehen 
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

Vorteilhaft ist das aus verschiedenen Gründen. Es gilt speziell für 
innovative Unternehmen, denn bei diesen besteht ein Großteil 
des Unternehmenswertes gerade aus Ressourcen wie z.B. Pa-
tenten oder Know-How.  
Aber auch für alle anderen Unternehmen kann es Vorteilhaft 
sein. Bei diesen Unternehmen gilt, dass bei Kunden und mögli-
chen Investoren die Berichterstattung zu einem deutlichen 
Imagegewinn beitragen kann. 

Herausforderungen bei der Erfassung und Bewertung von im-
materiellen Ressourcen 
Zentrale Fragestellung: Wie sollen die Ressourcen in der Praxis 
bewertet werden?  
Es gibt keine einheitlichen Bewertungsmethoden für immateriel-
le Ressourcen. 

Die Aufgabe der Bewertung stellt insbesondere für kleine und 
mittelständische Unternehmen ein Problem dar. 

Ihnen fehlen oft das Know-How und die finanziellen Möglichkei-
ten, die notwendigen Werte zu ermitteln. Da hilft es oft nur, ex-
terne Berater in Anspruch zu nehmen. 

Hier kommt unter anderem der Wirtschaftsprüfer ins Spiel. Dem 
WP bietet dabei IDW S 5 „Grundsätze zur Bewertung immateri-
eller Vermögensgegenstände“ eine gute fachliche Hilfestel-
lung. 

Exkurs: Der Wirtschaftsprüfer als externer Berater
Der Wirtschaftsprüfer kann grundsätzlich in verschiedenen 
Funktionen tätig werden, und zwar als

• unabhängiger Sachverständiger,

• Berater,

• Schiedsgutachter,

• Abschlussprüfer.

Im Rahmen der Bewertung der immateriellen Ressourcen bei 
der Berichterstattung geht es vorrangig um die Tätigkeit als un-
abhängiger Sachverständiger. 
In dieser Funktion ermittelt der Wirtschaftsprüfer 

• aus der Perspektive eines fremden Dritten
• mit Hilfe einer nachvollziehbaren Methodik
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RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG 

 

  

einen typisierten Wert für die betroffene immateriellen Res-
source.  

Bei dieser Tätigkeit hat er alle Tatsachen und Umstände zu be-
rücksichtigen und kritisch zu würdigen, die für die Bewertung re-
levant sind.  

Gleichermaßen denkbar ist die Tätigkeit als Berater. 
Bei dieser Tätigkeit ist er nicht unabhängig tätig, sondern für und 
in Interesse seiner Mandanten.  
Für die Bewertung stehen den WP verschiedene Verfahren zur 
Verfügung, die wie folgt gegliedert werden können: 
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BEWERTUNGSVERFAHREN

• Marktpreis auf 
aktivem Markt

• Analogie-
methoden

• Reproduktions-
methode

• Wiederbeschaf-
fungskosten-
methode

• Methode der 
unmittelbaren 
Cash Flow-
Prognose

• Residualmethode
• Mehrgewinn-

methode

marktpreisorientiert kapitalwertorientiert kostenorientiert

 

Abbildung 20: Bewertungsverfahren 

Hinweis: 

Vorsicht: Die Tätigkeit als Berater oder Sachverständiger ist 
nur zulässig, wenn der Wirtschaftsprüfer die Bewertung nicht 
bei einem Mandanten vornimmt, bei dem er als Abschluss-
prüfer beauftragt oder tätig ist. 
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Best Practices für die Berichterstattung über immateri-
elle Ressourcen

Identifizierung und Priorisierung relevanter immaterieller Res-
sourcen 
Bei der Erstellung eines umfassenden und aussagekräftigen Be-
richts empfiehlt sich eine schrittweise Vorgehensweise:

Schritt: Identifikation der relevanten Ressourcen unter 
Beachtung der individuellen Situation des Unterneh-
mens
Schritt: Einschätzung des jeweiligen Wertes
Schritt: Priorisierung des jeweiligen Ressourcenwertes

Integration von immateriellen Ressourcen in die Nachhaltig-
keitsstrategie 
Wichtig ist es, dass die identifizierten Ressourcen innerhalb der 
Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens berücksichtigt 
werden. 

Dies hat zur Folge, dass die immateriellen Ressourcen im Rah-
men der

• Unternehmensstrategie 
und den entsprechenden 

• Prozessen, 
• Methoden,  
• Verfahren,
zu berücksichtigen sind. 

Kommunikation von immateriellen Ressourcen an Stakeholder  
Die Berichterstattung gegenüber den Stakeholdern, wie z.B. An-
teilseignern oder Banken, gehört zu den wichtigen Bestandtei-
len der CSRD-Berichterstattung. 

Innerhalb der Berichterstattung sollte der Wert der immateriel-
len Ressourcen hervorgehoben werden. Dabei sollte die wirt-
schaftliche Relevanz betont werden. Aber auch die Chancen 
und Risiken dürfen nicht verschwiegen werden. 

Ein Beispiel aus der Praxis

Die Print GmbH 
Der Werbemittelhersteller Print GmbH aus dem Sauerland ist ein 
mittelgroßes Unternehmen mit ungefähr 200 Mitarbeitern, das 
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von dem Gesellschafter-Geschäftsführer geführt wird. Gegen-
stand des Unternehmens ist die Herstellung und der Vertrieb 
von Werbemitteln. 
Der Geschäftsführer hat in den letzten Jahren stark in den Be-
reichen Produktion und Vertrieb investiert. 
Die hierfür erforderlichen Mittel wurden zum großen Teil fremd-
finanziert. 

Die finanzierende Hausbank hat die Print GmbH nun aufgefor-
dert, bereits für 2025 einen Nachhaltigkeitsbericht aufzustellen.

Bestandsaufnahme 

  Identifikation der immateriellen Ressourcen 
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BESTANDSAUFNAHME

Print GmbH

• Anschaffung eines neuen 
Spezialdruckers, der relativ 
einfach besondere Drucke 
(Labels) auf verschiedenen 
Produkten anbringen an

• Entwurf und Installation 
einer „Verpackungsstraße“ 

• Trennung von Groß-
und Kleinaufträgen

• Trennung nach 
Transportunternehmen

• Automatisierte 
Zulieferung der 
Gegenstände durch 
einen Maschine

• Gleichzeitige Über-
wachung der Mindest-
bestände

• Berücksichtigung von Mitarbeiter-
belangen durch flexible Arbeitszeiten, 
Möglichkeit der Nutzung einer 4-Tage-
Woche, Home-Office

• Versteckt angebrachte Beschwerde-
oder Wunschboxen

• Im Bedarfsfall ist der Geschäftsführer 
unmittelbarer Ansprechpartner

• Strikte Compliance-Regelungen, auf 
deren Einhaltung geachtet wird. 

Abbildung 21: Bestandsaufnahme

  Investitionen ins Organisationskapital

Die Print GmbH hat in den vergangenen Jahren die Produktion 
so umgebaut und ergänzt, dass Kunden auch mit einer Stück-
zahl 1 beliefert werden können. 

Damit wird die Bandbreite der Kunden von B2B auf den B2C-
Bereich ausgedehnt.
Gleichzeitig wurden das Lager und die „Verpackungsstraße“ 
komplett neu strukturiert, so dass sowohl Einzelartikel als auch 
ganze Container gepackt werden können, und dass bei Be-
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darf auf express. Dazu wurden die Prozesse komplett neuge-
staltet.

  Investitionen ins Humankapital

Die Print GmbH hat ihren Sitz in einer ländlichen Region und die 
Anbindung ist weder an den öffentlichen Nahverkehr noch an 
Autobahnen gut. Dementsprechend ist es nicht einfach, neue 
Mitarbeiter zu finden.  
Um die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu erhöhen, wurde hier 
zeitweise ein externen „Wohlfühl-Manager“ eingebunden, der 
in Gesprächen mit den Mitarbeitern, deren Verbesserungswün-
sche ermittelt hat. 

Die Mitarbeiterzahl hat sich etwas verringert, da nicht alle Mit-
arbeiter mit den Änderungen leben konnten. Es wurden diverse 
Änderungen durchgeführt, wie z. B.:

• Vorgaben bezüglich des Umgangs mit Kollegen, wobei die 
Missachtung auch Konsequenzen nach sich zieht, wie bei-
spielsweise Abmahnungen für ausländerfeindliche Äuße-
rungen.

• In verschiedenen Räumen befinden sich Kummer- bzw. 
Wunschkästen, in denen auch anonym Wün-
sche/Beschwerden geäußert werden können

• Angebot der Inanspruchnahme einer 4-Tage-Woche, Ho-
me-Office-Optionen, flexible Arbeitszeiten, … 

Dieses Projekt war ebenso erfolgreich wie die Investitionen in 
das Organisationskapital. 

Die Effizienz hat sich bei geringerer Mitarbeiterzahl spürbar ver-
bessert.
Die Bereitschaft, bei Bedarf länger zu arbeiten, hat deutlich zu-
genommen. 

Darüber hinaus hat sich der Umgangston unter den Kollegen 
spürbar verbessert.

  Einschätzung der Werte

Die Einschätzung der Werte wurden im Wesentlichen kostenori-
entiert vorgenommen, wobei rein finanziell gesehen deutlich 
mehr in die Prozesse und Technologien investiert wurde.

Damit konnte zum einen eine größere Unabhängigkeit von ein-
zelnen großen Kunden erreicht werden. Zum anderen wurden 
alle Prozesse neu gestaltet, und es wurde hinterfragt, was wirk-
lich notwendig ist. 
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THEMENBEREICH I: FACHLICH ANSPRUCHSVOLLES WISSEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG UND PRÜFUNG

Somit konnte neben 
• der Schaffung der Unabhängigkeit von einzelnen Kunden

auch eine erhebliche

• Effizienzsteigerung und 

• Kosteneinsparung erzielt werden. 

Finanziell eher nachrangig waren die Investitionen im Perso-
nalbereich. 

Mit relativ geringen Aufwendungen konnte eine deutlich höhe-
re Zufriedenheit erreicht werden, die sich unter anderem in ei-
nem geringen Krankenstand wiederspiegelt.

Hierdurch konnten weitere Beiträge zu Effizienzsteigerung und 
Kosteneinsparungen erzielt werden. 

  Dokumentation

Dokumentiert wurden die Maßnahmen in einer detaillierten Be-
schreibung der neuen Prozesse. Die Personalmaßnahmen wur-
den als Teil der Compliance-Regelungen festgelegt und auch 
so gelebt.

AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema
• AUDfIT®-Prüferhilfe 3/1: 

„Gegenüberstellung der Berichtspflichten über immateriel-
le Ressourcen in der CSRD mit dem Regierungsentwurf 
HGB-E (ohne Konzern)“ 

S. #178 

• AUDfIT®-Prüferhilfe 3/2: 
„Berichterstattung zu einzelnen Kategorien der immateriel-
len Ressourcen (Beispiele)“

S. #179 

AUDfIT®-Rechtsvorschriften zu diesem Thema
• AUDfIT -Rechtsvorschrift 3: ®

„Auszug aus Regierungsentwurf zur Änderung der HGB auf 
Grund CSRD“

S. #302 

S. #178 

siehe 
Anlagen-
band
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THEMENBEREICH II:
NEUES ZU DEN BERUFSPFLICHTEN 

IN DER WP-PRAXIS 
(WPO, BS WP/VBP, GWG, …)
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Seite #59 

THEMA 4: 
Die Unabhängigkeit des 
Abschlussprüfers  
(Regeln, Grenzen und  
Schutzmaßnahmen) 
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THEMENBEREICH II: NEUES ZU DEN BERUFSPFLICHTEN IN DER WP-PRAXIS 
(WPO, BS WP/VBP, GWG,…)

Die Bedeutung der Unabhängigkeit19

Ein wesentlicher Bestandteil der Tätigkeit eines Wirtschaftsprü-
fers ist die gesetzliche Jahresabschlussprüfung. Diese darf in 
Deutschland nur von Wirtschaftsprüfern20 (Vorbehaltsaufgabe) 
durchgeführt werden. 

Mit der Prüfung von Jahresabschlüssen erfüllen die Wirtschafts-
prüfer einen öffentlichen Auftrag und unterstützen

• Aufsichtsgremien von Unternehmen (Kontrollfunktion) und 
• Investoren, die beabsichtigen, sich an dem Unternehmen zu 

beteiligen,
• Stakeholder, wie z.B. Banken, die Kredite an das Unterneh-

men gewähren wollen,

mit geprüften Jahresabschlusszahlen bei der Ausübung Ihrer 
Funktionen bzw. bei den Entscheidungsprozess.

Damit die Adressaten der geprüften Jahresabschlüsse fundierte 
Entscheidungen auf der Basis der Finanzinformationen treffen 
können, ist es notwendig, dass die Abschlussprüfer 

• objektiv und unvoreingenommen
• die Zahlen prüfen und 
• darüber berichten. 

Die berufsständische Unabhängigkeit stellt sicher, dass Ab-
schlüsse

• frei von jeglichen Einflüssen,
• objektiv, 
• unvoreingenommenes geprüft und
• wesentliche Falschangaben erkannt und aufgedeckt wer-

den. 

Die Unabhängigkeit ist der Grundstein für das Vertrauen, das 
Investoren und Stakeholder in die Finanzberichte setzen.21

                                                                                      
19 Besonderheiten für PIE-Unternehmen werden bei den folgenden Ausführungen nicht berücksichtigt.
20 Einschließlich vereidigten Buchprüfern sowie Berufsgesellschaften (der Wirtschaftsprüfer und Vereidigten Buchprüfer)
21 Vgl. § 43 Abs. 1 WPO.
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THEMENBEREICH II: NEUES ZU DEN BERUFSPFLICHTEN IN DER WP-PRAXIS 
(WPO, BS WP/VBP, GWG,…)

Allgemeine Berufspflichten für Wirtschaftsprüfer22

Regelung in der WPO  
In § 43 Abs. 1 WPO sind die allgemeinen Berufspflichten gere-
gelt.

„Berufsangehörige haben ihren Beruf unabhängig, gewis-
senhaft, verschwiegen und eigenverantwortlich auszu-
üben. Sie haben sich insbesondere bei der Erstattung von 
Prüfungsberichten und Gutachten unparteiisch zu verhal-
ten.“23
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BERUFSPFLICHTEN DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Vertrauen
der Investoren und Stakeholder in geprüfte Finanzinformationen
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Abbildung 22: Berufspflichten des Abschlussprüfers

Diese Berufspflichten sind bei jeglicher Tätigkeit des Wirt-
schaftsprüfers zu beachten. Es muss alles vermieden werden, 
was bei außenstehenden Dritten ein Verdacht entstehen lassen 
könnte, dass der Wirtschaftsprüfer befangen sein könnte. 

Die Berufspflichten werden in der Berufssatzung weiter konkreti-
siert.

                                                                                      
22 Nachfolgend wird zur besseren Lesbarkeit „nur“ vom Wirtschaftsprüfer gesprochen. Dazu zählen selbstverständlich 

auch vereidigte Buchprüfer.
23 § 43 Abs. 1 WPO; Hervorhebungen durch den Verfasser.
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THEMENBEREICH II: NEUES ZU DEN BERUFSPFLICHTEN IN DER WP-PRAXIS 
(WPO, BS WP/VBP, GWG,…)

Allgemeine Berufspflichten 

Pflicht Nr.1: Unabhängigkeit 

In der Berufssatzung sind detaillierte Ausführungen zur Unab-
hängigkeit enthalten.

Hinweis:

Wirtschaftsprüfer dürfen keine Bindung eingehen, die ihre 
berufliche Entscheidungsfreiheit beeinträchtigen können. Sie 
haben ihre persönliche und wirtschaftliche Unabhängigkeit
gegenüber jedermann zu bewahren. 24

Es werden insbesondere folgende Verhaltensweisen und Hand-
lungen als berufswidrig eingestuft:

Vereinbarung erfolgsabhängige Vergütungen für die 
Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers
Vereinbarung von Provisionen für die Vermittlung von 
neuen Aufträgen
Übernahme von Mandatsrisiken  
Annahme von Versorgungszusagen von Mandanten25

Pflicht Nr.2: Gewissenhaftigkeit

Die Wirtschaftsprüfer müssen ihre Entscheidungen im Rahmen 
ihrer Berufstätigkeit nicht willkürlich, sondern nach pflichtgemä-
ßem Ermessen treffen. 

Sie haben dabei die Vorgaben von
• Gesetz 
• Berufsrecht/Berufsgrundsätze 
• Fachliche Regelungen 

zu beachten.

Wirtschaftsprüfer dürfen Aufträge nur übernehmen, wenn sie 
• über die erforderliche Sachkunde und 
• die zur Bearbeitung nötige Zeit
verfügen.26

                                                                                      
24 Vgl. § 2 Abs. 1 BS WP/vBP
25 Vgl. § 2 Abs. 2 BS WP/vBP
26 Vgl. § 4 Abs. 1 und 2 BS WP/vBP
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THEMENBEREICH II: NEUES ZU DEN BERUFSPFLICHTEN IN DER WP-PRAXIS 
(WPO, BS WP/VBP, GWG,…)

  Pflicht Nr.3: Verschwiegenheit

Wirtschaftsprüfer dürfen 
• Tatsachen und 
• Umstände, 
die ihnen bei ihrer Berufstätigkeit 
• bekannt oder anvertraut werden,
• nicht unbefugt offenbaren und
• haben dafür Vorkehrungen zu treffen, 
• dass diese Informationen Unbefugten nicht bekannt wer-

den.27

Pflicht Nr.4: Eigenverantwortlichkeit

Wirtschaftsprüfer haben 
• ihr Handeln in eigener Verantwortung zu bestimmen
• ihr Urteil selbst zu bilden und 
• ihre Entscheidungen selbst zu treffen.28

Sofern diese Voraussetzungen nicht erfüllt werden können, dür-
fen Aufträge nicht übernommen werden.

Besondere Berufspflichten bei der Durchführung von Prüfungen 
und der Erstattung von Gutachten 

Besondere Pflicht Nr.1: Unparteilichkeit

Bei der Erstattung von Prüfungsberichten und Gutachten dür-
fen Wirtschaftsprüfer keinen der Beteiligten benachteiligen o-
der bevorzugen. 

Dazu hat der Prüfer
• den Sachverhalt vollständig zu erfassen,
• unter Abwägung der wesentlichen Gesichtspunkte fachlich 

zu beurteilen und
• bei der Berichterstattung alle wesentlichen Aspekte voll-

ständig wiederzugeben.29

                                                                                      
27 Vgl. § 10 BS WP/vBP
28 Vgl. § 12 BS WP/vBP
29 Vgl. § 28 BS WP/vBP
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THEMENBEREICH II: NEUES ZU DEN BERUFSPFLICHTEN IN DER WP-PRAXIS 
(WPO, BS WP/VBP, GWG,…)

Besondere Pflicht Nr.2: Unbefangenheit und Besorgnis der Be-
fangenheit

Sollte der Wirtschaftsprüfer feststellen, dass er bei der
• Durchführung von Prüfungen oder
• Erstattung von Gutachten  
• nicht unbefangen ist oder
• eine Besorgnis der Befangenheit besteht,
so hat er seine Tätigkeit zu versagen.30

Die Unbefangenheit kann insbesondere durch 
Eigeninteressen 
Selbstprüfung 
Interessenvertretung 
Persönliche Vertrautheit sowie
Einschüchterung

beeinträchtigt werden, es sei denn, die Umstände 
• sind für die Urteilsbildung unwesentlich oder 
• können durch Schutzmaßnahmen abgemildert werden.31

Konkretisierung der Berufspflichten bei der Durchführung von 
gesetzlichen Abschlussprüfungen nach HGB 
Die Einhaltung der Berufspflichten, insbesondere der Unabhän-
gigkeit, bekommt noch stärkeres Gewicht, wenn der Ab-
schlussprüfer in seiner Funktion als gesetzlicher Abschlussprüfer
tätig wird. 

Bei der gesetzlichen Abschlussprüfung kommt der öffentliche 
Auftrag des Wirtschaftsprüfers zum Tragen. 

Der Abschlussprüfer hat alles zu vermeiden, was Misstrauen 
seiner unabhängigen und neutralen Stellung begründen könn-
te. 

Bedrohungen für seine Unabhängigkeit können vielfältiger Na-
tur sein.

Diesem Umstand wird dadurch Rechnung getragen, dass in 
den §§ 319, 319b HGB die allgemeinen Berufspflichten für den 
Bereich der gesetzlichen Abschlussprüfung nochmals stärker 
konkretisiert und spezifiziert werden.

                                                                                      
30 § 29 Abs. 1 BS WP/vBP
31 § 29 Abs. 2 BS WP/vBP
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THEMENBEREICH II: NEUES ZU DEN BERUFSPFLICHTEN IN DER WP-PRAXIS 
(WPO, BS WP/VBP, GWG,…)
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ZUSAMMENHANG BERUFSPFLICHTEN UND § 319 HGB

Durchführung von 
betriebswirtschaftliche 

Prüfungen

• Gründungs-
• Werthaltigkeits-
• Verschmelzungs-
• Depot-
• Unterschlagungs-
• Wirtschaftlichkeits-
• Due Diligence-
• Kreditwürdigkeits-

prüfungen

Steuerberatung 
inkl. Recht, den 

Mandanten vor den 
Finanzbehörden und 

–gerichten zu vertreten

Unternehmensberatung 

• Beratung in 
unternehmerischen und 
wirtschaftlichen 
Angelegenheiten

• Z.B. bei 
Unternehmenstransaktionen

• Strategie-
• Implementierungs-
• Organisationsberatung
• EDV – bzw. IT-Beratung

Gutachter- und Sachver-
ständigentätigkeit

Zum Beispiel:
• Gutachten über Festlegung 

angemessener Abfindungen 
an ausscheidende 
Gesellschafter

• Gutachten zur Bewertung von 
Unternehmenswerten

• Konkurs-/ 
Vergleichsverwaltung

• Notgeschäftsführung
• Nachlassverwaltung bis zur 

Testamentsvollstreckung

Gesetzliche Prüfung von Abschlüssen
von Kapitalgesellschaften/

Personenhandelsgesellschaften u.a.

Treuhänderische 
Verwaltung

Allgemeine Berufspflichten

Konkretisierung der 
Berufspflichten 

durch §§ 319/319b HGB

Abbildung 23: Zusammenhang Berufspflichten und § 319 HGB

Ausschluss von der Abschlussprüfung durch § 319 Abs. 
2 HGB (= Ausschlusstatbestände)
Wenn 

• während des zu prüfenden Geschäftsjahres oder
• während der Abschlussprüfung

Gründe vorliegen, 
• nach denen die Besorgnis der Befangenheit besteht,

wird der Abschlussprüfer per Gesetz
von der Abschlussprüfung ausgeschlossen. 32

Unwiderlegbare Vermutungen für die Besorgnis der Befangen-
heit finden sich in den gesetzlichen Ausschlusstatbeständen33.
Der Ausschluss von der Abschlussprüfung gilt so lange, wie der 
Prüfer die Besorgnis der Befangenheit nicht durch geeignete 
Schutzmaßnahmen beseitigt hat.

                                                                                      
32 § 319 Abs. 2 HGB
33 §§ 318, 319 Abs. 3, 319b Abs. 1 S. 2 HGB
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THEMENBEREICH II: NEUES ZU DEN BERUFSPFLICHTEN IN DER WP-PRAXIS 
(WPO, BS WP/VBP, GWG,…)

Ausschlusstatbestände des § 319 Abs. 3 HGB

Tatbestand Nr. 1: Eigeninteresse 

Tatbestand Nr.1a: Finanzielles Eigeninteresse

Eine Bedrohung der Unabhängigkeit aus Eigeninteresse kann
u. a. dadurch entstehen, dass 
• der Prüfer oder 
• ein nahes Familienmitglied
ein direktes oder indirektes finanzielles Interesse am Kunden 
hat.

Nach § 319 Abs. 3 S.1 HGB ist von der Abschlussprüfung ausge-
schlossen, 

• wer bei dem zu prüfenden Unternehmen 
• in einem Anstellungsverhältnis tätig ist (Nr. 2) oder 
• wegen des Honorarvolumens (Nr. 3) als wirtschaftlich ab-

hängig
von dem zu prüfenden Unternehmen anzusehen ist.
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HONORARGRENZE DES § 319 ABS. 3 NR. 5 HGB (NON-PIE)

Entscheidung über 
Auftragsannahme
im Jahr X

Jahr X - 5 Jahr X - 4 Jahr  X – 3 Jahr X – 2 Jahr X – 1

Summe Honorarvolumen 
aus Prüfung und Beratung 

Jahr X -1 bis Jahr X - 5
Summe Honorarvolumen 

gesamte berufliche Tätigkeit

≤ 30%

> 30%
Beteiligung > 20%

Direkt vom zu 
prüfenden 
Unternehmen

Indirekt aus 
Beteiligungen 

des zu 
prüfenden 

Unternehmens Ausnahme-
genehmigung 

durch WPK möglich

Abbildung 24: Honorargrenze des § 319 Abs. 3 Nr. 5 HGB (Non-Pie)
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THEMENBEREICH II: NEUES ZU DEN BERUFSPFLICHTEN IN DER WP-PRAXIS 
(WPO, BS WP/VBP, GWG,…)

Ein finanzielles Eigeninteresse hat ein Abschlussprüfer auch 
dann, wenn er selbst oder sein Ehepartner/Lebenspartner 
• Anteile oder 
• nicht nur unwesentliche finanzielle Interessen 
an der zu prüfenden Kapitalgesellschaft oder 
• eine Beteiligung an einem mit der zu prüfenden Gesell-

schaft verbundenen Unternehmen hat oder 
• von dieser mehr als 20% der Anteile
besitzt.34

„Nicht nur unwesentliche Interessen“ können darin bestehen, 
dass der Abschlussprüfer aus anderen Gründen als der Hono-
rargrenze nach Nr. 5 vom wirtschaftlichen Fortbestand des zu 
prüfenden Unternehmens abhängig ist.

Dies kann bspw. dann der Fall sein, wenn der Abschlussprüfer 
vom zu prüfenden Unternehmen
• Versorgungszusagen
• Darlehen
• Bürgschaften

erhält. 

Umgekehrt darf der Abschlussprüfer auch für das Unternehmen 
keine Risiken übernehmen, wie z.B. eine Bürgschaft, Schuld-
scheine, etc.35

  Tatbestand Nr.1b: Eigeninteressen sonstiger Art

Die Besorgnis der Befangenheit kann neben finanziellen Interes-
sen auch aus sonstigen Belangen entstehen, wie z. B. 
• Verdeckungsrisiko bei Pflichtverletzungen36

• offene Rechtsstreitigkeiten über Regress- und Gewährleis-
tungsfragen

aus früheren Aufträgen.37

                                                                                      
34§ 319 Abs. 3 Nr. 1 HGB
35§ 2 Abs. 2 und § 32 BS W/vBP
36BGH-Urteil vom 25.11.2002: Abschlussprüfer hat ein Verschmelzungsgutachten erstellt und darin nicht auf die Erschwer-

nisse bei der Wertermittlung hingewiesen, die es unmöglich gemacht haben, sachgemäß die Verschmelzungswertrela-
tion zu ermitteln. In diesem Fall bestand die Gefahr, dass der Abschlussprüfer aus Selbstrechtfertigungsgründen nicht 
auf die besonderen Risiken angemessen im Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk hinzuweisen (vgl. WPH 2018 Asn. 
A Kapitel 3 TZ. 104.

37§ 32 Abs. 2 BS WP/vPB
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THEMENBEREICH II: NEUES ZU DEN BERUFSPFLICHTEN IN DER WP-PRAXIS 
(WPO, BS WP/VBP, GWG,…)

Tatbestand Nr. 2: Selbstprüfung 
Falls der Abschlussprüfer an der Erstellung der zu prüfenden Un-
terlagen oder an Sachverhalten selbst mitgewirkt hat, darf er 
diese unter Umständen nicht objektiv prüfen. 

„Eine Selbstprüfung liegt vor, wenn der WP/vBP einen Sach-
verhalt zu beurteilen hat, an dessen Entstehung er selbst 
unmittelbar beteiligt und diese Beteiligung nicht nur von un-
tergeordneter Bedeutung ist.38

Ein bedeutender Fall der Selbstprüfung ist direkt im HGB gere-
gelt und betrifft den Fall, dass der Abschlussprüfer
• über die Prüfungstätigkeit hinaus 
• bei der zu prüfenden Kapitalgesellschaft 
• in dem zu prüfenden Geschäftsjahr  
• oder bis zur Erteilung des Bestätigungsvermerks
• bei der Führung der Bücher oder 
• der Aufstellung des zu prüfenden Jahresabschlusses
mitgewirkt hat, 

sofern diese Tätigkeiten nicht von untergeordneter Bedeutung
sind.39

Es wird befürchtet, dass der Abschlussprüfer in solchen Fällen
• Fehler nicht erkennt (fachliche Voreingenommenheit) oder
• wenn er Fehler erkennt, diese zur Vermeidung von Nachtei-

len bei der Abschlussprüfung nicht korrekt offenlegt (Selbst-
schutz).40

In diesem Bereich gibt es zahlreiche Grenzfälle, die einer indivi-
duellen Beurteilung erforderlich machen. 

Vor allem ist eine schädliche Mitwirkung einerseits von einer zu-
lässigen Beratung andererseits abzugrenzen.

Nach einem BGH-Urteil zur Zulässigkeit von Abschlussprüfung 
und gleichzeitiger Beratung wird dabei auf das Merkmal der 
funktionalen Entscheidungszuständigkeit abgestellt.41

                                                                                      
38 § 33 Abs. 1 BS WP/vBP
39 § 319 Abs. 3 Nr. 3 Buchst. a) HGB
40 Vgl. Erläuterungen des Vorstands der WPK zur Berufssatzung für WP/vBP zu § 33 Abs. 1.
41 Vgl. BGH-Urteil vom 21.04.1997 – zitiert in WP-Handbuch 2018 Abschnitt A Kapitel 3 Tz. 115.
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THEMENBEREICH II: NEUES ZU DEN BERUFSPFLICHTEN IN DER WP-PRAXIS 
(WPO, BS WP/VBP, GWG,…)

Hinweis:

Unschädliche Beratung 
Der Abschlussprüfer muss sich in seiner Beraterrolle darauf 
beschränken

• Handlungsmöglichkeiten (Alternativen)
• und ihre Konsequenzen aufzuzeigen und damit
• nur eine Entscheidungshilfe vorzubereiten.

Die Entscheidungszuständigkeit verbleibt alleine beim Man-
danten!42

Eine umfassende Steuerberatungsleistung kann nach dieser 
Systematik gegenüber dem zu prüfenden Unternehmen er-
bracht werden. 

Selbst die Beratung bei der Berechnung der Körperschaftsteu-
er- und Pensionsrückstellungen darf erfolgen. 

Allerdings ist dabei zu beachten, dass 

• sofern Entscheidungsspielräume 
• bei der Bildung von Rückstellungen gegeben sind, 

• diese vom Unternehmen selbst wahrgenommen werden 
müssen. 

Nicht möglich ist die Erstellung und Prüfung einer sog. Einheits-
bilanz, die zugleich Handels- und Steuerbilanz ist.43

Sonderfall: Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung 

Bezugnahme auf 132. Sitzungsprotokoll des IDW Fachausschuss 
Recht aus dem Jahr 2022

Derzeit sind viele Unternehmen in der Vorbereitungsphase zur 
Implementierung eines Systems, das ihnen die Ermittlung von 
Informationen für die Nachhaltigkeitsberichterstattung ermög-
licht, zu der (u.a.) große Unternehmen ab dem Geschäftsjahr
2025 verpflichtet sein werden. 

Im Rahmen dieser Vorbereitungstätigkeiten werden oftmals die 
Abschlussprüfer von den Unternehmen um Unterstützung gebe-
ten. 

                                                                                      
42 Vgl. WP-Handbuch Abschnitt A Kapitel 3 Tz. 115.
43 Vgl. WP-Handbuch 2018 Abschn. A Kapitel 3 Tz. 116; Zur Einheitsbilanz enthält insbesondere Fußnote 142 weitere Quel-

len.
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THEMENBEREICH II: NEUES ZU DEN BERUFSPFLICHTEN IN DER WP-PRAXIS 
(WPO, BS WP/VBP, GWG,…) 

 

  

So stellt sich für viele die Frage, ob diese Beratungstätigkeit Ihre 
Unabhängigkeit gefährdet und die Prüfer im Anschluss einem 
Selbstprüfungsverbot unterliegen könnten. 

Der Fachausschuss Recht des IDW hat bereits im Jahr 2022 sich 
zu den Unabhängigkeitsfragen im Zusammenhang mit der Prü-
fung von Nachhaltigkeitsberichten ausgetauscht. Dabei wur-
den folgende Beurteilungen vorgenommen.44 

Hinweis: 

Kern der Weichenstellung: 
Der Abschlussprüfer darf seine zu prüfenden Unternehmen 
grundsätzlich zu solchen Inhalten beraten, die nicht zum Prü-
fungsgegenstand der Nachhaltigkeitsberichterstattung zählen 
sind. 

Im Bereich der Beratung  

• zu solchen Inhalten,  

• die nicht vom Prüfungsgegenstand der Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung umfasst sind,  

• gibt es ein umfangreiches Spektrum  

• an nicht-finanziellen Informationen,  

• für die eine differenzierte Betrachtungsweise  

notwendig ist. 

                                                                                       
44 Vgl. Anlage 1 zum Sitzungsprotokoll über die 132. Sitzung des Fachausschusses Recht am 29.08.2022. 
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THEMENBEREICH II: NEUES ZU DEN BERUFSPFLICHTEN IN DER WP-PRAXIS 
(WPO, BS WP/VBP, GWG,…)
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BERATUNG IM BEREICH DER NACHHALTIGKEIT

Zulässig Nicht zulässig
a. Abstrakte Beratung 

z.B. Durchführung von Workshops zu den gesetzlichen Anforderungen der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung

• Konkrete Einrichtung der Prozesse zur 
Erhebung der relevanten Daten für 
die Nachhaltigkeitsberichterstattung
(z.B. Festlegung und Einrichtung von 
Berichtswegen)b. Punktuelle Beratung

Beratungsleistungen, die sich nur mittelbar auf den Prüfungsgegenstand 
auswirken (§33 Abs. 3 S. 2 BS WP/vBP) (Einzelfallprüfung notwendig!)

Daraus abgeleitet könnte sich die Beratung z.B. darauf erstrecken:
• Erstellung der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung durch 
den Abschlussprüfer• Art und Weise der Ermittlung von relevanten Fakten zur 

Nachhaltigkeitsberichterstattung beim Unternehmen

• Generellen Vorgehensweise, wie Erkenntnisse aus den ermittelten Daten 
verdichtet und ausgewertet werden können

• Generell abstrakte Auswahl und zum richtigen Betrieb von IT-Tools, welche 
lediglich der Erfassung von Daten dienen (z.B. Energieverbrauch, CO2-
Ausstoß)

• Beratung im Zusammenhang mit der Implementierung von Systemen zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung dürfte solange zulässig sein, wie die 
Entscheidung über die Implementierung im Verantwortungsbereich des 
Prüfungsmandaten verbleibt.

• Dasselbe gilt für punktuelle Beratungsleistungen im Rahmen des konkreten 
Betriebs des Systems (§ 33 Abs. 4 BS WP/vBP)

• Soweit vom Abschlussprüfer Tätigkeiten ausgeführt werden, die auch 
Bestandteil der Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung sind (z.B. 
Durchführung von Funktionstests etc.) besteht insofern keine Gefährdung der 
Unabhängigkeit (zulässige „Zweitprüfung“)

Grundlage: Anlage 1 zum Sitzungsprotokoll über die 132. Sitzung des Fachausschusses Recht am 29.08.2022 (ohne 
Berücksichtigung der Besonderheiten von PIE-Unternehmen)

Abbildung 25: Beratung im Bereich der Nachhaltigkeit

Tatbestand Nr.3: Interessenvertretung 
Wird der Abschlussprüfer neben seiner gesetzlichen Prüfungstä-
tigkeit gleichzeitig für das Unternehmen als Berater tätig und 
geht diese Beratungstätigkeit über
• eine fachliche oder
• wissenschaftliche Sachaufklärung bzw.
• über eine gutachterliche Darstellung von Alternativen

(Entscheidungshilfe)
hinaus und wird der Eindruck erweckt, dass der Abschlussprüfer 
als Interessenvertreter des zu prüfenden Mandanten fungiert, 

dann könnten Anhaltspunkte dafür gesehen werden, dass der 
Abschlussprüfer befangen sein könnte. 

Dieser Fall könnte beispielsweise vorliegen, wenn der Ab-
schlussprüfer 
• Generalbevollmächtigter des zu prüfenden Unternehmens 

ist oder
• eine Treuhandfunkton für einzelne Gesellschafter über-

nimmt.45

                                                                                      
45 Vgl. WP-Handbuch 2018 Abschnitt ! Kapitel 3 Tz. 125ff.
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THEMENBEREICH II: NEUES ZU DEN BERUFSPFLICHTEN IN DER WP-PRAXIS 
(WPO, BS WP/VBP, GWG,…)

Tatbestand Nr. 4: Persönliche Vertrautheit 
Neben finanziellen und geschäftlichen Abhängigkeiten können 
auch Beziehungen persönlicher Art die Unabhängigkeit ge-
fährden. 

Die Besorgnis der Befangenheit aufgrund persönlicher Ver-
trautheit könnten z. B. begründet werden:
• Verwandtschaftsverhältnis oder andere persönliche Bezie-

hungen führen zu Vertrautheit mit Mandanten,
• naher Familienangehöriger des Abschlussprüfers ist beim 

Prüfungsmandanten für die Buchführung oder Jahresab-
schlusserstellung verantwortlich,

• Mitarbeiter des Prüfungsteams oder ehemaliger Prüfungs-
partner wechselt zum Prüfungsmandanten und übernimmt 
dort wichtige Führungsfunktion.46

Folgen und mögliche Abhilfen beim Bestehen der Be-
sorgnis der Befangenheit für die Abschlussprüfung

Versagen der Tätigkeit durch den Abschlussprüfer 
Grundsätzlich hat der Abschlussprüfer seine Unbefangenheit zu 
gewährleisten. Besteht für die Durchführung einer Abschlussprü-
fung die Besorgnis der Befangenheit, hat der Abschlussprüfer 
seine Tätigkeit zu versagen.47

Ausnahme: Umsetzung von Schutzmaßnahmen 

Schutzmaßnahmen sind möglich.

Die in § 319 Abs. 2 HGB genannten Ausschlussgründe sind „re-
lativer“ Art und können unter Berücksichtigung der Gesamtum-
stände des Einzelfalls durch Schutzmaßnahmen reduziert wer-
den. 

Schutzmaßnahmen sind nicht möglich.

Die in § 319 Abs. 3 HGB geregelten Verstöße gegen die Unab-
hängigkeit sind „absolute“(!) Ausschlussgründe, für die keine 
Schutzmaßnahmen zur Vermeidung der Gefährdung der Un-
abhängigkeit möglich sind.48

In den Erläuterungen zur Berufssatzung sind einige Beispiele für 
Schutzmaßnahmen genannt:49

                                                                                      
46 § 43 Abs. 3 WPO
47 § 49 Halbsatz 2 WPO und § 29 Abs. 1 BS WP/vBP
48 § 31 Abs. 2 BS
49 Vgl. Erläuterungen zu §30 BS WP/vBP
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THEMENBEREICH II: NEUES ZU DEN BERUFSPFLICHTEN IN DER WP-PRAXIS 
(WPO, BS WP/VBP, GWG,…)
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BESORGNIS DER BEFANGENHEIT: WAS TUN?

Grundlage: Erläuterungen zu § 30 der Berufssatzung für WP/vBP

Mögliche Schutzmaßnahmen

1. Erörterungen mit Aufsichtsgremien des Auftraggebers (insbesondere dem Aufsichtsrat)

2. Erörterungen mit Aufsichtsstellen außerhalb des Unternehmens
(Gemeint sind etwa BaFin oder die Rechnungshöfe.)

3. Transparenzregelungen (z.B. Veröffentlichung von Honoraren)

4. Einschaltung von Personen in den Prüfungsauftrag, die nicht schon anderweitig damit befasst sind

5. Beratung mit Kollegen, die in Fragen der Unbefangenheit erfahren sind

6.

Personelle und organisatorische Maßnahmen, durch die sichergestellt wird, 
dass 
- Informationen aus der zusätzlichen Tätigkeit, 
- die zu einer Befangenheit als Abschlussprüfer führen können, 
- den für die Abschlussprüfung Verantwortlichen nicht zur Kenntnis gelangen.
(Firewalls: Die Einrichtung von Firewalls kann in Grenzfällen das Ausmaß des Risikos der Befangenheit als 
unwesentlich erscheinen lassen.) 

7. Interne Rotation der Mitglieder des Prüfungsteams und/oder des auftragsbegleitenden Qualitätssicherers

Abbildung 26: Besorgnis der Befangenheit: Was tun?

Konsequenz Nr.1: kein Honoraranspruch  
Sofern der Abschlussprüfer durch die Erbringung von Nichtprü-
fungsleistungen gegen seine Unabhängigkeit verstoßen hat, ist 
bei den Rechtsfolgen auf zwei unterschiedliche Auftragsarten
abzustellen:

a. Vertrag über (verbotene) Nichtprüfungsleistungen
Die Vorschriften des § 319 Abs. 2-4 HGB gelten als Ver-
botsgesetze im Sinne des BGB50.
Folglich ist dieser Auftrag nichtig und der Abschlussprü-
fer verliert seinen Vergütungsanspruch.
Vertrag über die Abschlussprüfung
Für die Rechtsfolgen für den Abschlussprüfungsauftrag 
kommt es auf den Zeitpunkt an, zu dem der Verstoß
festgestellt wurde. 

                                                                                      
50 § 134 BGB; WP-Handbuch 2018 Kapitel A Tz. 169.
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THEMENBEREICH II: NEUES ZU DEN BERUFSPFLICHTEN IN DER WP-PRAXIS 
(WPO, BS WP/VBP, GWG,…)

Info an WPK
§ 318 Abs. 8 

HGB 

A
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BERATUNG + PRÜFUNG = UNZULÄSSIG - VERSTOß GEGEN § 319 ABS. 2-4 HGB
WELCHE FOLGEN HAT DAS FÜR DEN PRÜFUNGSAUFTRAG?

Grundlage: Beck´scher Bilanzkommentar 14. Auflage 2024 § 319 Tz. 94ff.

Auftrags
annahme

Versagung 
Tätigkeit

§ 49 WPO

Durchführung Abschlussprüfung

Einstellung 
Tätigkeit

§ 49 WPO

Kündigung 
aus wichtigem 
Grund 
§ 318 Abs. 6 
HGB

Ersetzungs-
verfahren ist 
einzuleiten
§ 318 Abs. 3 

HGB

Erteilung
Prüfungs-

urteil

Keine Nichtigkeit des 
JA 

(§ 256 Abs. 1 Nr. 3 AktG)

Kein 
Ersetzungsverfahren 

nach § 318 HGB

Feststellung Verstoß

Verlust (anteiliger) Honoraranspruch 
(Abschlussprüfungsvertrag nichtig iSd § 134 BGB)

Abbildung 26: Folgen eines Unabhängigkeitsverstoß

Konsequenz Nr. 2: Bußgeld 
Ordnungswidrig handelt ein Abschlussprüfer, wenn er trotz des 
Vorliegens der Ausschlussgründe einen Bestätigungsvermerk
erteilt.51

Demnach kann er mit einem Bußgeld belegt werden, wenn er 
• Kenntnis über die Unabhängigkeitsverstöße hatte (Eventu-

alvorsatz ist ausreichend) und 
• die bestehenden Ausschlussgründe nicht vor Erteilung des 

Testats beseitigt hat.52

Konsequenz Nr. 3: Berufspflichtverletzung 
Ein Verstoß gegen die Unabhängigkeitsanforderungen dürfte 
regelmäßig eine Berufspflichtverletzung darstellen, die berufs-
gerichtlich geahndet werden kann53

AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema
• AUDfIT®-Prüferhilfe 4:

„Checkliste Besorgnis der Befangenheit bei der Durchfüh-
rung von Prüfungen (Non-PIE)“

S. #180 

                                                                                      
51 § 334 Abs. 2 HGB
52 Vgl. Beck´scher Bilanzkommentag 14. Aufl. 2024, § 319 Tz. 98.
53 §§ 67ff. WPO

siehe 
Anlagen-
band
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Inhaltliche Verknüpfung der  
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THEMENBEREICH III: CSRD/ESG –
GRUNDLAGEN ZUM NACHHALTIGKEITSMANAGEMENT

Inhaltliche Verknüpfung von EU-Taxonomie-
Verordnung und CSRD
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THEMENBEREICH III: CSRD/ESG –
GRUNDLAGEN ZUM NACHHALTIGKEITSMANAGEMENT

Die EU-Taxonomie (Säule Nr. 1 der nichtfinanziellen 
Berichterstattung)
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SPEKTRUM DER UNTERNEHMENSBERICHTERSTATTUNG

Berichterstattungspflicht von Unternehmen

Finanzielle Berichterstattung Nichtfinanzielle Berichterstattung
(erstmals in 2026 für 2025)

Jahres-
abschluss

Lage-
bericht

ggf. 
Segment
bericht-

erstattung

...

Bilanz GuV Anhang

Nachhaltigkeits-
erklärung

(Teil des LB)

Angaben nach der
EU Taxonomie-VO

(Teil des LB)

einheitlicher Aufbau
(auf Basis von EFRAG-

Standards)

„3 Kennzahlen“ 
prozentualer Anteil UE, 

OpEx, KapEx

Verpflichtend: Abschlussprüfer = WP

EU: Wahlweise 
- Abschlussprüfer
- anderer Wirtschaftsprüfer
- andere qualifizierte Person

real, § 316 HGB  gesetzliche Prüfungspflicht Abschlussprüfer (oder Prüfungsdienstleister)  
 genaue HGB-Änderung ist offen

Bericht über alle 
Wirtschaftsaktivitäten

Bericht nur über 
nachhaltige 

Wirtschaftsaktivitäten
(EU-Kriterienkatalog)

2
LkSG

Standardbericht 
lt. BAFA zu 

Wertschöpfungs
kette

prüfungspflichtig
durch 

Aufsichtsrat

Deutschland:
Ausübung des Mitgliedsstaaten-
Wahlrechts in Deutschland noch 

ungeklärt

1 3

Abbildung 27: Spektrum der Unternehmensberichterstattung

Zielsetzung 
Die EU-Taxonomie-Verordnung entstand in Europa als Antwort 
auf die Erkenntnis, dass für die Umsetzung der europäischen 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsziele der Finanzsektor, d.h. das 
Geld, eine entscheidende Rolle spielt. 

Das Finanzsystem soll die Umstellung des europäischen Wirt-
schaftsraums in Richtung Nachhaltigkeit aktiv unterstützen. 

Damit die Finanzinstitute ihre Finanzströme und Investitionen in 
nachhaltige Projekte und Aktivitäten lenken können, braucht 
es eine nachvollziehbare Definition, welche Wirtschaftstätigkei-
ten als nachhaltig klassifiziert werden können – am besten mit 
geringen Beurteilungsspielräumen. 

Die EU-Taxonomie stellt durch die Einführung wissenschaftsba-
sierter Beurteilungskriterien sicher, dass für das Merkmal „nach-
haltig“ 
• einheitliche und 
• klare und 
• nachvollziehbare 

Kriterien angewandt werden können. So wird sichergestellt, 
dass Investitionen in nachhaltige Aktivitäten tatsächlich einen 
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THEMENBEREICH III: CSRD/ESG –
GRUNDLAGEN ZUM NACHHALTIGKEITSMANAGEMENT

positiven ökologischen Einfluss haben (Vermeidung von „Gre-
enwashing“).

Einheitliches Klassifikationssystem 
Die EU-Taxonomie ist ein einheitliches Klassifikationssystem, um 
nachvollziehbar festzulegen, welche Wirtschaftsaktivitäten 
nachhaltig gelten können.

Unternehmen müssen sich an sechs Umweltzielen orientieren.

1. Klimaschutz

2. Anpassung an den Klimawandel

3. Wasser-/Meeresschutz

4. Kreislaufwirtschaft

5. Umweltverschmutzung

6. Biodiversität/Ökosysteme

Mindestens eines der sechs Umweltziele muss durch die Wirt-
schaftsaktivität gefördert werden, um taxonomiefähig zu sein 
(mindestens „1“ aus „6“).

Prüfung der Voraussetzungen für nachhaltige Wirtschaftstätig-
keiten 
Zunächst ist zu prüfen, ob die Unternehmen 
• einem bestimmten Wirtschaftszweig gem. EU-Klassifikation 

(„NACE“-Code“) angehören und 
• ihre Wirtschaftsaktivitäten in den Delegierten Verordnungen 

zur EU-Taxonomie aufgeführt sind.

UWP 3 2024
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THEMENBEREICH III: CSRD/ESG –  
GRUNDLAGEN ZUM NACHHALTIGKEITSMANAGEMENT 

 

A
BB

IL
DU

N
G

: 2
8

ÜBERSICHT ÜBER DIE DURCH EU-TAXONOMIE ABGEDECKTEN WIRTSCHAFTSZWEIGE

*) Quelle: Europäische Kommission „Nachhaltiges Finanzwesen,  Factsheet Juni 2023

 

Abbildung 28: Übersicht über die durch EU-Taxonomie abgedeckten Wirt-
schaftszweige 

Die einzelnen Wirtschaftsaktivitäten eines Unternehmens sind 
darauf hin zu analysieren, ob sie folgende vier Voraussetzun-
gen erfüllen. 

1. Leistung eines substanziellen Beitrags zur Erreichung ei-
nes der sechs Umweltziele? 

2. Vermeiden sie eine erhebliche Beeinträchtigung der an-
deren Umweltziele? 

3. Einhaltung der sozialen Mindestanforderungen? 

4. Erfüllung der vorgegebenen technischen Bewertungskri-
terien. 

Wenn die Wirtschaftsaktivität alle vier Voraussetzungen erfüllt, 
gilt sie als ökologisch nachhaltig bzw. „taxonomiekonform“. 
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THEMENBEREICH III: CSRD/ESG –
GRUNDLAGEN ZUM NACHHALTIGKEITSMANAGEMENT

Hinweis:
Taxonomiekonform ist eine Wirtschaftstätigkeit, wenn folgen-
de Faustformel erfüllt ist:

(min. „1“ aus „6“) + („4 mal ok“) 

taxonomiefähig 

taxonomiekonform 

Ermittlung nachhaltiger Kennzahlen 
Für die so ermittelten „taxonomiekonformen“ Wirtschaftstätig-
keiten sind drei wesentliche Kennzahlen als Prozentsatz zu er-
mitteln, die verdeutlichen, zu welchem Grad ein Unternehmen 
mit der EU-Taxonomie konform ist.

1. Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse der „taxonomiekonformen“ Wirt-
schaftstätigkeit werden ins Verhältnis zum Gesamtumsatz
des Unternehmens gesetzt. Dieser Prozentsatz weist dann 
aus, zu welchem Grad ein Unternehmen konform mit der 
EU-Taxonomie und insoweit „nachhaltig“ ist. 

2. Investitionsausgaben (CapEx)
Beim Anteil der anzugebenden Investitionsausgaben sind 
die Investitionsausgaben anzugeben, die im Zusammen-
hang mit Vermögensgegenständen stehen, welche mit 
den als taxonomiekonform klassifizierten Wirtschaftstätig-
keiten verbunden sind.

3. Betriebsaufwand (OpEx)
Beim Anteil des anzugebenden Betriebsaufwands (z. B. 
Ausbildungskosten und Forschung und Entwicklung) sind 
die Aufwendungen im Zusammenhang mit taxonomie-
konformen Wirtschaftstätigkeiten im Verhältnis zu den di-
rekten Betriebsausgaben (Forschung und Entwicklung, 
Gebäuderenovierung, Wartung und Instandhaltung u.a.) 
anzugeben. 
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ERMITTLUNG NACHHALTIGE WIRTSCHAFTSAKTIVITÄTEN

Jeweils: Prüfung der vier Voraussetzungen












x

X







10% 15% 22%53%

Wirtschafts
tätigkeit 1

Wirtschafts
tätigkeit 2

Wirtschafts
tätigkeit 3

Wirtschafts
tätigkeit 4

Insgesamt: 47% taxonomiekonforme Wirtschaftsaktivitäten

Abbildung 29: Ermittlung nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten

Berichtspflichten 
Unternehmen sind verpflichtet, offenzulegen, inwieweit ihre Ak-
tivitäten und Investitionen im Einklang mit der EU-Taxonomie 
stehen.

Bereits seit 01.01.2022 ist die EU-Taxonomie-Verordnung für 
• kapitalmarktorientierte Unternehmen und für
• Finanzmarktteilnehmer (z.B. Banken und Versicherungen)

maßgebend. 

Ab 2024 wird sich der Kreis der Unternehmen, die von der EU-
Taxonomie-Verordnung betroffen sind aufgrund des Inkrafttre-
tens der CSRD erweitern.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 
(Säule Nr. 2 der nichtfinanziellen Berichterstattung)

Zielsetzung 
Die Europäische Kommission hat am 16.12.2022 eine Richtlinie 
zur Unternehmens-Nachhaltigkeitsberichterstattung (Corporate 
Sustainability Reporting Directive (CSRD)) verabschiedet. 

Seit 2014 waren „nur“ bestimmte Unternehmen von öffentli-
chem Interesse verpflichtet, über ihre Nachhaltigkeit Bericht zu 
erstatten. 
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THEMENBEREICH III: CSRD/ESG –
GRUNDLAGEN ZUM NACHHALTIGKEITSMANAGEMENT

Diese Berichtspflicht wird mit der CSRD schrittweise ausgeweitet  
auf – im Wesentlichen -  große, haftungsbeschränkte Gesell-
schaften und kapitalmarktorientierte KMU.

Berichterstattung über EU-Taxonomie innerhalb des Nachhal-
tigkeitsberichts 
Ab 2025  sind alle großen Unternehmen, die den Anforderun-
gen der CSRD unterliegen, verpflichtet, gemäß der EU-
Taxonomie Bericht zu erstatten.  

Der Nachhaltigkeitsbericht nach der CSRD wird ein gesonder-
ter Abschnitt im Lagebericht der Unternehmen darstellen. 

Innerhalb dieses Nachhaltigkeitsberichts müssen auch die ta-
xonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten mit den quantifizier-
ten Kennzahlen aus Umsatz, Investitionen und Betriebsausga-
ben ausgewiesen werden.
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BERICHTERSTATTUNG ÜBER NACHHALTIGKEIT (ESRS 1 ANLAGE G)
Lagebericht

Erläuterung Geschäftsverlauf, inkl. Geschäftsergebnis und Lage der 
Gesellschaft; voraussichtliche Entwicklung mit Chancen und Risiken

Nachhaltigkeitserklärung

Allgemeine Informationen
ESRS 2

Umweltinformationen
ESRS E1 – E5

Erläuterungen und Kennzahlen 
EU-Taxonomie

Sozialinformationen
ESRS S1 – S4

Governance-Informationen
ESRS G1

Abbildung 30: Berichterstattung über Nachhaltigkeit (ESRS 1 Anlage G)

Zusammenspiel von CSRD und EU-Taxonomie 
Sowohl die EU-Taxonomie als auch die CSRD beschäftigen sich 
mit Themen zur Nachhaltigkeit bezüglich der Umwelt. Dabei 
ergänzen sich die beiden Regelungswerke:

Die EU-Taxonomie bietet ein einheitliches Klassifikationssystem
zur Definition, was als ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätig-
keit gilt. 
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THEMENBEREICH III: CSRD/ESG –
GRUNDLAGEN ZUM NACHHALTIGKEITSMANAGEMENT

Die CSRD bildet den Rahmen zur Sicherstellung, dass die Unter-
nehmen transparent über diese nachhaltigen Aktivitäten be-
richten. 
Die Kennzahlen der EU-Taxonomie-Verordnung bilden schluss-
endlich einen Teil der CSRD-Berichtspflicht der betroffenen Un-
ternehmen ab.
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ZUSAMMENSPIEL VON EU-TAXONOMIE UND CSRD

EU-
Taxonomie CSRD

Festlegung einheitlicher Kriterien für 
ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftsaktivitäten

Verweis auf Kriterien der EU-Taxonomie: wie 
sollten Unternehmen über ihre ökologisch 

nachhaltigen Aktivitäten berichten

Berichterstattung über die drei Kennzahlen
im Nachhaltigkeitsbericht

Vermeidung 
Greenwashing

Korrekte Berichterstattung 
über nachhaltige Aktivitäten

Nachhaltige Aktivitäten 
entsprechen vorgegebenen 
Kriterien

. 

Abbildung 31: Zusammenspiel von EU-Taxonomie und CSRD

Betroffene Datenpunkte der CSRD-Berichtspflichten 
Zur konkreten Ausgestaltung der Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung haben sich die Unternehmen an den Europäischen Stan-
dards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS) zu orien-
tieren. 

Die ESRS geben den Rahmen vor, über welche konkreten In-
formationen berichtet werden muss.

Die ESRS sind 11 thematische Standards, die unter die drei ESG-
Bereiche fallen:

1. Umwelt

2. Soziales

3. Governance.

Innerhalb dieser Standards gibt es definierte Angabepflichten
zu Strategien, Maßnahmen, Zielen und Kennzahlen, die wiede-
rum untergliedert in einzelne Datenpunkte sind. 
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THEMENBEREICH III: CSRD/ESG –
GRUNDLAGEN ZUM NACHHALTIGKEITSMANAGEMENT

Ein paar wenige dieser Datenpunkte betreffen auch die EU-
Taxonomie-Verordnung. 

AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema
• AUDfIT®-Prüferhilfe 5/1:

„Verknüpfung EU-Taxonomie-Verordnung mit der CSRD“
S. #187 

• AUDfIT®-Prüferhilfe 5/2:
„Übersicht Nachhaltigkeitserklärung ESRS 1“

S. #189 

• AUDfIT®-Prüferhilfe 5/3:
„Auszug aus dem Nachhaltigkeitsbericht der BASF 2023“

S. #190 

AUDfIT®-Rechtsvorschriften zu diesem Thema
• AUDfIT®-Rechtsvorschrift 5/1: 

„EU Taxonomie-Verordnung“
Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments 
und des Rats vom 18.06.2020 über die Einrichtung über die 
Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger 
Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 
2019/2088 

S. #303 

• AUDfIT®-Rechtsvorschrift 5/2: 
„ESRS“ (European Sustainability Reporting Standards)
Delegierte Verordnung (EU) 2023/2772 der Kommission 
vom 31. Juli 2023 zur Ergänzung der Richtlinie 2013/34/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates durch Stan-
dards“

S. #304 

siehe 
Anlagen-
band
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW 
ZUR PRÜFUNG 

Seite #88 

THEMA 6: 
IT- und IKS-Prüfung  
nach ISA [DE] 315 (Revised 2019) 
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW
ZUR PRÜFUNG

IT- und IKS-Prüfung nach ISA [DE] 315 
(Revised 2019)

Seite

6.1 Warum müssen wir uns als „normale“ Abschlussprüfer 
überhaupt mit der IT beschäftigen?

#90

6.2 Warum gewinnt die Prüfung der IT im Rahmen der Ab-
schlussprüfung zunehmend an Bedeutung?

#90

6.2.1 Datenflut in Unternehmen nicht mehr zu bremsen #90

6.2.2 Gründe für IT-Prüfungen #91

6.2.3 Mögliche denkbare Fehlerquellen beim Einsatz 
von IT

#91

6.3 Integration der IT-Prüfung in den Prozess der Ab-
schlussprüfung

#91

6.4 Bezugnahme auf Themen in anderen Veranstaltungen 
der UWP-Reihen

#92

6.5 Die neun Schritte der IT-Prüfung nach ISA [DE] 315 (Revi-
sed 2019)

#93

6.5.1 Schritt 1 und Schritt 2: Identifizierung von bedeut-
samen Geschäftsvorfälle, Kontensalden und Ab-
schlussangaben sowie von bedeutsamen Konten

#94

6.5.2 Schritt 3: Identifizierung der relevanten Geschäfts-
prozesse

#95

6.5.3 Schritt 4: Verständnisgewinnung von den Kon-
trollaktivitäten

#96

6.5.4 Schritt 5: Identifizierung der relevanten IT-
Anwendungen

#96

6.5.5 Schritt 6: Beurteilung der Risiken aus dem Einsatz 
von IT (RAIT)

#99

6.5.6 Schritt 7: Identifizierung der für die Prüfung relevan-
ten generellen IT-Kontrollen (ITGC) und Prüfung 
deren Angemessenheit und Wirksamkeit

#105

6.6.7 Schritt 8: Prüfung der Wirksamkeit prüfungsrelevan-
ter automatisierter Kontrollen

#105

6.5.8 Schritt 9: Festlegung von Art und Umfang der aus-
sagebezogenen Prüfungshandlungen auf Basis 
der Ergebnisse der Aufbau- und Funktionsprüfun-
gen

#105

6.6 Zusammenfassende Darstellung der IT-Prüfung #105

6.7 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema

UWP 3 2024

#106

#89
St

a
nd

: 1
5.

09
.2

02
4

6.
  IT

- u
nd

 IK
S-

Pr
üf

un
g 

na
ch

 IS
A

 [D
E]

 3
15

 (R
ev

ise
d

 2
01

9)



THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW
ZUR PRÜFUNG

Warum müssen wir uns als „normale“ Abschlussprüfer 
überhaupt mit der IT beschäftigen?

Warum gewinnt die Prüfung der IT im Rahmen der Ab-
schlussprüfung zunehmend an Bedeutung? 
Auch bei kleinen und mittleren Unternehmen werden zuneh-
mend
• Geschäftsvorfälle digital erfasst und abgewickelt sowie 
• prozessorientierte ERP-Systeme und
• neue IT-Anwendungen wie Blockchain, Künstliche Intelli-

genz etc. 

eingesetzt.

Beispiel: 
Buchhaltung – automatisierte Verarbeitung von Debitorenda-
ten, z. B. Kontenausgleich „Bankkonto-Matching“.

Durch diese Entwicklungen steigen die Quantität und Verfüg-
barkeit von entscheidungsrelevanten Daten in den Unterneh-
men. 

Datenflut in Unternehmen nicht mehr zu bremsen 
Die Datenflut wird automatisiert durch die diversen IT-Systeme 
über verschiedenste Schnittstellen geschleust und 

werden gemäß den Einstellungen in den IT-Systemen 
• verarbeitet, 
• gespeichert oder 
• weitergeleitet. 

Die Anzahl der Geschäftsvorfälle, 

die ausschließlich in elektronischer Form 
• ausgelöst, 
• aufgezeichnet und 
• verarbeitet werden,
nimmt stets zu. 

Prüfungsnachweise werden häufig, oft ausschließlich, in elekt-
ronischer Form vorhanden sein (z. B. elektronische Rechnun-
gen, digitalisierte Belege). 

Hinweis:

In diesen Fällen können aussagebezogene Prüfungshandlun-
gen oft keine hinreichende Sicherheit mehr bieten.
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW
ZUR PRÜFUNG

Gründe für IT-Prüfungen 
Abschlussprüfungen, 
• die zunehmend komplexer werdende IT-Systeme und IT-

Kontrollsysteme außer Acht lassen, 
• eignen sich in der digitalen Welt nicht mehr, um ein Prü-

fungsurteil mit hinreichender Sicherheit treffen zu können. 
o In den Geschäftsprozessen werden zunehmend auto-

matisierte Kontrollen innerhalb der IT-Systemen anstelle 
von manuellen Kontrollen durch Personen eingesetzt. 

o Je mehr IT-Anwendungen eingesetzt werden, desto 
größer wird auch die Bedeutung der Integrität und Zu-
verlässigkeit der Daten (Datensicherheit).

o Um das interne Kontrollsystem eines Unternehmens ver-
stehen zu können, ist zunehmend ein Verständnis der 
eingesetzten IT-Systeme notwendig. 

Mögliche denkbare Fehlerquellen beim Einsatz von IT 
Durch den verstärkten Einsatz der IT sowohl in digitalen Ge-
schäftsmodellen als auch bei der Abbildung der Unterneh-
mensprozesse können zunehmende Fehler auftreten, wie zum 
Beispiel:
• Haupt- und Nebenbücher stimmen nicht überein
• Fehlerhafte Eingabe und/oder Verarbeitung der Buchungs-

daten
• Fehleranfälligkeit der Geschäftsvorfälle durch mangelnde

Funktionstrennung 
• Manipulation von Daten, die für Abschlussprüfung relevant 

sind
• Aberkennung Vorsteuerabzugsberechtigung 
• Buchungsabbruch durch Datenbankfehler
• Fortführung Geschäftstätigkeit bei IT-Notfall nicht gewähr-

leistet
• Cyberattacken. 

Integration der IT-Prüfung in den Prozess der Ab-
schlussprüfung
Vor Einführung der neuen GoA nach internationalem Vorbild 
war die IT-Systemprüfung 

• gemäß IDW PS 330 eine separate Prüfung, 

• um eine Aussage über die Ordnungsmäßigkeit der digitalen 
Buchführung zu treffen. 
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW
ZUR PRÜFUNG

Sie war jedoch nicht eng verzahnt mit der Abschlussprüfung.
Es wurde i. d. R. kein Bezug zu den Risiken wesentlicher falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss hergestellt.

Die Fachwelt sprach daher von „Silo“-Lösungen. 

Hinweis:

Diese Silo-Funktionen sollen nun durch die Integration der 
IT-Prüfung in die Abschlussprüfung nach ISA [DE] 315 (Revised 
2019) aufgebrochen werden. 

In ISA [DE] 315 (Revised 2019) wurde 
• die verstärkte Berücksichtigung der IT und

o speziell die Risiken aus dem Einsatz der IT 

mit aufgenommen. 

Explizit behandelt wird die IT nur in 2 Textziffern – 

aber
• zahlreiche, umfangreiche Anwendungshinweise und 
• Anlagen 5 und 6 (wichtige Hinweise zum Verständnis gene-

reller IT-Kontrollen und des IT-Einsatzes)
beschreiben die prüferische Vorgehensweise. 

Bezugnahme auf Themen in anderen Veranstaltungen 
der UWP-Reihen
Im Rahmen der UWP-Fortbildungen sind bereits eine Reihe von 
Beiträgen behandelt worden, die zum Thema der IT-Prüfung un-
ter Beachtung der neuen GoA hinführen.
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW
ZUR PRÜFUNG
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QUELLEN AUS DEM UWP-SKRIPT ZUR IT-PRÜFUNG NACH ISA

Thema Beitrag Stichworte – mit Bezug zur IT-Prüfung Fundstelle

Umfassende Verständnisgewinnung
durch den Abschlussprüfer nach 
ISA [DE] 315 (Revised 2019)

Verständnis von der Einheit, (Inkl. IT-Umgebung) ihrem Umfeld 
und den maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen
Verständnis von den Komponenten des IKS der Einheit

UWP 1 2023, T.11

Die Vorab-Verständnisgewinnung über 
das IKS unter besonderer 
Berücksichtigung der IT

• Verständnisgewinnung des IT-Einsatzes im Rahmen des 
Geschäftsmodells

• Umfang der Verständnisgewinnung mit Bezug auf die 
einzelnen Komponenten Nr. 1-4 (u.a. Informationssystem)

• Verständnisgewinnung über die Kontrollaktivitäten

UWP 1 2024, T.8

Einbeziehung der Anwendung von IT-
Risiken nach 
ISA [DE] 315 (Revised 2019)

• Verständnis der IT-Systeme
• IT-Einsatz in den Komponenten des IKS
• Sachgerechte Reaktion auf erhöhte IT-Risiken
• Andere Aspekte der IT-Umgebung
• Identifizierung der aus dem IT-Einsatz resultierenden 

Risiken und generellen Kontrollen
• Bedeutung der generellen Kontrollen

UWP 1 2023, T.13

Der große Praxisfall zu ISA [DE] 315 
(Revised 2019) – „Halkit GmbH“

• Modellhafte Darstellung der Verständnisgewinnung über 
die IT-Anwendungen

• Beispiel für generelle IT-Kontrollen als Reaktion auf Risiken 
aus dem IT-Einsatz (RAIT)

UWP 3 2023, T.10

Reaktionen des Abschlussprüfers auf 
beurteilte Risiken (ISA [DE] 330)

• (Funktionsprüfungen mit Sonderfall: IT-gestützte 
Kontrollen)

UWP 2 2023, T.12

Neues „Prüfer-Wording“ in den neuen 
GoA – rd. 50 praxisrelevante 
Fachbegriffe

UWP 2 2024, T.7

Abbildung 32: Quellen aus UWP-Skript zur IT-Prüfung nach neuen GoA

• AUDfIT®-Prüferhilfe 6/1:
„Übersicht: Beiträge zu den neuen GoA (ISA [DE]) im Rahmen der 
UWP-Reihe (Kennzeichnung Bezug zur IT-Prüfung)“ 

 S. #258 

Die neun Schritte der IT-Prüfung nach ISA [DE] 315 (Re-
vised 2019)

Schritt 1 und Schritt 2: Identifizierung von bedeutsamen Ge-
schäftsvorfälle, Kontensalden und Abschlussangaben sowie 
von bedeutsamen Konten 
Im Rahmen der Prüfungsplanung hat der Abschlussprüfer zu-
nächst 
• bedeutsame Geschäftsvorfälle und 
• bedeutsame Bilanzpositionen/Abschlussangaben zu ermit-

teln und 
• die Konten zu ermitteln, 

bei denen der Prüfer besondere Risiken vermutet (Tz. 12k). 

Für diese identifizierten bedeutsamen Positionen hat der Prüfer 

1. die inhärenten Risiken unter Beachtung der Risikofaktoren 
und 

siehe 
Anlagen-
band
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2. die Risiken, bei denen aussagebezogene Prüfungshandlun-
gen alleine nicht ausreichen (RSPA), (z. B. Massentransakti-
onen)

zu beurteilen.

Schritt 3: Identifizierung der relevanten Geschäftsprozesse 

Identifizierung von Geschäftsprozessen und Transaktionen

Im Anschluss hat der Prüfer zu ermitteln, welche Transaktionen 
und welche Geschäftsprozesse mit diesen identifizierten Ge-
schäftsvorfällen und Positionen im Zusammenhang stehen.

Verständnisgewinnung für das IT-System (inkl. Komplexitätsbeur-
teilung)

Bei der Analyse der Geschäftsprozesse und deren Abbildung in 
der zu prüfenden Einheit, hat der Abschlussprüfer ein Verständ-
nis zu erlangen über das gesamte Informationssystem und über 
die Kommunikation im Unternehmen im Hinblick auf sämtliche 
abschlussrelevanten Sachverhalte.54

Hinweis:

Nach den neuen Regelungen ist empfehlenswert, dass der 
Abschlussprüfer bereits frühzeitig vom Unternehmen einen 
Gesamtüberblick über alle eingesetzten IT-Anwendungen 
und vom IT-Umfeld anfordert.

In diesem Stadium hat der Abschlussprüfer zu beurteilen, ob es 
sich bei der eingesetzten IT 
• um eine wenig 
• oder um eine hoch komplexe Anwendung handelt. 

Nur bei sehr komplexen IT-Anwendungen ist der Einsatz von IT-
Spezialisten vorgeschrieben.

Zu dieser Einschätzung kann der Prüfer die Anlage 5 des ISA 
[DE] 315 (Revised 2019) unterstützend heranziehen.55

                                                                                      
54 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019) Tz. 12g (i) und IDW PS 890.
55 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019) Tz. 19 und Tz. 25a (i)-(iii); Anlage 5 und 6.
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Hinweis:
Es empfiehlt sich, zur Vorbereitung der IT-Prüfung einen ent-
sprechenden Fragebogen an den Mandant zu schicken, mit 
dem schon viele Antworten für den Prüfer vorab gefunden 
werden können.

• AUDfIT®-Prüferhilfe 6/4:
„Verständnisgewinnung IT-Systeme – Allgemeine Abfragen 
(Fragebogen für Auftraggeber)“

 S. #264 

• AUDfIT®-Prüferhilfe 6/5:
„Modellhafte Darstellung der Verständnisgewinnung über die 
IT-Anwendungen“

 S. #266 

Schritt 4: Verständnisgewinnung von den Kontrollaktivitäten  
Im Rahmen der Beschäftigung mit den Geschäftsprozessen 
und dem Einsatz von IT-Systemen hat der Abschlussprüfer zu 
ermitteln,

• welche implementierten Kontrollen für seine Abschlussprü-
fung interessant sein könnten.

Dabei kann es sich um 

3. manuelle Kontrollen,

4. IT-gestützte Kontrollen (manuelle Kontrollen stützen sich auf 
IT-generierte Auswertungen) oder 

5. automatische Kontrollen handeln,56

die eine funktionsgerechte und zutreffende Anwendung der 
Programme bzw. Verarbeitung der unternehmensspezifischen 
Daten sicherstellen. 

Dazu zählen beispielsweise:
• Erfassungskontrollen (Fehlerhinweise, Plausibilitätskontrollen)
• Abstimmungskontrollen (Dateneingabe)
• Verarbeitungskontrollen.

Im Bereich der Kontrollaktivitäten enthält der Standard eine 
abschließende Aufzählung, welche Kontrollen zu identifzieren 
sind.57

Kontrollen, die ein bedeutsames Risiko betreffen.

                                                                                      
56 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019) A 169 und IDW PH 9.330.2).
57 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019) Tz. 26 (a).
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Kontrollen über Journalbuchungen (Mindestumfang bei 
jeder Abschlussprüfung).
Kontrollen, die für die Funktionsprüfung geplant sind.
Andere Kontrollen aufgrund Ermessensentscheidung
des Abschlussprüfers.

Schritt 5: Identifizierung der relevanten IT-Anwendungen 
Die prüfungsrelevanten Kontrollen sind in IT-Strukturen eingebet-
tet. Der Abschlussprüfer hat ausgehend von den prüfungsrele-
vanten Kontrollen folgendes zu identifizieren:

• Die für die Abschlussprüfung relevanten IT-Applikationen 
• Die damit zusammenhängende IT-Umgebung. 
Der Prüfer hat hierbei eine Entscheidung zu treffen, 
• welche Risiken und Abschlusspositionen für die aktuell 

durchzuführende Abschlussprüfung wesentlich sind und 
• in welchen IT-Anwendungen diese Risiken und Abschlusspo-

sitionen abgebildet („relevante“ IT-Anwendungen) werden.

Hinweis:

Durch die Entscheidung, welche IT-Anwendungen aufgrund 
der Risikoanalyse relevant sind, kann der Prüfer eine erste Fo-
kussierung vornehmen. Diese führt zu einer Reduzierung des 
Prüfungsumfangs: er kann und muss nicht alle IT-Systeme des 
Unternehmens prüfen. 

Der Prüfer hat dabei festzustellen, 

auf welche IT-Anwendungen sich die Einheit verlässt,
um Finanzinformationen genau zu verarbeiten und ihre 
Integrität zu wahren?

Ferner hat er zu prüfen, ob

diese IT-Anwendungen automatisierte Kontrollen ent-
halten.

Sofern die IT-Anwendungen automatisierte Kontrollen beinhal-
ten, kann dies für den Abschlussprüfer ein Indiz dafür sein, dass 
diese Anwendungen Risiken aus dem Einsatz der IT unterliegen. 

Schritt 6: Beurteilung der Risiken aus dem Einsatz von IT (RAIT)  
Durch den ISA [DE] 315 (Revised 2019) wurde eine neue Risiko-
kategorie geschaffen: Die Risiken aus dem Einsatz der IT.
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ZUR PRÜFUNG 

 
Für die identifizierten IT-Anwendungen und andere Aspekte der 
IT-Umgebung hat der Abschlussprüfer die damit verbundenen 
aus dem IT-Einsatz resultierenden Risiken (RAIT) zu identifizieren. 

Hinweis: 
Aus dem IT-Einsatz resultierende Risiken: 
„Anfälligkeit der Kontrollen der Informationsverarbeitung für  

• unwirksame Ausgestaltung oder Funktion oder  
• Risiken für die Integrität von Informationen  

(d. h. die Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit und 
Gültigkeit von Transaktionen und anderen Informatio-
nen)  

• im Informationssystem der Einheit  
• aufgrund unwirksamer Ausgestaltung oder Funktion 

von Kontrollen in den IT-Prozessen der Einheit.“58 

Für einige IT-Anwendungen können einschlägige aus dem IT-
Einsatz resultierende Risiken identifiziert werden, die sich v.a. 
beziehen auf 

• unautorisierten Zugriff 
• unautorisierte Programmänderungen 

• unangemessene Datenänderungen (z.B. unautorisierter, di-
rekter Zugriff auf Datenbank; Kompetenz zur direkten Ände-
rung von Informationen).59 

Umfang und Art der RAIT variieren abhängig von Art und Kom-
plexität der identifizierten IT-Anwendungen und IT-Umgebung. 

 

                                                                                       
58 Vgl. ISA[DE] 315 (Revised 2019) Tz. 12 (i) 
59 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019) Tz. A173. 
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A
BB

IL
DU

N
G

: 3
3

BEISPIELE FÜR RISIKEN AUS DEM EINSATZ DER IT (RAIT)

Risiken aus dem 
Einsatz von IT (RAIT)

Unautorisierter Datenzugriff

Unangemessene 
Zugriffsberechtigungen

• Vernichtung von Daten
• Unsachgemäße Änderung an 

Daten
• Aufzeichnung unautorisierter oder 

nicht vorhandener 
Geschäftsvorfälle

• Fehlerhafte Aufzeichnung von 
Geschäftsvorfällen

IT-Personal erhält Zugriffsberechti-
gungen, die über die zugewiesenen 
Aufgaben hinausgehen, wodurch 
eingerichtete Funktionstrennung 
umgangen werden kann

Unautorisierte Änderungen 
an Stammdaten

Unautorisierte Änderungen an 
IT-Anwendungen und anderen 

Aspekten der IT-Umgebung

z.B. Konfigurationsänderungen oder 
Änderungen am Quellcode, die dazu 
führen können, dass automatisierte 
Kontrollen nicht mehr funktionieren

Versäumnis, notwendige 
Änderungen an IT-Anwendungen 

oder anderen Aspekten der IT-
Umgebung vorzunehmen

z.B. kann fehlerhafte Einplanung von 
Systemjobs zu einem möglichen 
Datenverlust oder nicht zeitgerechten 
Durchführung oder Unterlassung von 
automatisierten Kontrollen führen 

Unangemessene manuelle 
Eingriffe

Möglicher Datenverlust oder 
fehlende Möglichkeit, 

erforderlichenfalls auf Daten 
zuzugreifenVgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019) Anlage 5 Tz. 18.

Abbildung 33: Beispiele für Risiken aus dem Einsatz der IT (RAIT)

Einflussfaktoren für erhöhtes Risiko aus dem Einsatz der IT

Der Abschlussprüfer wird eine IT-Anwendung als risikorelevant
identifizieren, wenn
• automatisierte Kontrollen identifiziert werden können 
• der Abschlussprüfer durch das Verstehen der IT-Umgebung 

feststellt, dass sich die Einheit auf die IT-Anwendung verlässt
• der Abschlussprüfer feststellt, 

− dass und in welchem Ausmaß 

− die Einheit Zugriff auf den Quellcode haben kann

− und die Möglichkeit besteht, 

− dass wesentliche Programm- oder Konfigurations-
änderungen

vorgenommen werden können.

• bei systemgenerierten Berichten Risiken der unangemesse-
nen und unautorisierten Programm- und Datenänderungen
in Berichten möglich sind.

Andere Aspekte der IT-Umgebung, die den aus dem IT-Einsatz
resultierenden Risiken unterliegen

Sofern der Abschlussprüfer IT-Anwendungen durch die vorigen 
Überlegungen identifiziert hat, die den IT-Risiken unterliegen, 
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werden auch andere Aspekte der IT-Umgebung mit IT-Risiken 
behaftet sein.

Die IT-Infrastruktur beinhaltet
• Datenbanken
• Betriebssystem
• Netzwerke.

Sofern eine IT-Anwendung als risikobehaftet identifiziert wurde, 
wird bspw. auch die zugehörige Datenbank zu prüfen sein, da 
diese die Daten der IT-Anwendung speichert.

Da die Funktionsfähigkeit einer IT-Anwendung von der Zuver-
lässigkeit und Funktionalität des Betriebssystems abhängt, wird 
auch diese speziellen IT-Risiken unterliegen.

Das folgende Schaubild dient der Veranschaulichung der IT-
Risiken:

A
BB

IL
DU

N
G

: 3
4 

RISIKEN AUS DEM EINSATZ VON IT (BEISPIEL)

Risiken für wesentliche falsche Darstellungen 
im Abschluss

In IT hinterlegte, 
automatisierte 
Routinen zur 

Sicherstellung, dass 
nur berechtigte 

Personen Zugriff auf 
Daten haben und 
korrekte/aktuelle  

Daten in die 
richtigen 

Auswertungen 
gelangen

mangelhafte
Ausgestaltung oder

Funktion

unberechtigte
Personen

IT-Kontrollen

automatische 
Kontenfindung

Kalkulations-
tabellen

Bewertungs-
schematas

Auswertungen

Reports

wesentliche / 
relevante 

Aussagen im 
Abschluss

Abbildung 34: Risiken aus dem Einsatz von IT (Beispiel)

Schritt 7: Identifizierung der für die Prüfung relevanten generel-
len IT-Kontrollen (ITGC) und Prüfung deren Angemessenheit 
und Wirksamkeit  

Identifizierung von generellen IT-Kontrollen

Basierend auf den identifizierten RAIT muss der Abschlussprüfer 
die generellen IT-Kontrollen ermitteln, die diese RAIT behan-
deln.
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 Hinweis:  
 „Generelle IT-Kontrollen“60  

Kontrollen über die IT-Prozesse des Unternehmens,  

• die den kontinuierlichen ordnungsgemäßen Betrieb der 
IT-Umgebung unterstützen,  

• einschließlich der kontinuierlich wirksamen Funktion der 
Kontrollen der Informationsverarbeitung und 

• der Integrität von Informationen (d.h. Vollständigkeit, Rich-
tigkeit und Gültigkeit von Informationen) im Informations-
system der Einheit.“ 

Generelle IT-Kontrollen können 
• automatisiert  

(z.B. Systemeinstellung zur Deaktivierung von inaktiven 
Netzwerkbenutzer nach 60 Tagen) oder 

• manuell  
(z.B. Schriftliche Dokumentation des Tests von Versionsände-
rungen in IT-Programmen).61 

Hinweis: 
Es sind nur die generellen IT-Kontrollen in den identifizierten IT-
Anwendungen zu identifizieren, die ein vom Abschlussprüfer 
identifiziertes RAIT behandeln.62 

                                                                                       
60 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019) Tz. 12 (d). 
61 Vgl. IDW PH 9.315DE.R2019.1 (04.2024) Tz. 53. 
62 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019) Tz. 26 (c) (ii) 
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A
BB

IL
DU

N
G

: 3
5

ZUSAMMENSPIEL VON RAIT UND ITGC

Daten

Verarbeitung der Daten in 
IT-Anwendungssystemen

Risiko: Daten werden 
falsch verarbeitet

Risiko: Falsche Daten 
werden verarbeitet

Generelle IT-Kontrollen (ITGC)
Verhindern, aufdecken, korrigieren 
von Risiken aus dem Einsatz der IT

Risiken aus dem Einsatz von IT 
(RAIT)

Risiko: Kontrollen in den IT-Anwendungen 
nicht vorhanden oder nicht wirksam 

(IT-Anwendungskontrollen = ITAC)

Abbildung 35: Zusammenspiel von RAIT und ITGC

• AUDfIT®-Prüferhilfe: 6/3
„Risiken aus dem Einsatz von IT und generellen IT-Kontrollen“

  S. #263 

Generelle IT-Kontrollen vs. IT-Anwendungskontrollen

Es gibt grundsätzlich zwei Arten von IT-Kontrollen, die zusam-
menarbeiten müssen, um eine vollständige und genaue Infor-
mationsverarbeitung sicherstellen zu können. 

1. IT-Anwendungskontrollen (IT-Application Controls = ITAC)

Diese automatisierten Kontrollen beziehen sich auf eine 
spezielle Softwareanwendung, die auf Ebene des Ge-
schäftsprozesses angewendet wird. Ihr Ziel ist insbesondere 
die Integrität und Richtigkeit der Buchhaltungsdaten sicher-
zustellen.

Diese Kontrollen sollen sicherstellen, dass 

• Transaktionen stattgefunden haben 

• autorisiert sind

• vollständig und genau aufgezeichnet und

• verarbeitet werden.

siehe 
Anlagen-
band
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Beispiele: 

• Plausibilitätschecks für Eingabedaten mit evtl. Fehler-
meldung 

• Numerische Sequenzprüfung mit manueller Nachverfol-
gung von Belegnummernlücken 

2. Allgemeine IT-Kontrollen 

Die allgemeinen IT-Kontrollen (General IT-Controls = ITGC) 
gelten für alle Anwendungen und bestehen oft aus einer 
Kombination von manuellen und automatisierten Kontrol-
len.  

Die generellen IT-Kontrollen finden sich bspw. in folgenden 
Bereichen wieder: 

A
BB

IL
DU

N
G

: 3
5

BEISPIELE FÜR DIE NOTWENDIGKEIT DES EINSATZES GENERELLER IT-KONTROLLEN

IT-Umgebung Einsatzgebiet für Allgemeine IT-Kontrollen

Standards, Planung, Richtlinien 
etc. (Kontrollumgebung)

• IT-Governance-Struktur
• Wie werden IT-Risiken identifiziert, gemindert, verwaltet? 
• Erforderliches Informationssystem
• Organisationsstruktur
• Funktionstrennung
• Notfallplanung

Datensicherheit
Infrastruktur
IT-Betrieb

• Anschaffungen, Installationen, Konfigurationen, Wartung der IT-
Infrastruktur

• Verwaltung von Drittanbietern
• Verwendung von Systemsoftware, Sicherheitssoftware, Datenbank-

verwaltungssysteme
• Vorfall-Verfolgung, Systemprotokollierung, Überwachungsfunktionen

Zugriff auf Programme und 
Anwendungsdaten

• Ausstellung/Entfernung und Sicherheit von Passwörtern
• Datenverschlüsselung
• Benutzerkonten und Zugriffskontrollen
• Benutzerprofile, die Zugriff zulassen oder einschränken

Programmentwicklung und 
Programmänderungen

• Anschaffung und Implementierung neuer Anwendungen
• Systementwicklung und Qualitätssicherungsmethodik
• Wartung bestehender Anwendungen, einschließlich Kontrolle über 

Programmänderungen

Überwachung der IT

Richtlinien, Verfahren, Kontrollen:
• Dass Informationsnutzer aktuelle und korrekte Daten für 

Entscheidungsfindung erhalten
• Laufende Einhaltung allgemeiner IT-Kontrollen
• IT muss auf Unternehmensstrategie ausgerichtet sein

 

Abbildung 35: Beispiele für die Notwendigkeit des Einsatzes genereller 
IT-Kontrollen 

Hier besteht die 2. Möglichkeit zur Fokussierung.   

Der Abschlussprüfer hat nur die generellen IT-Kontrollen zu prü-
fen, wenn aus diesen Risiken aus dem Einsatz der IT folgen kön-
nen, die für den Abschluss relevant sind. 

Der Abschlussprüfer hat für die identifizierten generellen IT-
Kontrollen, die sich aus dem IT-Einsatz ergebende Risiken be-
handeln,  
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• zu beurteilen, ob sie wirksam ausgestaltet sind, um die Funk-
tionalität der anderen Kontrollen zu unterstützen („Test of 
Design“) und 

• festzustellen, ob sie tatsächlich entsprechend den Vorga-
ben implementiert sind („Test of Implementation“).

Dabei handelt es sich in diesem Stadium lediglich um eine 
Aufbauprüfung. 

Der Abschlussprüfer geht davon aus, dass die allgemeinen IT-
Kontrollen wie geplant durchgeführt und eingehalten werden. 

Deren Wirksamkeit wird ggf. erst zu einem späteren Zeitpunkt 
geprüft.

Beurteilung der wirksamen Ausgestaltung und Feststellung der 
Implementierung von automatisierten Kontrollen und generel-
len IT-Kontrollen

Der Abschlussprüfer hat nach Identifizierung der automatisier-
ten Kontrollen der Informationsverarbeitung sowie der generel-
len IT-Kontrollen zu beurteilen (Pflicht!), ob die generellen IT-
Kontrollen
6. wirksam ausgestaltet wurden und 

7. ob sie auch implementiert
worden sind.63

                                                                                      
63 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019) Tz. 26 (d).
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW
ZUR PRÜFUNG

A
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G
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6 

BEURTEILUNG AUSGESTALTUNG UND IMPLEMENTIERUNG GENERELLER IT-KONTROLLEN

Schritt 1: Ausgestaltung Schritt 2: Implementierung
Würdigung, ob die Kontrolle, 
• einzeln oder in Kombination mit anderen, 
• in der Lage ist, 
• wesentliche falsche Darstellungen
• wirksam 

− zu verhindern oder aufzudecken und 
− zu korrigieren.

Feststellung, dass die Kontrolle
• existiert und 
• die Einheit sie aktiv nutzt.

Prüfungshandlungen können einschließen:

• Befragung des Personals
• Beobachtung der Anwendung bestimmter Kontrollen
• Einsichtnahme in Dokumente und Berichte
• Einsatz von ATT (Automatisierte Tools und Techniken wie bspw. Datenanalysen)

Hinweis: 
Eine Befragung allein reicht für die Prüfung der Ausgestaltung 
und Implementierung von generellen It-Kontrollen und 
automatisierten Kontrollen nicht aus.
(vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019) Tz. A 177.

Abbildung 36: Beurteilung von Ausgestaltung und Implementierung generel-
ler IT-Kontrollen

Eine unzureichend ausgestaltete Kontrolle, kann einen Kon-
trollmangel darstellen. Der Prüfer hat dann die Planung ent-
sprechend anzupassen und das Management bzw. die für die 
Überwachung Verantwortlichen darüber zu informieren.

Beurteilung der Wirksamkeit der Funktion automatisierter Kon-
trollen und genereller IT-Kontrollen

Die Entscheidung über die Prüfung der Wirksamkeit der Funkti-
on genereller IT-Kontrollen liegt im Ermessen des Abschlussprü-
fers.

Für die Ermessensentscheidung können folgende Aspekte von 
Bedeutung sein:

1. Eine Funktionsprüfung macht nur Sinn,
wenn Kontrolle auch wirksam ausgestaltet und implemen-
tiert ist

2. Funktionsprüfung von automatisierten Kontrollen kann (mit-
telbar) durch Prüfung von generellen IT-Kontrollen erfolgen, 
die für die konsistente Funktion der automatisierten Kontrol-
le sorgt.64

                                                                                      
64 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019) Tz. 12d und  Tz. A180.
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW
ZUR PRÜFUNG

Schritt 8: Prüfung der Wirksamkeit prüfungsrelevanter automati-
sierter Kontrollen 
Beurteilung der Angemessenheit und Wirksamkeit relevanter 
automatischer Kontrollen sowie Prüfung der Journal Entry Con-
trols

Schritt 9: Festlegung von Art und Umfang der aussagebezoge-
nen Prüfungshandlungen auf Basis der Ergebnisse der Aufbau- 
und Funktionsprüfungen 

Zusammenfassende Darstellung der IT-Prüfung
Das mit obigen Ausführungen dargestellte Vorgehen einer IT-
Prüfung nach ISA [DE] 315 (Revised 2019) kann vereinfachend
wie folgt dargestellt werden:

A
BB

IL
DU

N
G

: 3
7

VEREINFACHTE DARSTELLUNG DER IT-PRÜFUNG NACH ISA

Welche IT-Systeme sind im Unternehmen 
vorhanden (vollständiger Überblick)

Welche Risiken resultieren daraus?
(auf Abschluss- und auf Aussageebene)

Welche IT-Systeme werden zur Verarbeitung im 
Hinblick auf die Rechnungslegung eingesetzt? 

(relevant)

Welche Geschäftsprozesse sind im 
Unternehmen vorhanden?

Sind Kontrollen zur Minimierung der Risiken in 
den Prozessen integriert?

manuell IT-gestützt Automatisiert (Kontrollen in 
den IT-Systemen (ITAC)

Resultieren aus dem Einsatz der IT-
Anwendungssysteme (eigene) Risiken (RAIT)?

Wird diesen Risiken durch die Einrichtung von 
generellen IT-Kontrollen begegnet?

Dient der Entscheidung: Kann 
sich der Abschlussprüfer auf die 

IT-gestützten und automatisierten 
Kontrollen verlassen

Beurteilung des Kontrollrisikos

Festlegung weiterer Prüfungshandlungen

Bei manuellen 
Kontrollen: 
keine RAIT !

1-3

4

7

6

5

9

8

Abbildung 37: Zusammenspiel von RAIT und ITGC

• AUDfIT®-Prüferhilfe 6/2:
„Die neun Stufen der IT-Prüfung nach ISA [DE] 315 (Revised 2019)“

 S. #262 

siehe 
Anlagen-
band
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW
ZUR PRÜFUNG

AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema
• AUDfIT®-Prüferhilfe 6/1:

„Übersicht: Beiträge zu den neuen GoA (ISA [DE]) im Rah-
men der UWP-Reihe (Kennzeichnung Bezug zur IT-Prüfung)“

S. #258 

• AUDfIT®-Prüferhilfe 6/2:
„Die neun Stufen der IT-Prüfung nach ISA [DE] 315 (Revised 
2019)“

S. #262 

• AUDfIT®-Prüferhilfe 6/3: 
„Risiken aus dem Einsatz von IT und generellen IT-
Kontrollen“

S. #263 

• AUDfIT®-Prüferhilfe 6/4: 
„Verständnisgewinnung IT-Systeme – Allgemeine Abfragen 
(Fragebogen für Auftraggeber)“

S. #264 

• AUDfIT®-Prüferhilfe 6/5: 
„Modellhafte Darstellung der Verständnisgewinnung über 
die IT-Anwendungen

S. #266 

siehe 
Anlagen-
band
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW 
ZUR PRÜFUNG 

Seite #107 

THEMA 7: 
Besondere Aspekte der IT-Prüfung 
nach ISA [DE] 315 (Revised 2019)  
im Fokus 

UWP 3 2024
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW
ZUR PRÜFUNG

Welchen Beitrag leisten IT-Kontrollen zur 
Prüfungssicherheit?

Seite

7.1 Teil I: Verständnis von den Risiken aus dem Einsatz der IT 
und den generellen IT-Kontrollen kann Auswirkungen auf 
die Abschlussprüfung haben

#109

7.1.1 Entscheidung über die Nutzung von Kontrollen zur 
Erlangung von Prüfungssicherheit

#109

7.1.2 Einschätzung des Kontrollrisikos #109

7.1.3 Strategie für die Prüfung der vom Unternehmen 
erstellten Informationen

#109

7.1.4 Beurteilung des inhärenten Risikos auf Aussage-
ebene

#110

7.1.5 Planung weiterer Prüfungshandlungen #111

7.2. Teil II: Die Bedeutung der generellen Kontrollen #111

7.2.1 Feststellungen aus der Verständnisgewinnung über 
die IT

#111

7.2.2 Umfang der IT-Prüfung abhängig von der Komple-
xität der IT

#112

7.2.3 Erweiterter Umfang des notwendigen Verständnis-
ses über den Einsatz von IT

#112

7.2.4 Würdigung für ein Verständnis von generellen IT-
Kontrollen

#113

7.2.5 Sachgerechte Reaktion auf erhöhte IT-Risken #114

7.3 Teil III: Folgerungen aus Feststellungen zur mangelhaften 
Wirksamkeit von IT-Kontrollen für das weitere Prü-
fungsvorgehen

#119

7.3.1 Mögliche Reaktion Nr. 1: Aussagebezogene Prü-
fungshandlungen und/oder Datenanalysen

#119

7.3.2 Mögliche Reaktion Nr. 2: Feststellung, ob sich Un-
wirksamkeit überhaupt ausgewirkt hat

#119

7.3.3 Mögliche Reaktion Nr. 3: Prüfung, ob alternative 
Kontrollen für dasselbe Risiko bestehen

#120

7.3.4 Mögliche Reaktion Nr. 4: Keine Feststellung mög-
lich, dass sich Unwirksamkeit der generellen IT-
Kontrolle nicht ausgewirkt hat

#121

7.3.5 Bei Feststellung von Mängeln: ggf. Redepflicht #121

7.4 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema #121
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW
ZUR PRÜFUNG

Teil I: Verständnis von den Risiken aus dem Einsatz der 
IT und den generellen IT-Kontrollen kann Auswirkun-
gen auf die Abschlussprüfung haben

Entscheidung über die Nutzung von Kontrollen zur Erlangung 
von Prüfungssicherheit 
Grundsätzlich ist es aus Effizienzgründen sinnvoll, 
• im Rahmen der Abschlussprüfung 
• automatisierte Kontrollen in rechnungslegungsrelevanten IT-

Anwendungen zu berücksichtigen und 
8. insoweit die Einzelfallprüfungshandlungen zu reduzieren. 

Sofern der Abschlussprüfer aber feststellt, dass 
9. generelle IT-Kontrollen 
10. nicht wirksam ausgestaltet oder
11. nicht angemessen implementiert sind
12. hat der Abschlussprüfer zu entscheiden, 
13. ob er sich auf die Wirksamkeit von automatisierten Kontrol-

len in IT-Anwendungen 
verlassen kann.65

Einschätzung des Kontrollrisikos 
Die andauernde Funktion von automatisierten Kontrollen in IT-
Anwendungen kann u.a. davon abhängen, wie wirksam die 
einschlägigen generellen IT-Kontrollen sind. 

Sofern der Abschlussprüfer davon ausgeht, dass  
• die generellen IT-Kontrollen  
• nicht wirksam sind und z.B. unautorisierte Programmände-

rungen an den IT-Kontrollen nicht verhindern oder aufde-
cken, 

• kann der Prüfer zu einer höheren Einstufung des Kontrollrisi-
kos kommen.66

Strategie für die Prüfung der vom Unternehmen erstellten Infor-
mationen 
In Unternehmen werden zahlreiche Informationen mittels sys-
temgenerierter Berichte erstellt, die als Prüfungsnachweise die-
nen können. 

Der Abschlussprüfer kann festlegen, ob er 

                                                                                      
65 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019) Tz. A166 erster Bulletpoint.
66 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019) Tz. A166 zweiter Bulletpoint.
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW
ZUR PRÜFUNG

• die Kontrollen über systemgenerierte Berichte und 
14. die generellen IT-Kontrollen

o zur Behandlung der Risiken
o unangemessener oder unautorisierter Programmände-

rungen oder 
o unmittelbarer Datenänderungen in den Berichten be-

handeln

prüfen will.67

Beurteilung des inhärenten Risikos auf Aussageebene 
In unregelmäßigen Abständen machen neue rechtliche Vor-
gaben zur Rechnungslegung bedeutsame oder umfangreiche
Programmierungsänderungen an einer IT-Anwendung notwen-
dig. 

Werden derartige Programmanpassungen festgestellt, können 
diese ein Indikator sein für
• die Komplexität der neuen Anforderungen und 
• deren Auswirkung auf den Abschluss des Unternehmens.68

Der Abschlussprüfer kann wahrscheinlich davon ausgehen, 
dass diese IT-Anwendung aufgrund der Neuerungen Risiken 
aus dem IT-Einsatz beinhaltet.69

Planung weiterer Prüfungshandlungen 
Die Erwartungen des Abschlussprüfers über die Wirksamkeit der 
Funktion der generellen IT-Kontrollen kann Auswirkungen auf 
die Planung weiterer Prüfungshandlungen haben.

                                                                                      
67 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019) Tz. A166 dritter Bulletpoint.
68 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019) Tz. A166 vierter Bulletpoint.
69 Vgl. IDW Prüfungshinweis: Behandlung des Einsatzes von IT nach ISA [DE] 315 (Revised 2019) und ISA [DE] 330 (IDW PH 

9.315DE.R2019.1 (04.2024)) Tz. 19.
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW
ZUR PRÜFUNG

A
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AUSWIRKUNGEN AUF PRÜFUNGSPLANUNG

IT-Anwendungskontrollen Generelle IT-Kontrollen
Absicherung

Prüfung der Wirksamkeit der Funktion 
der generellen IT-Kontrollen geplant?

Planung Funktionsprüfung für 
die generellen IT-Kontrollen

Können aussagebezogene 
Prüfungshandlungen allein ausreichende 

Prüfungsnachweise erbringen?

ja Nein 

Planung 
aussagebezogener 

Prüfungshandlungen in 
Bezug auf IT-

Anwendungskontrollen

Evtl. Würdigung 
Auswirkungen auf das 

Prüfungsurteil

ja
nein

Abbildung 38: Auswirkungen auf die Prüfungsplanung

Teil II: Die Bedeutung der generellen Kontrollen 

Feststellungen aus der Verständnisgewinnung über die IT 
Die Verständnisgewinnung über die IT ist Grundlage für das 
weitere Prüfungsvorgehen des Abschlussprüfers insbesondere in 
folgenden Punkten:

Identifizierung von Risiken aus dem Einsatz von IT
Die notwendige Beurteilung, 
o ob das Informationssystem
o die Aufstellung des Abschlusses 
o in Übereinstimmung mit den maßgebenden 

Rechnungslegungsgrundsätzen angemessen un-
terstützt 

ist wiederum Grundlage für die Identifizierung und Beurteilung
von Risiken auf Aussage- und Abschlussebene.

Sofern Kontrollmängel festgestellt wurden (z.B. fehlender 
Changemanagement-Prozess) hat der Abschlussprüfer dies

o zu würdigen
o ggf. im Prüfungsbericht darüber zu berichten
o ggf. zeitnah mit den für die Überwachung Verant-

wortlichen darüber zu kommunizieren
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW
ZUR PRÜFUNG

Umfang der IT-Prüfung abhängig von der Komplexität der IT 
Der Umfang der erforderlichen Einbeziehung der IT im Rahmen 
der Abschlussprüfung hängt wesentlich davon ab, 
• wie komplex die abgebildeten wirtschaftlichen Sachver-

halte des Unternehmens und 
• damit auch die Komplexität der eingesetzten IT 
ist. 

Je komplexer die IT ist, desto mehr 
• IT-Applikationen, 
• Datenbanken, 
• Schnittstellen usw. 

werden eingesetzt und desto mehr IT-Aspekte können für die 
Abschlussprüfung relevant werden. 

Erweiterter Umfang des notwendigen Verständnisses über den 
Einsatz von IT 
Der Abschlussprüfer ist verpflichtet, sich ein Verständnis zu ver-
schaffen über die 

15. Informationsverarbeitungstätigkeit des Unternehmens

16. einschließlich der hierfür genutzten
o Daten 
o Informationen 
o Ressourcen 
o Regelungen

für bedeutsame Arten von Geschäftsvorfällen, Kontensal-
den, Abschlussangaben;

• für die Informationsverarbeitung relevanten Ressourcen der 
Einheit, einschließlich der IT-Umgebung.

Zur IT-Umgebung gehören auch die
• IT-Anwendungen
• unterstützende IT-Infrastruktur
• IT-Prozesse
• Personal.70

                                                                                      
70 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019) Tz. 12 (g).
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW
ZUR PRÜFUNG
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IT-UMGEBUNG EINER EINHEIT

IT-Anwendung IT-Infrastruktur IT-Prozesse

Programm(e)

eingesetzt für

• Initiierung
• Verarbeitung
• Aufzeichnung
• Berichterstat-

tung

von 
Geschäftsvorfällen 
oder 
Informationen 
(incl. Data-
Warehouse/ 
Report-Writer)

Netzwerk,
Betriebs-
systeme,

Datenbanken

sowie zugehörige
Hard- und 
Software

Prozesse der 
Einheit zur 

Verwaltung 
von

• Zugriff auf die 
IT-Umgebung

• Programm-
änderungen

• Änderungen 
der 
IT-Umgebung

• Änderung des 
IT-Betriebes

Personal

Personal -
eingebunden 
in diejenigen 

Prozesse

die eine Einheit 
einsetzt zur
• Unterstützung 

des Geschäfts-
betriebs und 

• Erreichung von 
Geschäfts-
strategien

Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019) Tz. 12 (g) 

Abbildung 39: IT-Umgebung einer Einheit

Das Informationssystem beinhaltet auch die Buchführung als 
Grundlage für die Erstellung des Abschlusses. 

Der Abschlussprüfer ist auf Basis des erlangten Verständnisses 
verpflichtet, zu beurteilen, ob 
• das Informationssystem  
• die Aufstellung des Abschlusses 
• in Übereinstimmung mit den maßgebenden Rechnungsle-

gungsgrundsätzen 

angemessen unterstützt.71

Würdigung für ein Verständnis von generellen IT-Kontrollen 
Anlage 6 des ISA [DE] 315 (Revised 2019) enthält Sachverhalte, 
die für das Verstehen genereller Kontrollen für die einzelnen 
Aspekte der IT-Umgebung relevant sein können. 

IT-Anwendungen
Datenbank
Betriebssystem
Netzwerk

                                                                                      
71 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019) Tz. 25 (c).
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW
ZUR PRÜFUNG

Identifizierung von aus dem IT-Einsatz resultierenden Risiken und 
generellen IT-Kontrollen

Zu den „IT-Risiken“ zählen auch solche Risiken aus dem Ver-
trauen auf IT-Anwendungen, die Daten fehlerhalt verarbeiten 
oder fehlerhafte Daten verarbeiten oder beides.

Ursächlich hierfür kann sein:
unautorisierter Datenzugriff, der zur Vernichtung oder un-
sachgemäßer Veränderung von Daten führt
Aushebelung der Funktionstrennung durch unkontrollierte 
Zuteilung von Zugriffsrechten
unautorisierte Änderungen an Stammdaten
unautorisierte Änderungen in IT-Anwendungen oder ande-
ren Aspekten der IT-Umgebung
unangemessene manuelle Eingriffe
möglicher Datenverlust ohne angemessene Wiederherstel-
lungsmöglichkeiten
unautorisierter Zugriff durch Dritte (IT-Sicherheitsrisiken), uvm.

A
BB
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N
G

: 4
0 

BEISPIELE FÜR RISIKEN AUS KONTROLLEN

Risiken aus manuelle Kontrollen Risiken aus automatisierten Kontrollen

Weniger zuverlässig als automatisierte Kontrollen, da sie 
von Menschen ausgeführt werden

Gefahr, dass man sich auf Systeme/Programme verlässt, 
die 
- Daten ungenau verarbeiten und/oder
- ungenaue Daten verarbeiten

Können leichter umgangen, außer Kraft gesetzt werden

Unbefugter Zugriff auf Daten kann zur 
- Zerstörung von Daten oder 
- Unsachgemäßen Änderung an Daten führen
- Einschließlich Aufzeichnung nicht autorisierter oder nicht 

vorhandener Transaktionen

Anfällig für einfache Fehler und Irrtümer IT-Personal kann zu weitreichende Zugriffsberechtigungen 
erhalten (Aufhebung Funktionstrennung)

Weniger geeignet für hohes oder wiederkehrendes 
Datenvolumen

Unbefugte Änderung an 
- Daten in Stammdaten
- Systemen oder Programmen

Versäumnis, notwendige Änderungen an Programmen 
oder Systemen vorzunehmen

Unsachgemäßer manueller Eingriff

Möglicher Datenverlust

Abbildung 40: Beispiele für Risiken aus Kontrollen

Sachgerechte Reaktion auf erhöhte IT-Risken 
Diesen Risiken, die aus den IT-Anwendungen entstehen kön-
nen, soll mit den generellen IT-Kontrollen, den ITGCs, begegnet
werden, die übergreifend mehrere Aspekte des IT-Systems be-
treffen.
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW
ZUR PRÜFUNG

Nur wenn der Abschlussprüfer sichergehen kann, dass die ge-
nerellen IT-Kontrollen wirksam sind, kann er entscheiden, ob er 
die Wirksamkeit der IT-Anwendungskontrollen prüfen will. 

Beispiel:
Die ITGCs sind nicht wirksam ausgestaltet
• weil unautorisierte Programmänderungen 
• oder nicht autorisierte Zugriffe auf unternehmensinterne 

Software von den Kontrollen nicht verhindert werden kön-
nen 
oder zumindest aufgedeckt werden. 

In diesem Fall kann sich der Abschlussprüfer nicht darauf verlas-
sen, dass die in den IT-Anwendungen implementierten auto-
matisierten Kontrollen wirksam funktionieren. 

Ein unautorisierter Zugriff auf die Software könnte deren Funkti-
onalität verändert und damit auch die Zuverlässigkeit der ent-
haltenen Kontrollmechanismen außer Kraft gesetzt haben. 

Die Bedeutung von generellen IT-Kontrollen

Generelle IT-Kontrollen werden implementiert, um den Risken 
aus dem IT-Einsatz zu begegnen.

Um diese Kontrollen zu würdigen, nutzt der Prüfer sein erlangtes 
Verständnis 
• von den IT-Anwendungen und 
• von anderen Aspekten der IT-Umgebung 
• sowie von den aus dem IT-Einsatz resultierenden Risiken.

In Anlage 6 des ISA [DE] 315 (Revised 2019) sind Sachverhalte 
und Beispiele detailliert aufgelistet, die der Abschlussprüfer 
beim Verstehen genereller IT-Kontrollen in Abhängigkeit von 
der zuvor getroffenen Einschätzung (nicht komplexe bis hin zu 
komplexer Software) würdigen kann.

Beispiele für generelle IT-Kontrollen können sein:
• Authentifizierung (Zugriff auf IT-Anwendung nur mit eindeu-

tigen, eigenen Anmeldedaten)
• Autorisierung (Zugriff nur auf die Informationen möglich, die 

für den jeweiligen Arbeitsbereich notwendig sind)
• Privilegierter Zugriff (Kontrollen über den Zugriff von Admi-

nistrator oder Power-Usern)
• Physischer Zugang (Kontrollen über Zugangsmöglichkeiten 

zum Datenzentrum und Serverraum)
• Change-Management-Prozess (Kontrollen über den Prozess 

zur Programmierung, Test, Migration von Software)
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW
ZUR PRÜFUNG

• Backup- und Wiederherstellung (Kontrollen zur Sicherstel-
lung regelmäßiger Backups von Rechnungslegungsdaten 
nach vorgegebenem Zeitplan und Rückgriffmöglichkeiten 
im Falle eines Systemausfalls), uvm.

„Journal-Entry-Controls“, kurz JEC, sind Kontrollen im Rahmen 
der Erfassung von Transaktionen bis zur Überleitung ins Haupt-
buch. Dabei kann es sich beispielsweise um Kontrollen im Be-
reich der 
• Schnittstellen, 
• der Überwachung von Kontenfindungen, 
• Berechtigungen, 
• Systemeinstellungen zur Veränderbarkeit von erfassten 

Transaktionen, 
• Änderungsprotokollierung 

handeln. Diese JEC sind immer zu prüfen.

Bei den automatisierten Kontrollen reicht oft ein „Test of one“ 
für jede Ausprägung, die eine Kontrolle haben kann, aus. 

Bei der Ermittlung der Risiken aus der IT und den damit zusam-
menhängenden generellen IT Kontrollen ist die Beurteilung der 
IT-Infrastruktur von zentraler Bedeutung, zu der unter anderem 
zählen:
• Zugriffskontrollen/Berechtigungskonzept
• Change-Management
• Datensicherungs- und Auslagerungsverfahren

Aspekt Nr. 1: Berechtigungskonzept

Bei der Aufbauprüfung der Zugriffsrechte ist zu ermitteln, ob es 
• organisatorische Verfahren zur  
• Beantragung, 
• Genehmigung, 
• Einrichtung 
von Benutzerberechtigungen in den IT-Systemen gibt. 

Insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen wird auf 
diesen Bereich kein besonderes Augenmerk gelegt, sodass oft 
keine ausreichende Funktionstrennung und insofern erhöhte Ri-
siken aus dem Einsatz der IT vorliegen können. 

Sofern hier 
• generelle IT-Kontrollen 

o wirksam ausgestaltet und 
o angemessen implementiert
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW
ZUR PRÜFUNG

sind, um z. B. einen nicht autorisierten Zugriff auf spezielle IT-
Anwendungen zu verhindern oder aufzudecken, 

so kann folglich das Risiko aus dem Einsatz der IT wenig 
schwerwiegende Auswirkungen auf die Fehleranfälligkeit der 
Daten haben. 

Beispiel: 
Erhält ein Mitarbeiter für mehrere IT-Anwendungen Berechti-
gungen, die er gar nicht benötigt, kann dies zu einem erhöhten 
Risiko für betrügerische Transaktionen führen. 

Erhält eine Person den Zugriff auf die
• Bearbeitung von Lieferantenrechnungen und der zugehöri-

gen Zahlungsabwicklung und
• kann er zudem auch noch die Stammdaten für Kreditoren 

inkl. deren Bankverbindung ändern, 

so hätte er die Möglichkeit, missbräuchlich Scheinrechnungen
einzubuchen.72

Aspekt Nr. 2: Change-Management

Durch den zunehmenden Einsatz zahlreicher und komplexer IT-
Anwendungen ist für die Verlässlichkeit der Daten notwendig, 
dass 
• Regelungen zur Änderung bzw. Erweiterung vorhandener IT-

Anwendungen 
o gelten,
o eingehalten und 
o dokumentiert 

werden. 

Vor allem in kleinen und mittleren Unternehmen werden häufig 
notwendige IT-Umstellungen  
• nur unzureichend getestet und 
• nicht dokumentiert. 
Damit ist ein Nachvollziehen der Datenintegrität nach Umstel-
lung der IT nur bedingt möglich. 

Dies kann wiederum zu Risiken für die Abschlussprüfung führen. 

Aspekt Nr. 3: Datensicherungs- und Auslagerungsverfahren

Für die Absicherung eines reibungslosen Betriebsablaufs, auch 
im Falle eines versehentlichen oder vorsätzlich verursachten 

                                                                                      
72 Vgl. ISA [DE] 240 Tz. A26.
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW 
ZUR PRÜFUNG 

 
Datenverlusts, ist ein angemessenes Datensicherungs- und Aus-
lagerungsverfahren unabdingbar. 

Sofern  
• kein angemessenes Datensicherungsverfahren (z. B. Mehr-

Generationen-Sicherungen und unterschiedliche Auslage-
rungsorte) und  

• kein Wiederherstellungsszenario vorgesehen und getestet 
wurde,  

kann hierin ein erhöhtes Risiko aus dem Einsatz der IT vorliegen.  

A
BB

IL
DU

N
G

: 4
1 

BEISPIELE FÜR RISIKEN AUS DEM EINSATZ DER IT (RAIT)

IT-Prozess RAIT Generelle IT-Kontrolle

Zugriffs-bzw. 
Zugangsverwaltung

Zugriffsberechtigung
Nutzer geht über die zur 
Erfüllung der zugewiesenen 
Aufgaben notwendigen 
Zugriffsrechte hinaus 
(Funktionstrennung nicht 
eingehalten)

Prüfung 
Berechtigungskonzept
- Funktionstrennung
- Super-User…

Change-Management Vornehmen von unangemes-
senen und nicht autorisierten 
Änderungen an IT-
Anwendungssystemen, die 
relevante automatisierte 
Kontrollen beinhalten 
z. B. automatisierte 
Berechnungen, Datenextra-
hierungen, Berichtslogik

Test und Genehmigung der 
Änderungen an Anwen-
dungen vor Übertragung 
vom Test- ins Produktivsystem

Beschränkung der 
Zugriffsrechte für Änderun-
gen an IT-Anwendungen im 
Produktivsystem

Verwaltung IT-Betrieb Nicht zeitgerechte 
Wiederherstellung von Daten 
bei Systemausfall

Nur autorisierte Nutzer haben 
Zugriff auf Sicherungsdateien

 

Abbildung 41: Beispiele für Risiken aus dem Einsatz der IT 
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW
ZUR PRÜFUNG

Teil III: Folgerungen aus Feststellungen zur mangelhaf-
ten Wirksamkeit von IT-Kontrollen für das weitere Prü-
fungsvorgehen
Sofern im Rahmen 

der Prüfung der Wirksamkeit der ITGCs
Mängel festgestellt werden, 
• bedeutet dies nicht automatisch, 
• dass der Abschlussprüfer sich 
• auf keine automatisierten Kontrollen  
verlassen kann. 

Vielmehr muss der Abschlussprüfer die Feststellungen im Kon-
text ihrer Auswirkungen betrachten. 

Mögliche Reaktion Nr. 1: Aussagebezogene Prüfungshandlun-
gen und/oder Datenanalysen 
Sofern generelle IT-Kontrollen mangelhaft sind, kann dies dazu 
führen, dass die 
• IT-Anwendungskontrollen nicht richtig arbeiten und damit 
• Fehler in der Rechnungslegung 

auftreten. 

Der Prüfer hat in diesen Fällen ggf. das Kontrollrisiko neu zu be-
urteilen und weiterführende Prüfungshandlungen durchzufüh-
ren. 

Er kann in Betracht ziehen: 
• Aussagebezogene Prüfungshandlungen zur Abdeckung ei-

nes gewissen Zeitraums, wenn die generellen IT-Kontollen 
nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht funktioniert 
haben oder 

• Durchführung von Datenanalysen (z.B. mit Hilfe von auto-
matisierten Tools und Techniken) zur Prüfung von spezifi-
schen Sachverhalten. 

Mögliche Reaktion Nr. 2: Feststellung, ob sich Unwirksamkeit 
überhaupt ausgewirkt hat 
Die Feststellung, dass ein Risiko aus dem IT-Einsatz besteht, be-
deutet noch lange nicht, dass der befürchtete Schadensfall 
auch tatsächlich eingetreten ist.

Beispiel: „Praktikant in der IT-Abteilung“ 
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW
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Mangel der ITGC: „Praktikant in der IT-Abteilung hat dauerhaft 
Schreibrechte im IT-System“ (Replace/Debugging) 
Dieser Mangel führt isoliert betrachtet noch nicht zur Außer-
kraftsetzung von IT-Anwendungskontrollen. 

Vielmehr hat der Abschlussprüfer zu recherchieren, 
• ob während des Geschäftsjahres diese Berechtigung im 

Produktivsystem auch tatsächlich genutzt wurde. 
• Wurde die Zugangsberechtigung genutzt, so hat er weiter 

zu forschen, ob diese Nutzung von der verantwortlichen 
Stelle genehmigt wurde. 

• Sollte dies nicht der Fall sein, so hat er zu prüfen, ob die vor-
genommenen Änderungen rechnungslegungsrelevante, 
automatisierte Kontrollen betroffen haben.

Hat sich die Unwirksamkeit nicht ausgewirkt, kann der Ab-
schlussprüfer davon ausgehen, dass die kontinuierliche Funkti-
on der automatisierten Kontrolle anderweitig nachgewiesen
wurde.73

Mögliche Reaktion Nr. 3: Prüfung, ob alternative Kontrollen für 
dasselbe Risiko bestehen 
Möglicherweise existieren mehrere Kontrollen, die ein und das-
selbe Risiko adressieren. Weist eine Kontrolle Mängel auf, kann 
sich der Abschlussprüfer evtl. auf eine andere Kontrolle stützen.

Beispiel: „Praktikant kann Benutzerrechte vergeben“ 
Praktikant verfügt über Rechte zur Vergabe von Buchungsbe-
rechtigungen im Finanzbuchhaltungssystem, obwohl er dazu 
nicht autorisiert ist. 

Kontrolle 1: Prüfung, dass im Berichtszeitraum von diesem Prak-
tikant keine Berechtigungen vergeben worden sind (Vorausset-
zung: vollständige Protokollierung von Änderungen)

Kontrolle 2: Leiter der EDV-Abteilung prüft regelmäßig die in der 
Fibu vergebenen Berechtigungen und deckt ggf. unautorisierte 
Berechtigungsvergaben auf. Auf diese regelmäßige Kontroll-
maßnahme könnte sich der Abschlussprüfer stützten. 74

                                                                                      
73 Vgl. ISA [DE] 315 (Revised 2019) Tz. A180.
74 Vgl. IDW PH 9.315DE.R2019.1 (04.2024) Tz. 67.
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Mögliche Reaktion Nr. 4: Keine Feststellung möglich, dass sich 
Unwirksamkeit der generellen IT-Kontrolle nicht ausgewirkt hat 
In diesem Fall kann der Abschlussprüfer nicht ohne weiteres 
davon ausgehen, dass die identifizierten automatisierten Kon-
trollen während des Geschäftsjahres wirksam waren. 

Als Reaktion darauf könnte der Prüfer eine Funktionsprüfung 
der automatisierten Kontrolle über den gesamten Berichtszeit-
raum durchführen.75

Bei Feststellung von Mängeln: ggf. Redepflicht 
Hat der Abschlussprüfer Mängel hinsichtlich der Angemessen-
heit und Wirksamkeit der automatisierten Kontrollen und/oder 
der generellen IT-Kontrollen festgestellt, kann es notwendig 
sein 
• Mängel im Prüfungsbericht darzustellen und
• In Abhängigkeit von der Schwere des Mangels umgehend 

das Management bzw. die für die Überwachung verant-
wortlichen Personen zu informieren.76

AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema
• AUDfIT®-Prüferhilfe 7:

„Kurzprotokoll zum Ablauf der Prüfung von IT-bezogenen 
Aspekten im Rahmen der Verständnisgewinnung über die 
Einheit und das interne Kontrollsystem“ 

S. #267 

                                                                                      
75 Vgl. IDWPH 9.315DE.R2019.1 (04.2024) Tz. 67c).
76 Vgl. IDWPH 9.315DE.R2019.1 (04.2024) Tz. 69.
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Seite #122 

THEMA 8: 
IKS-Prüfungshandlungen  
zur Beurteilung der IT-Risiken  
im Bereich „Absatz“ – Darstellung am 
praktischen Beispiel der Nexus GmbH 
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW
ZUR PRÜFUNG

IKS-Prüfungshandlungen zur Beurteilung der IT-
Risiken im Bereich „Absatz“ – Darstellung am 
praktischen Beispiel der Nexus GmbH

Seite

8.1 Einordnung der IKS-Prüfung im Bereich Absatz #124

8.2. Design und Implementierung (Schritt 1 bis Schritt 5) #126

8.2.1 Schritt 1: Gespräch mit dem Management #126

8.2.2 Schritt 2: Würdigung von Prozessbeschreibungen 
und Arbeitsanweisungen/Internen Richtlinien

#127

8.2.3 Schritt 3: Überblick über IT-Anwendungen, IT-
Umgebung und IT-Abhängigkeiten (Stufe 3 der IT-
Prüfung)

#127

8.2.4 Schritt 4: Fragenkatalog an Prozessverantwortli-
chen und gleichzeitige Beobachtung

#123

8.2.5 Schritt 5: Identifizierung von im Geschäftsprozess 
implemen-tierten Kontrollen (Stufe 4 der IT-Prüfung)

#130

8.3 Identifizierung der relevanten IT-Anwendungen 
(Stufe 5 der IT-Prüfung)

#131

8.4. Identifizierung von Risiken aus dem Einsatz von IT 
(Stufe 6 der IT-Prüfung)

#131

8.5. Identifizierung und Prüfung von generellen IT-Kontrollen 
(Stufe 7 der IT-Prüfung)

#132

8.6. Wirksamkeitsprüfung von IT-Anwendungskontrollen (Stufe 
8 der IT-Prüfung)

#132

8.6.1 Durchführung von Wirksamkeitsprüfungen #132

8.6.2 Ergebnis der Wirksamkeitsprüfung #134

8.7 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema #134

Die Nexus GmbH als mittelgroße Kapitalgesellschaft hat Wirt-
schaftsprüfer Pfiffig beauftragt, die Jahresabschlussprüfung für 
das Geschäftsjahr 2023 durchzuführen.

Eckdaten zur Nexus GmbH:
• Industrieunternehmen 
• operative Geschäftstätigkeit in der Herstellung von Dich-

tungen (produzierendes Gewerbe)

Nachdem Pfiffig sich einen ersten Überblick über das Unter-
nehmen verschafft und eine Risikobeurteilung vorgenommen 
hat, leitet der Abschlussprüfer seine Prüfungsstrategie ab und 
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ZUR PRÜFUNG

erstellt die Prüfungsplanung u.a. für den wesentlichen Ge-
schäftsprozess „Absatz“.

Hinweis:

In den nachfolgenden Ausführungen finden Sie zahlreiche 
praktische Hilfsmittel (siehe jeweils die Verweise auf die ent-
sprechenden Prüferhilfen) zur Durchführung einer Prüfung des 
IKS und der IT im Verkaufsprozess. Die Unterlagen enthalten 
keine „Musterlösung“.

Einordnung der IKS-Prüfung im Bereich Absatz
Nach ISA [DE] 240 hat der Abschlussprüfer von der Vermutung
auszugehen, dass 
• bei der Erfassung der Umsatzerlöse
• das unwiderlegbare Risiko doloser Handlungen besteht mit 

der Folge, 
• dass das Prüffeld Umsatzerlöse stets als bedeutsames Risiko
zu behandeln ist. 

WP Pfiffig hat somit für dieses Prüffeld 
• ein umfassendes Verständnis über die vorhandenen Kon-

trollen bzw. Kontrollaktivitäten in Kontext dieses Geschäfts-
prozesses zu erlangen

• sowie eine Aufbauprüfung des IKS im Bereich Absatz durch-
zuführen.

Die Ergebnisse der Aufbauprüfung für den Bereich Absatz tan-
gieren neben den Umsatzerlösen auch folgende Abschlusspos-
ten:
• Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
• Fertige Erzeugnisse und Leistungen
• Erhaltene Anzahlungen 
• Flüssige Mittel
• Materialaufwand (Wareneinsatz)

Im Rahmen der Aufbauprüfung sollten bestenfalls so viel Prü-
fungsziele wie möglich abgedeckt werden, um 
• ausreichende Prüfungssicherheit generieren zu können und 
• aussagebezogene Prüfungshandlungen auf ein möglichst 

geringes Maß reduzieren zu können.
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW 
ZUR PRÜFUNG 

 
Die Prüfungsziele beziehen sich dabei entweder  

• auf Aussagen zu Arten von Geschäftsvorfällen oder  

• auf Aussagen zu Kontensalden. 

A
BB

IL
DU

N
G

: 4
2

ÜBERSICHT PRÜFUNGSZIELE 1/2

Eintritt

Vollständigkeit

Genauigkeit

Periodenabgrenzung

Geschäftsvorfälle und Ereignisse haben stattgefunden 
und sind der Einheit zuzurechnen

Kontenzuordnung

Darstellung

Sämtliche aufzuzeichnende Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse wurden aufgezeichnet

Beträge und andere Daten wurden angemessen 
aufgezeichnet und damit verbundene Abschlussangaben 
wurden angemessen bewertet und beschrieben

Geschäftsvorfälle und Ereignisse wurden in der richtigen 
Berichtsperiode aufgezeichnet

Geschäftsvorfälle und Ereignisse wurden in den richtigen 
Konten aufgezeichnet

Geschäftsvorfälle und Ereignisse sind angemessen 
aggregiert oder disaggregiert und klar beschrieben und 
damit verbundene Abschlussangaben sind relevant und 
verständlich

Aussagen zu Arten von Geschäftsvorfällen 
(i. S. d. ISA [DE] 315 (Revised 2019))

 

Abbildung 42: Übersicht Prüfungsziele 1/2 
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3

ÜBERSICHT PRÜFUNGSZIELE 2/2

Vorhandensein

Rechte und 
Verpflichtungen

Vollständigkeit

Genauigkeit, 
Bewertung, Zuordnung

Vermögenswerte, Schulden und Eigenkapitalansprüche 
sind vorhanden

Ausweis

Darstellung

Die Einheit hält die Rechte an Vermögenswerten und 
Schulden stellen Verpflichtungen der Einheit dar

Sämtliche Vermögenswerte, Schulden und 
Eigenkapitalansprüche wurden aufgezeichnet

Vermögenswerte, Schulden und Eigenkapitalansprüche 
sind mit angemessenen Beträgen in den Abschluss 
aufgenommen

Vermögenswerte, Schulden und Eigenkapitalansprüche 
wurden auf den richtigen Konten aufgezeichnet

Vermögenswerte, Schulden und Eigenkapitalansprüche 
sind angemessen aggregiert oder disaggregiert und klar 
beschrieben; dazugehörige Abschlussangaben sind 
relevant und verständlich

Aussagen zu Kontensalden 
(i. S. d. ISA [DE] 315 (Revised 2019))

 

Abbildung 43: Übersicht Prüfungsziele 2/2 
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW
ZUR PRÜFUNG

Design und Implementierung (Schritt 1 bis Schritt 5)
Im Rahmen der Prüfung von Design und Implementierung in-
terner Kontrollen („Aufbauprüfung“) muss sich WP Pfiffig als Ab-
schlussprüfer einen Überblick über den Ablauf der Geschäfts-
prozesse sowie der Identifizierung der prozessintegrierten Kon-
trollen verschaffen. 

Die Aufbauprüfung könnte nach folgenden Schritten durchge-
führt werden:

A
BB

IL
DU

N
G

: 4
4

MÖGLICHER ABLAUF EINER AUFBAUPRÜFUNG

Identifizierung von 
im Geschäftsprozess  

implementierten 
Kontrollen

Aus dem Gespräch 
mit dem Teilprozess-

Verantwortlichen 
sollte durch gezielte 
Fragen, im Prozess 

implementierte 
Kontrollen 

identifiziert und 
erfasst werden.

Würdigung von 
Prozess-

beschreibungen und 
Arbeits-

anweisungen

Prozessbeschrei-
bungen zeigen das 
Sollkonzept auf. Hier 
kann bereits beurteilt 

werden, ob auf 
vorhandene 

Geschäftsrisiken 
reagiert wird. 
Vorhandene 

Arbeitsanweisungen 
und Richtlinien 

deuten auf eine 
entsprechende 

Kommunikation und 
Information.

Überblick über IT-
Anwendungen und 

IT-Umgebung

Insbesondere 
bezogen auf die 

wesentlichen 
Geschäftsprozesse 
lässt man sich eine 

Übersicht über 
IT-Anwendungen 

(Haupt- und 
Nebenbücher) 

geben.

Fragenkatalog an 
Prozessverantwortlic

hen und 
gleichzeitige 
Beobachtung

Mittels 
Fragenkatalog 

verschafft man sich 
ein Verständnis der 

jeweiligen 
Geschäftsprozesse, 

bestenfalls lässt man 
sich den 

Prozessablauf direkt 
am Bildschirm 

zeigen.

Gespräch mit dem 
Management

Durch gezielte 
Fragen, kann eruiert 

werden, ob ein 
Kontroll-

bewusstsein im 
Unternehmen 
vorhanden ist, 

ob sich das 
Management mit 

vorhandenen Risiken 
auseinandersetzt 

und entsprechend 
darauf reagiert.

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5

Stufe 1-3 
IT-Prüfung Stufe 4 

IT-Prüfung

Abbildung 44: Möglicher Ablauf einer Aufbauprüfung

Schritt 1: Gespräch mit dem Management 
Durch die Kommunikation mit der Geschäftsleitung kann WP 
Pfiffig durch konkrete Fragen erkennen, ob 
• ein Kontrollbewusstsein im Unternehmen vorhanden ist und 

daraus ableiten, 
• ob sich das Management mit den Geschäftsrisiken ausei-

nandersetzt und 
• entsprechend angemessen auf diese reagiert. 
Hierbei kann er erste Erkenntnisse erlangen, in welcher Form 
automatisierte oder manuelle Kontrollen implementiert sind.

WP Pfiffig erlangt aus den vorgelagerten Gesprächen mit dem 
Management darüber Kenntnis, dass die 
• implementierten Kontrollen im Bereich Absatz
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW
ZUR PRÜFUNG

• im größeren Umfang automatisiert sind und 
• Schnittstellen maschineller Natur sind.

Pfiffig weiß, dass er sich nicht einfach auf die automatisierten 
Kontrollen verlassen kann. 

Er muss auch prüfen, ob das Unternehmen auch Regelungen 
zu generellen Kontrollen vorgegeben hat, damit die automati-
sierten Kontrollen überhaupt wirken können. 

Damit er nichts übersieht, muss er sich einen Gesamtüberblick
über den Einsatz der IT bei der Nexus GmbH verschaffen.

Schritt 2: Würdigung von Prozessbeschreibungen und Arbeits-
anweisungen/Internen Richtlinien 
Durch das Vorhandensein von Prozessbeschreibungen und Ar-
beitsrichtlinien/Arbeitsanweisungen wird ebenfalls aufgezeigt, 
über welches Kontrollbewusstsein das Management verfügt 
und bereit ist, dies bei den Mitarbeitern zu entwickeln. 

Darüber hinaus ist dies zumindest ein Indiz dafür, dass das Ma-
nagement sich entsprechend mit den vorhandenen Risiken 
laufend auseinandersetzt.
Arbeitsanweisungen und Prozessbeschreibungen zeigen au-
ßerdem auf, dass die Information und Kommunikation an Mit-
arbeitern erfolgt. Hier sollte darauf geachtet werden, dass die 
Arbeitsanweisungen ein möglichst aktuelles Datum aufweisen 
(letzte Änderungen).

Im Rahmen der Prüfung sind somit vorhandene Prozessbe-
schreibungen sowie Arbeitsanweisungen einzuholen und zu 
würdigen (Soll-Soll- sowie Soll-Ist-Vergleich).

Schritt 3: Überblick über IT-Anwendungen, IT-Umgebung und IT-
Abhängigkeiten (Stufe 3 der IT-Prüfung) 

Komplexität des IT-Umfeldes entscheidend für Prüfungsumfang

Das Ausmaß der Prüfungshandlungen hängt u.a. von der Kom-
plexität der IT-Umfeldes der Nexus GmbH ab. Pfiffig muss sich 
einen Überblick darüber verschaffen, ob es sich um Standard-
software oder Individualsoftware handelt. Beim Vorliegen kom-
plexer IT-Systeme (i.d.R. Individualsoftware) ist die Prüfung von 
generellen IT-Kontrollen (insb. Kontrollen zum Change-
Management) unabdingbar.

Es ist ebenfalls erforderlich, dass sich Pfiffig anhand eines IT-
Handbuchs der Nexus GmbH mit der generellen IT-Strategie
der Einheit sowie den detaillierten Beschreibungen zu den ein-
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW
ZUR PRÜFUNG

zelnen IT-Anwendungen auseinandersetzen, um den Umfang 
der Prüfungshandlungen festzulegen.
• AUDfIT®-Prüferhilfe 8/1: 

„Übersicht über die IT-Anwendungen im Unternehmen“
S. #275 

Bei Nexus GmbH liegt Standardsoftware vor

Pfiffig konnte aus den genannten Unterlagen und den Gesprä-
chen erfahren, dass es sich bei der eingesetzten Software um 
Standardsoftware handelt und Änderungen nur in sehr gerin-
gem Maße und nur unter Einbindung des externen Anbieters
möglich ist.

Pfiffig leitet daraus ab, dass das sog. Change-Managements
(Änderungsprozess) somit nicht geprüft werden muss.

Ermittlung der IT-Abhängigkeiten

Damit aus den IT-Anwendungen später die damit zusammen-
hängenden Risiken aus dem Einsatz von IT abgeleitet werden 
können, muss Pfiffig ermitteln, wie sehr die einzelnen IT-Systeme 
voneinander abhängen. 

A
BB

IL
DU

N
G

: 4
5

IT-ABHÄNGIGKEITEN

BerichteSchnittstellen
Funktions-

trennung/Zugriffs-
beschränkung

BerechnungenAutomatisierte 
Kontrollen

Im System 
implementierte 
Kontrollen, bei 
denen von der 

Wirksamkeit 
ausgegangen 

werden soll

Datenübertragun
gen von einem 
System auf das 

andere

Trennung von 
Aufgaben, was 
über das System 

sichergestellt 
werden soll

Buchhaltungs-
verfahren über 

das System

Vom System 
generierte 
Berichte

Für das weitere Vorgehen werden die IT-Abhängigkeiten wie folgt abgekürzt:
AK = Automatisierte Kontrollen
S           = Schnittstellen

FT/ZB  = Funktionstrennung/Zugriffsbeschränkung

Abbildung 45: IT-Abhängigkeiten

siehe 
Anlagen-
band
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW
ZUR PRÜFUNG

Prüfung von Berechtigungen

Da eine nicht änderbare Standardsoftware eingesetzt wird und 
daraus ableitend keine Notwendigkeit einer Prüfung des Ände-
rungsprozesses besteht, sind neben 
• den automatisierten Kontrollen und 
• Schnittstellen  
• Berechtigungsmanagement 
• physische Zugriffsbeschränkung
zu prüfen.

Schritt 4: Fragenkatalog an Prozessverantwortlichen und 
gleichzeitige Beobachtung 
Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass das Soll-
Konzept laut Prozessbeschreibungen auch entsprechend ge-
lebt wird, ist es notwendig, im Rahmen von Interviews und Be-
obachtungen die tatsächlichen Abläufe der Geschäftsprozes-
se zu erfassen (sog. Soll-Ist-Vergleich). 

Anhand von Beobachtungen der systemseitigen Verarbeitung 
eines Geschäftsvorfalls von der Entstehung bis zur Abbildung im 
Jahresabschluss (Walkthrough) gewinnt der Abschlussprüfer ein 
angemessenes Verständnis.

Den „Walkthrough“ lässt sich der Prüfer beispielweise direkt sys-
temseitig am Bildschirm zeigen. Bei automatisierten Abläufen 
ist dies auch über Online-Meetings, bspw. über Teams durch 
Bildschirm-Teilungen möglich.

Es empfiehlt sich, die jeweiligen Geschäftsprozesse in einzelne 
Teilprozesse aufzuteilen, da in der Regel 
• unterschiedliche Ansprechpartner verantwortlich sind und 
• gegebenenfalls unterschiedliche IT-Anwendungen
genutzt werden.
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW
ZUR PRÜFUNG

A
BB

IL
DU

N
G

: 4
6

TEILPROZESSE IM BEREICH VERKAUF

Fakturierung Zahlungseingang Übergabe an das 
Hauptbuch

Stammdatenpflege Auftrags-
bearbeitung WarenausgangBerechtigungs-

management

Abbildung 46: Teilprozesse im Verkauf

Nach Festlegung der Teilprozesse sind mögliche Risiken hieraus 
zu eruieren. Hier ist es vorteilhaft, im Vorfeld Überlegungen an-
stellen, 
• welche Kontrollen erwartbar sind und 
• ob auf entsprechende Risiken reagiert wurde und 
• somit auch entsprechende Prüfungsziele abgedeckt
werden können.

Mittels eines erstellten Fragebogens sollte der Teilprozess-
Verantwortliche befragt werden. Die Fragen sollten so konkret 
gestellt werden, dass die Antworten bereits aufzeigen, dass er-
wartete oder notwendige Kontrollen zur Abdeckung der Prü-
fungsziele auch vorhanden sind.

Anschließend ist die Aufbauprüfung zu dokumentieren und zu 
beurteilen. Dies erfolgt durch Abbilden des Prozessablaufs bes-
tenfalls mit Screenshots, um ein besseres Verständnis für einen 
Dritten zu erlangen. Der Prozessablauf kann beispielsweise als 
Fließtext oder auch mittels MS Visio o.a. Programmen erfolgen.

Schritt 5: Identifizierung von im Geschäftsprozess implementier-
ten Kontrollen (Stufe 4 der IT-Prüfung) 
Bei der Aufnahme des Geschäftsprozesses sind die darin ent-
haltenen Kontrollen zu identifizieren. Relevant sind die sog. Key-
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW
ZUR PRÜFUNG

Controls (Schlüsselkontrollen), die so ausgestaltet sind, dass sie 
die notwendigen Prüfungsziele abdecken können. 

Diese Kontrollen sind durch Sie als Abschlussprüfer auf ihre An-
gemessenheit zu beurteilen, d.h., ob 
• diese Kontrollaktivitäten geeignet sind, 
• möglichen Risiken vorzubeugen oder 
• nachträglich zu verringern und 
• Prüfungsziele abdecken zu können.
• AUDfIT®-Prüferhilfe 8/5:

„Beispiel: Ermittlung von bedeutsamen Kontrollen im Verkaufsprozess“ 
S. #279 

• AUDfIT®-Prüferhilfe 8/2:
„Beispielhafte, einzelne Kontrollen im Prozess „Verkauf“

S. #276 

• AUDfIT®-Prüferhilfe 8/3:
„Beispielhafte, automatisierte Kontrollen im Prozess „Verkauf““

S. #277 

Fragenkatalog zur Aufbauprüfung 
In den Prüferhilfen finden Sie einen möglichen Fragenkatalog 
zu den jeweiligen Teilprozessen - ergänzt um beispielgebende 
mögliche Antworten durch die verantwortlichen Ansprech-
partner der Nexus GmbH sowie den dabei identifizierten Kon-
trollen – dargestellt.
• AUDfIT®-Prüferhilfe 8/6:

„Beispiel: Ermittlung von Kontrollen im Verkaufsprozess der Nexus 
GmbH“

S. #281 

Identifizierung der relevanten IT-Anwendungen 
(Stufe 5 der IT-Prüfung)
WP Pfiffig hat dann die prüfungsrelevanten IT-Anwendungen zu iden-
tifizieren, auf die sich die Nexus GmbH bei der Verarbeitung ihrer Fi-
nanzinformationen im Bereich des Verkaufsprozesses verlässt.
• AUDfIT®-Prüferhilfe 8/4:

„Beispielhafte, relevante IT-Anwendungen im Prozess „Verkauf“
S. #278 

Identifizierung von Risiken aus dem Einsatz von IT 
(Stufe 6 der IT-Prüfung)
WP-Pfiffig kann eine beispielhafte Übersicht zur Ermittlung der 
Risiken aus dem Einsatz der IT zur Befragung und Prüfung bei 
der Nexus GmbH anwenden.
• AUDfIT®-Prüferhilfe 8/7:

„Ermittlung von Risiken aus dem Einsatz der IT“
S. #285 

siehe 
Anlagen-
band

siehe 
Anlagen-
band

S. #278 

siehe 
Anlagen-
band

siehe 
Anlagen-
band
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW
ZUR PRÜFUNG

Identifizierung und Prüfung von generellen IT-
Kontrollen (Stufe 7 der IT-Prüfung)
Zur Prüfung der generellen IT-Kontrollen greift WP Pfiffig auf die 
Anlage 6 des ISA [DE] 315 (Revised 2019) zurück und beurteilt 
die einzelnen, in Frage kommenden generellen Kontrollen. 
• AUDfIT®-Prüferhilfe 8/8:

„Modellhafte Darstellung der Verständnisgewinnung über die IT-
Anwendungen. Beispiel für generelle IT-Kontrollen (ITGC) als Reaktion 
aus dem IT-Einsatz (RAIT)“ 

S. #287 

Zwischenergebnis  
In Bezug auf die Nexus GmbH kommt WP Pfiffig zum Ergebnis, 
dass die vorhandenen generellen IT-Kontrollen angemessen 
ausgestaltet, implementiert und wirksam sind. Er kann sich somit 
auf die automatisierten Kontrollen in den jeweils relevanten IT-
Anwendungen bei der Abschlussprüfung stützten. 

Wirksamkeitsprüfung von IT-Anwendungskontrollen 
(Stufe 8 der IT-Prüfung)

Durchführung von Wirksamkeitsprüfungen 

Tatsächliche und kontinuierliche Wirksamkeit

Im Rahmen der Funktionsprüfung wird WP Pfiffig die Kontrollen
in den IT-Anwendungen daraufhin testen, ob diese auch tat-
sächlich und kontinuierlich durchgeführt werden (Beurteilung 
der Wirksamkeit).

Der Umfang der Stichprobe des Kontrolltests ist u.a. davon ab-
hängig, ob es sich um eine manuelle oder automatische Kon-
trolle handelt.

Automatisierte Kontrollen

Automatisierte Kontrollen können z.B. in der Live-Version am 
Bildschirm dargestellt werden. Als Nachweis des Kontrolltests 
wird ein Screenshot eingeholt, bspw. bei Anzeigen einer Feh-
lermeldung. Hier ist ein Stichprobenumfang von 1 ausreichend 
(Test of One).

Revolvierende Durchführung von Kontrolltests

Kontrolltests müssen nicht zwingend jährlich durchgeführt wer-
den, sondern können in einem 3-Jahres-Turnus erfolgen. 

Es gibt jedoch bestimmte Tatbestände, bei denen ein Kontroll-
test jährlich erfolgen muss:

siehe 
Anlagen-
band

UWP 3 2024

#132
St

a
nd

: 1
5.

09
.2

02
4

8.
  IK

S-
Pr

üf
un

gs
ha

nd
lu

ng
en

 z
ur

 B
eu

rte
ilu

ng
 d

er
 IT

-R
isi

ke
n 

im
 B

er
ei

ch
 „

A
bs

at
z“

 –
 

D
ar

st
el

lu
ng

 a
m

 p
ra

kt
isc

he
n 

Be
isp

ie
l d

er
 N

ex
us

 G
m

bH



THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW
ZUR PRÜFUNG

• bedeutsames Risiko
• bedeutsame Änderungen der Kontrolle im Vergleich zum 

Vorjahr 
• die anderen Komponenten des IKS sowie die generellen IT-

Kontrollen sind nicht wirksam
Die Wirksamkeit der Kontrollen ist über den ganzen Berichtszeit-
raum zu gewährleisten. 

Werden Kontrolltests vor Abschlussstichtag durchgeführt, müs-
sen im Rahmen eines Updates nach Bilanzstichtag für den ver-
bleibenden Zeitraum Prüfungsnachweise eingeholt werden. 

Handelt es sich um eine automatisierte Kontrolle, bei der ein 
sog. Test of One ausreichend ist, ist sicherzustellen, dass die 
Kontrolle keine bedeutsame Änderung im verbleibenden Zeit-
raum unterlag. Ein erneuter Test nach Bilanzstichtag ist dann 
nicht notwendig.

Es empfiehlt sich, das Ergebnis der Funktionsprüfung in einer so-
genannten Risiko-Kontroll-Matrix darzustellen.

A
BB

IL
DU

N
G

: 4
7

MÖGLICHE INHALTE EINER RISIKO-KONTROLL-MATRIX

Titel Risiko Ziel Kontrolle Prüfungsziele Häufigkeit

Titel der 
Kontrolle

Welches 
Risiko kann 
durch die 
Kontrolle 
abgedeckt 
werden?

Was im 
Unternehmen 
mit der 
Kontrolle 
erreicht 
werden soll

Beschreibung 
der Kontrolle

Welche Prüfungsziele 
kann ich mit dieser 
Kontrolle erreichen?

Je öfter einer 
Kontrolle durch-
geführt wird, umso 
höher muss die 
Stichprobe sein

maschinell/
manuell

vorgelagert/
nachgelagert

Umfang der 
Stichprobe

Durchführung des 
Kontrolltests

Ergebnis des 
Kontrolltests

Wie erfolgt die 
Kontrolle, manuell 
oder systemseitig?

Findet die Kontrolle 
innerhalb des 
Workflows statt 
oder wird diese 
nachträglich, 
außerhalb des 
eigentlichen 
Prozesses 
durchgeführt?

Bei systemseitigen 
Kontrollen ist ein 
Test ausreichend. 
Manuelle Kontrollen 
bedürfen einer 
Stichprobe im 
höheren Umfang. 
Der Umfang ist 
dabei abhängig 
von der Häufigkeit 
der Kontrolle

In welchem Jahr 
der Abschlussprüfung 
der Kontrolltest 
durchgeführt wurde

Beschreibung, 
ob die Kontrolle 
tatsächlich 
so durchgeführt 
wird (Wirksamkeit)

Abbildung 47: Mögliche Inhalte einer Risiko-Kontroll-Matrix

• AUDfIT®-Prüferhilfe 8/9:
„Risiko-Kontroll-Matrix Verkaufsprozess (Auszug)

S. #289 S. #289 
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW
ZUR PRÜFUNG

Ergebnis der Wirksamkeitsprüfung  
Es ist erkennbar, dass der Prozess der Nexus GmbH größtenteils 
von automatischen Kontrollen geprägt ist. Im Rahmen der Funk-
tionsprüfungen konnte die Wirksamkeit sämtlicher Kontrollen 
nachgewiesen werden. Die Prüfungsziele konnten dabei fast 
vollständig abgedeckt werden.

Sie als Abschlussprüfer können somit daraus eine hohe Kontroll-
verlässlichkeit ableiten, die Sie im weiteren Verlauf der Prüfung 
berücksichtigen.

A
BB

IL
DU

N
G

: 4
8

ERGEBNISSE DER IKS-PRÜFUNG UND DIE PRÜFERISCHE REAKTION DARAUF

Fall 3
a) Kontrollen sind nicht 

angemessen und 
wirksam und/oder

b) Feststellung von 
Kontrollabweichungen

Fall 2
a) Kontrollen sind 

angemessen und 
wirksam

b) Prüfungsziele nur 
teilweise abgedeckt

Fall 1
a) Kontrollen sind 

angemessen und 
wirksam

b) Alle Prüfungsziele sind 
abgedeckt

normales 
Risiko:

analytische 
Prüfungs-

handlungen 
sind aus-
reichend; 
lediglich 
für nicht 

abgedeckte 
Prüfungsziele 
sind Einzelfall-

prüfungshand-
lungen 

vorzunehmen

bedeutsames 
Risiko:

Neben 
analytischen 

Prüfungshand-
lungen sind 

auch Einzelfall-
prüfungshand-

lungen 
vorzunehmen, 

auch für bereits 
abgedeckte 
Prüfungsziele

alternative 
Prüfungshand-

lungen sind 
durchzuführen;
bei Kontrollab-
weichungen
ist zu klären, 

woraus diese 
resultieren; 
falls diese 

bedeutsam 
sind, schriftliche 

Mitteilung an 
die für die 

Überwachung 
verantwort-
liche Person

normales 
Risiko:

analytische 
Prüfungs-

handlungen 
sind aus-
eichend

bedeutsames 
Risiko:

Neben 
analytischen 

Prüfungshand-
lungen sind 
auch Einzel-

fallprü-
fungshand-

lungen vorzu-
nehmen, im  

geringen Maß
vorzunehmen

Abbildung 48: Ergebnisse der IKS-Prüfung und die prüferische Reaktion da-
rauf

AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema
• AUDfIT®-Prüferhilfe 8/1: 

„Übersicht über die IT-Anwendungen im Unternehmen“
S. #275 

• AUDfIT®-Prüferhilfe 8/2: 
„Beispielhafte, einzelne Kontrollen im Prozess „Verkauf“

S. #276 

• AUDfIT®-Prüferhilfe 8/3: 
„Beispielhafte, automatisierte Kontrollen im Prozess „Ver-
kauf““

S. #277 

• AUDfIT®-Prüferhilfe 8/4: 
„Beispielhafte, relevante IT-Anwendungen im Prozess „Ve-
kauf“

S. #278 
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THEMENBEREICH IV: NEUES UND AKTUELLES PRÜFER-KNOW-HOW 
ZUR PRÜFUNG 

 

• AUDfIT®-Prüferhilfe 8/5: 
„Beispiel: Ermittlung von bedeutsamen Kontrollen im Ver-
kaufsprozess“ 

 S. #279 

• AUDfIT®-Prüferhilfe 8/6: 
„Beispiel: Ermittlung von Kontrollen im Verkaufsprozess der 
Nexus GmbH“ 

 S. #281 

• AUDfIT®-Prüferhilfe 8/7: 
„Ermittlung von Risiken aus dem Einsatz der IT“ 

 S. #285 

• AUDfIT®-Prüferhilfe 8/8 
„Modellhafte Darstellung der Verständnisgewinnung über 
die IT-Anwendungen. Beispiel für generelle IT-Kontrollen 
(ITGC) als Reaktion aus dem IT-Einsatz (RAIT)“ 

 S. #287 

• AUDfIT®-Prüferhilfe 8/9: 
„Risiko-Kontroll-Matrix Verkaufsprozess (Auszug)“ 

 S. #289 

• AUDfIT®-Prüferhilfe 8/10: 
„Prüfung IKS Auftragsabwicklung, Fakturierung“ 

 S. #291 

• AUDfIT®-Prüferhilfe 8/11: 
„Prüfung IKS Debitoren, Zahlungseingänge“ 

 S. #293 

• AUDfIT®-Prüferhilfe 8/12: 
„Prüfung IKS Geldverkehr“ 

 S. #295 
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THEMA 9: 
Prüfung von  
nahestehenden Personen 
nach ISA [DE] 550 
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THEMENBEREICH V: PRAKTIKERWISSEN RECHNUNGSBELEGUNG

Prüfung von nahe stehenden Personen nach 
ISA [DE] 550

Seite

9.1 Bedeutung #139

9.2. Transaktionen und Beziehungen zu nahe stehenden Per-
sonen

#140

9.2.1 Fachlicher Hintergrund #140

9.2.2 Wer ist „nahe stehend“ #141

9.2.3 Marktüblichkeit von Transaktionen #142

9.2.4 Worin kann ein Problem bestehen? #142

9.3 Prüfungshandlungen #143

9.3.1 Vorgehensweise #143

9.3.2 Verständnisgewinnung #142

9.3.3 Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung, um ein 
Verständnis für die Kontrollen zu gewinnen

#144

9.3.4 Kontinuierliche Aufmerksamkeit während der Prü-
fung

#145

9.4 Identifizierung und Beurteilung von Risiken wesentlicher 
falscher Darstellungen

#146

9.5 Reaktionen auf die Risiken wesentlicher falscher Dar-
stellungen im Zusammenhang mit nahe stehenden Perso-
nen

#147

9.5.1 Allgemeine Anforderungen #147

9.5.2 Reaktionen bei der Identifizierung zuvor nicht er-
kann-ter/angegebener Personen oder bedeutsa-
mer Transaktionen

#147

9.5.3 Bedeutsame Transaktionen außerhalb des ge-
wöhnlichen Geschäftsverlaufs

#148

9.6 Angaben zur Durchführung der Transaktionen zu marktüb-
lichen Bedingungen

#149

9.6.1 Parameter der Marktüblichkeit #149

9.6.2 Nachweis der Marktüblichkeit #149

9.7 Beurteilung der Erfassung und Angabe von identifizierten 
Beziehungen zu und Transaktionen mit nahe stehenden 
Personen

#150
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THEMENBEREICH V: PRAKTIKERWISSEN RECHNUNGSBELEGUNG

Seite

9.8 Berichterstattung im Zusammenhang mit nahestehenden 
Personen

#150

9.8.1 Anhangangabe nach § 285 Nr. 21 HGB #150

9.8.2 Einzelangaben #151

9.8.3 Umfang der Angabepflicht #151

9.8.4 Vereinfachungen #152

9.8.5 Größenabhängige Erleichterungen #153

9.9 Beispiele aus der Praxis #153

9.10 AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema #154

Bedeutung
Der Abschlussprüfer hat ein Urteil darüber abzugeben, dass der 
Abschluss frei von wesentlichen Fehlern ist. Im Rahmen der 
Vorbereitung seiner Abschlussprüfung hat er eine Identifizie-
rung und Beurteilung von Risiken durchzuführen, die zu wesent-
lichen falschen Darstellungen im Abschluss oder Anhang führen 
könnten. 

Ein hohes Risiko ist grundsätzlich bei Geschäften mit naheste-
hende Personen und Unternehmen anzunehmen. 

Das erhöhte Risiko besteht u.a. darin, dass Geschäfte mit na-
hestehenden Personen 

• nicht bzw. nicht vollständig und ordnungsmäßig ver-
bucht oder

• die Konditionen der Geschäfte nicht angemessen (im 
Drittvergleich) 

sind.

Geschäfte mit nahestehenden Personen können möglicher-
weise in persönlichen Motiven (Begünstigung und ggf. Untreue) 
begründet sein und damit Indizien für dolose Handlungen sein. 
Auch dieser Aspekt ist in der Prüfungsplanung und der daraus 
abgeleiteten Prüfungsstrategie von Bedeutung.

Schlussendlich hat der Abschlussprüfer auch die Vollständigkeit 
der Anhangsangaben zu prüfen. Eine Anhangsangabe erfor-
dert Angaben zu Geschäften mit nahestehenden Personen.77

                                                                                      
77 § 285 Nr. 21 HGB
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THEMENBEREICH V: PRAKTIKERWISSEN RECHNUNGSBELEGUNG

A
BB

IL
DU

N
G

: 4
9

WO HABEN „NAHE STEHENDE PERSONEN“ BEDEUTUNG IN DER
ABSCHLUSSPRÜFUNG?

Identifizierung und 
Beurteilung von 

Risiken wesentlicher 
falscher 

Darstellungen Beurteilung Risiko 
doloser Handlungen

Korrekte Angabe der 
Geschäfte mit 

nahestehenden Personen 
im Anhang

Abbildung 49: Wo haben „nahe stehende Personen“ Bedeutung in der Ab-
schlussprüfung?

Zusätzliche Aktualität gewinnt die Prüfung der nahestehenden 
Personen dadurch, dass die Anhansgangaben zu den nahe-
stehenden Personen einer der Schwerpunkte der Abschluss-
durchsicht der WPK sein wird. 

Transaktionen und Beziehungen zu nahe stehenden 
Personen

Fachlicher Hintergrund 
Transaktionen und Beziehungen zu nahe stehenden Personen
können, aber müssen nicht zu höheren Risiken wesentlicher fal-
scher Angaben im Jahresabschluss führen. 

Ursachen für das höhere Risiko liegen beispielsweise in den un-
ter Umständen 

• größeren und 

• komplexeren Verflechtungen 

von Beziehungen und Strukturen. 

Wer nahe stehend ist, ist nicht unabhängig voneinander. Dies 
kann dazu führen, dass auch dolose Handlungen leichter be-
gangen werden können. 

Diesen Umstand muss der Abschlussprüfer berücksichtigen und 
folglich Identizusätzliche Prüfungshandlungen vornehmen. Da 
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THEMENBEREICH V: PRAKTIKERWISSEN RECHNUNGSBELEGUNG

hier ein höheres inhärentes Risiko vorliegt, ist eine kritische 
Grundhaltung besonders wichtig. 

Wer ist „nahe stehend“ 
Wer nahe stehend im Sinne des ISA [DE] 550  ist, ist dem nach-
folgenden Schaubild zu entnehmen.

A
BB

IL
DU

N
G

: 5
0

NAHE STEHENDE PERSONEN NACH ISA 550 DE

nahe stehende 
Personen

Person oder 
Unternehmen,

• die unmittelbar 
oder mittelbar 

• Beherrschung 
oder maßgeb-
lichen Einfluss 

• über einen 
oder mehrere 
Intermediäre 

auf das berichterstat-
tende Unternehmen 
ausübt

ein anderes Unter-
nehmen, auf welches das 
berichterstattende 
Unternehmen

• die unmittelbare 
oder mittelbare 

• Beherrschung 
oder maßgeb-
lichen Einfluss 

• über einen oder 
mehrere 
Intermediäre 

ausübt.

ein anderes Unterneh-
men, das sich mit dem 
berichterstatten-den 
Unternehmen unter 
gemeinsamer 
Beherrschung befindet 
durch
• gemeinsame 

beherrschende 
Anteilseigner

• Anteileigner, die 
nahe Familienan-
gehörige sind

• ein gemeinsames 
Management in 
Schlüsselpositionen

Abbildung 50: Nahe stehende Personen

Unternehmen sind beispielsweise nahe stehend, 
• wenn sie einer Unternehmensgruppe angehören, und zwar 

als
o Mutterunternehmen 
o Tochterunternehmen oder
o Schwesterunternehmen 

• wenn die Unternehmen demselben Dritten gehören

Natürliche Personen oder nahe Familienangehörige sind bei-
spielsweise nahe stehend, wenn
• der die berichtende Gesellschaft beherrscht oder
• maßgeblichen Einfluss ausübt.

Zu den nahen Familienangehörigen gehören beispielsweise
• Lebenspartner 
• eigene Kinder oder solche des Lebenspartners
• andere wirtschaftlich abhängige Personen, die im Haushalt

mit wohnen. 
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THEMENBEREICH V: PRAKTIKERWISSEN RECHNUNGSBELEGUNG

Marktüblichkeit von Transaktionen 
Transaktionen sind dann marktüblich, wenn diese zwischen 
zwei Parteien ausgehandelt werden, die
1. vertragswillig sind
2. unabhängig voneinander handeln
3. eigene Interessen verfolgen und 
4. nicht nahe stehend sind

Davon abzugrenzen sind Transaktionen, die zwischen nahe 
stehenden Personen stattfinden. Doch auch diese Transaktio-
nen sind nicht zwingend marktunüblich. 

Viele Transaktionen zwischen nahe stehenden Personen finden 
im gewöhnlichen Geschäftsverkehr statt. 

Diese Transaktionen werden regelmäßig zu üblichen Bedin-
gungen abgewickelt. In diesem Fall bergen sie möglicherweise 
kein höheres Risiko wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss als Geschäfte unter fremden Dritten. 

ABER:

Es sind aber auch Fälle denkbar, in denen das Risiko wesentli-
cher falscher Darstellungen im Abschluss im Zusammenhang 
mit nahe stehenden Personen deutlich höher ist. 

Dies betrifft Transaktionen außerhalb des gewöhnlichen Ge-
schäftsablaufs, wie z. B.
• Unternehmensumstrukturierungen 
• Geschäfte ohne (angemessene) Gegenleistung
• Gewährung ungewöhnlich hoher Preisnachlässe
• Verkäufe mit Rückkaufverpflichtungen
• Transaktionen im Rahmen von Verträgen, bei denen sich 

die Bedingungen vor deren Ablauf geändert haben

Worin kann ein Problem bestehen? 
Nahe stehende Personen sind gegenseitig nicht unabhängig. 
Es ist denkbar, dass eine der beiden Parteien ihren Einfluss auf 
die andere Person ausübt oder sie gar beherrscht. 

Beispiele für Beherrschung:
• Unmittelbare oder mittelbare Kapitalbeteiligung 
• Finanzielle Beteiligungen 
• Familiäres Verhältnis 
Insbesondere die Beherrschung bedeutet auch, dass die Mög-
lichkeit besteht, Einfluss auf die beherrschte Person auszuüben. 
Dieses wiederum ist bei der 
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THEMENBEREICH V: PRAKTIKERWISSEN RECHNUNGSBELEGUNG

• Identifizierung und Beurteilung von wesentlichen falschen 
Darstellungen oder 

• dolosen Handlungen 
von großer Bedeutung für den Abschlussprüfer. 

Prüfungshandlungen

Vorgehensweise 
Prüfungshandlungen zu nahe stehenden Personen sind in den 
verschiedenen Phasen der Prüfung vorzunehmen:

A
BB

IL
DU

N
G

: 5
1

PRÜFUNGSHANDLUNGEN BEZOGEN AUF TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN
PERSONEN

1. Stufe: Prüfungshandlungen zur Verständnisgewinnung und zwar über 
• Diskussionen im Prüfungsteam
• Befragung des Managements und weiterer Personen

2.   Stufe: Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung mit dem Ziel, ein 
Verständnis für die Kontrollen zu gewinnen

• Prüfung im Zusammenhang mit Kontrollen
• Prüfungshandlungen im Zusammenhang mit dem Kontrollumfeld

3. Stufe: kontinuierliche Aufmerksamkeit während der Prüfung
• Protokolle der Gremien
• Durchsicht von Verträgen
• Rechnungen von externen Beratern
• ….

Bewahrung der kritischen Grundhaltung in allen Phasen der Prüfung

Abbildung 51: Prüfungshandlungen bezogen auf Transaktionen mit nahe 
stehenden Personen

Verständnisgewinnung  
Vorrangig geht es hierbei darum, ein Verständnis über die Be-
ziehungen von nahe stehenden Personen und deren gemein-
samer Transaktionen zu gewinnen. 

Um diese Informationen zu gewinnen, sind die folgenden Aktivi-
täten denkbar:
• Diskussionen im Prüfungsteam 

o Art und Umfang der Beziehungen 
o Transaktionen mit nahe stehenden Personen

o Beibehaltung einer kritischen Grundhaltung während 
der gesamten Prüfung
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THEMENBEREICH V: PRAKTIKERWISSEN RECHNUNGSBELEGUNG

o Sachverhalte, die auf nicht identifizierte oder angege-
bene Sachverhalte bezogen auf nahestehende Perso-
nen hindeuten, wie z. B. komplexe Organisation, 
Zweckgesellschaften…)

o Aufzeichnungen und Dokumente, die auf kritische 
Sachverhalte hinweisen können

o Problembewusstsein des Unternehmens bezogen auf 
eine ordnungsgemäße Rechnungslegung und Risiken 
des Außerkraftsetzens relevanter Kontrollen

• Befragung des Managements sowie weiterer Personen zu
o den nahe stehenden Personen – Umfang und wer es ist

o ggf. in Form einer Veränderungsliste zum Vorjahr
sind diese nicht bekannt oder unvollständig, stellen Be-
fragungen des Managements Prüfungshandlungen zur 
Risikobeurteilung dar

o Beziehungen mit gemeinsamer Beherrschung  
o Personen, mit denen bedeutsame Transaktionen 

durchgeführt werden oder mit denen gemeinsame 
Ressourcen genutzt werden.

Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung, um ein Verständnis 
für die Kontrollen zu gewinnen 

Prüfung im Zusammenhang mit Kontrollen

Ziel der Befragungen die die Verständnisgewinnung für die 
Kontrollen, die für die folgenden Zwecke im Unternehmen ein-
gerichtet sind:
• Identifikation, Erfassung und Angabe von Beziehungen und 

Transaktionen von nahe stehenden Personen
• ob diese in Übereinstimmung mit den maßgebenden Rech-

nungslegungsgrundsätzen stehen 
• Autorisierung (vorherige Festlegung von Kriterien) bzw. Ge-

nehmigung (Anerkennung von erfolgten Transaktionen) von 
solchen Transaktionen oder Vereinbarungen

Es ist zu prüfen, ob andere Personen Kenntnisse zu Transaktio-
nen und Beziehungen mit nahe stehenden Personen haben. 
Mögliche Personen sind beispielsweise
• die für die Überwachung Verantwortlichen, also beispiels-

weise der Aufsichtsrat
• Mitarbeiter der Buchhaltung
• Interne Revision 
• Interne Rechtsabteilung
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Insbesondere für die Personen, die das Unternehmen überwa-
chen, ist es möglich, die vollständigen Informationen vom Ma-
nagement zu erhalten. 

Prüfungshandlungen im Zusammenhang mit dem Kontrollum-
feld

Schließlich können die Prüfungshandlungen auch die Würdi-
gung des Kontrollumfelds beinhalten. 

Beispiele hierfür sind: 
• Schaffung und Durchsetzung eines Ethik-Kodexes
• Regelungen zur zeitnahen und transparenten Schaffung 

von Verantwortlichen für die 
o Identifizierung, 
o Aufzeichnung und 
o Angabe solcher Daten

• Einrichtung regelmäßiger Kontrollen, z. B. eine interne Revi-
sion

• aktives Ansprechen von problematischen Fragestellungen
durch die Geschäftsführung

Es ist aber auch denkbar, dass das Kontrollumfeld nicht oder 
nur begrenzt eingerichtet ist. 

Mögliche Gründe, warum sind Kontrollen nicht (wirksam) vor-
gesehen oder eingerichtet sind:
• das Management misst diesen Kontrollen keine Bedeutung

zu
• Vermeidung der Preisgabe sensibler/privater Informationen 
• kein Verständnis für dementsprechende Abschlussanga-

ben

Hinweis:
Der Abschlussprüfer muss aus solchen Feststellungen prüferi-
sche Konsequenzen ziehen.

Zu berücksichtigen ist auch, dass das Außerkraftsetzen von 
Kontrollen regelmäßig einhergeht mit Manipulationen in der 
Rechnungslegung.
Anreize und Gelegenheiten steigen in dem Umfang, in dem die 
nahe stehenden Personen Einfluss in das Unternehmen nehmen 
können. 

 Kontinuierliche Aufmerksamkeit während der Prüfung 
Die geforderte Aufmerksamkeit ist während der Prüfung auf-
rechtzuerhalten. 
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Besonders aufmerksam ist erforderlich hinsichtlich Veränderun-
gen und bislang nicht bekannte Vereinbarungen bzw. Informa-
tionen. 

Hilfreich können dabei sein; 
• externe Bestätigungen von Banken oder Anwälten
• Protokolle der Gremien 
• Verträge außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs
• Rechnungen von externen Beratern 
• Berichte der internen Revision
• Bürgschaften 

Aufmerksamkeit gilt aber auch bezüglich bedeutsamer Transak-
tionen außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsverlauf wie 
• Umstrukturierungen, 
• Verkäufe mit hohen Preisabschlägen, 
• Verkäufe mit Rückkaufverpflichtung.

Identifizierung und Beurteilung von Risiken wesentli-
cher falscher Darstellungen
Wesentlich ist die
• Identifizierung 
• Beurteilung  
von Risiken wesentlicher falscher Darstellungen und die Feststel-
lung, ob die daraus resultierenden Risiken bedeutsam sind.

Hinweis:
Nach ISA [DE] 550 Tz. 18 sind identifizierte bedeutsame Trans-
aktionen mit nahe stehenden Personen außerhalb der ge-
wöhnlichen Geschäftstätigkeit als Geschäftsvorfälle mit be-
deutsamen Risiken zu behandeln.

Bestehen Risikofaktoren für dolose Handlungen mit nahe ste-
henden Personen, muss dies im Rahmen von ISA [DE] 240 „Ver-
antwortlichkeiten des Abschlussprüfers bei der Beurteilung von 
dolosen Handlungen“ berücksichtigt werden.  
Ein Beispiel für Hinweise auf Risiken wesentlicher falscher Dar-
stellungen aufgrund doloser Handlungen sind
• ungewöhnlich hohe Fluktuation im oberen Management
• ungewöhnlich hohe Fluktuation bei fachlichen Beratern
• Einbindung von Mittelspersonen bei bedeutsamen Transak-

tionen ohne wirtschaftlichen Grund

UWP 3 2024

#146
St

a
nd

: 1
5.

09
.2

02
4

9.
  P

rü
fu

ng
 v

on
 n

ah
es

te
he

nd
en

 P
er

so
ne

n 
na

ch
 IS

A
 [D

E]
 5

50



THEMENBEREICH V: PRAKTIKERWISSEN RECHNUNGSBELEGUNG

Reaktionen auf die Risiken wesentlicher falscher Dar-
stellungen im Zusammenhang mit nahe stehenden 
Personen

Allgemeine Anforderungen 
Wenn Risiken identifiziert wurden, müssen weitere Prüfungs-
handlungen geplant und durchgeführt werden. 

Ziel ist es, Prüfungsnachweise zu den beurteilten Risiken wesent-
licher falscher Darstellungen zu erhalten. 

In Abhängigkeit von der Art der Risiken und der sonstigen Um-
stände sind 

• Art, 
• zeitliche Einteilung und 
• Umfang der Prüfungshandlungen 
festzulegen. 

Beispiele für aussagebezogene Prüfungshandlungen bei be-
deutsamen Risiken:
• externe Bestätigungen von involvierten Personen wie Ban-

ken, Bürgen o.a.
• Bestätigungen von nahestehenden Personen über die 

Transaktionen mit Angaben zu 
o Zielen, 
o Bedingungen, 
o Beträgen, etc.

Beispiele für Prüfungshandlungen bei der Gefahr von dolosen 
Handlungen bei der Existenz von nahestehenden Personen mit 
dominantem Einfluss:
• Befragung des Managements oder der für die Überwa-

chung Verantwortlichen
• Durchsicht von Berichten von anonymen Hinweisgebern

(wenn vorhanden)

Reaktionen bei der Identifizierung zuvor nicht erkann-
ter/angegebener Personen oder bedeutsamer Transaktionen 
Die Reaktion bei der Identifizierung von zuvor nicht erkannten 
oder angegebenen Personen oder bedeutsamer Transaktionen 
mit nahe stehenden Personen vollzieht sich in sechs Schritten:
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REAKTION IN SECHS SCHRITTEN

Sachverhalt: Der Abschlussprüfer erkennt, dass nicht alle nahe 
stehenden Personen oder Transaktionen bekannt oder angegeben sind.

1. Schritt
Die Informationen sind den Mitgliedern des Prüfungsteams mitteilen, damit 
diese ein erhöhtes Problembewusstsein haben.

2. Schritt
Aufforderung an das Management, alle Transaktionen zu den neu 
aufgedeckten nahe stehenden Personen offenzulegen.

3. Schritt
Befragung des Managements, warum die Kontrollen zur Erkennung der 
Transaktionen bzw. nahe stehenden Personen nicht funktioniert haben

4. Schritt
Durchführung geeigneter aussagebezogener Prüfungshandlungen zu den 
neu erkannten nahe stehenden Personen oder Transaktionen, wie 
Befragungen, Analyse der Unterlagen

5. Schritt
Überdenken der eigenen Risikobeurteilung und ggf. Anpassung

6. Schritt
Bei Anzeichen von absichtlicher Nichtangabe sind die Folgen für die Prüfung 
zu überdenken und ggf. die Verlässlichkeit sämtlicher Auskünfte neu zu 
beurteilen

Abbildung 52: Reaktion in sechs Schritten

Bedeutsame Transaktionen außerhalb des gewöhnlichen Ge-
schäftsverlaufs 
Für diesen Fall wurde bereits festgestellt, dass hier die Gefahr für 
ein bedeutsames Risiko deutlich höher ist als bei Transaktionen 
im gewöhnlichen Geschäftsverkehr. 
Daher sind hier auch besondere Maßnahmen zu treffen. 

  Einsichtnahme in Verträge

Zunächst einmal muss der Abschlussprüfer Einsicht in die Ver-
träge nehmen, die den Transaktionen zugrunde liegen, und 
zwar bezogen auf ihren
• wirtschaftlichen Hintergrund (ggf. mit Blick auf Manipulatio-

nen der Rechnungslegung)
o übermäßige Komplexität der Transaktion
o ungewöhnliche Abwicklung
o ungewöhnliche Konditionen wie Zinssätze, Stellung von 

Sicherheiten o.ä. 
o ohne ersichtlichen Grund für den Abschluss des Ver-

trages
• Einklang der Vertragsbedingungen mit den Erklärungen des 

Managements
• zutreffende Erfassung und Angabe entsprechend der 

Rechnungslegungsgrundsätze.
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Nachweis der Autorisierung

Darüber hinaus werden Prüfungsnachweise benötigt, aus de-
nen die Autorisierung und Genehmigung angemessenen 
nachgewiesen wird. 

Fehlen diese kann das auf ein Vorliegen von Risiken wesentli-
cher falscher Darstellungen wegen doloser Handlungen oder 
Irrtümern hinweisen.

Hinweis:
Autorisierungen oder Genehmigungen können aber auch 
aufgrund von kollusivem Zusammenwirken der nahe stehen-
den Personen zustande gekommen sein. 

Angaben zur Durchführung der Transaktionen zu 
marktüblichen Bedingungen
Behauptet das Management, dass die Transaktionen zu markt-
üblichen Bedingungen durchgeführt wurde, müssen darüber 
ausreichende Prüfungsnachweise erlangt werden. 

Können diese Nachweise nicht geliefert werden, kann das im-
plizit bedeuten, dass alle Transaktionen zu marktunüblichen 
Bedingungen abgewickelt werden. 

Parameter der Marktüblichkeit 
Welche Bedingungen müssen untersucht werden, um die 
Marktüblichkeit zu bestimmen?
• Preis 
• Gebühren 
• Kreditbedingungen 

Nachweis der Marktüblichkeit 
Das Management muss das Vorliegen der Marktüblichkeit be-
legen. Das geschieht beispielsweise durch den Vergleich der 
Bedingungen mit identischen oder vergleichbaren Transaktio-
nen mit fremden Dritten. 
Der Abschlussprüfer muss die von dem Management gegebe-
nen Auskünfte auf 

• Richtigkeit, 

• Vollständigkeit und 

• Relevanz 

überprüfen.
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Beurteilung der Erfassung und Angabe von identifizier-
ten Beziehungen zu und Transaktionen mit nahe ste-
henden Personen
Nach Durchführung der Prüfung muss der Abschlussprüfer beur-
teilen, ob die Transaktionen zu nahe stehenden Personen

• den Rechnungslegungsgrundsätzen entsprechend,  
• zutreffend und 
• vollständig  

angegeben worden sind. 

Die Wesentlichkeit einer Angabe zu nahe stehenden Personen 
bestimmt sich nach ISA [DE] 450. 

Danach bestimmt sich die Wesentlichkeit aus der Sicht des 
Nutzers. Ob die Angabe für ihn bedeutsam ist, hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab, beispielsweise vom 

• Preis oder von der 
• Art der Beziehungen.

Berichterstattung im Zusammenhang mit nahestehen-
den Personen

Anhangangabe nach § 285 Nr. 21 HGB 
Über die deutschen Ergänzungen („Add-on´s“) zum ISA [DE] 
550 werden die nach HGB notwendigen Anhangangaben 
nach § 288 Nr. 21 HGB berücksichtigt. 

Hinweis: 
Nach § 285 Nr. 21 HGB sind im Anhang anzugeben: 

„zumindest die nicht zu marktüblichen Bedingungen zustan-
de gekommenen Geschäfte, soweit sie wesentlich sind, mit 
nahe stehenden Unternehmen und Personen, einschließlich 
Angaben zu Art der Beziehung, zum Wert der Geschäfte so-
wie weiterer Angaben, die für die Beurteilung der Finanzlage 
notwendig sind; ausgenommen sind Geschäfte mit und zwi-
schen mittel- oder unmittelbar in 100-prozentigem Anteilsbe-
sitz stehenden in einen Konzernabschluss einbezogenen Un-
ternehmen; Angaben über Geschäfte können nach Ge-
schäftsarten zusammengefasst werden, sofern die getrennte 
Angabe für die Beurteilung der Auswirkungen auf die Finanz-
lage nicht notwendig ist.
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Einzelangaben 

Kriterium Nr. 1: Geschäfte

Geschäfte sind in diesem Zusammenhang relativ weit gefasst 
zu sehen, also alle zwei- oder mehrseitigen Geschäfte aller Art, 
die sich auf die Finanzlage des Unternehmens auswirken, wie z. 
B.
• Käufe und Verkäufe von 

o Grundstücken und/oder Gebäuden
o fertigen oder unfertigen Waren 

• Bezug oder Erbringung von Dienstleistungen
• Finanzierungen 
• Gewährung von Bürgschaften oder anderen Sicherheiten
• Dauerschuldverhältnisse wie Mieten, Leasing, Personalge-

stellung

Dies gilt unabhängig davon, ob die Geschäfte innerhalb oder 
außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsverkehres anfallen. 

Der Begriff ist sehr weit gefasst und umfasst alle Geschäfte, so-
fern es sich um solche mit nahe stehenden Personen handelt. 

  Kriterium Nr. 2: Marktunüblichkeit der Geschäfte

Dabei handelt es sich um solche Geschäfte mit nahe stehen-
den Personen, die nicht zu marktüblichen Bedingungen zu-
stande gekommen sind.

Es reicht aber wohl aus, wenn nur eine Bedingung nicht mark-
üblich ist. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Darlehen
zwar verzinst wird, aber keine Sicherheiten zu stellen sind. 

Diese Konstellation allein birgt schon Gefährdungspotenzial für 
die Finanzlage. Maßstab ist jeweils ein Drittvergleich.

Es sind sowohl sich positiv als auch sich negativ auswirkende 
Geschäfte zu nennen. 

Beurteilungszeitpunkt ist der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. 
Das gilt gleichermaßen, wenn es sich um Dauergeschäfte 
handelt.78

Umfang der Angabepflicht 

Information Nr. 1: Angaben zur Art der Beziehung

Die Angaben sind zu klassifizieren, für Unternehmen und natür-
liche Personen in

                                                                                      
78 Vgl. Beck’scher Bilanzkommentar 12. Auflage, Grottel zu § 285 Tz. 620 ff. 
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• Beherrschung 
• Gemeinschaftliche Führung 
• Maßgeblicher Einfluss.

Bei Privatpersonen ist zusätzlich die Stellung zum Unternehmen 
mit anzugeben, also beispielsweise ein Familienangehöriger. 
Maßgeblich für die Angabe ist die Stellung zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses. 

Hinweis:
Es ist weder anzugeben, ob es sich um eine mittelbare oder 
unmittelbare Beziehung handelt, noch sind Namen anzuge-
ben.

  Information Nr. 2: Angaben zu den Geschäften

Hier sind drei Angaben zu liefern:
3. Art der Geschäfte 

Das ist eine eindeutige Angabe des Geschäfts, wie z. B. 
Verkauf oder Dauerschuldverhältnis

4. Wert des Geschäftes 
Erwartet wird eine eindeutige Angabe des Geschäftes, 
also das vereinbarte Gesamtentgelt. Bei Dauerschuld-
verhältnissen ist sowohl der auf das Geschäftsjahr ent-
fallende Entgelt als auch das auf die Restlaufzeit entfal-
lende Entgelt zu nennen.

5. Weitere Angaben für den Fall, dass dies für die Beurtei-
lung der Finanzlage von Bedeutung ist 
Beispiele hierfür wären 

o eine ungewöhnlich lange Bindungsdauer oder 
o ein ungewöhnlich hohes Volumen.79

Vereinfachungen 

  Unterlassen von Angaben

Nicht anzugeben sind solche Geschäfte zwischen Unterneh-
men, die mittel- oder unmittelbar zu 100 % miteinander ver-
bunden und in einen Konzernabschluss einbezogen sind. 

Die Voraussetzungen sind in IDW RS HFA 33 Tz. 2 konkretisiert:
• Unmittelbarer bzw. mittelbarer Anteilsbesitz von 100 % 
• Vorliegen von Jahresabschlüssen, die dem HGB entspre-

chend

                                                                                      
79 Vgl. Beck’scher Bilanzkommentar 12. Auflage, Grottel zu §  285 Tz. 630 ff. 
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o aufgestellt 
o geprüft 
o offengelegt

sind. 

  Zusammenfassung von Geschäften

Angaben zu Geschäftsarten können zusammengefasst wer-
den, wenn die ausdrückliche Nennung für die Beurteilung der 
Finanzlage von untergeordneter Bedeutung ist. Gemeint mit 
Geschäftsarten sind die Art der Verträge, also beispielsweise 
Verkäufe, Vermietung, Finanzierung

Größenabhängige Erleichterungen 
Kleine Kapitalgesellschaften i.S. des HGB müssen gemäß § 288 
Abs. 1 HGB keine Angabe zu Transaktionen mit nahe stehen-
den Geschäften machen. 

Mittelgroße Kapitalgesellschaften sind unter eingeschränkten 
Bedingungen von der Angabepflicht befreit. Grundsätzlich sind 
sie von Angaben zu marktunüblichen Bedingungen befreit, es 
sei denn, diese Geschäfte sind direkt oder indirekt mit 
• Gesellschaftern
• Unternehmen, an denen die Gesellschaft selbst eine Betei-

ligung hält
• Mitgliedern der Geschäftsführung, des Aufsichts- oder Ver-

waltungsrats

geschlossen.

Hinweis: 
Damit entfällt beispielsweise die Angabepflicht für Geschäfte 
mit Angehörigen. 

Beispiele aus der Praxis
Eine Angabe könnte zum Beispiel wie folgt aussehen:

„Für Bankkredite eines unserer Tochterunternehmen 
wurde entgeltlich eine Bürgschaft durch uns abgegeben.“

Je nach Umfang der geforderten Angaben ist eine tabellari-
sche Übersicht denkbar:
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In EUR Gesell-
schafter 

Beteiligungsunter-
nehmen

Organmit-
glieder

Verkäufe 300.000,00 0,00 50.000,00

Gege-
bene 
Garan-
tien

0,00 500.0000,00 0,00

Erhaltene 
Garan-
tien 

250.000,00 0,00 0,00

AUDfIT®-Prüferhilfen zu diesem Thema
• AUDfIT®-Prüferhilfe 9/1:

„Übersicht nahestende Personen“
S. #298 

• AUDfIT®-Prüferhilfe 9/2:
„Checkliste Nahestehende Personen – individuelle 
Prüfungshandlungen“

S. #299 

siehe 
Anlagen-
band
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Seite #155 

THEMA 10: 
Anhang in der Praxis: 
Die Prüfung des  
Verbindlichkeitenspiegels nebst 
Angabe zu den Sicherheiten 
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Anhang in der Praxis: Die Prüfung des 
Verbindlichkeitsspiegels nebst Angabe zu den 
Sicherheiten
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10.7.4 Prüfungshandlungen (Auswahl) #170
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THEMENBEREICH V: PRAKTIKERWISSEN RECHNUNGSBELEGUNG

Gesetzliche Grundlagen

Primäre gesetzliche Vorgaben: „davon-Vermerk“ in Bilanz 
Die im Verbindlichkeitsspiegel (Standardfall in der Bilanzie-
rungspraxis) geforderten Angaben ergeben sich aus den fol-
genden gesetzlichen Vorgaben:

A
BB

IL
DU

N
G

: 5
3

ERGÄNZENDE ANGABEN ZU VERBINDLICHKEITEN

1 2 3 4 5 6 7
Stichtag / 

Ende 
Geschäftsjahr

- Bilanz
- Anhang

§ 268 Abs. 5 S. 1 HGB

§ 268 Abs. 5 S. 1 HGB

§ 285 Nr. 1a HGB

§ 285 Nr. 1b HGB

§ 285 Nr. 2 HGB

Sicherheiten für Verbindlichkeiten

Aufgliederung Fristigkeiten pro Posten

Fristig-
keiten

< 1 Jahr

> 1 Jahr

> 5 Jahr

t (Jahre)

Abbildung 53: Ergänzende Angaben zu Verbindlichkeiten

• § 268 Abs. 5 Satz 1 HGB: 
„Angabe der davon-Vermerke in der Bilanz, bezogen auf 
die Restlaufzeiten: Beträge mit einer Restlaufzeit
o bis zu einem Jahr,
o mit mehr als einem Jahr“

• § 285 Nr. 1 und 2 HGB: 
„Angabe 
o der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 

fünf Jahren (Nr. 1a) und 
o die gewährten Sicherheiten (Nr. 1b) und 
o der Aufgliederung der in Nr. 1 genannten Posten für je-

den Posten der Verbindlichkeiten (Nr. 2)“

Alternativer Ausweis in Anhang (Regelfall) 
Die alternative Möglichkeit des Ausweises der davon-Vermerke 
nach § 268 Abs. 5 Satz 1 HGB im Anhang ergibt sich hingegen 
nicht unmittelbar aus dem Gesetz. 

UWP 3 2024

#157
St

a
nd

: 1
5.

09
.2

02
4

10
.  A

nh
an

g 
in

 d
er

 P
ra

xis
: D

ie
 P

rü
fu

ng
 d

es
 V

er
bi

nd
lic

hk
ei

te
ns

pi
eg

el
s 

ne
bs

t A
ng

ab
e 

zu
 d

en
 S

ic
he

rh
ei

te
n



THEMENBEREICH V: PRAKTIKERWISSEN RECHNUNGSBELEGUNG

Sie wird vielmehr aus § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB abgeleitet, da sich 
durch die tabellarische Übersicht die Klarheit und Übersichtlich-
keit der Angaben erhöht. 

Zielsetzung des Gesetzgebers
Die Angabe des Verbindlichkeitsspiegel dient der Vermittlung 
eines zutreffenden Bildes der Finanz- und Liquiditätslage und 
deren Besicherung. 

Darstellung der künftigen Finanzlage 
Durch die im Verbindlichkeitsspiegel vermittelten Angaben wird 
der Adressat des Jahresabschlusses in die Lage versetzt, einer-
seits zu beurteilen, in welchem
• zeitlichen Rahmen und 
• Umfang Verbindlichkeiten
zu tilgen sind, und welche Mittelabflüsse in der Zukunft damit 
verbunden sind.

Offenlegung der Hingabe von Sicherheiten 
Andererseits liefert der Verbindlichkeitsspiegel Informationen 
darüber, welche Vermögensgegenstände durch die Hingabe 
von Sicherheiten dem allgemeinen Zugriff der Gläubiger ent-
zogen sind. 

Stellenwert innerhalb des Anhangs
Bei den im Verbindlichkeitsspiegel gelieferten Angaben han-
delt es sich um solche, die „Einblick in die Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage“ liefern. 

Gleichzeitig handelt es sich um eine Angabe, die 
• sowohl als originär anzusehen ist, und zwar bezogen auf die 

Angaben nach § 285 Nr. 1 und 2 HGB (Gesamtbetrag und 
pro Posten > 5 Jahre)

• als auch als derivativ, bezogen auf die Angaben nach § 
268 Abs. 5 Satz 1 HGB („davon“-Vermerke > 1 Jahr).
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THEMENBEREICH V: PRAKTIKERWISSEN RECHNUNGSBELEGUNG

Hinweis:
„Originär“ ist eine Anhangangabe dann, wenn sich die Ver-
pflichtung zu einer Angabe im Anhang unmittelbar aus den 
§ 284 bzw. 285 HGB ergibt. 

„Derivativ“ ist eine Angabe hingegen, wenn ein Wahlrecht 
besteht, die Angabe in der Bilanz oder im Anhang zu nen-
nen.

Die Unterscheidung ist wichtig für die Frage der verpflichten-
den Angabe von Vorjahreswerten (vgl. hinten).

Inhalt der Anhangangabe

Definitionen / Begriffsbestimmungen 

Angaben nach § 268 Abs. 5 Satz 1 HGB – Restlaufzeiten

Zu jedem Posten der Verbindlichkeiten, also § 266 Abs. 3 C 
HGB, und zwar
• „C 1 Anleihen
• C 2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
• C 3 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
• C 4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
• C 5 Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wech-

sel und der Ausstellung eigener Wechsel
• C 6 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unterneh-

men 
• C 7 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen 

ein Beteiligungsverhältnis besteht
• C 8 Sonstige Verbindlichkeiten“

muss (einzeln) der Betrag vermerkt werden, der eine Restlauf-
zeit von 
• bis zu einem Jahr aufweist und
• mehr als einem Jahr.
Die erhaltenen Anzahlungen nehmen hierbei eine Sonderrolle 
ein.

Diese werden zwar, sofern sie nicht offen von den Vorräten 
abgesetzt werden, auch unter § 266 Abs. 3 C HGB ausgewie-
sen.

Eine Verpflichtung für die erhaltenen Anzahlungen, Restlaufzei-
ten anzugeben, besteht nicht80.

                                                                                      
80 Vgl. Schubert in Beck’scher Bilanzkommentar 12. Aufl., zu § 268 Tz. 35

UWP 3 2024

#159
St

a
nd

: 1
5.

09
.2

02
4

10
.  A

nh
an

g 
in

 d
er

 P
ra

xis
: D

ie
 P

rü
fu

ng
 d

es
 V

er
bi

nd
lic

hk
ei

te
ns

pi
eg

el
s 

ne
bs

t A
ng

ab
e 

zu
 d

en
 S

ic
he

rh
ei

te
n



THEMENBEREICH V: PRAKTIKERWISSEN RECHNUNGSBELEGUNG

In der Praxis erfolgt dennoch oft aus „Vereinfachungsgründen“ 
ein entsprechender Ausweis (Vervollständigung der Tabelle). 

Aus § 265 Abs. 2 HGB ergibt sich, dass bei Bilanz- und GuV-
Angaben jeweils der Vorjahresbetrag angegeben werden 
muss, Dies gilt entsprechend auch für die davon-Vermerke.

Angaben nach § 285 Nr. 1 HGB 

Nach § 285 Nr. 1a HGB ist der Gesamtbetrag der Verbindlich-
keiten zu nennen, der eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
beträgt.

Nach § 285 Nr. 1b HGB sind die folgenden Informationen zu lie-
fern:
• Gesamtbetrag der besicherten Verbindlichkeiten
• Betrag, der durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesi-

chert ist
• alle Angaben jeweils unter Angabe der Art und Form der 

Sicherheiten 
Bezogen auf die Angabe der Sicherheiten gilt Folgendes:
• Es reicht nicht, zu schreiben, dass Grundschulden bestehen. 

Vielmehr wird beispielweise eine Angabe gefordert, dass 
die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Umfang 
von x Euro durch Grundschulden gesichert sind. 

• Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
bestehen regelmäßig Absicherungen durch Eigentumsvor-
behalt, die zu nennen sind.

Hinweis:
Streng genommen wären somit für die Gesamtbeträge keine 
Vorjahreswerte anzugeben. 
Die meisten Unternehmen wählen jedoch eine Tabellenform, 
in der auch für den Gesamtbetrag der Vorjahreswert ange-
geben wird.
Anders als bei den Angaben in der Bilanz sowie der Gewinn-
und Verlustrechnung müssen bei originären Anhangangaben 
keine Vorjahresbeträge genannt werden.
Die Verpflichtung zur Angabe der Vorjahreszahlen ergibt sich 
bei den davon-Vermerken aus § 265 Abs. 2 S. 1 HGB, der aus-
schließlich Bilanz und GuV nennt.81

Eine entsprechende generelle Vorschrift zum Anhang existiert 
nicht.

                                                                                      
81 Vgl. WPH16. Aufl., Tz. F 288
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THEMENBEREICH V: PRAKTIKERWISSEN RECHNUNGSBELEGUNG

Angaben nach § 285 Nr. 2 HGB – Detailierungsgrad
Darüber hinaus wird nach § 285 Nr. 2 HGB eine Aufgliederung
der nach Nr. 1 (a) und (b) geforderten Beträge auf die einzel-
nen Kategorien von Verbindlichkeiten gefordert. 

Es ist zu jeder zu nennenden Verbindlichkeitskategorie geson-
dert zu vermerken, welche betragsmäßigen Anteile davon eine 
Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren aufweist. 

Von der Verpflichtung zur Aufgliederung der Angabe auf jeden 
Posten sind nach § 288 Abs. 1 Nr. 1 HGB aber nur große und 
mittelgroße Kapitalgesellschaftern betroffen.

Weitergehende praxisrelevante fachliche Erläuterungen 

Laufzeiten und Fristen

Nicht entscheidend für die anzugebenden Laufzeiten sind die 
Vertragslaufzeiten von Darlehensverträgen oder anderen Ver-
trägen. 

Es zählen alleine die tatsächlichen Fälligkeiten. Entscheidend 
ist, wann einzelne Teilbeträge einer Verbindlichkeit zurückzu-
zahlen sind. 

Beispiel: 
Darlehen, gewährt durch ein Kreditinstitut: 
• Darlehenshöhe: 1 Mio. Euro 
• Auszahlung: 01.12.2022
• Tilgung: jährlich 100.000,00 zum 30.11.

Im Jahresabschluss zum 31.12.2022 ist das Darlehen wir folgt 
auszuweisen:

31.12.2022
€

bis zu 
einem Jahr

über 
ein Jahr

mehr als 
fünf Jahre

Richtig 100.000,00 900.000,00 500.000,00

Falsch 0,00 0,00 1.000.000,00

Umfang der Verbindlichkeiten – Sonderrolle „Erhaltene An-
zahlungen“

Erhaltene Anzahlungen werden zwar nach dem Gliederungs-
schema des § 266 Abs. 3 C 3 HGB unter den Verbindlichkeiten 
ausgewiesen. 

Dieser „Verbindlichkeitsposten“ fällt aber nicht unter die Anga-
bepflicht innerhalb des Verbindlichkeitsspiegels, da sie nicht zu 
Auszahlungen führen. 
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THEMENBEREICH V: PRAKTIKERWISSEN RECHNUNGSBELEGUNG

Angabe von Sicherheiten zu den Verbindlichkeitsposten

Als Sicherheiten, die für Verbindlichkeiten hingegeben werden,
kommen beispielsweise in Betracht:
• Grundpfandrechte 
• Pfandrechte an Forderungen oder Wertpapieren
• Sicherungsübereignungen oder -abtretungen
• Eigentumsvorbehalte 
• Nießbrauch
• echte Pensionsgeschäfte.

Genannt werden müssen auch 
• Eigentumsvorbehalte oder 
• sonstige branchenübliche Pfandrechte. 

Bei Eigentumsvorbehalten reicht es aber in der Regel aus, hier-
über in allgemeiner Form zu berichten. 

Beispiel:  
„Es bestehen Eigentumsvorbehalte im üblichen Rahmen.“ 
Nicht gefordert ist ein zahlenmäßiger Umfang der gewährten 
Sicherheiten, so dass hierfür keine gesonderten Überlegungen 
zu Bewertungen erforderlich sind.

Muster eines Verbindlichkeitsspiegel

Allgemein wird der folgende Aufbau vorgeschlagen:82

                                                                                      
82 Vgl. z. B. Grottel in Beck’scher Bilanzkommentar, 12. Auflage, zu § 285 Tz. 38
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THEMENBEREICH V: PRAKTIKERWISSEN RECHNUNGSBELEGUNG 
 

A
BB

IL
DU

N
G

: 5
4

MUSTER VERBINDLICHKEITSSPIEGEL – VARIANTE 1

Mit einer Restlaufzeit von

Art der Verbindlichkeit bis zu 1 Jahr über 1 Jahr davon über 
5 Jahre Summe gesicherte 

Beträge
Art der 

Sicherheit

Verbindlichkeiten gegenüber 
KI 100.000,08 699.999,76 299.999,44 799.999,84 799.999,84 Grund-

schulden

(Vorjahr) 235.721,62 799.299,84 1.035.021,46

Verbindlichkeiten aus 
Lieferung und Leistung 2.870.536,44 0,00 2.870.536,44 * *

(Vorjahr) 3.018.929,99 0,00 3.018.929,99

Sonstige Verbindlichkeiten 1.284.333,51 500.000,00 500.000,00 1.784.333,51 750.000,00

Sicherungs-
über-

eignungen
Maschinen

(Vorjahr) 2.051.628,30 750.000,00 2.801.628,30

= GESAMT 4.254.870,03 1.199.999,76 799.999,44 5.454.869,79 1.549.999,84

= GESAMT Vorjahr 5.306.279,91 1.549.299,84 6.855.579,75

Es bestehen Eigentumsvorbehalte im üblichen Rahmen.

 

Abbildung 54: Muster Verbindlichkeitsspiegel – Variante 1 

In der Praxis findet sich auch häufig die folgende Darstellungs-
variante: 

A
BB

IL
DU

N
G

: 5
5

MUSTER VERBINDLICHKEITSSPIEGEL – VARIANTE 2

Mit einer Restlaufzeit von

Art der Verbindlichkeit bis zu 1 Jahr
über 1 Jahr 

aber weniger 
als 5 Jahre

über 5 Jahre Summe gesicherte 
Beträge

Art der 
Sicherheit

Verbindlichkeiten gegenüber 
KI 100.000,08 400.000,32 299.999,44 799.999,84 799.999,84 Grund-

schulden

(Vorjahr) 235.721,62 399.300,40 399.999,44 1.035.021,46

Verbindlichkeiten aus 
Lieferung und Leistung 2.870.536,44 0,00 0,00 2.870.536,44 * *

(Vorjahr) 3.018.929,99 0,00 0,00 3.018.929,99

Sonstige Verbindlichkeiten 1.284.333,51 500.000,00 1.784.333,51 750.000,00

Sicherungs-
über-

eignungen
Maschinen

(Vorjahr) 2.051.628,30 250.000,00 500.000,00 2.801.628,30

= GESAMT 4.254.870,03 400.000,32 799.999,44 5.454.869,79 1.549.999,84

= GESAMT Vorjahr 5.306.279,91 649.300,40 899.999,44 6.855.579,75

Es bestehen Eigentumsvorbehalte im üblichen Rahmen.

Hinweis: Hier kann die in § 268 Abs. 5 Satz 1 HGB geforderte Angabe von Verbindlichkeiten von mehr als einem 
Jahr durch einfache Addition der Spalten „über ein Jahr, aber weniger als 5 Jahre“ und „über 5 Jahre“ ermittelt 
werden.

 

Abbildung 55: Muster Verbindlichkeitsspiegel – Variante 2 

Beide Varianten unterscheiden sich nur hinsichtlich der Spalte 
mit der roten Überschrift. 
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THEMENBEREICH V: PRAKTIKERWISSEN RECHNUNGSBELEGUNG

In Variante 2 wird die gesetzlich geforderte Bilanzangabe „da-
von mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr“ nicht expli-
zit geliefert.
Diese Angabe ist jedoch durch einfache Addition der Spalten 3 
und 4 zu ermitteln, womit die gesetzlichen Anforderungen an 
die Anhangangabe erfüllt sind.83

Beschaffung der erforderlichen Informationen im Un-
ternehmen
Um die erforderlichen Angaben und Informationen als Ab-
schlussprüfer ermitteln, bzw. prüfen zu können, müssen die 
nachfolgend aufgezählten Unterlagen vorgelegt werden:
• Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:

o Darlehensverträge  
o Salden- bzw. Gesamtengagementbestätigungen der 

Banken
• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:

o Rahmenverträge mit ausgewählten Lieferanten
• Sonstige Verbindlichkeiten:

o Darlehensverträge 
o Grundbuchauszüge 
o sonstige Verträge aus denen sich Verpflichtungen er-

geben

Best Practice: Richtig aufstellen / erstellen

Praxistipps zu Zweifelsfragen in der Praxis / Fehlern vorbeugen 

Problem 1: Ermittlung der Restlaufzeit für einen Verbindlich-
keitsposten

Bezogen auf die Laufzeitermittlung sind beispielsweise die fol-
genden Sonderfälle denkbar:

Fall 1:
Verlängerung der Laufzeit wurde bereits vor dem Bilanzstich-
tag vereinbart

Lösungsansatz:
Die geänderten Restlaufzeiten werden schon berücksichtigt.

                                                                                      
83 Vgl. z. B. Grottel in Beck’scher Bilanzkommentar, 12. Auflage, zu § 285 Tz. 39
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THEMENBEREICH V: PRAKTIKERWISSEN RECHNUNGSBELEGUNG

Fall 2:
Laufzeitvereinbarung fehlt, z. B. Darlehen an Gesellschafter

Lösungsansatz:
Berücksichtigung des voraussichtlichen Rückzahlungstermins,
im Zweifel im Wege der Schätzung (Dokumentationspflicht!).

Fall 3:
Eine Verbindlichkeit ist zu einem späteren Zeitpunkt fällig (Beur-
teilung mit den Barwerten der Verbindlichkeiten)

Lösungsansatz:
Ausweis der diskontierten Brutto-Teilbeträge (Dokumentation 
der Annahmen).

Fall 4:
Fälligstellung bei Nichterreichen von vertraglich vereinbarten 
Kennzahlen, sog. „Financial Covenants“

Lösungsansatz:
Werden relevante Leistungsindikatoren nicht erreicht und liegt 
bis zur Bilanzaufstellung „keine Heilung“ der Verhältnisse vor, 
so erfolgt ein Ausweis als kurzfristige Verbindlichkeit. Es muss 
der vorsichtigen Betrachtungsweise gefolgt werden.

Angabe der Vorjahreszahlen

Bei strenger Betrachtung des Gesetzes wäre daran zu denken, 
dass für die nach § 268 Abs. 5 Satz 1 HGB „Restlaufzeiten“ zu 
liefernden Werte auch die Vorjahresangaben angegeben 
werden müssen, während diese für die Angaben nach § 285 
Nr. 1 und 2 HGB („Restlaufzeiten > 5 Jahre; Angaben zur Besi-
cherung“) nicht gefordert sind.

Je nach Aufbau des Verbindlichkeitsspiegels werden diese 
aber zusätzlich freiwillig mit angegeben. 
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THEMENBEREICH V: PRAKTIKERWISSEN RECHNUNGSBELEGUNG

Exkurs in die Praxis (Schlecht-Beispiele) 
1. Beispiel „(Falsche) Redundanzen vermeiden“

Fehlerhaftes „Schlecht“-Bsp. – Auszug aus einer Bilanz:
Stichtag EUR Vorjahr

EUR

B. Rückstellungen 3.346.213,13 1.267.998,98

C. Verbindlichkeiten 3.020.533,32 3.049.959,14

1. Verbindlichkeiten 
gegenüber 
Kreditinstituten

850.000,00 0,00

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 850.000,00

Stichtag 
EUR

Vorjahr
EUR

2. Sonstige Verbindlichkeiten 2.170.533,32 3.049.959,14

davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.170.533,32 (Vorjahr: € 3.049.959,14)

Auszug aus dem dazugehörigen Anhang

- „Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag ange-
setzt. Sämtliche Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfand-
rechte oder ähnliche Rechte gesichert.“

- „Sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten haben ei-
ne Restlaufzeit bis zu einem Jahr mit Ausnahme der "Ver-
bindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten" in Höhe von 
850.000,00 €, von denen 141.667,92 € innerhalb eines Jah-
res fällig werden und der Restbetrag eine Laufzeit zwi-
schen einem und fünf Jahren hat.“

Hinweis:  
1. In diesem Fall sind die Angaben im Anhang richtig und 

vollständig.
2. Redundante Doppelangaben in Bilanz und Anhang 

sollten ohnehin stets vermieden werden.
3. Widersprüchliche Angaben im Anhang und Bilanz – wie 

hier vorliegend – sind stets auszuschließen.
Häufig liegt der praktische Fehler darin, dass es unterlassen 
wurde, die Angaben in dem Bilanzausdruck 
(z. B. Datev) zu unterdrücken.
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THEMENBEREICH V: PRAKTIKERWISSEN RECHNUNGSBELEGUNG 
 

2. Beispiel „Aufgliederung der Posten beachten“ 

Fehlerhaftes „Schlecht“-Bsp. – Auszug aus einer Bilanz: 

 

Aus der nachfolgenden Aufstellung einer mittelgroßen Ge-
sellschaft sind die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 
Bilanzstichtag bzw. zum Bilanzstichtag des Vorjahres ersicht-
lich: 
a. Auszug: 
   Fälligkeit 

  Gesamt- 
betrag bis 1Jahr über 1 Jahr 

 Verbindlichkeiten ggü. 
Kreditinstituten 

3.739.988,21  341.983,52 3.398.004,69 

 Vorjahr 911.764,78  390.455,01 521.309,77 

 Verbindlichkeiten ggü. 
verbundenen Unterneh-
men 

123.757,96  123.757,96 0,00 

 Vorjahr 136.796,46 136.796,46 0,00 

 sonstige Verbindlichkeiten 1.940.389,58 1.940.389,58 0,00 

 Vorjahr 1.683.724,70 1.683.724,70 0,00 

 Summe 5.804.135,75 2.406.131,06 3.398.004,69 

 Vorjahr 2.732.285,94 2.210.976,17 521.309,77 

 
b. Besicherung: 
Verbindlichkeiten in Höhe von Euro 3.739.988,21 sind durch 
Sicherungsübereignungen von Gegenständen des Anlage-
vermögens gesichert.  
 
c. Restlaufzeit: 
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf  
Jahren bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von Euro 
1.003.720,00. 
 
Beurteilung durch den Prüfer: 
Hier fehlt die nach § 285 Nr. 2 HGB geforderte Aufgliederung 
auf die einzelnen Verbindlichkeitsposten. 

Im Anhang hätte es wie folgt lauten müssen:  
• Zu „b. Besicherung“: „Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-

instituten (!) in Höhe von Euro 3.739.988,21 sind durch Siche-
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THEMENBEREICH V: PRAKTIKERWISSEN RECHNUNGSBELEGUNG

rungsübereignungen von Gegenständen des Anlagever-
mögens gesichert.“

• Zu „c. Restlaufzeiten“: „Verbindlichkeiten mit einer Restlauf-
zeit von mehr als fünf Jahren bestehen zum Bilanzstichtag in 
Höhe von Euro 1.003.720,00. Sie betreffen die Verbindlich-
keiten gegenüber Kreditinstituten (!).“

Exkurs in die Praxis (Gut-Beispiel) 
Beispiel „Fehlanzeige empfehlenswert“

Gut-Beispiel: 
Nachfolgend ein kurzes „gutes Beispiel“ für Fälle, in denen kei-
ne ergänzenden Angaben zu machen sind:

„Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. 

Es bestehen keine Verbindlichkeiten, die – abgesehen von üb-
lichen Eigentumsvorbehalten – durch Pfandrechte oder ähnli-
che Rechte gesichert sind. 

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu 
einem Jahr auf.“

Einzelanhangangaben effizient prüfen (Revision oder 
Abschlussprüfung)

Risikobeurteilung 
Die Prüfung von Einzelangaben des Anhangs ist grundsätzlich
von hoher Bedeutung, weil
• einerseits Fehler für Dritte unter Umständen relativ schnell 

erkennbar sind und 
• andererseits ein Fehler relativ häufig wesentlich sein kann, 

was dann bei Vorliegen eines wesentlichen Fehlers zur Ab-
gabe eines modifizierten Bestätigungsvermerks führen 
muss.

UWP 3 2024
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THEMENBEREICH V: PRAKTIKERWISSEN RECHNUNGSBELEGUNG

Wesentlichkeit 
Die Wesentlichkeit von einzelnen Anhangangaben ist in IDW PS 
250 n.F. geregelt und ist anhand des folgenden Schaubilds wie 
folgt zu beurteilen:

A
BB

IL
DU

N
G

: 5
6

WESENTLICHKEIT VON ANHANGANGABEN

Originäre Anhangangaben (§§ 284, 285 HGB)

unterlassen von 
Angaben mit 

anderen
Einblickszielen als 

VFE-LAGE

unterlassen von 
Angaben mit 

Einblick in die VFE-
Lage

fehlerhafte 
Angaben

unvollständige 
Aspekte

quantitativ und qualitativquantitativ und 
qualitativ

1. Grundsätzlich 
wesentlich

3. Grundsätzlich 
unwesentlich

2. Berücksichtigung der Entscheidungsrelevanz für 
den Adressaten

Derivative Anhangangaben

Bilanz- oder GuV-Posten ist wesentlich Bilanz- oder GuV-Posten ist unwesentlich

fehlerhafte oder unterlassene Angabenunterlassene 
Angaben

fehlerhafte 
Angaben

Abbildung 56: Die Wesentlichkeit von Anhangangaben

Beispiel zur Vorgehensweise bei einer Wesentlichkeitsbeurtei-
lung 
Die Beurteilung möglicher fehlerhafter Zahlen aus dem obigen 
Muster-Anlagespiegel bei einer angenommenen Wesentlich-
keit von T€ 75.

1. Angaben der Restlaufzeiten nach § 268 Abs. 5 Satz 1 HGB: 
Hier handelt es sich um eine derivative Angabe, da es sich 
grundsätzlich um eine Bilanzangabe handelt, die nur wahl-
weise im Anhang ausgewiesen wird:
• Fall 1: Unterlassene oder fehlerhafte Angabe von unwe-

sentlichen Bilanzposten 
 Grundsätzlich unwesentlich84

                                                                                      
84 Gibt es in dem Beispiel nicht, da alle Einzelangaben oberhalb der Wesentlichkeitsgrenze liegen
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THEMENBEREICH V: PRAKTIKERWISSEN RECHNUNGSBELEGUNG

• Fall 2: Aufnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen wurde vergessen: Unterlassene Angabe 
von wesentlichen Bilanzposten 
 Grundsätzlich wesentlich  

• Fall 3: Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen stehen statt € 2.870.536,44 € 2.878.536,44:
Fehlerhafte Angabe von wesentlichen Bilanzposten 
 Maßgeblich Entscheidungsrelevanz für den Adressa-
ten 

2. Angaben zu den Restlaufzeiten und den gestellten Sicher-
heiten nach § 285 Nr. 1 und 2 HGB: 
Es handelt sich um eine originäre Angabe, da diese nur für 
den Anhang gefordert wird:
Alle denkbaren Fehler betreffen „Angaben mit Einblick in 
die VFE-Lage“ und sind 
• wie unvollständige oder 
• fehlerhafte Angaben
immer aus der Sicht und mögliche Entscheidungsrelevanz
des Adressaten zu entscheiden.  

Prüfungshandlungen (Auswahl) 
Die Prüfung der Angaben zum Verbindlichkeitsspiegel erfolgt in 
zwei Schritten. 
• Zum einen werden die Angaben dahingehend geprüft, ob 

sie richtig aus der Bilanz bzw. aus Unterlagen übernommen
worden sind, d. h. zahlenmäßiger Abgleich. 

• Zum anderen wird meist anhand einer aktuellen Checkliste
die Vollständigkeit sämtlicher Angaben geprüft.
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Planungsrechnung als Krisenindikator – Flowchart zur Entscheidungsfindung 09
/2

02
4

Finanzstatus
Gegenüberstellung von Guthaben und Verbindlichkeiten auf einen Stichtag

Der Schuldner kann seine fälligen Verpflichtungen erfül-
len, eine Zahlungsunfähigkeit liegt somit nicht vor. 

ja

Ein Finanzplan ist nicht zu erstellen, 
allerdings ist, solange die Krise andauert,
die Lage zu beobachten und 
ggf. erneut die Zahlungsfähigkeit zu beurteilen

gg
f. 

Er
st

el
lu

ng
 e

in
es

 n
eu

en
 F

in
an

zs
ta

tu
s

Am Ende des Prog-
nosezeitraums ist 

die Lücke gedeckt

Die Ausdehnung des  
Finanzplans ist erforderlich.

Es liegt bloß eine Zahlungssto-
ckung vor und keine Zah-
lungsunfähigkeit. Eine Aus-
dehnung des Finanzplans ist 
nicht erforderlich. Es ist aber ggf. bei Andauern der Krise, ebenfalls die Lage zu be-

obachten und ggf. erneut die Zahlungsfähigkeit zu beurteilen. 

nein

Kann eine nach 3 Wochen
verbleibende Liquiditätslücke von 10 % 

oder mehr* innerhalb überschaubarer Zeit 
geschlossen werden?

Es liegt trotz Liquiditätslücke keine Zahlungsunfähigkeit vor. 
Der Schuldner ist aber verpflichtet, sich fortlaufend zu verge-
wissern, ob die der Planung zugrundeliegenden Annahmen
eingetreten sind

ZAHLUNGSUNFÄHIGKEIT mit der Folge des Vorliegens der Insolvenzantrags-
pflicht!
Beachte: Ist die Zahlungsunfähigkeit bereits eingetreten, verkürzt sich die Drei-
Wochenfrist entsprechend – Der Insolvenzantrag ist u.U. unverzüglich zu stellen!

Sind Annahmen nicht ein-
getreten und hat sich we-
gen des Nicht-erreichens 
der Annahmen die VFE-
Lage verschlechtert, sind 
die Folgen für die Zahlungs-
unfähigkeit zu ziehen!

ja

nein

ja nein

oder mehr
*)Ausdehnung auf Zeitraum von mehr als 
3 Wochen nur In Ausnahmefällen möglich 
(z.B. Vollständige Beseitigung der Liquiditätslücke 
nahezu sicher nach Ablauf der 3 Wochen)

Der Schuldner muss einen Finanzplan für einen Dreiwo-
chenzeitraum erstellen, und zwar unter Berücksichti-
gung der im Prognosezeitraum erwarteten Ein- und 
Auszahlungen.

Der Finanzstatus weist 
ein 

Guthaben aus
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Planungsrechnung als Krisenindikator – 
Beispielrechnungen 09

/2
02

4 

 
 

 
 Variante 1 

 
Variante 2 

 
 

 KW 8 KW 9 KW 10  KW 8 KW 9 KW 10 
   

       

0 Anfangsbestand lt. Finanzstatus  -45.000    -45.000  
 

   
       

1 Einzahlungen aus dem Umsatz  70.750 67.200 66.000  70.750 67.200 66.000 
          

2 weitere Einzahlungen aus         

3 Steuererstattungen  0 15.000 0  0 15.000 0 

4 Einzahlungen aus neuen Darlehen  0 0 0  0 0 0 

5 Einzahlungen des Gesellschafters  0 30.000 0  0 0 0 

6 übrige Einzahlungen  0 200 0  0 200 0 

7 Gesamteinzahlungen  70.750 112.400 66.000  70.750 82.400 66.000 

          

8 Anfangsbestand zuzgl. Einzahlungen  25.750 138.150 204.150  25.750 108.150 174.150 

          

9 Auszahlungen         

10 Auszahlungen für Material  14.100 14.800 18.200  14.100 14.800 18.200 

11 Auszahlungen für Fremdleistungen  7.050 7.400 9.100  7.050 7.400 9.100 

          

12 Personalkosten  60.000 0 7.500  60.000 0 7.500 

13 Reparaturen/Instandhaltungen  1.000 1.000 1.000  1.000 1.000 1.000 

14 Leasing Maschinen und Fuhrpark  0 3.500 0  0 3.500 0 

15 Beiträge/Versicherungen  0 0 500  0 0 500 

16 Sonstige Fahrzeugkosten  400 300 600  400 300 600 

17 Investitionen  0 0 0  0 0 0 

18 Sonstige Ausgaben  1.000 1.200 1.500  1.000 1.200 1.500 

19 Umsatzsteuerzahllast  0 0 25.000  0 0 25.000 

20 Zinsen    0 1.000 0  0 1.000 0 

21 Tilgung von Darlehen  0 0 0  0 0 0 

22 Gesamtauszahlungen  83.550 29.200 63.400  83.550 29.200 63.400 

          

23 Auszahlungen kumuliert  83.550 112.750 176.150  83.550 112.750 176.150 

          

24 Über-/Unterdeckung  -12.800 83.200 2.600  -12.800 53.200 2.600 

25 Über-/Unterdeckung kumuliert  -12.800 70.400 73.000  -12.800 40.400 43.000 

          

26 Liquide Mittel bzw.  
Liquiditätslücke 

 -57.800 25.400 28.000  -57.800 -4.600 -2.000 

   
    

Überschuldung könnte vorliegen,  
ggf. die 10%-Grenze prüfen 
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Erläuternde Hinweise: Annahmen zur Planungsrechnung 
 

1. Anfangsbestand laut Finanzplan Ende KW 7 bzw. Anfang KW 8 
 

 EUR  EUR 
Kassenbestand 1.500   

Saldo Sparkasse 9.500   

ungenutzter Kontokorrent 5.000   

   16.000 
Saldo Volksbank -16.000   

Verbindlichkeiten jederzeit fällig -45.000   

   -61.000 
Anfangsbestand Finanzstatus 
(vgl. Planungsrechnung Zeile 0)  

  -45.000 

 
2. Entwicklung Einzahlungen aus Umsatzerlösen 

  
Umsatzer-

löse 

 
Einzahlung in 

KW 8 

 
Einzahlung in 

 KW 9 

 
Einzahlung in  

KW 10  
EUR 

 
% EUR 

 
% EUR 

 
% EUR  

          

KW 1           75.000     9% 6.750       

KW 2           80.000        9% 7.200,00    

KW 3         100.000     20% 20.000     9% 9.000,00 

KW 4           80.000        20% 16.000,00    

KW 5           60.000     50% 30.000     20% 12.000,00 

KW 6           60.000        50% 30.000,00    

KW 7           70.000     20% 14.000     50% 35.000,00 

KW 8           70.000        20% 14.000,00    

KW 9           50.000           20% 10.000,00 

KW 10           50.000             
           
Einzahlungen aus Umsatzerlösen 
(Planungsrechnung Zeile 1) 70.750     67.200,00     66.000,00 
           

Annahmen 
     

Basis für die Tabelle - KW 

20% innerhalb 2 Wochen 
   

7   8 9 

50% innerhalb  4 Wochen 
   

5   6 7 

20% innerhalb 6 Wochen 
   

3   4 5 

9% innerhalb 8 Wochen 
   

1   2 3 
1% deutlich später, wird als Forderungsausfall  

gewertet 
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3. Entwicklung Auszahlungen für Wareneinkauf  
  

Um-
satzer-

löse 
WE/UE Auszahlung in 

KW 8 

WE/UE Auszahlung in  
KW 9 

WE/UE Einzahlung in  
KW 10 

 
EUR 20% % EUR 20% % EUR 20% % EUR            

KW 
1 75.000 15.000 70% 10.500       

KW 
2 80.000    16.000 70% 11.200    

KW 
3 100.000       20.000 70% 14.000 

KW 
4 80.000          

KW 
5 60.000 12.000 30% 3.600       

KW 
6 60.000    12.000 30% 3.600    

KW 
7 70.000       14.000 30% 4.200 

KW 
8 70.000          

KW 
9 50.000          

KW 
10 50.000          

           

Auszahlungen für Waren 
(Planungsrechnung Zeile 10) 14.100   14.800   18.200 
           

Annahmen 
      

Basis für die Tabelle - 
KW 

Wa-
ren  

20 %  vom Um-
satz 

30 % werden nach 4 Wochen 
bezahlt 

 
5 6 7 

   70 % werden nach 8 Wochen 
bezahlt 

 
1 2 3 
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4. Entwicklung Auszahlungen für Fremdleistungen  
  

Um-
satzer-

löse 
FL/UE Auszahlung in 

KW 8 FL/UE Auszahlung in  
KW 9 FL/UE Einzahlung in  

KW 10 
 

EUR 10% % EUR 10% % EUR 10% % EUR  
          

KW 
1 75.000 7.500 70% 5.250       

KW 
2 80.000    8.000 70% 5.600    

KW 
3 100.000       10.000 70% 7.000 

KW 
4 80.000          

KW 
5 60.000 6.000 30% 1.800       

KW 
6 60.000    6.000 30% 1.800    

KW 
7 70.000       7.000 30% 2.100 

KW 
8 70.000          

KW 
9 50.000          

KW 
10 50.000          

           
Auszahlungen für Fremd- 
leistungen 
(Planungsrechnung Zeile 11) 

7.050   7.400   9.100 
           

Annahmen 
      

Basis für die Tabelle - 
KW 

Wa-
ren  

20 %  vom Um-
satz 

30 % werden nach 4 Wochen 
bezahlt 

 
5 6 7 

   70 % werden nach 8 Wochen 
bezahlt 

 
1 2 3 
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Erfolgs-Krise LiquiditätskriseAufzehrung Eigenkapital

Eigenkapital wird nachhaltig 
angegriffen

Zahlungsfähigkeit und vertraglich vereinbarte Tilgung von 
Darlehen ist nachhaltig gefährdet

-z.B. dauerhafte Ausnutzung der (jederzeit täglich fälligen) Kreditlinien

Zahlungsunfähigkeit

Überschuldung

Nachteilige Entwicklungen im Unternehmen (oft ein schleichender Prozess)

Zeitablauf

Potentielle Krise Latente Krise Beherrschbare Krise Nicht beherrschbare Krise
Bedrohungsgrad
Handlungsdruck und 
Aufgabenkomplexität
nehmen zu

Krisenfrüherkennung = zentrale Bedeutung beim StaRuG
(je früher wirtschaftliche Schieflage erkannt wird, desto eher ist Krise noch steuerbar, d.h. das Unternehmen ist noch sanierbar, da unternehmerische Substanz und finanzielle Mittel noch nicht verbraucht sind

Sorgfaltspflicht für Geschäftsführer haftungsbeschränkter Rechtsformen: fortlaufende Überwachung der Entwicklungen auf bestandsgefährdende Ereignisse + ggf. Krisenreaktions- und Sanierungspflicht 
(§ 93 I AktG, § 43 I GmbHG, § 84a II BGB)       Nachweis System der Krisenfrüherkennung und des Krisenmanagements nach § 1 Abs. 1 StaRuG

Relevante Liquiditätsunterdeckung 
am Stichtag

Relevante Liquiditätsunterdeckung 
innerhalb der nächsten 12 Monate

Relevante Liquiditätsunterdeckung 
innerhalb der nächsten 24 Monate

Keine relevante Liquiditätsunterdeckung 
innerhalb der nächsten 24 Monate

Drohende Zahlungsunfähigkeit § 18 InsO

fakultativfakultativ

§ 29 StaRUG

§ 18 II 1 InsO n.F. § 19 II 2 InsO n.F.

fakultativfakultativ

Masterplan für die WP-Praxis: Proaktiver Umgang mit Unternehmen in wirtschaftlicher Schieflage Wirtschaftsprüfer

Einbindung StB/WP in Frühwarnsystem:                                              Hinweis- und Warnpflichten über mögliche Insolvenzgründe nach § 102 StaRuG Haftung!

Pflicht des Geschäftsleiters: Fortlaufende revolvierende Liquiditätsplanung für mindestens 24 Monate!

Ja
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Stakeholder-Krise Strategie-Krise Insolvenzreife

Austausch und Zusammenarbeit mit 
den eigenen Anspruchsgruppen im 

Unternehmen Ist gestört

Fehlerhafte strategische 
Entscheidungen (zer-) stören 

langfristig wirkende Erfolgsfaktoren
Sinkende Umsatz-zahlen

Zahlungsstockung

ja

Zahlungsunfähigkeit 
§ 17 InsO

nein

Deckungslücke kann innerhalb 3 Wochen beseitigt werden?

Deckungslücke < 10% der fälligen 
Gesamtverbindlichkeit

nein

Deckungslücke
≥ 10% der fälligen 

Gesamtverbindlich-
keit

zwingend

nein ja

Beseitigung überwiegend wahrscheinlich?

Positive Fortführungs-
prognose

neinja

Überschuldung 
§ 19 InsO

zwingend

Negative Fortführungs-
prognose

Beseitigung 
Deckungslücke 
ggf. auf Grund 
Restrukturierung 
nach StaRUG

ID
W
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S 

27
0 

n.
F.

 (1
0.

20
21

)
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e 
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 d
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IDW ES 11 n.F. Beurteilung des Vorliegens von 
Insolvenzeröffnungsgründen (27.09.2022)

Insolvenzverfahren(präventiver) Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen 
§§ 2-93 StaRUG

A
nz

ei
ge

 
be

i 
G
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ht

Ziel: Für Unternehmen in der Krise ein Instrumentarium zur Verfügung zu stellen, 
durch das sie sich restrukturieren können, ohne formales Insolvenzverfahren 

eröffnen zu müssen

Be
sc

he
in

ig
un

g 
§

74
 II

 1
+2

 S
ta

RU
G

- Grundsätzlich: nicht-öffentliches Verfahren, an dem nur betroffene Gläubiger 
und ggf. Anteilseigner beteiligt werden: Vermeidung des Stigmas einer 
Insolvenz

- Restrukturierung ohne Zustimmung einzelner Gläubiger möglich
- V.a. für Unternehmen mit hoher Finanzverbindlichkeits-BelastungVo

rte
ile

Flankierend: Werkzeugkasten an Instrumenten
(Ziel: Erleichterung der Aufstellung und 
Umsetzung des Restrukturierungsplans)

Bescheinigung, dass Schuldner die Voraussetzungen des § 51 I + II StaRUG erfüllt: 
u.a.
− Planung beruht nicht auf unzutreffenden Tatsachen
− Restrukturierung ist nicht mangels erwartbarer Plannahme- oder -bestätigung 

aussichtslos
− Schuldner ist noch nicht drohend zahlungsunfähig
− Beantragte Anordnung ist erforderlich, um das Restrukturierungsziel zu 

verwirklichen

Kernelement: Restrukturierungsplan
(Regelung der wesentlichen Maßnahmen der 
Sanierung, Aufstellung und Inkraftsetzung ggf. 

ohne gerichtliche Beteiligung möglich)
§§ 2ff. StaRUG

IDW S 15 Anforderungen an die Bescheinigung nach § 74 Abs. 2 StaRUG und 
Beurteilung der Voraussetzungen der Stabilisierungsanordnung (§ 51 

StaRUG)  (18.08.2022)

- Zahlreiche Unterlagen einzureichen….
- ggf. Bestellung eines Restrukturierungsbeauftragten
- Schuldner, Gläubiger etc.: Vorschlagsrecht für Restrukturierungsbeauftragten
- Sofern Bescheinigung nach § 74 II 1 + 2 StaRUG vorgelegt wird, ist Gericht an 

den  Vorschlag gebunden

Sanierungsmoderation §§ 94-100 StaRUG

Ziel: Frühzeitig wirtschaftliche oder finanzielle Schwierigkeiten mit 
Unterstützung einer sachkundigen Person durch Ausarbeitung eines 

Sanierungsvergleichs zu überwinden

Sanierungsvergleich

- Niedrige Zugangshürden zum Verfahren
- Vertraulichkeit der Sanierungsmoderation

(Reputationsschutz des Schuldners)

- Beschreibung der Art der wirtschaftlichen/finanziellen 
Schwierigkeiten

- Gläubiger- und Vermögensverzeichnis
- Erklärung: keine Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung vorliegt

Verfahren Laufzeit idR 3 Monate (max. 6 Monate)

Vo
rte

ile
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i 

G
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ht

Gericht: Bestellung unabhängiger Sanierungsmoderator

Krisenstadium
Sorgfaltspflicht

Handlungszw
ang oder -bedarf

Regel-Insolvenzverfahren

Eigenverwaltung durch 
Geschäftsführung

Ziel: schnelle Entschuldung innerhalb 
von 4-12 Monaten durch 

Einmalzahlung eines Geldgebers

Grundlage = Insolvenzplan
dem alle Gläubiger zustimmen 

müssen

Eigenverwaltung durch 
Geschäftsführung

Am Ende idR: Schuldenschnitt

− Schutz vor Vollstreckungsmaßnah-
men der Gläubiger

− Monatliche Betriebsausgaben: 
Aufschub für 3 Monate möglich

− Ausstieg, aus unwirtschaftlichen 
Miet-, Pacht- oder 
Leasingverträgen

− Kündigungen ohne Sozialplan und 
Kündigungsfristen möglich

Vorteile
Zerschlagung oder Sanierung des 

Unternehmens

IDW S 6 Sanierungsgutachten 

inkl. FAQ zum IDW S 6

IDW S 9 „Schutzschirmbescheinigung“
Bescheinigung nach § 270d InsO und 
Beurteilung der Anforderungen nach §

270a InsO (18.08.2022)

Schutzschirmverfahren Insolvenzplanverfahren

Externer Insolvenzverwalter

Verfahren dauert idR 3 oder mehr 
Jahre Unternehmen darf noch nicht 

zahlungsunfähig sein! Ziel: Gläubiger in ihrer Gesamtheit 
bestmöglich und gleichmäßig zu 

befriedigen

IDW S 2 
Anforderungen an Insolvenzpläne 

(18.11.2019)

IDW ES 2 n.F.
Anforderungen an Insolvenzpläne

(27.09.2022)

Kann Deckungslücke innerhalb 
von 3-6 Monaten sehr wahr-
scheinlich beseitigt werden?
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Gegenüberstellung der Berichtspflichten über immaterielle Ressourcen in der CSRD mit dem Regierungsentwurf HGB-E (ohne Konzern)

CSRD 14.12.2022 Reg-Entwurf HGB-E vom 24.07.2024 Hinweise

Anwendungszeitpunkt • Große Unternehmen von öffentlichem Interessemit mehr als 500 
MA: Gj 2024

• Große haftungsbeschränkte Unternehmen: Gj 2025
• Börsennotierte KMU u.a.: Gj 2026

• Große Unternehmen von öffentlichem Interessemit mehr als 500 
MA: Gj 2024

• Große haftungsbeschränkte Unternehmen: Gj 2025
• Börsennotierte KMU u.a.: Gj 2026

Betroffene Unternehmen • Große Unternehmen sowie 
• kleine und mittlere Unternehmen – mit Ausnahme von Kleinstun-

ternehmen- , bei denen es sich um Unternehmen von öffentli-
chem Interesse im Sinne von Artikel 2 Nr. 1a handelt 
(§ 19 Abs. 1 CSRD)

• Große Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 
4 bis 5 HGB

• Große haftungsbeschränkte Personenhandelsgesellschaften, die 
gem. § 264a Abs. 1 HGB den Kapitalgesellschaften gleichgestellt 
sind

• Kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaften im Sinne des § 264d
HGB (keine Kleinstgesellschaft (§ 267a HGB))

Beachte: mittelgroße Kapitalgesellschaften, die gemäß § 264 Abs. 1 
HGB auch zur Erstellung eines Lageberichts verpflichtet sind, unterlie-
gen nur bei Kapitalmarktorientierung der Berichtspflicht über immate-
rielle Ressourcen.
(§ 289 Abs. 3a HGB-E)

Definition „Wichtigste immaterielle Ressourcen“ sind
• Ressourcen ohne physische Substanz, 
• von denen das Geschäftsmodell des Unternehmens grundle-

gend abhängt  
• und die eine Wertschöpfungsquelle für das Unternehmen dar-

stellen.

„Wichtigste immaterielle Ressourcen sind 
• Ressourcen ohne physische Substanz, 
• von denen das Geschäftsmodell der Gesellschaft grundlegend 

abhängt
• und die Wertschöpfungsquelle für die Gesellschaft darstellen. 

(§ 289 Abs. 3a S. 3 HGB-E)

Berichtsgegenstand Wichtigste immaterielle Ressourcen, 
unabhängig  
• von deren Bilanzierung und 
• unabhängig von ihrem Bezug zur Nachhaltigkeit

Wichtigste immaterielle Ressourcen, 
unabhängig  
• von deren Bilanzierung und 
• unabhängig von ihrem Bezug zur Nachhaltigkeit

Berichtsinhalt • Informationen über die wichtigsten immateriellen Ressourcen
und 

• Erläuterung, inwiefern das Geschäftsmodell grundlegend von 
diesen Ressourcen abhängt und 

• Erläuterung, inwiefern diese Ressourcen eine Wertschöpfungs-
quelle für das Unternehmen darstellen.

• Informationen über die wichtigsten immateriellen Ressourcen
und 

• Erläuterung, inwiefern das Geschäftsmodell grundlegend von 
diesen Ressourcen abhängt und 

• Erläuterung, inwiefern diese Ressourcen eine Wertschöpfungs-
quelle für das Unternehmen darstellen.

Berichtsort Grundsatz: 
Allgemeiner finanzieller Berichtsteil im Lagebericht

Ausnahme: 
Immaterielle Ressourcen, die untrennbar mit Nachhaltigkeitsaspek-
ten verbunden sind, sollten Teil der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
sein 
(vgl. Erwägungsgrund (32) zur CSRD-Richtlinie).

Allgemeiner finanzieller Berichtsteil im Lagebericht

(Hinweis: In der Begrünung zum Gesetzesentwurf wird nicht explizit
ausgeführt, dass diese Angaben Teil der Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung sein können.)

In Deutsch-
land auch 

bspw. Große  
GmbH & Co. 
KGs betroffen

Neues Wesentlich-
keitskriterium

„unternehmensspezi-
fisch wichtigsten“  

Ressourcen“ 

In Deutschland Konzent-
ration der Angaben 

an einer Stelle im Lage-
bericht

(ganz unabhängig vom  
Nachhaltigkeitsbericht)

1:1 

1:1 

1:1 

1:1
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Beispiele für mögliche Berichterstattungen zu immateriellen Ressourcen

Innovationskapital • Neue Umsatzträger
• F&E – Ausgaben
• Angemeldete Patente
• ….

Humankapital • Dauer der Unternehmenszugehörigkeit
in Kategorien

• Qualifikation der Mitarbeiter
• Fortbildungsmaßnahmen 
• Fluktuation
• Altersstruktur der Mitarbeiter
• Fehlzeiten
• Zufriedenheit der Mitarbeiter  

Standortkapital • Angabe der Standorte, an denen sich

- Produktion
- Entwicklungszentrum
- Verwaltung

befinden

Prozesskapital • Durchlaufzeiten für einzelne Auftragsarten
• Einhaltung Lieferzeiten gemäß 

Angebotszusage
• Angaben zum Qualitätsmanagement
• Retouren- und Beschwerdequoten

Berichterstattung zu einzelnen Kategorien der immateriellen 
Ressourcen (Beispiele) 09

/2
02

4
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AUDfIT® 

Ablage: 

 
Prüfung:  Jahr: HZ Seite: 

    
Mandant:  Titel: User-ID:   Anwendung: Pflicht 

  
Stand:  
Version:  

Datum Bearbeitung  
 

Checkliste Besorgnis der Befangenheit bei der 
Durchführung von Prüfungen (Non-PIE)  09

/2
02

4 

 

  

Faktoren zur Prüfung der Befangenheitsaspekte 

Ge-
fähr-
dung 
liegt 
vor 

Schutz-
maß-

nahmen 
mög-
lich*) 

Hinweise 

 

ja
 

ne
in

 

ja
 

ne
in

  

Allgemeine berufsrechtliche Grundsätze 
     

 
Unbefangenheit § 29 BS WP/vBP 

 
     

1. Eigeninteressen § 32 BS      

1.1   Eigeninteressen finanzieller Art § 32 
Abs. 1 

     
 

Nr. 1 

Kapitalmäßige oder sonstige finanzielle Bin-
dungen gegenüber dem  
- zu prüfenden 
- zu begutachtenden oder  
- den Auftrag erteilenden Unternehmen 

 
     

 

Nr.2 

Kapitalmäßige oder sonstige finanzielle Bin-
dungen gegenüber einem Unternehmen, an 
dem das 
- zu prüfende 
- zu begutachtende oder 
- den Auftrag erteilende Unternehmen 
- einer seiner gesetzlichen Vertreter,  
- ein Gesellschafter mit beherrschendem  
Einfluss oder  
- ein Mitglied des Aufsichtsrats 
ein nicht nur unwesentliches finanzielles Inte-
resse hat. 

 
     

 

Nr. 3 Übermäßige Umsatzabhängigkeit gegenüber 
derartigen Unternehmen 

 
     

 

Nr. 4 

Über den normalen Geschäfts- und Lieferver-
kehr hinausgehende Leistungsbeziehungen 
(v.a. bei den WP begünstigenden ungewöhn-
lichen Konditionen) 

 
     

 

Nr. 5 
Forderungen gegen den Mandanten oder 
das zu begutachtende Unternehmen aus ei-
nem Kredit- oder Bürgschaftsverhältnis 

 
     

 

Nr. 6 
Honorarforderungen, wenn sie über einen län-
geren Zeitraum offenstehen und einen nicht 
unerheblichen Betrag erreichen 
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AUDfIT® 

Ablage: 

 
Prüfung:  Jahr: HZ Seite: 

    
Mandant:  Titel: User-ID:   Anwendung: Pflicht 

  
Stand:  
Version:  

Datum Bearbeitung  
 

  

Faktoren zur Prüfung der Befangenheitsaspekte 

Ge-
fähr-
dung 
liegt 
vor 

Schutz-
maß-

nahmen 
mög-
lich*) 

Hinweise 

 

ja
 

ne
in

 

ja
 

ne
in

 

 

 
1.2 Eigeninteressen sonstiger Art § 32 

Abs. 2 
     

 

Nr. 1 
Pflichtverletzungen aus vorangegangenen 
Prüfungen, sofern ein Verdeckungsrisiko be-
steht 

 
     

 

Nr. 2 

Offene Rechtsstreitigkeiten über Regress- oder 
Gewährleistungsfragen aus früheren Aufträ-
gen (v. a. wenn Mandant mit der Durchset-
zung behaupteter Ansprüche droht, falls der 
Abschlussprüfer nicht den Forderungen des 
Mandanten folgt) 

 
     

        

 
 
 
 

2. 

Selbstprüfung 
(WP/VBP hat Sachverhalt zu beurteilen, an des-
sen Entstehung er selbst unmittelbar beteiligt 
war, sofern Beteiligung nicht von untergeordne-
ter Bedeutung war) 

§ 33 BS 

     

 Selbstprüfung liegt nicht vor: WP/vBP war bereits frü-
her mit Sachverhalt befasst - ohne an der Entschei-
dung im Sinne von Abs. 1 mitzuwirken - und prüft spä-
ter denselben Gegenstand 

§ 33 II 

     

 Unmittelbare Mitwirkung an Buchführung und Aufstel-
lung Jahresabschluss, sofern nicht von untergeordne-
ter Bedeutung 

§ 33 III 
2 

     

 Nicht: Beratungs- oder sonstige Leistungen, die sich 
nur mittelbar auf den Abschluss auswirken 

§ 33 III 
2 

     

 Nicht: Mitwirkung im Rahmen der prüferischen Aufga-
ben durch Vorabbeurteilung von Sachverhalten 

§ 33 III 
3 

     

 Verantwortungsvolle Mitwirkung bei der Durchführung 
der internen Revision 

§ 33 IV 
1 

     

 Mitwirkung an einzelnen Bereichen oder Aufgaben 
der internen Revision sowie insbesondere die Über-
nahme von Prüfungstätigkeiten 

§ 33 IV 
2 

     

 Übernahme von Funktionen der Unternehmensleitung 
(unabhängig, ob Bereich der Rechnungslegung oder 
andere) 

§ 33 V 
1 

     

 Erbringung von Finanzdienstleistungen, die die An-
lage von Vermögenswerten des zu prüfenden Unter-
nehmens betreffen 

§ 33 V 
2 1. HS 

     

Seite 2 von 7
UWP 3 2024 AUDfIT®-Prüferhilfe 4

#181

St
a

nd
: 1

5.
09

.2
02

4

4 
 C

he
ck

lis
te

 B
es

or
gn

is 
d

er
 B

ef
an

ge
nh

ei
t b

ei
 d

er
 D

ur
ch

fü
hr

un
g 

vo
n 

Pr
üf

un
ge

n 
(N

on
-P

IE
)



 
AUDfIT® 

Ablage: 

 
Prüfung:  Jahr: HZ Seite: 

    
Mandant:  Titel: User-ID:   Anwendung: Pflicht 

  
Stand:  
Version:  

Datum Bearbeitung  
 

  

Faktoren zur Prüfung der Befangenheitsaspekte 

Ge-
fähr-
dung 
liegt 
vor 

Schutz-
maß-

nahmen 
mög-
lich*) 

Hinweise 

 

ja
 

ne
in

 

ja
 

ne
in

 

 

 
 

 Übernahme oder Vermittlung von Anteilen oder sons-
tigen Finanzinstrumenten des zu prüfenden Unterneh-
mens 

§ 33 V 
2 2. HS 

     

 Eigenständige und nicht unwesentliche versiche-
rungsmathematische Leistungen und Bewertungsleis-
tungen, die sich auf den Inhalt des zu prüfenden  
Jahresabschlusses nicht nur unwesentlich  
auswirken 

§ 33 VI 
1 
 

     

  Mitwirkung beschränkt sich auf technisch-mechani-
sche Hilfeleistungen und wesentliche Vorgaben für 
die zu treffenden Annahmen sowie für die Methodik 
stammen von dem Mandanten 

§ 33 VI 
2 

     

 Rechtsdienstleistungen im Sinne des § 2 Abs. 1 RDG, 
die für Prüfungsmandat außerhalb der VO (EU) Nr. 
537/2014 erbracht werden, wenn sie sich unmittelbar 
und nicht nur unwesentlich auf die Darstellung der 
VFE-Lage im zu prüfenden Jahresabschluss auswirken 

§ 33 VII 
1 

     

 Beratungsleistungen, die Hinweise auf bestehende 
Rechtslage geben  

§ 33 VII 
2 

     

 Beratungsleistungen, die sich auf die Beurteilung be-
reits verwirklichter Sachverhalte beziehen 

§ 33 VII 
2 

     

 3. Interessenvertretung       

  WP/vBP war in anderer Angelegenheit beauftragt, In-
teressen für oder gegen  
- das zu prüfende, 
- das zu begutachtende oder  
- das den Auftrag erteilende 
Unternehmen zu vertreten. 
(z.B. Auftritt als Generalbevollmächtigter) 

§34 I 

     

  Interessenvertretung liegt insbesondere vor, wenn der 
WP/vBP 
einseitig und nachhaltig  
- für dieses Unternehmen eintritt 
- für das Unternehmen Werbung betreibt oder  
- dessen Produkte vertreibt 

§ 34 II 
1. HS 

     

  Interessenvertretung liegt nicht vor bei 
- rechtlicher oder  
- steuerlicher  
Vertretung 

§ 34 II 
2. HS 

     

  Einseitige und nachhaltige Wahrnehmung von gegen 
das Unternehmen gerichteter Interessen Dritter oder 
von Treuhandfunktionen im Auftrag von einzelnen 
Gesellschaftern in einem solchen Unternehmen 

§ 34 III 
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AUDfIT® 

Ablage: 

 
Prüfung:  Jahr: HZ Seite: 

    
Mandant:  Titel: User-ID:   Anwendung: Pflicht 

  
Stand:  
Version:  

Datum Bearbeitung  
 

  

Faktoren zur Prüfung der Befangenheitsaspekte 

Ge-
fähr-
dung 
liegt 
vor 

Schutz-
maß-

nahmen 
mög-
lich*) 

Hinweise 

 

ja
 

ne
in

 

ja
 

ne
in

 

 

 4. Persönliche Vertrautheit § 34      

  Enge persönliche Beziehungen zu dem 
- zu prüfenden,  
- zu begutachtenden oder  
- den Auftrag erteilenden Unternehmen, 
- den Mitgliedern der Unternehmensleitung oder  
- Personen, die auf den Prüfungsgegenstand Einfluss 
haben. 
(Risiko: übermäßige Vertrautheit, welche Urteilsbil-
dung beeinflussen kann) 

 

     

  Entscheidend ist  
- Art (z.B. nahe Verwandtschaft, bloße Freundschaft) 
- ihre Dauer 
- ihre Intensität  
- Funktion des anderen Teils in dem Unternehmen  
oder in Bezug auf den Prüfungsgegenstand. 

 

     

  Wechsel Mitarbeiter des WP/vBP zum Mandanten 
Dabei ist zu berücksichtigen: 
- bisherige Funktion des Mitarbeiters (für Prüfung ver-
antwortlicher WP/vBP, Mitglied des Prüfungsteams, 
Mitarbeiter in leitender Stellung bei dem WP/vBP oder 
sonstiger Mitarbeiter) 
- Umstände, die zum Wechsel geführt haben 
- Position, die der Betreffende beim Mandanten be-
kleiden wird (z.B. Mitglied des Geschäftsführungs- o-
der Aufsichtsorgans, leitende Funktion im Rechnungs-
wesen) 
- Zeit, die seit seinem Wechsel vergangen ist 

 

  
 
 
 

  Schutzmaßnah-
men können 
sein  
- Nachschau 
der Prüfungser-
gebnisse des 
Wechselnden, 
wenn dieser 
Mitglied des 
Auftragsteams 
war 
 - Besetzung 
des Prüfungs-
teams mit Per-
sonen ohne 
enge persönli-
che Beziehung 

  Jahresabschlussprüfung: 
Abschlussprüfer und verantwortliche Prüfungspartner 
unmittelbar an der Prüfung mitgewirkt haben, dürfen 
1 Jahr lang  
- keine wichtige Führungstätigkeit ausüben und  
- während desselben Zeitraums auch nicht Mitglied 
des Aufsichtsrats, Prüfungsausschusses des Aufsichts-
rats oder des Verwaltungsrates sein. (Cooling-off-Frist) 

§ 43 III 
2 Nr. 1 
WPO 

     

 5. Einschüchterung § 36      

  WP/vBP ist  
- vermeintlichem oder  
- tatsächlichen Druck  
- einschließlich Versuchen einer unangemessenen 
Einflussnahme ausgesetzt, der geeignet ist, ihn von ei-
ner sachgerechten Urteilsbildung abzuhalten.  
(Schwelle strafrechtlicher Relevanz entscheidend, z.B. 
Nötigung  
(§ 240 StGB) oder Drohung (§ 241 StGB) 

§ 36 S.1 

    Schutzmaß-
nahme kann 
auch Erstattung 
einer Strafan-
zeige sein 
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AUDfIT® 

Ablage: 

 
Prüfung:  Jahr: HZ Seite: 

    
Mandant:  Titel: User-ID:   Anwendung: Pflicht 

  
Stand:  
Version:  

Datum Bearbeitung  
 

  

Faktoren zur Prüfung der Befangenheitsaspekte 

Ge-
fähr-
dung 
liegt 
vor 

Schutz-
maß-

nahmen 
mög-
lich*) 

Hinweise 

 

ja
 

ne
in

 

ja
 

ne
in

 

 

  Nicht, wenn durch Rechtsvorschriften sichergestellt ist, 
dass eine Drucksituation nicht entstehen kann, z.B.   
- § 318 Abs. 1 Satz 5 (Widerruf des Prüfungsauftrags 
durch den Mandanten nur zulässig, wenn aufgrund 
gerichtlicher Entscheidung anderer Abschlussprüfer 
bestellt worden ist) oder 
- § 318 Abs. 6 Satz 2 HGB (keine Kündigung des Auf-
tragsverhältnisses nur wegen Meinungsverschieden-
heiten)  

§ 36 S. 
1 

     

Konkretisierung für gesetzliche Abschlussprüfungen und frei-
willige Prüfungen, bei denen ein BSV nachgebildet wird 
(§ 31 Abs. 1 S. 2 BS WP/vBP) 

     

 
1. Allgemeiner Grundsatz für die Besorgnis der  

Befangenheit § 319 Abs. 2 HGB 
§ 319 II 

HGB 
     

 WP/vBP ist als Abschlussprüfer ausgeschlossen, wenn  
- währen des zu prüfenden Geschäftsjahres oder 
- während der Abschlussprüfung (bis Erteilung BSV) 
- Gründe (insbes. Beziehungen geschäftlicher, finanzi-
eller oder persönlicher Art) vorliegen, 
- nach denen die Besorgnis der Befangenheit besteht. 

      

 Folgende Faktoren sind bei der Beurteilung der Be-
sorgnis der Befangenheit zu berücksichtigen (§ 29 
Abs. 2 BS WP/vBP) 

- Eigeninteresse 
- Selbstprüfung 
- Interessenvertretung 
- Persönliche Vertrautheit 
- Einschüchterung 

      

 Werden quantitative Grenzen des § 319 Abs. 3 HGB 
nicht erreicht, müssen weitere Gefährdungen der  
Unabhängigkeit hinzukommen, um eine nicht  
unbedenkliche Gefährdung der Unbefangenheit  
zu begründen (§ 31 Abs. 3 BS und Bebiko § 319 Tz. 30f) 

      

2. Absolute Ausschlussgründe von der Tätigkeit als 
Abschlussprüfer 

    

 

 

2.1. Finanzielle Interessen      

 Anteile oder  
- andere nicht nur unwesentliche finanzielle Interes-
sen 
- an der zu prüfenden Gesellschaft oder  
- Beteiligung an Unternehmen, das mit dem zu prü-
fenden Unternehmen verbunden ist oder von dieser 
mehr als 20% der Anteile besitzt 

§ 319 
Abs. 3 
Nr. 1 

    

2.2. Funktionen in der zu prüfenden  
Kapitalgesellschaft  

    

Zu Einzelheiten 
vgl. Erläuterungen 
zur Berufssatzung 
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AUDfIT® 

Ablage: 

 
Prüfung:  Jahr: HZ Seite: 

    
Mandant:  Titel: User-ID:   Anwendung: Pflicht 

  
Stand:  
Version:  

Datum Bearbeitung  
 

  

Faktoren zur Prüfung der Befangenheitsaspekte 

Ge-
fähr-
dung 
liegt 
vor 

Schutz-
maß-

nahmen 
mög-
lich*) 

Hinweise 

 

ja
 

ne
in

 

ja
 

ne
in

 

 

  - Gesetzlicher Vertreter 
- Mitglied des Aufsichtsrats oder 
- Arbeitnehmer  
der zu prüfenden KapG oder  
eines Unternehmens, das mit dem zu prüfenden Un-
ternehmen verbunden ist oder von diesem mehr als 
20% der Anteile besitzt 

§ 319 
Abs. 3 
Nr. 2 

   

Sc
hu

tz
m

aß
na

hm
en

 a
us

ge
sc

hl
os

se
n 

 

 
2.3. Ausübung bestimmter Tätigkeiten 

(nicht von untergeordneter Bedeutung)  
§ 319 
Abs. 3 
Nr. 3 

    

 a) Buchführung und Aufstellung Jahresabschluss 
b) Interne Revision 
c) Unternehmensleitungs- oder Finanzdienstleistungen 
d) Versicherungsmathematische Leistungen und Be-
wertungsleistungen 

     

2.4. Einsatz von befangenen Personen 
§ 319 
Abs. 3 
Nr. 4 

    

 Beschäftigung von Personen bei der Prüfung, die 
nach Nr. 1-3 nicht Abschlussprüfer sein darf.  

    

2.5. Umsatzabhängigkeit 
§ 319 
Abs. 3 
Nr. 5 

    

 - in den letzten 5 Jahren 
 - mehr als 30% der Gesamteinnahmen 
- aus seiner beruflichen Tätigkeit 
- von der zu prüfenden Kapitalgesellschaft…. 
- und dies auch im laufenden Geschäftsjahr zu  
erwarten ist 

 

   In Härtefällen: 
Befristete 
Ausnahme-
genehmi-
gung durch 
WPK möglich 
(§ 319 Abs. 2 
NR. 5 2. HS) 

2.6. Ehegatten und Lebenspartner 
§ 319 
Abs. 3 

S. 2 

    

 Ausschluss gilt auch, wenn Ausschlussgrund Nr. 1, 2 
oder 3 durch Ehegatten oder Lebenspartner erfüllt 
wird. 

 

    

3. Absolute Ausschlussgründe bei Netzwerken § 319b     

 Ein Abschlussprüfer ist ausgeschlossen von der Ab-
schlussprüfung, wenn  
- ein Mitglied seines Netzwerks 
       - einen Ausschlussgrund nach § 319 Abs. 2, 
       - einen Ausschlussgrund nach § 319 Abs. 3 Nr. 1,2 
         oder 4 
       - einen Ausschlussgrund nach § 319 Abs. 3 Satz 2  
         oder  
       - einen Ausschlussgrund nach § 319 Abs. 4 erfüllt,  
es sei denn:  
das Netzwerkmitglied kann auf das Ergebnis der Ab-
schlussprüfung keinen Einfluss nehmen. 
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AUDfIT® 

Ablage: 

 
Prüfung:  Jahr: HZ Seite: 

    
Mandant:  Titel: User-ID:   Anwendung: Pflicht 

  
Stand:  
Version:  

Datum Bearbeitung  
 

 
*) Mögliche Schutzmaßnahmen können sein nach § 30 BS WP/vBP 

 
 Erörterungen mit Aufsichtsgremien des Auftraggebers (insbesondere dem Aufsichtsrat) 

 
 Erörterungen mit Aufsichtsstellen außerhalb des Unternehmens 

(Gemeint sind etwa BaFin oder die Rechnungshöfe.) 
 

 Transparenzregelungen (z.B. Veröffentlichung von Honoraren) 
 

 Einschaltung von Personen in den Prüfungsauftrag, die nicht schon anderweitig damit befasst 
sind 
 

 Beratung mit Kollegen, die in Fragen der Unbefangenheit erfahren sind 
(Bei Einschaltung Dritter gilt die Verschwiegenheitspflicht; allerdings kann die Einschaltung für 
die Durchführung des Auftrags erforderlich und damit auch ohne ausdrückliche Einbindung von 
der Verschwiegenheit zulässig sein).  
 

 Personelle und organisatorische Maßnahmen, durch die sichergestellt wird,  
dass  
- Informationen aus der zusätzlichen Tätigkeit,  
- die zu einer Befangenheit als Abschlussprüfer führen können,  
- den für die Abschlussprüfung Verantwortlichen nicht zur Kenntnis gelangen. 
(Firewalls: Die Einrichtung von Firewalls kann in Grenzfällen das Ausmaß des Risikos der Befan-
genheit als unwesentlich erscheinen lassen.  
 
Dabei kommt es auf das Gesamtbild der Umstände an, wie  
- Art des Risikos 
- Grad der Abschottung 
- Größe der Praxis. 
 

 Interne Rotation der Mitglieder des Prüfungsteams und/oder des auftragsbegleitenden  
Qualitätssicherers. 

Faktoren zur Prüfung der Befangenheitsaspekte 

Ge-
fähr-
dung 
liegt 
vor 

Schutz-
maß-

nahmen 
mög-
lich*) 

Hinweise 

 

ja
 

ne
in

 

ja
 

ne
in

 

 

  Ein Abschlussprüfer ist ausgeschlossen,  
wenn ein Mitglied seines Netzwerkes  
einen Ausschlussgrund nach § 319 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 er-
füllt. 

 

   

Sc
hu

tz
m

aß
na

hm
en

 a
us

ge
sc

hl
os

se
n  

4. Absolute Ausschlussgründe bei Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften 

§ 319 
Abs. 4 

    

 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  selbst oder 
- einer ihrer gesetzlichen Vertreter oder  
- ein Gesellschafter (Beteiligung > 20%) oder 
- ein verbundenes Unternehmen oder  
- ein bei der Prüfung in verantwortlicher Position be-
schäftigter Gesellschafter oder  
- eine andere von ihr beschäftigte Person, die das Er-
gebnis der Prüfung beeinflussen kann, 
nach Abs. 2 oder Abs. 3 ausgeschlossen sind. 
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Verknüpfung EU-Taxonomie-Verordnung mit der CSRD 09
/2

02
4 

 

Angabepflicht  
CSRD DR Quelle Angaben zur EU-Taxonomie-VO 

Angaben gem. Art. 8 der  
Verordnung (EU) 2020/852 
(Tax.-VO) 

 ESRS 1 
Tz. 113 

Angaben gem. Art. 8 der Taxonomie-Verordnung ((EU) 2020/852) 
sind in die Nachhaltigkeitserklärung aufzunehmen; enthalten 
u.a. die drei Kennzahlen 

1. Umsatzerlöse 
2. Investitionsausgaben (CapEx) 
3. Betriebsaufwand (OpEx) 

 ESRS 1 
Tz. 115 

Die Nachhaltigkeitserklärung ist in vier Teile zu gliedern:  
• allgemeine Informationen 
• Umweltinformationen (einschl. Angaben gem. Art. 8 der 

Tax-VO) 
• soziale Informationen und  
• Governance-Informationen 

   

 

Übergangsplan für den  
Klimaschutz E1-1 

ESRS E1 
Tz. 16 e) 

Erläuterung Übergangsplan Klimaschutz:  
Erläuterung und Quantifizierung der Investitionen und Finanzmit-
tel des Unternehmens zur Unterstützung seines Übergangsplans, 
…, unter Bezugnahme auf die zentralen Leistungsindikatoren der 
taxonomiekonformen CapEx und ggf. die CapEx-Pläne, die das 
Unternehmen gemäß der Del.-VO (EU) 2021/2178 (=Ergänzung 
der Tax.-VO) der Kommission angibt. 

ESRS E1 
AR 4 

Erläuterung, wie sich die Anpassung seiner Wirtschaftstätigkeiten 
an die Bestimmungen der Del. VO (EU) 2021/2139 im Laufe der 
Zeit entwickeln, um seinen Übergang zu einer nachhaltigen Wirt-
schaft zu unterstützen.  
Dabei berücksichtigt das Unternehmen die wichtigsten Leis-
tungsindikatoren, die nach Art. 8 der Tax.-VO anzugeben sind 
(insbes. taxonomiekonforme Umsatzerlöse und CapEx sowie ggf. 
CapEx-Pläne) 

Maßnahmen und Mittel im  
Zusammenhang mit den  
Klimakonzepten 

E1-3 

ESRS E1 
AR. 20 

Für Angabe nach Abs. 29 c): Angabe der für die Durchführung 
der Maßnahmen erforderlichen signifikanten OpEx- und CapEx-
Beträge 

ESRS E1 
AR 22 

Die OpEx- und CapEx-Beträge, die für die Durchführung der 
Maßnahmen erforderlich sind, müssen mit den wichtigsten Leis-
tungsindikatoren (wichtigste CapEx- und OpEx-Leistungsindika-
toren) und ggf. mit dem gem. der Del.VO UEI) 2021/2178 der 
Kommission erforderlichen CapEx-Plan im Einklang stehen.  
Das Unternehmen erläutert etwaige Differenzen zwischen den 
gemäß diesem Standard angegebenen signifikanten OpEx- und 
CapEx-Beträgen und den gemäß der Tax-VO (EU) 2021/2178  
angegebenen wichtigsten Leistungsindikatoren… 

Erwartete finanzielle Effekte 
wesentlicher physischer  
Risiken und Übergangs- 
risiken sowie potenzielle 
klimabezogene Chancen 

E1-9 

ESRS E1 
Tz. 69 b) 

Bei der Angabe des Potenzials zur Nutzung klimabezogener 
Chancen gemäß Abs. 64 c) hat das Unternehmen Folgendes zu 
berücksichtigen….b) die potenzielle Marktgröße oder erwartete 
Veränderungen der Nettoumsatzerlöse aus CO2-armen Produk-
ten und Dienstleistungen oder Anpassungslösungen, zu denen 
das Unternehmen Zugang hat  
oder haben könnte. 

ESRS E1 
AR 81 

Unternehmen hat zu erläutern, wie es die Marktgröße oder  
erwartete Änderungen der Nettoumsatzerlöse aus CO2-armen 
Produkten und Dienstleistungen ermittelt hat. Die Informationen 
über die Marktgröße können im Zusammenhang mit den derzei-
tigen taxonomiekonformen Umsatzerlösen, die gem Tax-VO  
angegeben werden, betrachtet werden  
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Angabepflicht  
CSRD DR Quelle Angaben zur EU-Taxonomie-VO 

Ziele im Zusammenhang 
mit Umweltverschmutzung 

E2-4 ESRS E2 
AR 17 

Angabe möglich, ob mit dem Ziel im Bereich Umweltverschmut-
zung Mängel im Zusammenhang mit den Kriterien für einen  
wesentlichen Beitrag zur Vermeidung oder Verminderung der 
Umweltverschmutzung gemäß EU-Tax-VO behoben wird. 

E2-6 ESRS E2 
Tz. 40b 

Betriebs- und Investitionsausgaben, die im Berichtszeitraum in 
Verbindung mit größeren Vorfällen und Ablagerungen. 

   

 

Ziele im Zusammenhang 
mit Wasser- und Meeres-
ressourcen 

E3-3 ESRS E3 
AR 27 

Angabe möglich, ob mit dem Ziel im Bereich Wasser- und Mee-
resressourcen Mängel im Zusammenhang mit den Kriterien für ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Vermeidung erheblicher Beein-
trächtigungen in Bezug auf Wasser- und Meeresressourcen ge-
mäß EU-Tax-VO behoben wird. 

   

 

Maßnahmen und Mittel im  
Zusammenhang mit  
biologischer Vielfalt und  
Ökosystemen 

E4-3 ESRS E4 
AR 18 

Das Unternehmen kann erhebliche Geldbeträge von CapEx und 
OpEx, die für die Durchführung der ergriffenen oder vorgesehe-
nen Maßnahmen erforderlich sind, Folgendem zuordnen: …  
b) den wichtigsten Leistungsindikatoren gem. Art. 8 der Tax.VO… 

Ziele im Zusammenhang  
mit biologischer Vielfalt 
und Ökosystemen 

E4-4 ESRS E4 
AR 22 

Angabe möglich, ob mit dem Ziel Mängel im Zusammenhang 
mit den Kriterien für einen wesentlichen Beitrag für die biologi-
sche Vielfalt gemäß den im Einklang mit Art. 15 Abs. 2 der Tax.-
VO erlassenen delegierten Rechtsakten behoben werden. 

 E4-5  

Maßnahmen und Mittel im Zusammenhang mit biologischer Viel-
falt und Ökosytemen: Das Unternehmen kann erhebliche Geld-
beträge von CapEx und OpEx, die für die Durchführung der 
Maßnahmen notwendig sind, folgendem zuordnen: 
b) den wichtigsten Leistungsindikatoren gem. Art. 8 der 
 Tax.-VO… 

   

 

Ziele im Zusammenhang  
mit Ressourcennutzung und 
Kreislaufwirtschaft 

E5-3 ESRS E5 
AR 20 

Angabe möglich, ob mit dem Ziel Mängel im Zusammenhang 
mit den Kriterien für die Kreislaufwirtschaft gemäß den im Ein-
klang mit Art. 13 Abs. 2 der Tax.-VO erlassenen delegierten 
Rechtsakten behoben werden. 

 

Seite 2 von 2
UWP 3 2024 AUDfIT®-Prüferhilfe 5/1

#188
St

a
nd

: 1
5.

09
.2

02
4

5/
1 

 V
er

kn
üp

fu
ng

 E
U-

Ta
xo

no
m

ie
-V

er
or

d
nu

ng
 m

it 
d

er
 C

SR
D



  

 

Übersicht Nachhaltigkeitserklärung ESRS 1 
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BASF-Bericht 2023    Zusammengefasster Lagebericht – Umwelt, Soziales, Unternehmensführung 

Umwelt, Soziales,  
Unternehmensführung 

Wir wollen zu einer Welt mit mehr Lebensqualität für alle beitragen. Nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln ist dabei 
fest in unserem Unternehmenszweck, unserer Strategie, unseren Zielen und unserem operativen Geschäft verankert. 

Die Auswirkungen unserer Geschäftsaktivitäten auf die auf die auf
Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung sind wichtige 
Aspekte unseres allgemeinen Chancen- und Risikomanagements
(ab Seite 173). Wir tragen in vielfältiger Weise zu Nachhaltigkeit und 
den Zielen für eine nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) bei (siehe Seite 
49). Unsere Innovationen, Produkte und Technologien helfen etwa
dabei, natürliche Ressourcen effizienter zu nutzen, den Bedarf an 
Nahrungsmitteln zu decken, klimafreundliche Mobilität zu ermögli-
chen, Emissionen und Abfälle zu verringern oder die Leistungsfähig-
keit erneuerbarer Energien zu erhöhen. Gleichzeitig verursachen wir 
CO2-Emissionen, verbrauchen Wasser oder beziehen Rohstoffe, bei 
deren Gewinnung durch unsere Lieferanten ein potenzielles Risiko 
für die Verletzung von Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards 
besteht. Daher arbeiten wir kontinuierlich daran, unseren positiven 
Einfluss auf die wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen (siehe Seite 49) 
entlang unserer Wertschöpfungskette auszuweiten und die negativen
Auswirkungen zu reduzieren. 

Unser Anspruch ist es, unser Geschäft verantwortungsvoll, sicher, 
und ressourceneffizient zu betreiben. Unsere Unternehmenswerte 
und unser globaler Verhaltenskodex dienen hierbei als Richtschnur. 
Mit umfangreichen Management- und Monitoringsystemen wollen 
wir sicherstellen, dass wir im Einklang mit geltendem Recht agieren 
und unsere Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft 
wahrnehmen. Von unseren Geschäftspartnern fordern wir, dass sie 
sich ebenfalls an geltende Gesetze, Vorschriften und international 

anerkannte Grundsätze halten. Um kritische Fragen zu erörtern und 
bei Bedarf gemeinsame Lösungswege zu entwickeln, suchen wir 
den Dialog mit unseren Stakeholdern. Wir engagieren uns zudem in 
zahlreichen Nachhaltigkeitsinitiativen, um Themen sowohl allgemein
als auch spezifisch mit Bezug auf unsere Wertschöpfungskette vor-
anzubringen.

▪ Im Fokus: Klimawandel Seite 29

▪ Energie und Klimaschutz Seite 102

▪ Im Fokus: Luftemissionen,  
Abfall, Altlasten Seite 110

▪ Im Fokus: Wasser Seite 112

▪ Im Fokus: Biodiversität und  
Ökosysteme Seite 116

▪ RohstoffeRohstoffeRohstof Seite 121

▪ Im Fokus: Kreislaufwirtschaft  
und Ressourceneffizienz Seite 46

▪ Im Fokus: Anlagensicherheit Seite 127

▪ Gefahrenabwehr Seite 129

▪ Transportsicherheit Transportsicherheit T Seite 130

▪ Mitarbeitende Seite 132

▪ Im Fokus: Einbeziehung  
von Vielfalt Seite 138

▪ Stakeholder- und gesellschaftliches Stakeholder- und gesellschaftliches Stakeholder
Engagement Seite 140

▪ Im Fokus: Arbeitssicherheit und  
Gesundheitsschutz Seite 143

▪ Produktsicherheit Seite 146

▪ Qualitätsmanagement Seite 148

▪ Im Fokus: Produktverantwortung  
für Pflanzenschutz und  
Saatgut Seite 149

▪ Unternehmens-, Informations-  
und Cybersicherheit Seite 152

▪ Im Fokus: Unsere Werte und  
weltweiten Standards Seite 33

▪ Im Fokus: Verantwortung für  
Menschenrechte, Arbeits-  
und Sozialstandards Seite 154

▪ Lieferantenmanagement Seite 158

▪ Corporate Governance Seite 192

▪ Compliance Seite 202

Überblick zu den Kapiteln entlang der Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung 
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BASF SE, Ludwigshafen – Nachhaltigkeitsbericht 2023
erstmalig nach den (noch freiwilligen) Regelungen der ESRS 
(67 Seiten, PDF)

https://bericht.basf.com/2023/de/_assets/downloads/esg-environment-social-
governance-basf-gb23.pdf
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Übersicht: Beiträge zu den neuen GoA (ISA [DE]) im Rahmen 
der UWP-Reihe (Kennzeichnung Bezug zur IT-Prüfung) 09

/2
02

4 

 

Nr. Inhalt Stichworte 

Behandlung in UWP 

IT-
Pr

üf
un

g-
Be

zu
g 

1 
20

22
 

2 
20

22
 

1 
20

23
 

2 
20

23
 

3 
20

23
 

1 
20

24
 

2 
20

24
 

1. Die neuen GoA – Darstellung einzelner Standards bzw. einzelner Aspekte 
1.1 Die neuen GoA – Welche 

Verlautbarungen finden 
ab dem 01.01.2023 
erstmalig Anwendung  
(26 ISA [DE] und 16 IDW 
PS) 

• Zeitliche Aspekte der 
Umstellung 

• Entwicklung der neuen GoA 
• Sonderfall KMU T8       

 

1.2 Übergeordnete Ziele des 
unabhängigen Prüfers 
und Grundsätze einer 
Prüfung in 
Übereinstimmung mit 
den ISAs (ISA [DE] 200) 

• Erstanwendung 
• Regelungsbereich 

T9       

 

1.3 Das neue 
Auftragsbestätigungsschr
eiben nach den neuen 
GoA  
(ISA [DE] 210) 

• Vereinbarkeit mit 
Rechnungslegungsgrundsätze
n 

• Ablehnung des Auftrags 
• Vereinbarung der 

Auftragsbedingungen 
• Nachträgliche Änderungen 

der Auftragsbedingungen 

  T8     

 

1.4 Konkretisierungen zur 
Prüfungsdokumentation  
(ISA [DE] 230)  

• Form, Inhalt und Umfang der 
Prüfungsdokumentation 

• Besondere Aspekte der 
Einhaltung von ISA [DE] 230 

 T10      

 

1.5 Grundzüge des neuen 
Risikomodells nach  
ISA [DE] 315 (Revised 
2019) 

 

  T10     

 

1.6 Repetitorium: Das 
Risikomodell nach  
ISA [DE] 315 (Revised 
2019) 

• Risikoanalyse als Schlüssel 
einer effizienten und 
wirksamen Abschlussprüfung 

• Bedeutende inhaltliche 
Neuerungen und 
Begrifflichkeiten gegenüber 
dem bisherigen 
risikoorientierten 
Prüfungsansatz 

• Praktische Vorgehensweise 
nach dem neuen Risikomodell 

   T9    

 

1.7 Umfassende 
Verständnisgewinnung 
durch den 
Abschlussprüfer nach  
ISA [DE] 315 (Revised 
2019) 

• Verständnis von der Einheit, 
ihrem Umfeld und den 
maßgebenden 
Rechnungslegungsgrundsätze
n 

• Verständnis von den 
Komponenten des IKS der 
EInheit 

  T11     x 

1.8 Die Vorab-
Verständnisgewinnung 
über das IKS unter 
besonderer 
Berücksichtigung der IT 

• Warum ist die IKS-IT-Prüfung 
bei Anwendung der neuen 
GoA so bedeutend? 

• Verständnisgewinnung des IT-
Einsatzes im Rahmen des 
Geschäftsmodells 

• Mindestumfang des 
Verständnisses vom IKS (die 
fünf Komponenten) 

     T8  x 

Seite 1 von 4
UWP 3 2024 AUDfIT®-Prüferhilfe 6/1

#258
St

a
nd

: 1
5.

09
.2

02
4

6/
1 

 Üb
er

sic
ht

: B
ei

trä
ge

 z
u 

d
en

 n
eu

en
 G

oA
 (I

SA
 [D

E]
) i

m
 R

ah
m

en
 d

er
 U

W
P-

Re
ih

e 
 

(K
en

nz
ei

ch
nu

ng
 B

ez
ug

 z
ur

 IT
-P

rü
fu

ng
)



Nr. Inhalt Stichworte 

Behandlung in UWP 
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1 
20
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2 
20

23
 

3 
20

23
 

1 
20

24
 

2 
20

24
 

• Umfang der 
Verständnisgewinnung mit 
Bezug auf die einzelnen 
Komponenten Nr. 1-4 

• Verständnisgewinnung über 
die Kontrollaktivitäten des 
Unternehmens 

1.8 Identifizierung und 
Beurteilung der Risiken 
wesentlicher falscher 
Darstellungen  

• Unterscheidung Risiken auf 
Abschlussebene und Risiken 
auf Aussageebene 

• Risikofaktoren 
• Konzept „Spektrum inhärenter 

Risiken“ 
• Beurteilung Kontrollrisiko 

  T12     

 
 

 Einbeziehung der 
Anwendung von IT-
Risiken nach  
ISA [DE] 315 (Revised 
2019) 

• Verständnis der IT 
• Erlangung eines 

Verständnisses von der Einheit 
und ihrem spezifischen IT-
Umfeld 

• IT-Einsatz in den Komponenten 
des IKS 

• Sachgerechte Reaktion auf 
erhöhte IT-Risiken 

• Andere Aspekte der IT-
Umgebung 

• Identifizierung der aus dem IT-
Einsatz resultierenden Risiken 
und generellen Kontrollen 

• Bedeutung der generellen 
Kontrollen 

  T13     x 

1.9 Praktische Überlegungen 
zu ISA [DE] 315 (Revised 
2019)  
– Anwendungsbeispiel 

• Modellhafte Darstellung des 
neuen Risikomodells am 
Beispiel eines 
Bauunternehmens 

  T14     

 

1.1
0 

Zusammenfassung der 
Vorgehensweise nach  
ISA [DE] 315 (Revised 
2019) 

• Kurze Zusammenfassung der 
einzelnen Schritte   T15     

 

1.1
1 

Der große Praxisfall zu 
ISA [DE] 315 (Revised 
2019) – „Halkit GmbH“ 

• Darstellung der 
Vorgehensweise anhand eines 
Beispielfalls  

• Umfassende 
Verständnisgewinnung über 
die IT-Anwendungen 

• Modellhafte Darstellung der 
Verständnisgewinnung über 
die IT-Anwendungen 

• Beispiel für generelle IT-
Kontrollen als Reaktion auf 
Risiken aus dem IT-Einsatz 
(RAIT) 

• Modellhafte Darstellung des 
Risikomodells nach neuen 
GoA 

    T10   x 

1.1
2 

Planung einer 
Abschlussprüfung unter 
Beachtung der 
Wesentlichkeit (ISA [DE] 
300 und ISA [DE] 320) 

• Planung einer 
Abschlussprüfung (ISA [DE] 300 

• Die vier Arten der 
Wesentlichkeit (ISA [DE] 320) 

• Anpassung der Wesentlichkeit 
im Verlauf der 
Abschlussprüfung 

• Beurteilung der während der 
Abschlussprüfung 
identifizierten falschen 
Darstellungen 

   T11    
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Nr. Inhalt Stichworte 

Behandlung in UWP 

IT-
Pr

üf
un

g-
Be

zu
g 

1 
20

22
 

2 
20

22
 

1 
20

23
 

2 
20

23
 

3 
20

23
 

1 
20

24
 

2 
20

24
 

1.1
3 

Reaktionen des 
Abschlussprüfers auf 
beurteilte Risiken  
(ISA [DE] 330) 

• Allgemeine Reaktionen (Typus 
1) 

• Prüfungshandlungen als 
Reaktion auf die beurteilten 
Risiken wesentlicher falscher 
Darstellungen auf 
Aussageebene (Typus 2) 

• (Funktionsprüfungen mit 
Sonderfall: IT-gestützte 
Kontrollen) 
 

   T12    x 

1.1
4 

Beurteilung der während 
der Abschlussprüfung 
identifizierten falschen 
Darstellungen  
(ISA [DE] 450) 

• Kumulierung identifizierter 
falscher Darstellungen 

• Berücksichtigung im weiteren 
Verlauf der Prüfung 

• Kommunikation und Korrektur 
falscher Darstellungen 

• Beurteilung der Auswirkungen 
nicht korrigierter falscher 
Darstellungen 

• Schriftliche Erklärung 

   T13    

 

1.1
5 

Die Bedeutung externer 
Bestätigungen  
(ISA [DE] 505) 

• Wesentliche materielle 
Änderungen 

• Einholung von 
Bankbestätigungen 

    T7   

 

1.1
6 

Besonderheiten bei der 
Übernahme eines neuen 
Prüfungsauftrags 
(Erstprüfung) (ISA [DE] 
510) 

• Vorliegen einer Erstprüfung 
• Zu beachtende 

Besonderheiten bei der 
Erstprüfung 

• Erörterung anhand eines 
Beispielfalls 

• Neuer Lösungsansatz nach ISA 
[DE] 510 

• Zukünftig verpflichtende und 
fakultative 
Prüfungshandlungen 

      T8 

 

1.1
7 

Prüfung geschätzter 
Werte  
(ISA [DE] 540 (Revised)) 

• Geschätzte Werte in der 
Rechnungslegung 

• Prüfungshandlungen zur 
Risikobeurteilung und damit 
zusammenhängender 
Tätigkeiten 

• Identifizierung und Beurteilung 
der Risiken wesentlicher 
falscher Darstellungen 

• Reaktionen auf die beurteilten 
Risiken  

• Abschlussangaben zu 
geschätzten Werten 

• Schlussfolgerungen aus der 
Prüfung der geschätzten 
Werte 

   T10    

 

1.1
8 

Neues zum 
Bestätigungsvermerk  
(IDW PS 400 n.F. (10.2021) 
und zum Prüfungsbericht 
(IDW PS 450 n.F. (10.2021) 

• Materielle Anpassungen 
• Redaktionelle Anpassungen 

    T8   

 

           

2. Die neuen GoA – Zusammenfassende Darstellung Unterschiede zu bisherigen IDW PS und Neuerungen 
           
2.1 Abschließende 

Darstellung 
praxisrelevanter 
Unterschiede ISA [DE] zu 
IDW PS 

Kurzrepetitorium zur geänderten 
prüferischen Vorgehensweise 

    T9   
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Nr. Inhalt Stichworte 

Behandlung in UWP 

IT-
Pr

üf
un

g-
Be

zu
g 

1 
20

22
 

2 
20

22
 

1 
20

23
 

2 
20

23
 

3 
20

23
 

1 
20

24
 

2 
20

24
 

2.2 Neues „Prüfer-Wording“ 
in den neuen GoA – rd. 
50 praxisrelevante 
Fachbegriffe 

Auftragsannahme 
Verständnisgewinnung (IT) 
Festlegung der vier Arten der 
Wesentlichkeit 
Bestimmung der für die 
Überwachung Verantwortlichen 
Risikoidentifizierung 
Risikobeurteilung 
u.vm. 
 

      T7 x 

           

3. Die IDW PS KMU – Prüfungsstandards für kleine und mittlere Unternehmen 
  •          
3.1 Strategische 

Weichenstellung zur 
Anwendung der neuen 
GoA bzw. GoA KMU in 
der Praxis 

• Zeitlicher Anwendungsbedarf 
• Formelle Anpassungen 
• Struktureller Anpassungsbedarf 

in der WP-Praxis 
  T9     

 

3.2 Neue GoA versus GoA 
für KMU 

Wesentliche Unterschiede im 
Überblick     T11    

3.3 Einführung in die neuen 
GoA für KMU (IDW EPS 
KMU 1-8) 

• Allgemeine Einführung zur 
Entwicklung 

• Eigenständiger 
Regulierungskreis 

• Prozesssorientierte 
Vorgehensweise 

• Unterschiede zu den ISA [DE] 

T10       

 

3.4 Typisierung eines KMU 
nach IDW EPS KMU 1 

• Indizien für die Anwendung 
der IDW EPS KMU 

• Überprüfung der 
Anwendbarkeit der IDW EPS 
KMU 

• Gefahr: Folgen einer 
fehlerhaften Anwendung der 
IDW EPS KMU 

T11       

 

3.5 Gliederung und Inhalte  
(IDW EPS KMU 1-8) 

Beschreibung für die einzelnen 
Standards: 
• Gliederung  
• Inhalt  
• Bezugnahme auf die GoA 
• Hauptunterschiede zu den ISAs  

T12       

 

3.6 Faktische Ausweitung 
des 
Anwendungsbereichs 
der IDW EPS KMU-
Standards  
(IDW EPS KMU 9 
(06.2022)) 

Inhalt des IDW EPS KMU 9 
• Beispielhafte Darstellung der 

neuen Anforderungen für die 
Erstprüfung 

• Praxisbeispiele zur Anwendung  
 T8      
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Die neun Stufen der IT-Prüfung nach ISA [DE] 315 (Revised 2019) 

09
/2

02
4 

Stufe 1 

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

Stufe 8

Stufe 9

Ermittlung der bedeutsamen Geschäftsvorfälle, Kontensalden, Abschlussangaben 

Ermittlung der bedeutsamen Konten 

Identifizierung der relevanten Geschäftsprozesse (inkl. Überblick über IT-Anwendungen und deren Komplexität) 

Ermittlung der bedeutsamen Kontrollen 

(welche Kontrollen könnten für den Abschlussprüfer relevant sein – welche Kontrollen adressieren Risiken wesentlicher fal-
scher Darstellungen und vermindern eventuell sein Prüfungsrisiko?) 

 
 
 
 
 

Manuelle Kontrollen 
(von Menschen durchgeführte Kon-

trollen)

IT-gestützte Kontrollen 
(Kontrolle wird manuell durchgeführt, ihre Wirk-

samkeit hängt jedoch von Informationen ab, die 
von einer IT-Anwendung erzeugt wurde) 

Automatisierte Kontrollen 
(In die IT-Anwendungen  
integrierte automatische  

Kontrollen) 

Prüfung relevantes Informationssystem 

Identifizierung der relevanten IT-Anwendungen 
Feststellung, 
• auf welche IT-Anwendungen verlässt sich die Einheit,

um Finanzinformationen genau zu verarbeiten und ihre Integrität zu wahren?
• Beinhaltet diese IT-Anwendung automatisierte Kontrollen? (Indiz, dass diese Anwendung Risiken aus dem Einsatz der IT

unterliegt)

Identifizierung von Risiken aus dem Einsatz der IT 

Würdigung, ob und in welchem Ausmaß die Einheit 
• Zugriff auf den Quellcode hat, die Programmänderungen an den Kontrollen oder IT-Anwendungen ermöglicht
• Unangemessenen Zugriff auf oder Änderungen an Daten vornehmen könnte?

Prüfung der Angemessenheit und Wirksamkeit prüfungsrelevanter genereller IT-Kontrollen 
v.a. hat der Abschlussprüfer zu würdigen
• Changemanagement (ob und in welchem Ausmaß hat das Management Zugriff auf den Quellcode und es in die

Lage versetzt, Änderungen an automatischen Kontrollen und/oder IT-Anwendungen vorzunehmen?)
• Berechtigungsmanagement (ist ein unangemessener Zugriff auf oder Änderungen an Daten möglich?)

Vgl. Anlage 6 des ISA [DE] 315 (Revised 2019) 

ITGC wirksam 

ITGC nicht wirksam (Mängel) 

Prüfen, ob Folgen des Mangels tatsächlich 
eingetreten sind (z.B. Datenanalysen) 

Prüfung der Wirksamkeit prüfungsrelevanter automatisierter 
Kontrollen (IT-Anwendungskontrollen)  

(nur wenn die generellen IT-Kontrollen funktionieren, kann sich der Abschlussprüfer 
auf die grundsätzliche Funktionsfähigkeit der IT-Anwendungen stützen.) 

- Beispiel: - Berechtigungen in den Prozessen
- im System hinterlegte Bewertungsparameter

Mangel hat sich nicht 
ausgewirkt 

Mangel hat sich 
ausgewirkt 

Prüfer kann sich nicht auf Kon-
trollen verlassen 

ggf. Mitteilung Mangel im IKS 
an die für Überwachung ver-

antwortliche Personen 

Festlegung aussagebezogener Prüfungshandlungen 

In Abhängigkeit von Einschätzung Kontrollrisiko 

Vgl. Anlage 5 Tz.8   
 ISA [DE] 315 (Revised 2019) 

Stufe 7

A
UDfIT®-Prüferhilfe 6/2
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RAIT – Risiken aus dem Einsatz von IT und generellen IT-Kontrollen

09
/2

02
4

RAIT = Risiken aus dem Einsatz der IT 

= Anfälligkeit der Kontrollen der Informationsverarbeitung für

= unwirksame Ausgestaltung oder Funktion = Risiken für die Integrität von Informationen bzgl

- Vollständigkeit
- - Richtigkeit
- - Gültigkeit

von Transaktionen und anderer Informationen im 
Informationssystem der Einheit aufgrund

unwirksamer Ausgestaltung oder Funktion von 
Kontrollen in den IT-Prozessen (vgl. IT-Umgebung)

Beispiel: Risiko, dass automatisierte oder IT-
gestützte Kontrollen nicht in der Lage sind, 

wesentliche falsche Darstellungen zu verhindern

z.B. im System hinterlegte falsche Kontenfindung, 
Kalkulation, Bewertungsschematas

Beispiel: Risiko, dass relevante Daten/Reports 
manipuliert, verändert werden bzw. in anderer Hinsicht 

nicht verlässlich sind

z.B. veraltete oder manipulierte Daten werden bei den 
Transaktionen verwendet

Daten werden falsch verarbeitet Falsche Daten werden verarbeitet

Beispiele für RAIT: 

- Unautorisierter Datenzugriff, der zur 
Vernichtung von Daten oder zu 
unsachgemäßer Änderung an 
Daten führen kann.
(inkl. Aufzeichnung unautorisierter 
oder nicht vorhandener 
Geschäftsvorfälle bzw. fehlerhafte 
Aufzeichnung von 
Geschäftsvorfällen)

- Möglichkeit, dass IT-Personal 
Zugriffsberechtigungen erhält, die 
über ihre notwendigen Aufgaben 
hinausgehen und somit die 
eingerichtete Funktionstrennung 
umgangen wird

- Unautorisierte Änderungen an Daten 
in den Stammdaten

- Unautorisierte Änderungen an IT-
Anwendungen und anderen 
Aspekten der IT-Umgebung

- Versäumnis, notwendige 
Änderungen an IT-Anwendungen 
oder anderen Aspekten der IT-
Umgebung vorzunehmen

- Unangemessene manuelle Eingriffe
- Möglicher Datenverlust oder 

fehlende Möglichkeit,
erforderlichenfalls auf Daten 
zuzugreifen

Generelle IT-Kontrollen = Kontrollen über die IT-Prozesse der Einheit

Aufgabe des 
Managements: 

den Risiken aus dem 
Einsatz der IT durch die 

Einrichtung von 
übergeordneten 

generellen IT-
Kontrollen zu 
begegnen

Kontrollen, deren 
Funktion, Daten nicht von

der wirksamen 
Ausgestaltung von 

Kontrollen in IT-Prozessen 
abhängen

Diese unterliegen keinen 
Risiken aus dem Einsatz 

von IT
(brauchen hier nicht 

weiter betrachtet 
werden)

Kontrollen über die IT-Prozesse der Einheit, die den kontinuierlichen ordnungsgemäßen Betrieb der IT-Umgebung unterstützen, 
einschließlich der kontinuierlich wirksamen Funkion der Kontrollen der IT und der Integrität der Informationen

A) Prozess zur Verwaltung von Zugriff bzw. Zugang

1. Authentifizierung Kontrollen, die sicherstellen, dass Nutzer seine eigenen Anmeldedaten 
verwendet)

2. Autorisierung Kontrollen, die es Nutzern ermögliche, auf die für ihre 
Arbeitsverantwortlichkeiten notwendigen Informationen und nicht darüber hinaus 
zuzugreifen

3. Provisionierung Kontrollen, um neue Nutzer und Änderungen der Zugriffsberechtigungen 
zu autorisieren (Zugriffskontrollen)

4. Deprovisionierung Kontrollen, um die Zugriffsrechte nach Beendigung Arbeitsverhältnis 
oder nach Versetzung wieder aufzuheben

5. Privilegierter Zugriff Kontrollen über Zugriff von Administrator- oder Power-Usern
6. Überprüfung von Nutzerzugriffen Kontrollen zur Rezertifizierung oder Beurteilung des 

Nutzerzugriffs für die laufende Autorisierung über die Zeit
7. Sicherheitskonfigurationskontrollen Schlüsselkonfigurationseinstellungen, die bei der 

Beschränkung des Zugriffs auf IT-Umgebung helfen

B) Prozess zur Verwaltung von Programm- oder anderen 
Änderungen der IT-Umgebung

1. Change-Management-Prozess: Kontrollen über den Prozess zur 
Ausgestaltung, zur Programmierung, zum Test und zur Migration von 
Änderungen einer Produktionsumgebung (d.h. 
Endnutzerumgebung)

2. Funktionstrennung bei der Änderungsmigration: Kontrollen, die den 
Zugriff für die Durchführung von Änderungen an einer 
Produktionsumgebung und Migration von Änderungen zu einer 
Produktionsumgebung trennen

3. Systementwicklung, -erwerb oder -implementierung:
Kontrollen über die Erstentwicklung und Implementierung von IT-
Anwendungen

4. Datenkonvertierung:  Kontrollen über die Konvertierung von dAten 
während der Entwicklung, Implementierung oder Upgrades in der IT-
Umgebung

  

C) Prozess zur Verwaltung des IT-Betriebs

1. Job-Steuerung: Kontrollen über den Zugriff zur 
Steuerung und Initiierung von Jobs oder Programmen, 
die sich auf die Rechnungslegung auswirken können

2. Job-Überwachung: Kontrollen zur Überwachung von 
Rechnungslegungsjobs oder -programmen in Bezug 
auf eine erfolgreiche Ausführung

3. Backup und Wiederherstellung: Kontrollen zur 
Sicherstellung, dass Backups wie geplant stattfinden 
und dass diese Daten verfügbar sind für evtl. 
notwendige Wiederherstellung

4. Intrusion-Detection: Kontrollen zur Überwachung von 
Schwachstellung oder Eindringen in die IT-Umgebung
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Verständnisgewinnung IT-Systeme – 
Allgemeine Abfragen (Fragebogen für Auftraggeber) 09

/2
02

4 

 
  Ja Nein Bemerkung 

1. Allgemeine Beschreibung und Aufbau der IT-Organisation    

1.1 Gibt es ein Organigramm der Verantwortlichen?  
(IT-Abteilung / Unternehmen insgesamt) 

   

1.2 Gibt es ein Organisationshandbuch?    

1.3 Gibt es eine Übersicht über die rechnungslegungsrelevan-
ten IT-Systeme (Anwendungen, Datenbanken, Betriebssys-
teme, Netzwerke, Standorte)? 

   

1.4 Dienstleistungsverträge von IT-Dienstleistern für rechnungsle-
gungsrelevante Systeme 

   

1.5 Reportings der IT-Dienstleister bezüglich der Überwachung 
der Schnittstellen 

   

2. Systemlandschaft und IT-Systeme    

2.1 Gibt es eine IT-Landkarte (grafische Darstellung der  
IT-Systeme mit Schnittstellenübersicht)?  

   

2.2 Dokumentation zur Sicherheit der Serverräume 
(Zutrittsregelungen, Schlüsselliste, Feuerschutz, Klimaanla-
gen) 

   

2.3 Liste der Administratoren und Zuständigkeiten    

3. IT-Anwendungen/ Zugriffschutz/Change-Management    

3.1 Gibt es spezielle rechtliche Anforderungen an das IT-Sys-
tem? (z.B. für Banken, Finanzdienstleister etc.)  

   

3.2 Welche IT-Anwendungen werden im Unternehmen zur Rech-
nungslegung eingesetzt? 
- IT-Anwendung (Liste der Hard- und Software) 
- Welche Einsatzgebiete bzw. Aufgabenstellungen werden 
mit der IT-Anwendung verfolgt? 
- Weitere Spezial-Informationen zur eingesetzten IT-Anwen-
dung (Individual-Software, Standard-Software, Hersteller, 
Version, Hardware, Betriebssystem, Datenbank) 
 Detaillierte Erläuterung bitte auf separater Anlage  

   

3.3 Ist der Betrieb des Geschäfts sehr stark vom IT-System ab-
hängig (d.h. würde Geschäft existenzbedrohlich gefährdet 
bei längerem Ausfall der IT)? 

   

3.4 Hat eine größere Anzahl (z. B. mehr als 20) Personen Zugriff 
auf die IT-Systeme? 

   

3.5 Welche Teile des Informationssystems werden durch Dritte 
betrieben? 

   

3.5a Liegen für den Betrieb der IT-Umgebung durch Dritte ent-
sprechende Prüfungsnachweise vor (z. B. IDW PS 951 n. F. 
(3.2021)? 
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  Ja Nein Bemerkung 

3.6 Gibt es ein Benutzermanagement mit einem geregelten  
Berechtigungsmanagement? 
(Richtlinie/Vorgaben zu Passwortrichtlinie, Kontosperre, 
Vergabe von Berechtigungen, Ein- und Austritte im  
Geschäftsjahr etc.) 

   

3.7 Gibt es einen geregelten Änderungsmanagement-Prozess? 
(Verfahrensbeschreibungen; Einstellungen zum Versionen-
Management; Liste der im Geschäftsjahr durchgeführter 
Programmänderungen) 

   

3.8 Wurden Veränderungen an unterstützenden IT-Prozessen 
durchgeführt, beispielsweise durch IT-Projekte? 

   

4. Systemsicherung    

 Beschreiben Sie Ihr Datensicherungs- und Archivierungsver-
fahren; Backup-Einrichtungen, physische und logische  
Sicherungsmaßnahmen 

   

4.1 Gab es erfolgreiche Cyberangriffe? Wie wurde mit diesen 
umgegangen? 

   

4.2 Gab es Systemunterbrechungen bei rechnungslegungsrele-
vanten IT-Anwendungen und wie wurde damit umgegan-
gen? 

   

4.3 Wurden im Prüfungszeitraum Datensicherungen rechnungs-
legungsrelevanter IT-Anwendungen zurückgesichert? 

   

4.4 Wie werden die Informationsflüsse/Schnittstellen zwischen 
verschiedenen IT-Anwendungen überwacht? 

   

5. Zukünftige Entwicklung der IT    

5.1 IT-Strategie – in Verbindung mit der Geschäftsstrategie    

5.2 Projektunterlagen    

5.3 Sind Änderungen in der IT-Struktur geplant?    

6. Datenschutz    

6.1 Datenschutzkonzept/-beauftragter    

6.2 Datenschutzbericht    
 
 
 

Datum:   Bearbeiter:  

     

   Für die Richtigkeit: 
(Auftraggeber)  
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Modellhafte Darstellung der Verständnisgewinnung über die IT-Anwendungen1 
 

09
/2

02
4 

 

 

Beurteilungskriterium 
Nicht-komplexe Software Mittelgroße und mäßig komplexe  

Standard-Software 
Große und komplexe IT-Anwendungen 

(z. B. ERP-Systeme) 

N
ic

ht
- 

ko
m

pl
ex

 

M
itt

el
gr

oß
 u

nd
 

m
äß

ig
 k

om
pl

ex
 

G
ro

ß 
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d 
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m
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ex
 

Auftragsbezogene 
Bemerkungen 

Verweis  
auf AP 

Allgemeine Hinweise 

A
ut

om
at

isi
er

un
g 

un
d 

N
ut

zu
ng

  
vo

n 
Da

te
n 

1. Ausmaß der automatisierten Verarbeitungsverfah-
ren und Komplexität der Verfahren, inkl. ob es 
hochautomatisierte papierlose Verarbeitung gibt 

   
   

  

2. Ausmaß, in dem sich die Einheit auf systemgene-
rierte Berichte verlässt 

Einfache automatisierte Berichtslogik Einfache relevante automatisierte Berichtslogik       

3. Ausmaß der IT-Kommunikation zwischen IT-An-
wendungen – Datenbanken – andere Aspekte 
durch Schnittstellen 

Keine automatisierten Schnittstellen (ausschließlich 
Dateneingabe) 

Geringe Anzahl von Dateneingaben oder  
einfachen Schnittstellen 

 
   

  

4. Volumen und Komplexität von Daten in digitaler 
Form, die vom Informationssystem verarbeitet 
werden (inkl. digitale Speicherung von Unterla-
gen des Rechnungswesens und Speicherort) 

   

   

   

IT-
A

nw
en

du
ng

en
 u

nd
  

IT-
In

fra
st

ru
kt

ur
 

1. Art der Anwendung (Standard oder hochgradig 
angepasste Software; gekauft und angepasst  
oder intern entwickelt) 

Gekaufte Anwendung mit geringen/keinen Anpas-
sungen 

Gekaufte Anwendung; Low-end-ERP/Anwendung 
mit geringen/keinen Anpassungen 

 
   

   

2. Komplexität der Art der IT-Anwendungen und  
IT-Infrastruktur 

Kleine einfache Laptop- oder Client-Server-basierte 
Lösungen 

Ausgereifter und stabiler Großrechner, kleiner oder 
einfacher Client-Server, Software-as-a-Service 
Cloud 

 
   

   

3. Externes Hosting oder IT-Auslagerung?         

4. Nutzung neu entstehender Technologien, die die 
Rechnungslegung beeinflussen 

        

IT-
Pr

oz
es

se
 

1. Das in Wartung der IT eingebundene Personal  
(Anzahl und Fähigkeitsniveau) 

Wenig Personal mit beschränkten IT-Kenntnissen zur 
Durchführung von Anbieter-Upgrades und zur Ver-
waltung des Zugriffs 

Begrenztes Personal mit IT-Kenntnissen Zweckbestimmte IT-Abteilungen mit sachkundigem 
Personal, incl. Programmierungskenntnisse    

  

2. Komplexität der Prozesse zur Verwaltung von  
Zugriffsrechten  

Einzelne natürliche Personen mit Administratorrech-
ten verwaltet Zugriffsrechte 

Wenige natürliche Personen mit Administratorrech-
ten verwaltet Zugriffsrechte 

Komplexe von der IT-Ableitung verwaltete Prozesse 
für Zugriffsrechte      

3. Komplexität der Sicherheit über die IT-Umgebung 
(inkl. Anfälligkeit für Cyber-Risiken, v.a. bei Einbin-
dung webbasierter Geschäftsvorfälle) 

Einfacher lokaler Zugriff ohne externe webbasierte 
Elemente 

Einige webbasierte Anwendungen mit hauptsäch-
lich einfacher, rollenbasierter Sicherheit 

Mehrere Plattformen mit webbasiertem Zugriff und 
komplexen Sicherheitsmodellen    

  

4. Programmänderungen an der Weise, wie Infor-
mationen verarbeitet werden und Ausmaß der 
Änderungen während des Zeitraums 

Standard-Software ohne installierte Quellcodes Einige kommerzielle Anwendungen ohne Quell-
code und andere ausgereifte Anwendungen mit ei-
ner geringen Anzahl an einfachen Änderungen, tra-
ditioneller Lebenszyklus der Systementwicklung 

Neue oder große Anzahl an komplexen Änderun-
gen, mehrere Entwicklungszyklen jedes Jahr    

  

5. Ausmaß Änderung innerhalb IT-Umgebung Änderung beschränkt auf Versionen-Upgrade von 
Standard-Software 

Änderungen bestehen aus Upgrades von Standard-
Software, ERP-Versionen oder Altsystemerweiterun-
gen 

Neue oder große Anzahl an komplexen Änderun-
gen, mehrere Entwicklungszyklen jedes Jahr; erheb-
liche ERP-Anpassungen 

   
  

6. Wichtige Datenkonvertierungen  
(Art und Bedeutsamkeit der vorgenommenen  
Änderungen) 

Vom Anbieter zur Verfügung gestellte Software- 
Upgrades; keine Datenkonvertierungsfunktionen für 
Upgrades 

Kleinere Versions-Upgrades für Standard-Software-
anwendungen, bei denen nur ein begrenzter Teil 
der Daten konvertiert wird 

Größere Versions-Upgrade, neues Release, Platt-
formwechsel    

  

         

Einordnung des Informationssystems des Mandanten 
GESAMT 

IKS- und IT-Prüfung geboten Fachkundige IKS und IT-Prüfungstechnik erforderlich Intensive Prüfung erforderlich ggf. Hinzuziehung von 
externem Sachverstand      

 

                                                                                                 
1 In Anlehnung an ISA [DE] 315 (Revised 2019) Anlage 5. 
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Kurzprotokoll zum Ablauf der Prüfung von IT-bezogenen Aspekten im 
Rahmen der Verständnisgewinnung über die Einheit und das interne 
Kontrollsystem 09

/2
02

4 

  

  IT-Aspekt im Bereich Beschreibung der zu prüfenden As-
pekte 

Prüferische  
Maßnahmen 

1 IT-Aspekte im Bereich „Verständnisgewinnung der Einheit und ihrem Umfeld“ 

1.1 Erlangung Verständnis 
vom IT-Einsatz im Ge-
schäftsmodell 

Information darüber, wie im Ge-
schäftsmodell der IT-Einsatz in die In-
teraktionen mit Kunden, Lieferanten, 
Banken etc. durch  
• IT-Schnittstellen und  
• andere Technologien  
integriert ist (vgl. Anlage 1 zu ISA [DE] 
315 (Revised 2019). 

Fragebogen an 
Mandanten versen-
den 
• Befragungen 
• Beobachtung 
• Inaugenschein-

nahme 
• Einsichtnahme 

in Unterlagen 

 Verständnisgewinnung insbesondere 
von 
• IT-Umgebung  

(gesamter Rahmen der IT, die zur 
Unterstützung des Geschäftsbe-
triebs eingesetzt wird) 

• IT-Infrastruktur 
(Netzwerk, Betriebssystemen, Da-
tenbanken, Hard- und Software) 

• IT-Anwendungen 
(Programme für die Initiierung, 
Verarbeitung, Aufzeichnung und 
Berichterstattung von Geschäfts-
vorfällen und Informationen) 

• IT-Prozesse 
(Prozesse zur Verwaltung des Zu-
griffs auf die IT-Umgebung der Pro-
grammänderungen oder Ände-
rungen der IT-Umgebung und des 
IT-Betriebs)  

 

 Beachte: Konzentration auf die IT-An-
wendungen und andere Aspekte, 
über die bedeutsame Arten von Ge-
schäftsvorfällen, Kontensalden und 
Abschlussangaben abgewickelt wer-
den. 
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  IT-Aspekt im Bereich Beschreibung der zu prüfenden As-
pekte 

Prüferische  
Maßnahmen 

2 IT-Aspekte im Bereich „Verständnisgewinnung von Informationssystem“ 

2.1 Erlangung eines Ver-
ständnisses vom Infor-
mationssystem der Ein-
heit, das für Aufstellung 
Abschluss und Lagebe-
richt relevant ist 

Das rechnungslegungsrelevante In-
formationssystem besteht aus den – 
zumeist IT-gestützten –  
• Tätigkeiten und Regelungen so-

wie 
• Unterlagen des Rechnungswesens 

und 
• unterstützenden Aufzeichnungen, 
die ausgestaltet und eingerichtet wur-
den, um 
• Geschäftsvorfälle der Einheit 

o auszulösen 
o aufzuzeichnen 
o zu verarbeiten 

• fehlerhafte Verarbeitung von Ge-
schäftsvorfällen zu beheben 

• bewusste Außerkraftsetzung von 
Systemen oder Umgehung von 
Kontrollen zu verarbeiten/ proto-
kollieren 

• Informationen aus der Verarbei-
tung von Geschäftsvorfällen aus 
den Nebenbüchern in das Haupt-
buch aufzunehmen 

• für die Aufstellung des Abschlus-
ses relevante Informationen zu Er-
eignissen und Umständen zu er-
fassen und zu verarbeiten, die 
keine Geschäftsvorfälle sind (z. B. 
planmäßige Abschreibung) 

• sicherstellen, dass die nach den 
maßgegebenen Rechnungsle-
gungsgrundsätzen anzugeben-
den Informationen gesammelt, 
aufgezeichnet, verarbeitet, zu-
sammengefasst werden und dar-
über im Abschluss angemessen 
berichtet wird. 

Anlage 3 Nr. 15 zu 
ISA [DE] 315 (Revi-
sed 2019) 
 
 
Befragungen  
Einrichtungen 
Beobachtungen 
Nachverfolgung 
von Geschäfts-vor-
fällen  
z.B. Walk-Through. 
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IT-Aspekt im Bereich Beschreibung der zu prüfenden 
Aspekte 

Prüferische Maß-
nahmen 

IT-Aspekte im Bereich „Verständnisgewinnung von Informationssystem“; Forts. 

2.2 Vorläufige Beurteilung der 
Komplexität der eingesetz-
ten IT-Anwendungen 

Umfang der Prüfungshandlungen 
mit Bezug zur IT hängt von der 
Komplexität der eingesetzten IT 
ab, die wiederum abhängig ist 
von der abgebildeten wirtschaftli-
chen Tätigkeit des Unternehmens.  
Einteilung von „nicht-komplex“ bis 
hin zu „komplex“. 

Anlage 5 des ISA 
[DE] 315 (Revised 
2019) 

 Beispiel: 
• Mehrere IT-Altysteme in diver-

sen Geschäftszweigen, die 
nicht gut integriert sind (kom-
plexe IT-Umgebung) 

• Nutzung externer Dienstleister 
für Aspekte der IT-Umgebung 
(z. B. Auslagerung Hosting der 
IT-Umgebung oder Nutzung 
von Shared Service Centers für 
zentrale Verwaltung von IT-
Prozessen im Konzern) 

 

2.3 Vorgehen bei „nicht-kom-
plexen Systemen“ 

Nur grundlegende Aspekte zu den 
allgemeinen IT-Kontrollen (ITGC) 
notwendig, wie zum Beispiel: 
• Datensicherung (wie z. B.: re-

dundante Aufbewahrung, An-
gemessenheit der Frequenz – 
täglich, wöchentlich, monat-
lich); Vorhandensein Doku-
mentation) 

• Berechtigungen (z. B. Prozess 
der Vergabe von Berechtigun-
gen, administrative Berechti-
gungen) 

• Zugriff auf den Quellcode (z. B. 
Passwortvergabe) 

• Change-Management (z. B. 
Test von Updates) 

Physische Sicherungsmaßnahmen 
im Serverraum (z. B. Zugangs- und 
Brandschutz) 
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IT-Aspekt im Bereich Beschreibung der zu prüfenden 
Aspekte 

Prüferische Maß-
nahmen 

2. IT-Aspekte im Bereich „Verständnisgewinnung von Informationssystem“; Forts. 

2.4 Vorgehen bei komplexen 
IT-Systemen 

Zur 
• Identifizierung von IT-Anwen-

dungen und anderer Aspekte 
der IT-Umgebung 

• Feststellung der aus dem IT-Ein-
satz resultierenden Risiken und 

• Identifizierung der generellen 
IT-Kontrollen: 

Einbindung von Mitgliedern des 
Prüfungsteams mit besonderen 
Kenntnissen der IT notwendig 

 

3. Verständnisgewinnung über Kontrollaktivitäten 

3.1 Identifikation von IT-ge-
stützten/automatisierten 
Kontrollaktivitäten und zu-
grundeliegende Prozesse 
bezüglich: 

• Bedeutsamer Risiken 
• Journalbuchungen 
 

Prüfung von IT-ge-
stützten Kontrollen 
in wesentlichen ri-
sikobehafteten 
Geschäftsprozes-
sen (Verkaufs-, 
Einkaufsprozess, 
Materialwirtschaft 
etc.) 

3.2 Ermittlung Datenfluss inner-
halb der relevanten IT-An-
wendungen 
 
Prüfung der Angemessen-
heit der IT-gestützten prü-
fungsrelevanten Kontrollen 

Beispiel: Workflow für Ausgangs-
rechnungen ermöglicht Versand 
von Rechnungen abhängig vom 
Rechnungsbetrag durch verschie-
dene Hierarchiestufen.  
 
Der Workflow im IT-System verhin-
dert aufgrund des Datenabgleichs 
mit dem hinterlegten Berechti-
gungssystem das Umgehen der 
vorgegebenen Regelungen. 
 
Es liegt eine IT-gestützte Kontrolle 
vor. 
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IT-Aspekt im Bereich Beschreibung der zu prüfenden 
Aspekte 

Prüferische Maß-
nahmen 

3. Verständnisgewinnung über Kontrollaktivitäten; Forts. 

3.3 Prüfung der Implementie-
rung der IT-gestützten Kon-
trollen 

Prüfung der durchgängigen Ver-
waltung des Berechtigungskon-
zepts während des zu prüfenden 
Zeitraums 
 
Bei IT-gestützten Kontrollen, die 
personell zugewiesene Berechti-
gungen abprüfen, könnte folgen-
des geprüft werden: 
• Regelungen im Berechtigungs-

konzept sind angemessen? 
• Wurden die vorgesehenen Re-

gelungen tatsächlich im Berech-
tigungskonzept in der IT umge-
setzt und implementiert? 

• Können diese Regelungen um-
gangen werden? Zum Beispiel 
durch mächtige, bereichsüber-
greifende Nutzerrechte) (Gene-
relle IT-Kontrollen) 

• Datenanalysen (wer hat tat-
sächlich die mittels geprüfter IT-
Kontrolle gesicherten Daten ge-
ändert) 

 

4. Identifikation von relevanten IT-Anwendungen und anderen Aspekten der IT-Umge-
bung, aus deren Einsatz sich Risiken ergeben können sowie die Risiken aus dem IT-
Einsatz selbst 

4.1 Identifizierung von IT-An-
wendungen, die Risiken aus 
dem IT-Einsatz unterliegen 

Auf welche IT-Anwendungen ver-
lässt sich die Einheit, um die Fi-
nanzinformationen zu verarbeiten 
und deren Integrität aufrechtzuer-
halten? 
Annahme: Automatisierte Kontrol-
len in diesen IT-Anwendungen 
können identifizierte Risiken we-
sentlicher falscher Darstellungen 
behandeln. 
 
Wenn 

- Automatisierte Kontrollen iden-
tifiziert werden, und  

- Abschlussprüfer stellt aufgrund 
Verständnisgewinnung fest, 
dass sich die Einheit auf die IT-
Anwendung verlässt,  

- Die diese automatisierte Kon-
trolle beinhaltet,  

dann ist es wahrscheinlich, dass  
- diese IT-Anwendung  
- als eine identifiziert wird,  

die den aus dem IT-Einsatz resultie-
renden Risiken unterliegt. 

Vgl. Anlage 5 ISA 
315 Tz. 8 
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IT-Aspekt im Bereich Beschreibung der zu prüfenden 

Aspekte 
Prüferische Maß-
nahmen 

4.2 Würdigung, ob die IT-Ein-
wendung tatsächlich Risi-
ken aus dem IT-Einsatz un-
terliegt 

Dafür hat der Abschlussprüfer zu 
würdigen 

- ob und in welchem Aus-
maß die Einheit Zugriff auf 
den Quellcode haben 
kann, 

- der das Management in 
die Lage versetzt, 

- Programmänderungen an 
solchen Kontrollen oder 
der IT-Anwendung vorzu-
nehmen. 
 

Zu würdigende Aspekte dabei 
sind: 

- Ausmaß, in dem Pro-
gramm- oder Konfigurati-
onsänderungen vorge-
nommen werden 

- Ausmaß der Formalisie-
rung der IT-Prozesse  

- Risiko unangemessener 
Zugriffs auf oder unange-
messener Änderung an 
Daten 

 

 

4.3 (im Vergleich zu 1 detail-
liertere) Identifizierung von 
Anwendungen und ande-
ren Aspekten der IT-Umge-
bung, die Risiken unterlie-
gen (inkl. ITGC) 
 
Identifizierung von Risiken, 
die sich aus dem IT-Einsatz 
ergeben können 

Inhärente IT-Risiken liegen dann 
vor, wenn durch den Einsatz von 
IT-Systemen Fehler auftreten kön-
nen, die Auswirkungen auf die 
Ordnungsmäßigkeit der Rech-
nungslegung haben. 
 
Sie können sich beziehen auf 
• korrekte Ausgestaltung des 

Buchführungsverfahrens 
• Richtigkeit der rechnungsle-

gungsrelevanten Pro-
grammabläufe und Verarbei-
tungsregeln 

• Sicherheit der rechnungsrele-
vanten Daten 
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IT-Aspekt im Bereich Beschreibung der zu prüfenden 

Aspekte 
Prüferische Maß-
nahmen 

4.4 Vier IT-bezogene Risikoindikatoren 

  Risikoindikator „Abhängigkeit“ 
 
Zunehmende Automatisierung 
und Komplexität der IT-Systeme, 
die ganze Prozessketten unterstüt-
zen führen zu einer hohen Abhän-
gigkeit des Unternehmens von 
der Funktionsfähigkeit und dau-
ernden Betriebsbereitschaft der 
Systeme 
 
Risikoindikator „Änderungen“ 
• Aus größeren Änderungspro-

jekten im IT-Bereich (z. B. Ein-
führung neuer Systeme) resul-
tieren oft wesentliche Risiken 
wie z. B. 
o wesentliche Kosten- und/o-

der 
o Terminüberschreitungen so-

wie 
o Mängel im Verfahrensab-

lauf 

bei fehlgelaufenen Projekten 
• Einführung neuer Technolo-

gien (Produktionsverfahren; 
elektronisches Einkaufswesen) 
stellen hohe Anforderungen an 
Mitarbeiter 

 
Risikoindikator „Know-how und 
Ressourcen“ 
• Aktuelles und spezifisches 

Fachwissen bei IT-Abteilungen 
und Anwendern notwendig 

• Überlastungen im IT- und An-
wenderbereich führen zu hö-
herem Risiko, z.B. unzu-
reichende Pflege und Fehlbe-
dienungen führen zu Unzuver-
lässigkeit IT-System 

Risikoindikator „Geschäftliche 
Ausrichtung“ 
IT-Strategie muss adäquat auf 
Geschäftsstrategie und Pro-
zessanforderungen ausgerichtet 
sein 
 

Vgl. Tz. 18 des 
IDW Ps 330 
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IT-Aspekt im Bereich Beschreibung der zu prüfenden 

Aspekte 
Prüferische Maß-
nahmen 

4.5 Entscheidung des Ab-
schlussprüfers, welche IT-
gestützten Kontrollen in den 
IT-Anwendungen geprüft 
werden sollen 

Indizien: 
• Eigene Erkenntnisse aus der 

Prüfung 
• Prüfungsschwerpunkte 
• Mandant verlässt sich/verlässt 

sich nicht auf IT-Anwendung 

 

5. Identifizierung relevanter genereller IT-Kontrollen 

5.1 Beispiele für allgemeine IT-
Kontrollen 

Zum Beispiel: 
• Einbindung relevanter IT-An-

wendungen in Datensiche-
rung 

• Berechtigungskonzept 
• Sicherungsmaßnahmen für Cy-

berattacken 

Vgl. Anlage 6 
ISA [DE] (Revised 
2019) 

6. Prüfung der IT-Kontrollen 

6.1 Aufbau- und Funktionsprü-
fung 

• Ausgestaltung und Festlegung 
der Implementierung von au-
tomatisierten und generellen 
IT-Kontrollen 

• Beurteilung der Wirksamkeit 
der Kontrollen 

 

6.2 Dokumentation im Bereich 
der IKS-Prüfung 

  

7. Umgang mit Feststellungen in der IT-Prüfung 

7.1 Alternative Prüfungshand-
lungen mit IT-Bezug 

Datenanalysen  

7.2 Bei bedeutsamen Kontroll-
mängeln 

Kommunikation an die für die 
Überwachung Verantwortlichen 
(IDW PS 470 n.F.) bzw.  
Redepflicht im Prüfungsbericht 
(IDW PS 450 n.F.) 
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Übersicht über die IT-Anwendungen im Unternehmen 09
/2

02
4

Datenbank für 
NAVISION-

Anwendungen

Kassen-
und 

Abrechnungs-
system

Internet 
SHOPWARE

Auftragsbe-
arbeitung/

Vertrieb
NAVISION

Lager-
verwaltung 
NAVISION

Einkauf/
Warenwirt-

schaft
NAVISION

Produktion
NAVISION

Kreditoren
NAVISION

Debitoren
NAVISION

Anlagenbuch
NAVISION

Lohnbuch
LOGA

Finanzbuch-
haltung

Hauptbuch
NAVISION

Jahresab-
schluss
DATEV

Auf externen 
Dienstleister aus-

gelagert

Zahlungs-
verkehr

SPARKASSE

Zeiterfassung

Controlling

Konsolidierung Dokumenten-
management-

system

1

2

4

3 5 6

X Relevant für 
„Absatzprozess“

Seite 1 von 1
UWP 3 2024 AUDfIT®-Prüferhilfe 8/1

St
a

nd
: 1

5.
09

.2
02

4
#275

8/
1 

 Üb
er

sic
ht

 ü
be

r d
ie

 IT
-A

nw
en

d
un

ge
n 

im
 U

nt
er

ne
hm

en



Beispielhafte, einzelne Kontrollen im Prozess „Verkauf“ 09
/2

02
4

Einstellung zur Verhin-
derung v. Umsatzbu-
chungen ohne korres-
pondierende Waren-
bewegungen

Automat. Ab-
gleich der gelie-
ferten und in 
Rechnung ge-
stellten Waren 
bzgl. des Ange-
botspreises

Schnittstelle (automati-
sche IT-Kontrolle) zwi-
schen Auftragsdatei und 
Warenwirtschaft/Bestell-
wesen bzgl. Artikel, 
Menge, Preis, Kunde, 
Datum. 

Bedeutsame Ge-
schäftsvorfälle:

Umsatzerlöse

RISIKEN

• Unzutreffende Rea-
lisierung der Um-
satzerlöse

• Unzulässiger Aus-
weis von Erlösen

• Fehlerhafte Perio-
denabgrenzung

• Unzulässige Aktivie-
rung von Forderun-
gen

• Fehlerhafte Bewer-
tung von Forderun-
gen

(v.a.)

Bestellung 
im Internet

Stammdaten-
pflege

Auftragsbe-
arbeitung

Bestellab-
wicklung

Waren-
ausgang

Fakturie-
rung

Zahlungs-
verkehr

Nebenbuch
Debitoren

Jahres-
ab-

schluss
Vorräte
Forde-
rungen

LuL
Umsatz-
erlöse

Finanzbuch-
haltung

• Plausibilitäts-
prüfung von 
Eingaben mit 
Fehlermel-
dung

• Aktualisierung 
Nachweis
Vertretungs-
vollmacht 
Kunden (ma-
nuelle Kon-
trolle Han-
delsregister)

• Preislisten
• Kreditwürdig-

keitsprüfung
• USt-Schlüssel
• Kreditlimit 

prüfen
• Bonitätsprü-

fung von Kun-
den

• Genehmi-
gung der Ver-
änderung 
von Kunden-
stammdaten 
und Konditio-
nen durch 
Geschäftslei-
tung

• Vermeidung 
fehlerhafte 
Preise/ Kalku-
lationen

• Vermeidung 
Angebot > 
Kreditlimit

• Hinterlegung 
aktueller 
Preislisten

• Manuelle 
Kontrolle von 
Fehlermel-
dungen,
wenn Kreditli-
mit über-
schritten

• Bearbeitung 
Hinweis von 
IT, dass Neu-
kunde – nur 
Vorkasse

• Automati-
sche Über-
mittlung der 
Bestelldaten 
an Warensys-
tem

Schnittstelle (automa-
tische IT-Kontrolle) zwi-
schen Warenausgang 
und Fibu (Warenbe-
wegungen mit Art, 
Menge, Betrag, Da-
tum, Konto, Debitor-
Nr.)

• Abgleich von Lie-
ferscheinen und 
Rechnungen zur 
Ermittlung nicht 
fakturierter Liefe-
rungen

• Fakturierung erst 
möglich, wenn 
systemseitige Frei-
gabe nach erfolg-
ter Lieferung bzw. 
Gefahrenüber-
gang

• Stammdaten für 
automatische 
Kontenfindung
für Forderungen, 
Vorräte, Umsatz-
erlöse sind zutref-
fend zu pflegen

• Änderungen der 
Kontierungsta-
bellen erfordern 
systemseitige 
Freigabe durch 
Geschäftsfüh-
rung

Ergebnis

Fall 1: Kontrol-
len sind ange-
messen und 
wirksam

Aussagebezo-
gene Prüfungs-
handlungen

• Analytische 
PH

• Einzelfallprü-
fungen in ge-
ringem Um-
fang

Fall 2: Kontrol-
len sind nicht 
angemessen
und nicht wirk-
sam

Aussagebezo-
gene Prüfungs-
handlungen

• Analytische 
PH

• Umfangrei-
che Stichpro-
ben notwen-
dig

Absicherung der Funktionsweise von Automatisierten IT-Kontrollen / IT-gestützte Kontrollen
durch angemessene und wirksame generelle Kontrollen (wie z.B. Berechtigungskonzept und Changemanagement) ITGC

Automat. Ab-
gleich der Kun-
denaufträge mit 
Warenausgän-
gen bzgl. der zu 
liefernden Wa-
ren + Mengen.

Automat. Durchführung 
von Bonitätsprüfungen 
(Kreditlimits) vor der Auf-
tragsannahme. Erfas-
sung der Kreditlimits in 
der Anwendung (z.B. 
Warenwirtschaft, Debi-
torenstammdaten)

Legende

Automatisierter IT-An-
wendungskontrollen 
mit Fehlerprotokoll

Schnittstelle

Systemseitige 
Abstimmung
von Haupt- + 
Nebenbuch

• Kontenfindung in 
FiBu, z.B. automa-
tisierte Findung 
des UE- und USt-
Kontos sowie des 
Debitorenkontos 
bei einer Umsatz-
buchung im Fak-
turasystem

• Schutz von auto-
matisiert bebuch-
baren UE-Konten
vor manuellen 
Buchungen.

Automat. Kontrollen über
Journalbuchungen;
Systemeinstellungen zur Un-
veränderbarkeit u. Nachvoll-
ziehbarkeit von Buchungen.
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Beispielhafte, automatisierte Kontrollen im Prozess „Verkauf“ 09
/2

02
4

Systemseitige Abstimmung 
von Haupt- und Nebenbuch

Schnittstelle (automatische IT-Kontrolle) zwischen Auftragsda-
tei und Warenwirtschaft/Bestellwesen bzgl. Artikel, Menge, 
Preis, Kunde, Datum

Bedeutsame Ge-
schäftsvorfälle:

Umsatzerlöse

RISIKEN

• Unzutreffende Rea-
lisierung der Um-
satzerlöse

• Unzulässiger Aus-
weis von Erlösen

• Fehlerhafte Perio-
denabgrenzung

• Unzulässige Aktivie-
rung von Forderun-
gen

• Fehlerhafte Bewer-
tung von Forderun-
gen

Bestellung 
im Internet

Stammdaten-
pflege

Auftragsbe-
arbeitung

Bestellab-
wicklung

Waren-
ausgang

Fakturie-
rung

Zahlungs-
verkehr

Nebenbuch
Debitoren

Jahresab-
schluss
Vorräte

Forderungen
LuL

Umsatzerlöse

Finanzbuch-
haltung

Automatisierte Findung des 
Umsatzerlös- und Umsatz-
steuerkontos sowie des Debi-
torenkontos bei einer Umsatz-
buchung im Fakturasystem

Einstellungen zur Verhinderung 
einer Umsatzbuchung ohne 
korrespondierenden Warenaus-
gang

Ergebnis

Fall 1: Kontrol-
len sind ange-
messen und 
wirksam

Aussagebezo-
gene Prüfungs-
handlungen

• Analytische 
PH

• Einzelfallprü-
fungen in ge-
ringem Um-
fang

Fall 2: Kontrol-
len sind nicht 
angemessen 
und nicht wirk-
sam

Aussagebezo-
gene Prüfungs-
handlungen

• Analytische 
PH

• Umfangrei-
che Stichpro-
ben notwen-
dig

Absicherung der Funktionsweise von Automatisierten IT-Kontrollen / IT-gestützte Kontrollen
durch angemessene und wirksame generelle Kontrollen (wie z.B. Berechtigungskonzept und Changemanagement) ITGC

Automatisierte Durchführung 
von Bonitätsprüfungen (Kre-
ditlimit) vor der Auftragsan-
nahme und Erfassung des 
Kreditlimits in der IT-Anwen-
dung (bspw. Warenwirt-
schaft, Debitorenstammda-
ten)

Automatisierter Abgleich der 
gelieferten und in Rechnung 
gestellten Waren bzgl. des 
Angebotspreises

Automatisierter Schutz von 
automatisiert bebuchten Um-
satzerlöskonten von manuellen
Buchungen

Systemeinstellungen, die dazu 
führen, dass im Hauptbuch er-
fasste Buchungen nicht oder 
nur mit entsprechender Frei-
gabe geändert werden kön-
nen

Vermeidung Ange-
botsabgabe mit 
Summe über IT-hin-
terlegtem Kreditlimit
(IT-Sperre)

Automatischer Abgleich der 
Kundenaufträge mit den Wa-
renausgängen bzgl. der zu 
liefernden Waren und Men-

Unvollständige Buchungen 
werden vom System nicht ver-
arbeitet 
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Beispielhafte, relevante IT-Anwendungen im Prozess „Verkauf“ 09
/2

02
4

Bedeutsame Ge-
schäftsvorfälle:

Umsatzerlöse

RISIKEN

• Unzutreffende Rea-
lisierung der Um-
satzerlöse

• Unzulässiger Aus-
weis von Erlösen

• Fehlerhafte Perio-
denabgrenzung

• Unzulässige Aktivie-
rung von Forderun-
gen

• Fehlerhafte Bewer-
tung von Forderun-
gen

Bestellung 
im Internet

Stammdaten-
pflege

Auftragsbe-
arbeitung

Bestellab-
wicklung

Waren-
ausgang

Fakturie-
rung

Zahlungs-
verkehr

Nebenbuch
Debitoren

Jahresab-
schluss
Vorräte

Forderungen
LuL

Umsatzerlöse

Finanzbuch-
haltung

Ergebnis

Fall 1: Kontrol-
len sind ange-
messen und 
wirksam

Aussagebezo-
gene Prüfungs-
handlungen

• Analytische 
PH

• Einzelfallprü-
fungen in ge-
ringem Um-
fang

Fall 2: Kontrol-
len sind nicht 
angemessen 
und nicht wirk-
sam

Aussagebezo-
gene Prüfungs-
handlungen

• Analytische 
PH

• Umfangrei-
che Stichpro-
ben notwen-
dig

Absicherung der Funktionsweise von Automatisierten IT-Kontrollen / IT-gestützte Kontrollen in den relevanten IT-Anwendungen
durch angemessene und wirksame generelle Kontrollen (wie z.B. Berechtigungskonzept und Changemanagement) ITGC

Internet 
Shopware

Auftragsbearbei-
tung/ Vertrieb

NAVISION

Debitoren
NAVISION

Einkauf/Warenwirtschaft/
Produktion/Versand

NAVISION

FInanz-
buchhal-

tung 
Hauptuch

NAVISION

Zahlungs-
verkehr

SPARKASSE

Annahme: Die relevanten IT-Anwendungen unterliegen Risiken aus dem Einsatz der IT RAIT
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Beispiel: Ermittlung von bedeutsamen Kontrollen  
im Verkaufsprozess 09

/2
02

4 

 
 

Teilprozess Neukunde Bedeutsame Kontrolle 

1. Anlage und Änderung von Stammdaten 

• Zahlungskonditionen 
• Bonitätsprüfung 
• Bonusvereinbarungen 
• Preise 
• Ausweis Verbundenes, assoziiertes 

Unternehmen 
• etc. 

Funktionstrennung bei Stammdatenpflege 

Genehmigungsverfahren für die Anlage und Veränderung von Stamm-
daten 

Vornahme von Bonitätsprüfung von Neukunden 

Ggf. Automatisierte Durchführung von Bonitätsprüfungen (Kreditlimit) vor 
der Auftragsannahme und Erfassung des Kreditlimits in der IT-Anwen-
dung (z.B. Warenwirtschaft, Debitorenstammdaten) 

Pflege der Preistabellen (aktuelle Preise; Auswahl korrekter Kundenkreis) 

Regelmäßige Kontrolle der vorgenommenen Stammdatenänderungen 

Kontrolle des richtigen Ausweises bei Stammdatenpflege (verbundenes 
Unternehmen, assoziiertes Unternehmen, Sonstiges) 

2. Auftragsannahme 

• Bearbeitung Anfrage von Kunden 
• Ermittlung Angebotspreis 
• Prüfung Lieferfähigkeit 
• Erstellung und Versand Angebot 

Genehmigung von Angeboten durch Bereichsleiter 

Unterschriftenregelung für Angebote (4-Augenprinzip) 

Genehmigung von Preisen/Kalkulationen/Rabatten/Rahmenverträgen  

Prüfung Kreditlimits vor Auftragsbestätigung 

Ergebnis Bonitätsprüfung abwarten, vor Versand Auftragsbestätigung an 
Neukunden 

3. Warenausgang 

• Kommissionierung Waren 
• Erstellung Lieferschein 
• Versand der Ware 
• Anstoß der Fakturierung 

Abstimmung Lieferschein mit 
o verpackter Ware 
o bestellter Ware 

Kontrolle der vollständigen Fakturierung der gelieferten Ware 

4. Fakturierung 

• Bearbeitung der vom Warenaus-
gang übermittelten Faktura 

• Erstellung/Versand Rechnungen 
• Buchung Forderung/Umsatz ansto-

ßen 

Kontrolle, dass jeder Lieferschein nur einmal fakturiert wird 

Kontrolle, dass jeder Warenausgang fakturiert wird (Vollständigkeit) 

Ggf. automatischer Abgleich der Kundenaufträge mit den Warenaus-
gängen bzgl. der zu liefernden Waren und Mengen 

Kontrolle, dass jede Faktura als Umsatzerlös gebucht wird (und umge-
kehrt) 

Fortlaufende, lückenlose Belegnummern sicherstellen 

Abstimmung der Ausgangsrechnung mit der Bestellung 
(richtiger Preis, richtige Konditionen) 

 Ggf. automatischer Abgleich der gelieferten und in Rechnung gestellten 
Waren bzw. des Angebotspreises. 

  

Stufe 5 
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Teilprozess Neukunde Bedeutsame Kontrolle 

5. Zahlungseingang 

• Lastschrifteneinzug 
• Verbuchung Kontoauszüge 
• Ausziffern Debitorenkonten 
• Kontenpflege 

Funktionstrennung Verbuchung Bankkonto und Debitorenpflege 

Regelungen zum Umgang mit 
o Unklaren Zahlungseingängen 
o Überzahlungen 
o Unterzahlungen 

Berücksichtigung von Anzahlungen 

6. Mahnwesen 

• Überwachung Altersstruktur Debi-
toren 

• Mahnlauf 
• Einschaltung Anwaltsbüro 

Turnusmäßige Analyse der Altersstrukturliste 

Genehmigung Mahnvorschlagsliste 

Kontrolle Vollständigkeit der versendeten Mahnungen 

Kontrolle Mahnsperren 

Regeln zum Vorgehen bei erfolgloser Mahnung 

7. Jahresabschlusserstellung 

• Bewertung Forderungen (EWB, 
PWB) 

• Abstimmung Haupt- und Neben-
buch 

• Fremdwährung 

Kontrolle: Abstimmung zwischen Haupt- und Nebenbuch 

Ggf. Automatisierte Überwachung der Übertragung von erfassten  
Geschäftsvorfällen aus den Nebenbüchern in das Hauptbuch,  
z.B. systemseitige Fehlermeldungen bei unvollständigen Übertragungen 

Kontrolle der überfälligen Forderungen auf Abwertungsbedarf 

Kontrolle Höhe der PWB auf Angemessenheit/Berechnungsschema  
vertretbar? 

Kontrolle Fremdwährungsbewertung 

Prüfung Abgrenzung: vorhandene, aber noch nicht fakturierte  
Forderungen 
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Beispiel: Ermittlung von Kontrollen im Verkaufsprozess der 
Nexus GmbH 09

/2
02

4 

 
 Teilprozess/Fragestellung Identifizierte Kontrolle Schnitt-

stelle 
Ma-
nu-
elle 
Kon-
trolle 

Au-
to-
mati-
sierte 
Kon-
trolle 

1. Stammdatenpflege     

 Wie werden Neukunden 
und/oder Endprodukte im 
System erfasst? 
 

Trifft eine Bestellung eines Neukunden ein, erfolgt 
die Anlage der Stammdaten des Kunden im Ne-
benbuch A durch einen Mitarbeiter der Abteilung 
Verkauf. 
Endprodukte werden ebenfalls durch Mitarbeiter 
im Verkauf im Nebenbuch A angelegt. 

   

 Bestehen systemseitige 
Muss- und/oder Plausibili-
tätsfelder? 
 

Damit der Kunde bzw. das Endprodukt endgültig 
im System angelegt werden kann, sind bestimmte 
Pflichtfelder zu befüllen. Werden diese nicht be-
füllt, generiert das System eine Fehlermeldung. 

  AK 

 Wird bereits bei der Anlage 
des Kunden eine Debitoren-
nummer vergeben? 
 

Das Eingabefeld Debitorennummer gehört zu den 
Mussfeldern. Ohne die Vergabe, kann keine end-
gültige Anlage erfolgen. Außerdem wird bei der 
Vergabe einer bereits bestehenden Debitoren-
nummer eine Fehlermeldung generiert. 

  AK 

 Gibt es Bonitätsprüfungen? 
 

Es gibt keine Bonitätsprüfungen, jedoch können 
Erstbestellungen nur mittels Vorkasse erfolgen. 
Das System generiert einen Hinweis, dass der 
Kunde auf Vorkasse gesetzt ist. 

  AK 

2. Auftragsbearbeitung     

 In welchem System werden 
die Aufträge erfasst? 

Die Aufträge werden, wie auch die Kunden, im 
Nebenbuch A erfasst. 

   

 Wie werden die Aufträge im 
System erfasst? Bestehen 
systemseitige Muss- und/o-
der Plausibilitätsfelder? 
 

Es können nur Aufträge für im System hinterlegte 
Kunden erfasst werden.  

Zur Auswahl stehen außerdem nur im System an-
gelegte Artikel.  

Bei der Erfassung des Auftrags bestehen Pflichtfel-
der. 

  AK 

 Wie ist sichergestellt, dass 
ausreichend Material zur Fer-
tigung vorrätig ist? 
 

Über eine Schnittstelle zum Warenwirtschaftssys-
tem erfolgt eine systemseitige Prüfung, ob ausrei-
chend Material vorhanden ist.  
 
Ist dies nicht der Fall erfolgt die Anlage des Auf-
trags ohne Lieferdatum.  
 
Sobald das Material vorliegt, erfolgt der Anstoß 
der Fertigung über die Abteilung Einkauf. 

S  AK 
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 Teilprozess/Fragestellung Identifizierte Kontrolle Schnitt-
stelle 

Ma-
nu-
elle 
Kon-
trolle 

Au-
to-
mati-
sierte 
Kon-
trolle 

2. Auftragsbearbeitung Fortsetzung    

 Wie erfolgt die Freigabe des 
Auftrags?  
Werden die Eingaben durch 
eine zweite Person über-
prüft? 

Ab einem Auftragswert von EUR 750 besteht ein 
systemseitiges 4-Augen-Prinzip,  
ab EUR 5.000 ein 6-Augen-Prinzip. 

  AK 

 Wie erfolgt die Weitergabe 
der Auftragsdaten an die 
Produktion bzw. an das La-
ger (WWS)? 

Ist der Auftrag endgültig angelegt, wird eine Ar-
beitskarte gedruckt und an die Fertigung weiter-
gegeben. Die Fertigung entnimmt danach die 
benötigten Vorräte aus dem Lager. 

 M  

3. Warenausgang     

 Wie erfolgt die Erzeugung 
der Versandpapiere? 

Durch die endgültige Anlage des Auftrags im Sys-
tem wird neben der Arbeitskarte auch die Ver-
sandkarte gedruckt und an die Fertigung weiter-
gegeben. 

 M  

 Wie wird das Fertigungspro-
dukt erfasst? 

Die Arbeitskarte enthält einen Strichcode. Durch 
Scan kann immer nachvollzogen werden, wo sich 
der Auftrag aktuell befindet.  
 
Nach Fertigung wird die Arbeitskarte gescannt, 
das Endprodukt wird im WWS erfasst. 

 M  

 Wie wird der Lagerabgang 
des Endprodukts im System 
erfasst? 
 

Ist das Fertigungsprodukt versandfertig, wird  
das Produkt aus dem Lager entnommen und 
gleichzeitig durch erneuten Scan aus dem Lager-
bestand im WWS entnommen. Die Ware  
geht in den Versand 

  AK 

 Wie ist sichergestellt, dass 
der Warenausgang der ent-
sprechenden Qualität ent-
spricht? 
 

Im Versand erfolgt die Qualitätskontrolle. Es er-
folgt ein Abgleich des fertigen Erzeugnisses mit 
den Angaben auf der Arbeitskarte. Durch Unter-
schrift auf der Arbeitskarte wird die Qualität be-
stätigt und der Versand freigegeben. 

 M  

4. Fakturierung     

 Wie erfolgen die Erstellung 
des Lieferscheins und die 
Rechnungserstellung? 
 

Der Versand prüft erneut den hinterlegten Auftrag 
im System mit der vorliegenden Ware und löst 
durch die den Klick auf „Buchen/Drucken“ die Er-
zeugung des Lieferscheins aus.  
Auf dem Lieferschein befindet sich ein Strichcode. 
Durch Einscannen des Strichcodes wird der Auf-
trag im System auf „erledigt“ gesetzt. 

  AK 
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 Teilprozess/Fragestellung Identifizierte Kontrolle Schnitt-
stelle 

Ma-
nu-
elle 
Kon-
trolle 

Au-
to-
mati-
sierte 
Kon-
trolle 

4. Fakturierung Fortsetzung    

 Wie ist sichergestellt, dass ein 
Abgleich des Ausgangs-
scheins mit der Rechnung 
stattfindet? 

Bei der Erzeugung des Lieferscheins wird gleich-
zeitig systemseitig die Ausgangsrechnung erstellt. 
Diese enthält die entsprechenden Konditionen. 

  AK 

 Wie ist sichergestellt, dass die 
richtigen Preise fakturiert 
werden? (z.B. durch Ab-
gleich aus Vorsystemen) 

Durch die systemseitige Rechnungserstellung sind 
die im System hinterlegten Preise fakturiert. 
 

  AK 

5. Zahlungseingang     

 Wie erfolgt die Zuordnung 
der Einzahlungen auf die je-
weils offenen Posten? 

Die Zuordnung erfolgt automatisch aufgrund der 
Angabe der Kundennummer im Verwendungs-
zweck. Der Ausgleich des Postens erfolgt system-
seitig. 

  AK 

 Was ist passiert, wenn Zah-
lungseingänge falsch oder 
gar nicht zugeordnet wer-
den? 

Das System generiert täglich Listen von Zahlungs-
eingängen, die nicht zugeordnet werden konn-
ten. Ein Mitarbeiter bearbeitet diese Listen, in dem 
er eine manuelle Zuordnung vornimmt. 

 M AK 

 Wie werden fällige Forderun-
gen überwacht? 
 

Monatlich erfolgt eine Durchsicht der fälligen For-
derungen mittels einer Altersstrukturliste  
durch einen Mitarbeiter. 
Ist nach zwei Wochen Fälligkeit keine Zahlung ein-
gegangen, erstellt das System eine Mahnung, die 
an den Debitoren versandt wird.  
 
Nach weiteren zwei Wochen wird eine weitere 
systemseitig erstellte Mahnung versandt.  
Erfolgt danach noch immer keine Zahlung, setzt 
das System einen Hinweis, dass die Forderung an  
ein Inkassobüro weitergereicht wird. Auch dies er-
folgt systemseitig. 

 M AK 

6. Übergabe an das Haupt-
buch     

 Welches System wird als 
Hauptbuch genutzt? 
 

Die IT-Anwendung als Hauptbuch ist  
„Hauptbuch A“. 

   

 Wie erfolgt die Übergabe 
des Datenmaterials im Ne-
benbuch an das Haupt-
buch? 
 

Die Übergabe erfolgt täglich über einen  
Batch-Lauf über Nacht über eine automatische 
Schnittstelle zwischen Nebenbuch A und Haupt-
buch A.  
 
Dabei erfolgt eine automatische Kontenfindung. 

S   
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 Teilprozess/Fragestellung Identifizierte Kontrolle Schnitt-
stelle 

Ma-
nu-
elle 
Kon-
trolle 

Au-
to-
mati-
sierte 
Kon-
trolle 

6. Übergabe an das Haupt-
buch Fortsetzung    

 Werden systemseitige 
Schnittstellen regelmäßig 
überprüft? 
 

Durch die Übergabe an das Hauptbuch werden 
systemseitige Schnittstellenprotokolle erstellt. 
  
Ein Mitarbeiter prüft diese Protokolle täglich.  
Die Protokolle enthalten die Anzahl der Buchun-
gen, die übergeben worden sind.  
 
Im Hauptbuch kann der Mitarbeiter durch  
eine Auswertung sehen, wie viel Buchungen  
im Hauptbuch durch die Übergabe erfasst wor-
den sind. Er kann außerdem jede einzelne über-
gegebene Buchung im Haupt- und Nebenbuch 
abgleichen. 

S M AK 

 
 
Feststellung (u.a.): IT-Anwendungen, in denen relevante automatisierte Kontrollen enthalten sind: 
(= IT-Anwendungen, die Risiken aus dem Einsatz von IT unterliegen) 
 

Warenwirtschaftssystem Navision 

Finanzbuchhaltung inkl. Debitorenbuchhaltung Navision 

Zahlungsverkehrssystem System der Sparkasse 
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Ermittlung von Risiken aus dem Einsatz der IT 

 09
/2

02
4 

 
 

Analyse der IT-Infrastruktur notwendig (Beispielsweise) 

1. IT-Infrastruktur 

• Physische Sicherungsmaßnah-
men 

• Logische Zugriffskontrollen 
• Datensicherungs- und ausla-

gerungsverfahren 
• Maßnahmen für Regelbetrieb 

und Notbetrieb 
• Maßnahmen zur Sicherung der 

Betriebsbereitschaft 

 

2. Berechtigungskonzept 

Berechtigungen in den Anwen-
dungen  
= automatisierte Kontrollen 
 
Ziel: Sicherstellung durch Verfah-
ren und Regelungen, dass nur ge-
wollte Berechtigungen vergeben 
werden und im Unternehmen vor-
handen sind. 
 
Aufnahme der organisatorischen 
Verfahren zur  
• Beantragung 
• Genehmigung 
• Einrichtung  
• von Berechtigungen zum Zu-

gang von IT-Systemen 

Prozess zur Berechtigungsvergabe prüfen (Antrag, Vergabe von 
Zugriffsrechten) 
Beachte: Nicht die Berechtigung in den Geschäfts- 
prozessen! 

Prozess der Rollendefinition mit Freigabe durch die Fachabtei-
lungen 
(in komplexeren EDV-Systemen werden für einzelne Anwender-
gruppen „Rollen“ mit den speziellen Zugriffsrechten definiert, die 
für das rollenspezifische Aufgabenfeld benötigt werden) 

Prozess des Entzugs von Berechtigungen beim Wechsel von Mit-
arbeitern in andere Abteilungen oder beim Ausscheiden aus 
dem Unternehmen 
Risiko: Trainee-Berechtigungen sind oft sehr umfassend, da viele 
unterschiedliche Abteilungen mit immer neuen Systemrechten 
durchlaufen werden 

Soll-Konzept für die Berechtigungen für die Prozesse 

Festgestellte Mängel 
z.B. keine Funktionstrennung 

RAIT liegt vor 
(fehlerhafte, unautorisierte Zugriffe auf Daten/Datenbank kann 
Integrität der Daten gefährden) 

Folgen für Abschlussprüfung Alternative Prüfungshandlungen (Datenanalysen) mit dem Ziel, 
festzustellen, ob die Mängel im IKS sich ausgewirkt hat 
(ggf. kein Verlass auf IT-Anwendungskontrollen und damit Aus-
weitung der aussagebezogenen Prüfungshandlungen) 

  

Stufe 6 
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3. Change-Management 

Veränderungen an den IT-Anwen-
dungssystemen erfolgen in immer 
kürzeren Intervallen 
 
Ziel: Sicherstellung, dass Regelun-
gen zur Änderung bzw. Erweite-
rung von vorhandenen IT-Anwen-
dungen und deren Dokumenta-
tion existieren. 
 
Nur dadurch kann der Abschluss-
prüfer davon ausgehen, dass die 
Geschäftsprozesse entsprechend 
den definierten und bekannten 
Abläufen durch die EDV abgebil-
det werden.  

Prozess für Antragstellung und Genehmigung von Veränderun-
gen an Software und EDV-Systemen 

Vorgaben für die Durchführung von Tests in eigenen Testumge-
bungen, bevor Änderungen im Produktivsystem aktiviert werden 
und müssen diese dokumentiert werden 
 
Problem: nur unzureichend dokumentierte Prozesse bei den Sys-
temanpassungen – Änderungen nur bedingt nachvollziehbar 

Vorgaben für die Entwicklung neuer Software (insbesondere 
Genehmigungsverfahren und Funktionstrennung) 

Vorgaben für Updates und Notfallmaßnahmen 

Nicht: Migration, Einführung neuer Rechnungslegungs- 
systeme 

4. Datensicherungs- und Auslagerungsverfahren 

Ziel: Sicherstellung der fortlaufen-
den Betriebsbereitschaft für den 
Fall eines versehentlich oder vor-
sätzlich herbeigeführten Datenver-
lustes  

Verfahren, die ein Lesbarmachen von Daten wieder  
ermöglich 

Angemessenes Datensicherungsverfahren (z.B. Mehr- 
Generationen-Prinzip mit Tages-, Wochen-, Monats- 
sicherungen) mit Sicherungsmedien, Auslagerungsorten und -In-
tervallen 

Festgestellte Mängel  RAIT liegt vor 
(wenn Schwachstellen im Notbetrieb von IT-Anwendungen auf-
treten. Risiko, dass Integrität der Daten mangels Wiederherstel-
lungsmöglichkeit nicht mehr gegeben ist) 

Folgen für Abschlussprüfung  Alternative Prüfungshandlungen (Datenanalysen) mit dem Ziel, 
festzustellen, ob die Mängel im IKS sich ausgewirkt hat 
(falls es im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht zu einem Daten-
verlust gekommen ist, liegt dennoch ggf. eine Schwäche im IKS 
vor mit der Pflicht, ggf. darüber zu  
berichten) 

5. IT-Betrieb: Netzwerksicherheit 

Ziel: Sicherstellung der Dateninteg-
rität und Schutz vor Angriffen aus 
dem Internet 
(v.a. Bedeutung durch zunehmen-
des Home-Office der Mitarbeiter) 

Einbringung von VPN-Verbindungen 

Maßnahmen für stärkerer Sicherheitsbewusstsein der  
Mitarbeiter (z.B. Schulungen) 

Festgestellte Mängel RAIT liegt vor 
(wenn Cyberangriff von außen erfolgreich war, besteht ein Risiko 
für die Datenintegrität) 

Folgen für Abschlussprüfung Alternative Prüfungshandlungen (Datenanalysen) mit dem Ziel, 
festzustellen, ob die Mängel im IKS sich ausgewirkt hat 
(falls es im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht zu einem Angriff 
von außen und zur Verschlüsselung von Daten gekommen ist, 
kann dennoch eine berichtspflichtige Schwäche im IKS vorlie-
gen) 
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Modellhafte Darstellung der Verständnisgewinnung über die IT-Anwendungen1 
Beispiel für generelle IT-Kontrollen (ITGC) als Reaktion aus Risiken aus dem IT-Einsatz (RAIT)  

09
/2

02
4 

 

 Risiken aus dem IT-Einsatz Generelle IT-Kontrollen 

IT-Anwendungen in Ordnung nicht in Ordnung 

Verweis auf 
andere AP 

Nicht 
kom-
plexe 
Stan-
dard-
Soft-
ware 

Mittel-
große und 

mäßig 
komplexe 
Software 

Große 
oder 
kom-

plexe IT-
Anwen-
dungen 

zutref-
fend 

n.a. feh-
lend 

unzu-
tref-
fend 

IT-
Pr

oz
es

s:
 Z

ug
an

gs
ve

rw
al

tu
ng

 

Nutzer haben Zugriffsberechtigungen, die über 
die zur Erfüllung ihrer zugewiesenen Aufgaben 
notwendigen hinausgehen (Funktionstrennung 
mglw. Unsachgemäß) 

• Management genehmigt Art und Umfang der Zugriffsberechtigungen und geänderte 
Nutzerzugriffe; incl. Standardanwenderprofile/-rollen 

Ja Ja Ja      

• Zugriff für ausgeschiedene oder versetzte Nutzer wird zeitgerecht gelöscht oder geän-
dert 

Ja Ja Ja      

• Nutzerzugriff wird regelmäßig überprüft Ja Ja Ja      

• Funktionstrennung wird überwacht und entgegenstehender Zugang wird entfernt oder 
entgegenwirkenden (automatisierter) Kontrollen zugeordnet (dokumentiert und ge-
prüft) 

N.a. Ja Ja      

• Zugriffe auf der Berechtigungsebene (z.B. Konfigurations-, Daten- und Sicherheitsadmi-
nistratoren) sind autorisiert und entsprechend eingeschränkt 

Ja (IT-
Anwen-
dungs-
ebene) 

Ja (IT-An-
wendung 

u. best. 
Ebenen IT-

Umge-
bung) 

Ja (sämtli-
che Ebe-
nen der 
IT-Umge-

bung) 

     

Unmittelbarer Datenzugriff: 
Unangemessene Änderungen werden direkt an 
Finanzdaten auf andere Weise als Anwendungs-
transaktionen vorgenommen 

Zugriff auf Anwendungsdaten-Dateien oder Datenbankobjekte/-tabellen/-daten ist auf 
befugtes Personal beschränkt und dieser Zugriff ist vom Management genehmigt. 

N.a. Ja (für be-
stimmte 
Anw.) 

Ja      

Systemeinstellungen: 
Systeme sind nicht angemessen konfiguriert und 
aktualisiert, um den Systemzugriff auf ordnungs-
gemäß befugte und geeignete Nutzer zu be-
schränken 

• Zugriff ist über individuelle Nutzerkennung und Kennwörter oder anderer Methoden au-
thentifiziert als ein Mechanismus zur Bestätigung, dass Nutzer befugt sind. 

Ja Ja (für best. 
Anw) 

Ja      

• Kennwortparameter entsprechen den Unternehmens- und Branchenstandards (z.B. Min-
destlänge und -komplexität des Kennworts; Ablauf des Kennworts; Kontosperrung) 

Ja – nur 
Kenn-
wort-
auft-

hentifi-
zierung 

Ja – Mi-
schung aus 
Kennwrot 
und Multi-
Faktor-Au-
thentifizie-

rung 

Ja      

• Die wichtigsten Merkmale der Sicherheitskonfiguration sind ordnungsgemäß implemen-
tiert 

n.a. Ja (für best. 
Anwe.) 

Ja      

C
ha

ng
e-

M
an

ag
em

en
t 

Anwendungsänderungen: 
Unangemessene Änderungen werden an An-
wendungssystemen oder -programmen vorge-
nommen, die relevante automatisierte Kontrol-
len beinhalten  

• Änderungen an Anwendungen werden ordnungsgemäß getestet und genehmigt, be-
vor sie ins Produktivsystem übertragen werden 

n.a. Ja – für 
Nicht-Stan-
dard-Soft-

ware 

Ja      

• Zugang, um Änderungen in der Produktionsumgebung der Anwendung zu implemen-
tieren, ist entsprechend beschränkt und von der Entwicklungsumgebung getrennt 

n.a. Ja, für 
Nicht-Stan-
dard-Soft-

ware 

Ja      

Änderungen an Datenbanken: 
Unangemessene Änderungen an Datenbank-
struktur und an Beziehungen zwischen den Da-
ten werden vorgenommen 

Änderungen an Datenbanken werden ordnungsgemäß geprüft und genehmigt, bevor 
sie in die Produktionsumgebung übertragen werden 

n.a. Ja, für 
Nicht-Stan-
dard-Soft-

ware 

Ja      

Änderungen an Systemsoftware: 
Unangemessene Änderungen an z.B. Betriebssys-
tem, Netzwerk, Change-Management-Software, 
Software für Zugriffskontrolle 

Systemsoftwareänderungen werden ordnungsgemäß geprüft und genehmigt, bevor sie 
für die Produktion übertragen werden 

n.a. Ja Ja      
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Risiken aus dem IT-Einsatz Generelle IT-Kontrollen 

IT-Anwendungen in Ordnung nicht in Ordnung 

Verweis auf 
andere AP 

Nicht 
kom-
plexe 
Stan-
dard-
Soft-
ware 

Mittel-
große und 

mäßig 
komplexe 
Software 

Große 
oder 
kom-

plexe IT-
Anwen-
dungen 

zutref-
fend 

n.a. feh-
lend 

unzu-
tref-
fend 

Datenkonvertierung: 
Aus Altsystemen oder früheren Versionen konver-
tierte Daten führen zu Datenfehlern, wenn bei 
der Konvertierung unvollständige, redundante, 
veraltete oder fehlerhafte Daten übertragen 
werden 

Management genehmigt das Ergebnis der Konvertierung von Daten (z.B. Abgleichs- und 
Abstimmungsaktivitäten) aus dem alten Anwendungssystem oder der alten Datenstruktur 
und überwacht Einhaltung von eingerichteten Konvertierungsregelungen und -maßnah-
men 

n.a. Ja Ja 

IT-
Be

tri
eb

 

Netzwerk: 
Das Netzwerk verhindert nicht ausreichend, 
dass unberechtigte Nutzer unangemessen Zu-
griff auf Informationssysteme erhalten 

Zugriff ist über individuelle Nutzerkennung und Kennwörter oder andere Methoden au-
thentifiziert als ein Mechanismus zur Bestätigung, dass Nutzer befugt sind, Zugriff auf das 
System zu erlangen.  
Kennwortparameter entsprechen den Unternehmens- oder Berufsstandregelungen und 
-standards (z.B. Mindestlänge und -komplexität des Kennworts, Ablauf des Kennworts,
Kontosperrung) 

n.a. Ja Ja 

Das Netzwerk ist so gestaltet, dass webbasierte Anwendungen getrennt sind vom internen 
Netzwerk, wo Anwendungen zugegriffen wird, die für interne Kontrollen über die Finanz-
berichterstattung relevant sind. 

n.a. Ja (mit Er-
messen) 

Ja (mit Er-
messen) 

In regelmäßigen Abständen führt das Netzwerk-Managementteam Schwachstellenscans 
der Netzwerkumgebung durch und untersucht ebenfalls potenzielle Schwachstellen.  

n.a. Ja (mit Er-
messen) 

Ja (mit Er-
messen) 

Kontrollen werden implementiert, um den Virtual Private Network (VPN)-Zugang auf auto-
risierte und geeignete Nutzer zu beschränken. 

n.a. Ja (mit Er-
messen) 

Ja (mit Er-
messen) 

Daten-Back-up und -wiederherstellung: 
Finanzdaten können bei einem Datenverlust 
nicht zeitgerecht wiederhergestellt oder abge-
rufen werden. 

Finanzdaten werden regelmäßig nach einem festgelegten Zeitplan und in einer festge-
legten Häufigkeit gesichert. 

n.a.
(manu-
elle Ba-
ckups) 

Ja Ja 

Job-Steuerung: 
Produktionssysteme, -programme oder -jobs füh-
ren zu einer ungenauen, unvollständigen oder 
unautorisierten Verarbeitung von Daten 

Nur autorisierte Nutzer haben Zugriff, um Batch-Jobs (einschließlich Schnittstellen-Jobs) in 
der Job-Steuerungssoftware zu aktualisieren 

n.a. Ja (für best. 
Anwen-
dungen) 

Ja 

Kritische Systeme, Programme oder Jobs werden überwacht und Verarbeitungsfehler 
werden korrigiert, um eine erfolgreiche Fertigstellung sicherzustellen 

n.a. Ja (für best. 
Anwen-
dungen) 

Ja 

Zusammenfassende Prüfungsfeststellung: 

Prüfungsfeststellung: 

Den zuvor identifizierten Risiken aus dem Einsatz der IT, die für die Rechnungslegungsdaten relevant sind, wird mit den generellen IT-Kontrollen insbesondere im Bereich der Zugangsverwaltung und Change-Management, ausreichend und angemessen begegnet. Sie 
stellen sicher, dass die installierten Prozesse gewährleisten, dass nur gewollte Berechtigungen für den Zugang zu den rechnungslegungsrelevanten IT-Systemen vergeben und keine unautorisierten Veränderungen an den IT-Systemen vorgenommen werden. 
Damit kann der Prüfer im weiteren Prüfungsverlauf in Stichproben den Prozess prüfen.  Er kann bspw. Einen Walk-Through durch den Prozess der Anwendungsänderungen durchführen. 

Als Ergebnis der Aufbauprüfung (Angemessenheit und Vorhandensein von IT-bezogenem IKS) kann der Prüfer vorläufig die Wirksamkeit des IT-Systems inkl. des Umfangs der IT-bezogenen Risiken beurteilen. Die Funktionsprüfung im Anschluss dient dann der Beurtei-
lung, ob die ITGC den Risiken aus dem Einsatz der IT begegnen und sich der Abschlussprüfer auf die Datenintegrität verlassen und sich auf die automatisierten Kontrollen und Reports verlassen kann. 
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Beispiel: Risiko-Kontroll-Matrix Verkaufsprozess (Auszug)  
 

09
/2

02
4 

 
 
 
 

Mögliche  
Risiken  

(Beispiele) 

Titel der Kon-
trolle 

Kon-
troll-
num-
mer 

A
rt 

de
r K

on
tro

lle
 

(M
) M

an
ue

ll 
(A

K)
 A

ut
om

at
i-

sie
rt 

Prüfungsziele 

Um
fa

ng
 d

er
 

St
ic

hp
ro

be
 Durchführung Kontrolltest Ergebnis Kontrolltest Ergebnis des Kontrolltests 

Angemes-
sen und 
wirksam 

Nicht wirksam 

Stammdatenpflege (Anlage von Kundendaten und/oder die vom Unternehmen angebotenen Endprodukte (z.B. Eigenschaften, Preise) 

Anlage fiktiver De-
bitoren 
 
Unrichtige Ände-
rungen oder Lö-
schungen von Kun-
den im System 
 
Falsch hinterlegte 
Preise von Endpro-
dukten 

Systemseitige 
Muss- und Plau-
sibilitäts-felder 

1.1 AK Genauigkeit 1 Wir haben uns am Bildschirm die Anlage eines Neukunden zeigen lassen. Dabei wurden einige Mussfelder 
nicht ausgefüllt. 
Nachweis: Screenshot mit Fehlermeldung 

Die endgültige Anlage des Kunden 
war aufgrund einer systemseitig gene-
rierten Fehlermeldung nicht möglich.  

X  

Vergabe Debi-
torennummer 

1.2 AK Kontenzuord-
nung, Ausweis 

1 Wir haben uns am Bildschirm die Anlage eines Neukunden zeigen lassen und dabei keine Debitorennum-
mer vergeben. In einem zweiten Schritt haben wir eine bereits vergebene Nummer eingetragen.  
Nachweis: Screenshot mit Fehlermeldung 

Eine endgültige Anlage des Neukun-
den war bei fehlender Debitorennum-
mer nicht möglich. Bei der Vergabe ei-
ner bereits bestehenden Nummer, 
wurde eine Fehlermeldung generiert.  
 

X  

Vorkasse bei 
Erstbestellungen 

1.3 AK Bewertung 1 Wir haben uns am Bildschirm zeigen lassen, dass bei einer Erstbestellung der Hinweis „Vorkasse“ generiert 
wurde. 
Nachweis: Screenshot 

Bei der Anlage wurde der  
Hinweis aufgezeigt, dass dieser Kunde 
auf Vorkasse gesetzt ist.  

X  

Auftragsbearbeitung (Anlage und Freigabe des Auftrags durch den Kunden) 

Aufträge werden 
nicht richtig (fal-
sche oder nicht 
vorhandene End-
produkte) oder un-
vollständig erfasst 
 
Materialien zur Her-
stellung nicht vorrä-
tig und Auftrag 
kann deshalb nicht 
abgeschlossen 
werden 

Systemseitige 
Muss- und Plau-
sibilitätsfelder 

2.1 AK Eintritt, Genauig-
keit, Perioden-
abgrenzung 

1 Wir haben uns am Bildschirm die Anlage eines Neukunden zeigen lassen. Dabei wurden einige Mussfelder 
nicht ausgefüllt. 
Nachweis: Screenshot mit Fehlermeldung 

Die endgültige Anlage des Kunden 
war aufgrund einer systemseitig gene-
rierten Fehlermeldung nicht möglich.  

X  

Auswahl hinter-
legter Artikel 

2.2 AK Genauigkeit, Be-
wertung und Zu-
ordnung 

1 Wir haben uns am Bildschirm die Anlage eines Auftrags, insbesondere die Eingabe des Artikels zeigen las-
sen.  
Nachweis: Screenshot mit Liste zur Auswahl stehender Artikel 

Bei der Anlage des Auftrags musste 
der Mitarbeiter aus hinterlegten Arti-
keln wählen 

X 
 

Systemseitig hin-
terlegte Preise 

2.3 AK Bewertung 1 Wir haben uns am Bildschirm die Anlage eines Auftrags zeigen lassen. 
Nachweis: Screenshot mit grau hinterlegten Feldern, die nicht änderbar sind, insb. Feld mit dem Auftrags-
wert 

Bei der Anlage waren einige Felder, u. 
a. der Auftragswert, grau hinterlegt. 
Der Mitarbeiter konnte keine Änderun-
gen vornehmen. 

X 
 

Materialprüfung 2.4 AK Eintritt, (Perio-
denabgren-
zung) 

1 Wir haben uns am Bildschirm zeigen lassen, dass eine Verknüpfung zum WWS besteht. Bei der Auftrags-
anlage wurde ein Feld angezeigt, dass ausreichend Material vorhanden ist.  
Nachweis: Screenshot 

Bei der Anlage des Auftrags  
wurde angezeigt, dass ausreichend 
Material vorhanden ist. Der Test, ob 
bei zu geringem Material kein Liefer-
datum angezeigt wird, konnte nicht 
durchgeführt. 

X 
 

Auftragsfrei-
gabe 

2.5 AK Vorhandensein, 
Genauigkeit, 
Eintritt, Perioden-
abgrenzung, Be-
wertung 

1 Wir haben uns am Bildschirm zeigen lassen, dass nach Auftragsanlage durch einen Mitarbeiter noch keine 
endgültige Anlage aufgrund er Größe des Auftrags erfolgen konnte. Bei einem weiteren Mitarbeiter konn-
ten wir im Postfach den Auftrag mit dem Hinweis finden, dass eine Auftragsprüfung erfolgen muss. Dieser 
Mitarbeiter hat anschließend die Prüfung und Freigabe durchgeführt.  
Nachweis: Screenshots zur Freigabe 

Die endgültige Anlage des Auftrags 
war erst durch Freigabe des zweiten  
Mitarbeiters möglich.  
 

X  
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Mögliche  
Risiken  

(Beispiele) 

Titel der Kon-
trolle 

Kon-
troll-
num-
mer 

A
rt 

de
r K

on
tro

lle
 

(M
) M

an
ue

ll 
(A

K)
 A

ut
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i-
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rt 

Prüfungsziele 

Um
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ng
 d
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St
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 Durchführung Kontrolltest Ergebnis Kontrolltest Ergebnis des Kontrolltests 

Angemes-
sen und 
wirksam 

Nicht wirksam 

Warenausgang (Versand der Endprodukte sowie Abgang aus dem Lager als Fertigerzeugnisse) 

Fehlerhafte Erstel-
lung von Versand-
papieren 
 
Fehlerhafte Erfas-
sung eines Lager-
abgangs 
 
 
Fehlerhafte Quali-
tät des Endprodukts 
 

Erfassung und 
Löschung im 
WWS 

3.1 AK Eintritt, 
Vollständigkeit, 
Vorhandensein 
Bewertung, Kon-
ten-zuordnung 

1 Wir haben uns am Tablet eines Lagermitarbeiters zeigen lassen, dass durch Einscannen des Endprodukts 
per Strichcode auf der Versandkarte, eine Erfassung im WWS bzw. eine Löschung im WWS erfolgt ist. Nach-
weis: Screenshot 

Der Artikel wurde nach Produktion 
durch einscannen im WWS angezeigt 
bzw. durch erneutes Einscannen auf-
grund des Versands nicht mehr ange-
zeigt.  

X 
 

Qualitätskon-
trolle 

3.2 M Genauigkeit, Be-
wertung und Zu-
ordnung 

15-25 Wir haben beobachtet, wie ein Mitarbeiter im Versand das Endprodukt mit den Angaben auf der Arbeits-
karte abgeglichen hat. Die Unterschrift des Mitarbeiters auf der Arbeitskarte bestätigte die erforderliche 
Qualität. 
Nachweis: 15 – 25 unterschriebene Arbeitskarten (abhängig, wie viel Prüfungssicherheit generiert werden 
soll) 

Im Rahmen einer Stichprobe war die  
jeweilige Unterschrift des Mitarbeiters 
auf der Arbeitskarte vorhanden. 

X 
 

Fakturierung (v.a. Rechnungserstellung) 

Ausgangsrechnung 
weicht vom Aus-
gangslieferschein 
und/oder vom End-
produkt ab. 
 
Falsche Menge 
und/oder falscher 
Preis wird fakturiert. 

Erledigung des 
Auftrags 

4.1 AK Eintritt, Vollstän-
digkeit, Rechte 
und Verpflich-
tungen 

1 Wir haben uns zeigen lassen, dass durch Einscannen des Strichcodes auf dem Lieferschein, der Auftrag im 
System auf „erledigt“ gesetzt wird.  
Nachweis: Screenshot mit Anzeige „erledigt“ 

Der Auftrag ist durch Einscannen im 
System erledigt.  X 

 

Automatische 
Erzeugung der 
Rechnung 

4.2 AK Genauigkeit, Be-
wertung, Voll-
ständigkeit 

1 Wir haben uns am Bildschirm zeigen lassen, dass durch Klick auf „Buchen/Drucken“ der Lieferschein und 
gleich zeitig die Ausgangsrechnung erstellt wird.  
Nachweis: Screenshots 

Wir haben uns die im System gene-
rierte Rechnungsnummer zeigen las-
sen. Diese stimmte mit dem De-
livery_Ticket (Vorgangs-Ticket) über-
ein. 

X 
 

Korrekte Preise 
in der Aus-
gangs-rech-
nung 

4.3 AK Genauigkeit, Be-
wertung 

11 Wir haben uns den Walkthrough der Rechnungserstellung am Bildschirm zeigen lassen. Die im Auftrag 
hinterlegte Vorgangsnummer haben wir mit der generierten Rechnung abgeglichen.  
Nachweis: Screenshot und Rechnung 

Die im System generierte Vorgangs-
nummer ist auf der Rechnung entspre-
chend ausgewiesen.  

X 
 

Zahlungseingang (Zuordnung von Zahlungseingängen sowie Umgang mit fälligen Zahlungen) 

Zahlungseingänge 
erfolgen verspätet 
oder gar nicht 
 
Fehlerhafte oder 
verspätete Zuord-
nung von Einzah-
lungen zu entspre-
chenden Debito-
ren 

Automatische 
Zuordnung der 
Einzahlungen 

5.1 AK Genauigkeit, 
Eintritt, Konten-
zuordnung, 
Perioden-ab-
grenzung, Aus-
weis 

1 Wir haben uns am Bildschirm zeigen lassen, wie eine Kontenzuordnung erfolgt. 
Nachweis: Screenshot 

Die Posten, bei denen Zahlungen ein-
gegangen sind, waren im System aus-
geglichen. 
 

X 
 

Manuelle Zuord-
nung der Zah-
lungseingänge 

5.2 M Konten-zuord-
nung, Ausweis 

15-25 Wir haben uns die Listen aushändigen lassen und nachvollzogen, dass jede nicht zuordenbare Einzahlung 
manuell zugeordnet worden ist. 
Nachweis: 15 – 25 Fehlerlisten mit Folgeliste und Anmerkungen (abhängig, wie viel Prüfungs-sicherheit 
generiert werden soll) 

Im Rahmen einer Stichprobe waren 
die nicht zuordenbaren Einzahlungen 
bearbeitet und wurden in der darauf-
folgenden Liste nicht mehr angezeigt.  

X 
 

Systemseitiges 
Mahnverfahren 

5.3 AK Bewertung, 
Rechte und Ver-
pflichtungen 

1 Wir konnten uns für fällige Forderungen das Mahnschreiben zeigen lassen, dass systemseitig erstellt wurde.  
Nachweis: Screenshot fällige Forderung sowie dazugehöriges Mahnschreiben 

Auf dem Mahn-schreiben war erkenn-
bar, dass das Schreiben 14 Tage nach 
Fälligkeit datiert.  

X 
 

Übergabe an das Hauptbuch (Übergabe der erfassten Daten vom Neben- in das Hauptbuch) 

Daten werden nicht 
korrekt und/oder  
unvollständig 
und/oder  
nicht zeitgerecht in 
das Hauptbuch 
übernommen 

Prüfung der 
Schnittstellen-
protokolle 

6.1 AK 
M 

Vollständigkeit, 
Konten-zuord-
nung, Ausweis, 
Darstellung 

15-25 Wir haben uns die jeweiligen Auswertungen aus beiden Systemen (Nebenbuch A sowie Hauptbuch) zei-
gen lassen. Dabei war die Anzahl der übergebenen Buchungen erkennbar und stimmten überein.  
Das Übergabeprotokoll war mit einem Kürzel des Mitarbeiters versehen, der die Abstimmung beider Aus-
wertungen vorgenommen hat.  
Nachweis: Schnittstellenprotokolle, Anzahl 15 – 25  
(abhängig, wie viel Prüfungssicherheit generiert werden soll) 

Die Übergabe des Buchungsstoffs er-
folgt täglich. Auf den Schnittstellen-
protokollen war ersichtlich, dass eine 
Abstimmung durch den Mitarbeiter er-
folgt.  

X  
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WP/vBP-Praxis:  

Muster WPG 
Index/Ablageort:   

Prüfung:  

JA und LB 
Stichtag:  Hz. Prüfer: 

 
ggf. Hz. Prüfungsleiter: ggf. Hz. Verantwortlicher WP/vBP: 

Datum: 
 

Datum: Datum: 

Mandant (Name): 
  

ggf. Mandantennummer:   
 

Prüfung IKS Auftragsabwicklung, Fakturierung Bearbeitung beendet? 
 09

/2
01

9 

 

Nr. Fragen Prüfer:  en
tf.

 

ja
 

ne
in

 Weitergehende 
Antworten / 

Bemerkungen 
 

1. Auftragserfassung und -kontrolle     

1.1 Werden die eingegangenen Aufträge vollständig er-
fasst? 

    

1.2 Werden telefonisch erteilte Aufträge vollständig erfasst?     

1.3 Erfolgt eine Kreditwürdigkeitsprüfung bei Neukunden?     

1.4 Werden auch die Bestandskunden einer regelmäßigen 
Kreditwürdigkeitsprüfung unterzogen? 

    

1.5 Werden die Aufträge termingerecht ausgeliefert?     

1.6 Wird die Geschäftsleitung regelmäßig und zeitnah über 
die Auftragslage unterrichtet? 

    

1.7 Werden für jeden Kunden bestimmte Kreditlimite festge-
setzt? 

    

1.8 Werden Abweichungen von den Listenverkaufspreisen 
und allgemeinen Zahlungsbedingungen zuvor von den 
zuständigen Stellen genehmigt? 

    

2. Versand     

2.1 Werden alle Versandaufträge vollständig durchgeführt?     

2.2 Werden Teillieferungen vorgenommen?     

2.3 Ist bei Teillieferungen die vollständige Auslieferung 
nachvollziehbar dokumentiert? 

    

2.4 Erfolgt eine Versandmeldung aller ausgelieferten Auf-
träge? 
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Nr. Fragen Prüfer:  en
tf.

 

ja
 

ne
in

 Weitergehende 
Antworten / 

Bemerkungen 
 

2.5 Werden Abweichungen zwischen Versand- und Bestell-
menge überprüft? 

    

3. Fakturierung     

3.1 Wird die rechnerische Richtigkeit der fakturierten Rech-
nungen in Stichproben überprüft? 

    

3.2 Werden die Lieferungen zeitnah fakturiert?     

3.3 Wird  die  Geschäftsleitung zeitnah über  die  Umsatz-
entwicklung  unterrichtet? 

    

3.4 Werden die tatsächlich gelieferten Mengen mit den 
fakturierten Mengen in Stichproben abgestimmt? 

    

3.5 Werden die vereinbarten Preise und die Preise laut fak-
turierter Rechnung in Stichproben abgestimmt? 

    

4. Verkauf / Absatzgeschäft / Umsatzrealisierung     

4.1 Liegen Geschäfte vor, bei denen die Umsatzrealisierung 
unzulässig bereits im Zeitpunkt der Bestellung vorge-
nommen wurde? 

    

4.2 Werden Fakturierungen unzulässig mit erhöhten Preisen 
vorgenommen und erfolgen für die Rechnungen Gut-
schriften? 

    

4.3 Gibt es Anzeichen für Manipulationen an Rabatten und 
anderen Preisnachlässen? 

    

4.4 Wurden Umsatzerlöse auf andere Weise in spätere Bu-
chungsperioden verschoben? 

    

4.5 Gibt es Lieferungen an Kunden ohne Bestellung, die 
nach dem Abschlussstichtag rückabgewickelt wurden? 

    

4.6 Wurden Umsatzerlöse verfrüht realisiert bzw. gibt es An-
zeichen für fingierte Umsatzerlöse? 

    

5. Prüfungsfeststellung     

5.1 Gelangten Sie als Prüfer zur Feststellung, dass sich aus 
den vorgenannten Prüfungshandlungen keine wesentli-
chen Beanstandungen ergaben und insoweit Überein-
stimmung mit den Ordnungsmäßigkeitsgrundsätzen für 
das rechnungslegungsbezogene Interne Kontrollsystem 
gegeben ist? 
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WP/vBP-Praxis:  

Muster WPG 
Index/Ablageort:   

Prüfung:  

JA und LB 
Stichtag:  Hz. Prüfer: 

 
ggf. Hz. Prüfungsleiter: ggf. Hz. Verantwortlicher WP/vBP: 

Datum: 
 

Datum: Datum: 

Mandant (Name): 
  

ggf. Mandantennummer:   
 

Prüfung IKS Debitoren, Zahlungseingänge Bearbeitung beendet? 
 09

/2
01

9 

 

Nr. Fragen Prüfer:  en
tf.

 

ja
 

ne
in

 Weitergehende 
Antworten / 

Bemerkungen 
 

1. Debitoren     

1.1 Wird die Summe der fakturierten Rechnungen mit der 
Summe der Debitoren-Umsätze je Periode regelmäßig 
abgestimmt? 

    

1.2 Werden die Debitorenkonten regelmäßig ausgeziffert?     

1.3 Erfolgt die Verbuchung der Ausgangsrechnungen zeit-
nah mit deren Erstellung? 

    

1.4 Werden die Ausgangsrechnungen vollständig in der 
Debitorenbuchhaltung verbucht? 

    

1.5 Erfolgt eine monatliche Abstimmung der Umsätze laut 
Gewinn- und Verlustrechnung mit den Umsätzen laut 
Umsatzsteuer-Voranmeldung? 

    

1.6 Erfolgt eine monatliche Abstimmung der Umsatzsteuer- 
und Vorsteuerkonten mit der Umsatzsteuer-
Voranmeldung? 

    

1.7 Werden Zahlungsdifferenzen und strittige Rechnungen 
mit den Kunden zeitnah geklärt? 

    

1.8 Erfolgt die Ausbuchung strittiger Rechnungen sowie 
von Zahlungsdifferenzen nur nach vorheriger Geneh-
migung? 

    

2. Zahlungseingänge     

2.1 Werden alle Zahlungseingänge in der Debitorenbuch-
haltung vollständig erfasst? 

    

2.2 Werden Scheckzahlungen vollständig erfasst?     

2.3 Ist bei Teillieferungen die vollständige Auslieferung 
nachvollziehbar dokumentiert? 
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Nr. Fragen Prüfer:  en
tf.

 

ja
 

ne
in

 Weitergehende 
Antworten / 

Bemerkungen 
 

2.4 Erfolgt die Annahme von Schecks und Bargeld sowie die 
Verbuchung des Geldeingangs durch verschiedene 
Personen? 

    

3. Mahnwesen und Forderungseintreibung     

3.1 Wird die Altersstruktur der Forderungen regelmäßig 
überwacht? 

    

3.2 Werden überfällige Debitoren regelmäßig gemahnt?     

3.3 Werden nach erfolglosen Mahnungen Beitreibungs-
maßnahmen eingeleitet? 

    

3.4 Werden überfällige Debitoren an die Geschäftsleitung 
gemeldet? 

    

3.5 Werden Forderungen auch nach Wertberichtigung 
noch überwacht? 

    

3.6 Berücksichtigt das Mahnschema  auch eventuelle 
Sonderkonditionen? 

    

4. Retouren und Gutschriftwesen     

4.1 Werden die Gutschriften vollständig erfasst?     

4.2 Wird die Geschäftsführung über die erteilten Gutschrif-
ten informiert? 

    

4.3 Werden Gutschriften erst nach Genehmigung ausge-
stellt? 

    

4.4 Bestehen Verfahrensanweisungen zur Erteilung von 
Gutschriften? 

    

4.5 Werden alle anhängigen Mängelrügen vollständig 
erfasst? 

    

5. Prüfungsfeststellung     

5.1 Gelangten Sie als Prüfer zur Feststellung, dass sich aus 
den vorgenannten Prüfungshandlungen keine wesent-
lichen Beanstandungen ergaben und insoweit Über-
einstimmung mit den Ordnungsmäßigkeitsgrundsätzen 
für das rechnungslegungsbezogene Interne Kontrollsys-
tem gegeben ist? 
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WP/vBP-Praxis:  

Muster WPG 
Index/Ablageort:   

Prüfung:  

JA und LB 
Stichtag:  Hz. Prüfer: 

 
ggf. Hz. Prüfungsleiter: ggf. Hz. Verantwortlicher WP/vBP: 

Datum: 
 

Datum: Datum: 

Mandant (Name): 
  

ggf. Mandantennummer:   
 

Prüfung IKS Geldverkehr Bearbeitung beendet? 
 09

/2
01

9 

 

Nr. Fragen Prüfer:  en
tf.

 

ja
 

ne
in

 Weitergehende 
Antworten / 

Bemerkungen 

 

1. Bankkonten     

1.1 Ist bei der bestehenden Anzahl von Bankkonten die Über-
sichtlichkeit der Liquiditätssituation gegeben (angemessener 
Umfang von Bankverbindungen)? 

    

1.2 Wird der vollständige und zeitnahe Eingang der Bankauszü-
ge überwacht und dokumentiert? 

    

1.3 Erfolgt eine chronologische Ablage der Bankbelege?     

1.4 Wird die Verbuchung der Bankkonten aufgrund der Urbele-
ge vorgenommen? 

    

1.5 Werden die Banksalden der Finanzbuchhaltung regelmäßig 
mit den Salden laut Kontoauszügen abgestimmt? 

    

1.6 Stimmen die Salden der Bankkonten der Finanzbuchhaltung 
mit den Kontoauszügen zu jedem Zeitpunkt überein (Stich-
probenauswahl)? 

    

1.7 Kann jede Bewegung auf den Bankkonten auf einen Urbe-
leg der Buchhaltung zurückgeführt werden? 

    

1.8 Werden Geldübertragskonten (Geldtransitkonten) der Fir-
menbuchhaltung regelmäßig abgestimmt? 

    

1.9 Welche Bankvollmachten sind eingerichtet und sind die 
Vollmachten dem Umfang nach begrenzt? 

    

1.10 Werden die bestehenden Kreditlinien stets eingehalten 
(Stichprobe für repräsentativen Zeitraum)? 

    

1.11 Werden die Belege, die den Zahlungen zugrunde liegen, 
derart entwertet, dass Doppelzahlungen systembedingt 
ausgeschlossen sind? 

    

1.12 Werden nur geprüfte und schriftlich zur Zahlung freigegebe-
ne Urbelege auch tatsächlich bezahlt? 
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Nr. Fragen Prüfer:  en
tf.

 

ja
 

ne
in

 Weitergehende 
Antworten / 

Bemerkungen 

 

1.13 Wer ist für die Überwachung des Scheckeingangs verant-
wortlich? 

    

1.14 Wird ein Scheckeingangsbuch oder eine sonstige Dokumen-
tation der eingegangenen Schecks geführt? 

    

1.15 Werden die Scheckformulare gesichert aufbewahrt und 
deren Bestand regelmäßig überprüft? 

    

1.16 Existieren Anhaltspunkte für die Ausstellung von Blanko-
schecks im Unternehmen? 

    

1.17 Wird das Scheckeingangsbuch regelmäßig mit den Bank-
konten abgestimmt (Überprüfung der vollständigen Gut-
schriften)? 

    

1.18 Werden eingehende Schecks regelmäßig zur Bank einge-
reicht? 

    

1.19 Werden eingehende Barschecks bereits bei Eingang mit 
dem Vermerk "nur zur Verrechnung" versehen? 

    

1.20 Erfolgt die Dokumentation der Geldeingänge und deren 
Verbuchung durch verschiedene Personen? 

    

1.21 Wird der Geldverkehr zwischen Bankkonten und Kasse re-
gelmäßig abgestimmt? 

    

2. Kassenführung     

2.1 Werden Barverkäufe ausreichend dokumentiert und die 
Geldeingänge überwacht? 

    

2.2 Erfolgen Kassenführung und Verbuchung der Kassenbewe-
gungen durch unterschiedliche Personen? 

    

2.3 Bestehen Nebenkassen neben der Hauptkasse?     

2.4 Erfolgt eine regelmäßige und zentrale Führung des Kassen-
buches? 

    

2.5 Wird die Kasse regelmäßig dotiert (stichprobenmäßige 
Rückrechnung, ob sich negative Kassenbestände erga-
ben)? 

    

2.6 Erfolgt eine regelmäßige Abstimmung zwischen den Kas-
senbeständen und den Salden der Finanzbuchhaltung und 
werden bei der Abstimmung alle in der Kasse vorhandenen 
Werte (Porto, Steuermarken, etc.) berücksichtigt? 

    

2.7 Besteht eine Regelung über die Vertretung des Kassenfüh-
rers? 
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Nr. Fragen Prüfer:  en
tf.

 

ja
 

ne
in

 Weitergehende 
Antworten / 

Bemerkungen 

 

2.8 Ist der durchschnittliche Kassenbestand angemessen und 
plausibel? 

    

2.9 Erfolgt eine regelmäßige Kassenprüfung durch den Vorge-
setzten des Kassenführers und wird insbesondere zum Bilanz-
stichtag ein Kassenaufnahmeprotokoll erstellt? 

    

3. Wechsel     

3.1 Waren in den zurückliegenden 24 Monaten Besitzwechsel im 
Bestand der zu prüfenden Gesellschaft? 

    

3.2 Werden die Besitzwechsel regelmäßig zur Diskontierung 
eingereicht? 

    

3.3 Wird der Wechseleingang angemessen dokumentiert 
(Wechselkopierbuch)? 

    

3.4 Werden eingegangene Wechsel gesichert verwahrt?     

3.5 Werden eingegangene Wechsel zur Zahlung von Eingangs-
rechnungen weitergegeben (Indossament)? 

    

3.6 Wird die Fälligkeit der eingegangenen Wechsel ausrei-
chend überwacht? 

    

3.7 Sind gegenwärtig sämtliche im Bestand gehaltene Besitz-
wechsel entsprechend den Formerfordernissen für Wechsel 
beschriftet (Pflichtangaben)? 

    

3.8 Wird ein Wechselkopierbuch als Dokumentation der ausge-
stellten Wechsel geführt? 

    

3.9 Wer führt das Wechselkopierbuch?     

3.10 Wer besitzt Unterschriftsberechtigung für den Wechselver-
kehr? 

    

4. Prüfungsfeststellung     

4.1 Gelangten Sie als Prüfer zur Feststellung, dass sich aus den 
vorgenannten Prüfungshandlungen keine wesentlichen 
Beanstandungen ergaben und insoweit Übereinstimmung 
mit den Ordnungsmäßigkeitsgrundsätzen für das rechnungs-
legungsbezogene Interne Kontrollsystem gegeben ist? 
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Übersicht nahestehende Personen

09
/2

02
4

Einflussnahme auf Unternehmen Personen mit Schlüsselfunktionen Nahe Familienangehörige 

Beherrschung: Möglichkeit, die Finanz- und Geschäftspolitik eines an-
deren Unternehmens zu bestimmen mit dem Ziel, eigenen Nutzen aus 
der Tätigkeit des anderen Unternehmens zu ziehen.

Gemeinschaftsunternehmen: Vertragliche Vereinbarung zur gemein-
samen Führung eines Unternehmens. Dabei ist die einstimmige Zustim-
mung der beteiligten Partner zu den mit der Geschäftstätigkeit verbun-
denen strategischen Entscheidungen notwendig. 

Assoziierte Unternehmen: Maßgeblicher Einfluss auf die finanz- und ge-
schäftspolitischen Entscheidungen des Unternehmens. 
Widerlegbare Vermutung: Beteiligung direkt oder indirekt mindestens 
20% an den Stimmrechten.

Gesellschafter

Mutterunternehmen

Tochter-
unternehmen

Beherrschung

Assoziiertes 
Unternehmen

Gemeinschafts -
unternehmen

Gemeinsame 
Führung

Maßgeblicher
Einfluss

Bilanzierendes 
Unternehmen

Maßgeblicher
Einfluss 

A GmbH

Maßgeblicher 
Einfluss 

B-GmbH C-GmbH

Beherr-
schung

Gemeinsame
Führung

Angabepflichtige Geschäftex

Personen, die Schlüsselfunktionen im Management des 
berichtenden Unternehmens oder des Mutterunterneh-
mens bekleiden

i.d.R. Organmitglieder wie z.B. Mitglieder von 

- Vorstand
- Geschäftsführung
- Aufsichtsrat

evtl. auch weitere Führungsebenen, z.B. Bereichsleiter

Nahe Angehörige wie z.B. 

- Kinder
- Ehegatten
- Lebenspartner
- Kinder des Ehegatten oder Lebenspartner
- (wirtschaftlich) abhängige Angehörige

Unternehmen gehören derselben Unternehmensgruppe anx

Personen, die direkt oder indirekt 
für die Planung, Leitung und Überwachung

der Tätigkeiten des Unternehmens zuständig und ver-
antwortlich sind
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WP/vBP-Praxis: Index/Ablageort:

Prüfung: 

JA und LB

Stichtag: Hz. Prüfer: ggf. Hz. Prüfungsleiter: ggf. Hz. Verantwortlicher WP/vBP:

Datum: Datum: Datum:

Mandant (Name): ggf. Mandantennummer: Prüffeld:

Nahestehende Personen

  

Nahestehende Personen – Individuelle Prüfungshandlungen 

Nr. Prüfungshandlungen entf. ja nein

Nicht 
erfor-

derlich 
wg. 

Größe, 
Kom-

plexität

Bemer-
kungen 
     Ja, s. 

letzte 
Seite 

1. Feststellung und Identifizierung nahestehender Personen

1.1 Wurden von den gesetzlichen Vertretern Angaben zu 
nahestehenden Personen eingeholt?

1.2 Wurden vom Aufsichtsorgan Angaben zu nahestehen-
den Personen eingeholt?

1.3 Wurden die eingeholten Angaben und Informationen 
sachgerecht ausgewertet?

1.4 Wurden die Angaben zu nahestehenden Personen mit 
den Angaben lt. Gesellschafterliste verglichen?

1.5 Wurden die Dauerarbeitspapiere zur Kontrolle der Voll-
ständigkeit der Angaben herangezogen?

1.6 Wurde das leitende Management zu Informationen 
über nahestehende Personen befragt?

1.7 Ist eine Überprüfung des internen Kontrollsystems er-
folgt, welches Geschäfte mit nahestehenden Personen 
zuverlässig identifiziert (nahestehende Personen müssen 
den zuständigen Mitarbeitern bekanntgegeben wer-
den)?

1.8 Wurde die Identifizierung der nahestehenden Personen 
in einem Dauerarbeitspapier dokumentiert und wurde 
dieses jährlich erneut auf Aktualität überprüft?

1.9 Wurden die Identifizierung der nahestehenden Perso-
nen und die Ermittlung von Art und Zweck der Geschäf-
te mit diesen Personen auch dann vorgenommen, 
wenn das Risiko aus derartigen Beziehungen und Ge-
schäften als gering eingestuft ist?

     Ja, s.      Ja, s. 

09
/2

01
9
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WP/vBP-Praxis: Index/Ablageort:

Prüfung: 

JA und LB

Stichtag: Hz. Prüfer: ggf. Hz. Prüfungsleiter: ggf. Hz. Verantwortlicher WP/vBP:

Datum: Datum: Datum:

Mandant (Name): ggf. Mandantennummer: Prüffeld:

Nahestehende Personen

  

Nr. Prüfungshandlungen entf. ja nein

Nicht 
erfor-

derlich 
wg. 

Größe, 
Kom-

plexität

Bemer-
kungen 
     Ja, s. 

letzte 
Seite 

2. Identifizierung von Geschäftsvorfällen mit potentiellen 
nahestehenden Unternehmen

2.1 Wurden Geschäfte zu unüblichen Konditionen getätigt?

2.2 Wurden Geschäftsvorfälle, die kurz vor Ende des Ge-
schäftsjahres gebucht wurden, in die Prüfung einbezo-
gen?

2.3 Wurden Einzelgeschäfte mit hohen Umsätzen überprüft?

2.4 Wurden Kunden bzw. Lieferanten, mit denen häufig 
hohe Einzelgeschäfte getätigt wurden, in die Prüfung 
mit einbezogen?

2.5 Wurden Art und Umfang der festgestellten Geschäfte 
mit nahestehenden Unternehmen angemessen doku-
mentiert?

2.6 Wurden Geschäfte festgestellt, die ohne schlüssige wirt-
schaftliche Begründung getätigt worden sind?

2.7 Wurden die notwendigen Anhangangaben gem. 
§ 285 Nr. 21 HGB beachtet?

Prüfungsfeststellung

Gelangten Sie als Prüfer dieses Prüffeldes zur Feststel-
lung, dass sich aus den vorgenannten Prüfungshand-
lungen keine wesentlichen Beanstandungen ergaben 
und insoweit Übereinstimmung mit den für die Rech-
nungslegung relevanten Vorschriften gegeben ist?

     Ja, s.      Ja, s. 
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WP/vBP-Praxis:  

 
Index/Ablageort:  

 

Prüfung:  

JA und LB 

Stichtag: 

 

Hz. Prüfer: 

 
ggf. Hz. Prüfungsleiter: ggf. Hz. Verantwortlicher WP/vBP: 

Datum:  Datum: Datum: 

Mandant (Name): 
 
 
 

 
ggf. Mandantennummer: Prüffeld: 

Nahestehende Personen 

  
 
Zu Nr. Bemerkungen 

Bemerkungen zu ausgewählten Prüfungshandlungen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Seite 3 von 3
UWP 3 2024 AUDfIT®-Prüferhilfe 9/2

#301
St

a
nd

: 1
5.

09
.2

02
4

9/
2 

 C
he

ck
lis

te
 „

N
ah

es
te

he
nd

e 
Pe

rs
on

en
 –

 in
d

iv
id

ue
lle

 P
rü

fu
ng

sh
an

d
lu

ng
en

“



ÜBERSICHT AUDfIT®-Anlagen UPDATE WIRTSCHAFTSPRÜFUNG 3 2024 
 

  Seite 

AUDfIT®-RECHTSVORSCHRIFTEN 
   

3 Auszug aus Regierungsentwurf zur Änderung der HGB auf Grund CSRD 
 

#302 

5/1 „EU Taxonomie-Verordnung“ 
Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 
18.06.2020 über die Einrichtung über die Einrichtung eines Rahmens zur 
Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung 
(EU) 2019/2088  
 

#303 

5/2 „ESRS“ (European Sustainability Reporting Standards) 
Delegierte Verordnung (EU) 2023/2772 der Kommission vom 31. Juli 2023 zur 
Ergänzung der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates durch Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung vom 
22.12.2023 
 

#304 
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Auszug aus Regierungsentwurf zur Änderung der HGB 
auf Grund CSRD 09

/2
02

4 

 
Auszug aus Artikel 1 „Änderungen des Handelsgesetzbuchs“ aus dem Regie-
rungsentwurf zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2464 vom 14.12.2022 
(CSRD) vom 24.07.2024 
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VERORDNUNG (EU) 2020/852 DES EUROPÄISCHEN OPÄISCHEN ÄISCHEN OP PARLPARLARLP AMENTS UND DES RATES RATES TES RA

vom 18. Juni 2020 

über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung 
der Verordnung Verordnung erordnung V (EU) 2019/2088 

(Text (Text ext (T von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE OPÄISCHE ÄISCHE OP PARLPARLARLP AMENT UND DER RAT RAT T RA DER EUROPÄISCHEN OPÄISCHEN ÄISCHEN OP UNION — 

gestützt auf den VerVererV trag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 114, 

auf Vorschlag Vorschlag orschlag V der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- tschafts- ts- tschaf und Sozialausschusses (1), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (2), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Artikel 3 Absatz 3 des VerVererV trags über die Europäische Union stellt auf die Errichtung eines Binnenmarkts ab, mit dem 
unter anderem auf der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstaftswachsttswachstaf ums sowie eines hohen Maßes an 
Umweltschutz und VerbesserVerbessererbesserV ung der Umweltqualität auf die nachhaltige Entwicklung Europas hingewirkt wird. 

(2) Am 25. September 2015 hat die VN-Generalversammlung einen neuen globalen Rahmen zur nachhaltigen 
Entwicklung verabschiedet: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (im Folgenden „Agenda 2030“). Die 
Agenda 2030 hat als Kernstück die Ziele für nachhaltige Entwicklung und deckt die drei Dimensionen der 
Nachhaltigkeit ab: die wirtschaftlichehaftlichetlichehaf , soziale und die Umweltdimension. Die Mitteilung der Kommission vom 
22. November 2016 mit dem Titel „Auf dem Weg Weg eg W in eine nachhaltige Zukunft“ Zukunft“ t“ Zukunf verbindet diese Nachhaltigkeitsziele 
mit dem politischen Rahmen der Union, um sicherzustellen, dass bei allen innen- und außenpolitischen 
Maßnahmen und Initiativen der Union diese Ziele von Beginn an mitberücksichtigt werden. In seinen Schlussfol-lussfol-ol-lussf
gerungen vom 20. Juni 2017 hat der Rat die Entschlossenheit der Union und ihrer Mitgliedstaaten bekräftigt, bekräftigt, tigt, bekräf die 
Agenda 2030 vollständig, kohärent, umfassend, integrativ und wirksam, in enger Zusammenarbeit mit den 
Partnern und anderen Akteuren, umzusetzen. Die Kommission hat am 11. Dezember 2019 ihre Mitteilung „über 

Amtsblatt der Europäischen Union 22.6.2020                                                                  DE22.6.2020                                                                                                                                         22.6.2020                                                                                                                                         DE22.6.2020                                                                                                                      22.6.2020                                                                                                                      Amtsblatt 22.6.2020                                                                                                                                         22.6.2020                                                                                                                                         Amtsblatt der 22.6.2020                                                                                                                                         22.6.2020                                                                                                                                         der Europäischen 22.6.2020                                                                                                                                         22.6.2020                                                                                                                                         Europäischen Uni22.6.2020                                                                                                                                         22.6.2020                                                                                                                                         Uni L 198/13   

„Taxonomie-Verordnung“
(31 Seiten, PDF)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852

AUSZUG

Download der  
Vollversion auf  
www.audfit.de
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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2023/2772 DER KOMMISSION 

vom 31. Juli 2023

zur Ergänzung der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch 
Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf die Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den 
Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter 
Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (1), insbesondere auf Artikel 29b Absatz 1 
Unterabsatz 1 dieser Richtlinie,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Richtlinie 2013/34/EU in der durch die Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (2) geänderten Fassung müssen große Unternehmen, kleine und mittlere Unternehmen, deren Wertpapiere 
zum Handel an geregelten Märkten in der EU zugelassen sind, sowie Mutterunternehmen großer Gruppen in einen 
eigenen Abschnitt ihres Managementberichts oder konsolidierten Managementberichts die Informationen 
aufnehmen, die zum Verständnis der Auswirkungen des Unternehmens auf Nachhaltigkeitsaspekte erforderlich sind, 
sowie die Informationen, die erforderlich sind, um zu verstehen, wie Nachhaltigkeitsaspekte den Geschäftsverlauf, 
das Geschäftsergebnis und die Lage des Unternehmens beeinflussen. Die Unternehmen müssen diese Informationen 
gemäß den Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung ab dem in Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 
(EU) 2022/2464 genannten Geschäftsjahr für jede Unternehmenskategorie erstellen.

(2) Die Kommission muss bis zum 30. Juni 2023 eine erste Reihe von Standards annehmen, in denen festgelegt wird, 
über welche Informationen Unternehmen gemäß Artikel 19a Absätze 1 und 2 und Artikel 29a Absätze 1 und 2 der 
genannten Richtlinie Bericht erstatten müssen, einschließlich mindestens der Informationen, die Finanzmarkt
teilnehmer benötigen, um ihren Angabepflichten gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (3) nachzukommen.

(3) Die Kommission hat die fachliche Stellungnahme der EFRAG berücksichtigt. Die unabhängige fachliche 
Stellungnahme der EFRAG erfüllt die Kriterien des Artikels 49 Absatz 3b Unterabsätze 1, 2 und 3 der 
Richtlinie 2013/34/EU. Um die Verhältnismäßigkeit sicherzustellen und die ordnungsgemäße Anwendung der 
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